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Vorwort

Zur Umsetzung der EU-Richtlinie über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden trat am 14. November 
2007 in Deutschland das Umweltschadensgesetz in Kraft. Es legt Mindestanforderungen für die Vermeidung und Sanierung von 
erheblichen Schädigungen von geschützten Lebensräumen und Arten sowie von Gewässern und Böden fest. 
Nach § 19 BNatSchG ist eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes jeder 
Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser 
Lebensräume oder Arten hat. Umweltverbänden wird dabei das Recht eingeräumt, Sanierungsmaßnahmen vor Gericht durchset-
zen zu können.

In dem Seminar, das vom 13. bis 14.10.2011 in Schneverdingen, Camp Reinsehlen stattfand, wurde nicht nur ein Überblick über 
diese relativ neue Rechtsmaterie gegeben, es wurde auch die ökologische Dimension beleuchtet. 

Auf welche Arten und welche Lebensräume bezieht sich das Gesetz? Gilt das Gesetz auch für Vorkommen außerhalb von Natura-
2000-Gebieten? Was versteht man unter einer erheblichen Beeinträchtigung? Wer ist Verantwortlicher und wer haftet für Schä-
den? Was ist im Falle eines entstandenen Schadens zu tun? Wann erfolgt eine Enthaftung? Dies waren Fragen, die auf diesem 
Seminar erörtert wurden. 

Mit der vorliegenden Publikation werden einzelne Beiträge zu dieser Thematik der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt.

Inhalt

Vorwort

Hans Walter Louis Die Haftung für Umweltschäden an Arten und natürlichen Lebensräumen 3

Hans Walter Louis Der Biodiversitätsschaden nach § 21 des Bundesnaturschutzgesetzes 10

Elke Hietel, Gerhard Roller  
und Andrea Eberlein

Biodiversitätsschäden, die ökologische Dimension des Umweltschadensgesetzes 
USchadG 

18

Gerhard Roller,  
Andrea Eberlein  
und Elke Hietel, 

Umweltschadensgesetz in der Praxis – Zwischenergebnisse des Forschungsprojektes  
„Umwelthaftung und Biodiversität“ 

30

Katrin Wulfert und  
Wolfgang Peters

Die Erfassung und Bewertung von Biodiversitätsschäden nach dem Umwelt- 
schadensgesetz

38

Thomas Widding und
Wolfgang Peters

Die Sanierung  von Biodiversitätsschäden nach dem Umweltschadensgesetz 46

Cornelia Voets Die Effektivität des Umweltschadensgesetzes – Ergebnisse einer ersten Analyse 53

Cornelia Voets Biodiversitätsschäden nach dem Umweltschadensgesetz und deren Bewertung 64

Gerhard Wiegleb und 
Hans-Georg Wagner

„Aktuelle Haftungsfragen zu Schäden an der Biodiversität nach dem deutschen  
Umweltschadensgesetz“ und „Der Biodiversitätsschaden des Umweltschadens- 
gesetzes – Grundlagendaten zur Erfassung und Bewertung“ Kurzdarstellung zweier 
abgeschlossener Forschungsprojekte der Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus (BTU) zum Umweltschadensgesetz

75

Ingo Ludwichowski Die Praxis: Eine Umweltschadensklage wegen Entwässerung eines EU-Vogelschutz- 
gebiets

79



3

NNA-Berichte 1/2012 Louis – Die Haftung für Umweltschäden an Arten und natürlichen Lebensräumen

Im Mai 2007 wurde das Gesetz zur Um-
setzung der Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Um-
welthaftung zur Vermeidung und Sanie-
rung von Umweltschäden1 verabschie-
det, das seinerseits die Umwelt-Haf-
tungsrichtlinie (UHRL)2 in deutsches 
Recht umsetzt. Neu eingeführt wird ein 
Umweltschaden an Arten und natürli-
chen Lebensräumen. Dieser Schaden tritt 
im Wege einer Fiktion nicht ein, wenn die 
nachteiligen Auswirkungen der Tätigkei-
ten eines Verantwortlichen auf diese Ar-
ten und Lebensräume zuvor ermittelt 
und im Rahmen bestimmter verwal-
tungsrechtlicher Entscheidung geneh-
migt wurden oder zulässig sind. In dem 
Beitrag wird dargestellt, welche Perso-
nen und Organisationen für derartige 
Schäden haften und welche Vorausset-
zungen an eine „Enthaftung“ nach § 21a 
Abs. 1 S. 2 BNatschG zu stellen sind. 

Einführung

Durch das Umweltschadensgesetz 
(USchadG)3 werden Regelungen für  
Umweltschäden 

 ◾ an Arten und natürlichen Lebensräu-
men, 

 ◾ an Gewässern und 
 ◾ am Boden 

getroffen. Das Umweltschadensgesetz 
ent hält grundsätzliche Vorschriften über 
die Verantwortlichkeit, die Vermeidung, 
Schadensbegrenzung und Sanierung von 
Umweltschäden. Die Definition des me-
dienbezogenen Umweltschadens erfolgt 

1  Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über die 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung 
von Umweltschäden vom 10.5.2007, BGBl. I  
S. 666. 
2  Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21.4.2004 über die 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung 
von Umweltschäden, Abl. EU Nr. L 143 S. 56, 
vgl. Schumacher, Schumacher, Palme, Schlee, 
StoffR 2004, 26.
3 Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richt-
linie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Umwelthaftung zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden, vom 
10.5.2007, BGBl. S. 666.

hingegen in den Spezialgesetzen. Ein 
Umweltschaden am Boden liegt gemäß 
§  2 Nr. 1 c) USchadG vor, wenn die Bo-
denfunktionen im Sinne des 2 Abs. 2 
BBodSchG durch eine direkte oder indi-
rekte Einbringung von Stoffen, Zuberei-
tungen, Organismen oder Mikroorganis-
men beeinträchtigt werden und Gefah-
ren für die menschliche Gesundheit ver-
ursacht werden. Der Umweltschaden an 
Gewässern wird in § 22a WHG und der 
an Arten und natürlichen Lebensräumen 
in § 21a BNat SchG definiert.

1 Die Verantwortlichkeit für  
Umweltschäden an Arten 
und natürlichen Lebens-
räumen

Für Umweltschäden an Gewässern und 
am Boden haften nur Personen oder Kör-
perschaften, die eine berufliche Tätigkeit 
nach Anlage 1 USchadG ausüben. Nach 
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 USchadG wird die Haf-
tung für Umweltschäden an Arten und 
natürlichen Lebensräumen darüber hin-
aus auf alle beruflichen Tätigkeiten aus-
gedehnt, sofern der Verantwortliche vor-
sätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. 
Damit haftet für Umweltschäden an Ar-
ten und natürlichen Lebensräumen
–  ohne Verschulden, jeder der einer be-

rufliche Tätigkeit nach Anlage 1 
USchadG nachgeht und

–  für Vorsatz und Fahrlässigkeit darüber 
hinaus, wer eine sonstige berufliche 
Tätigkeit ausübt.

1.1 Der Verantwortung für den 
Umweltschaden

1.1.1 Die Verantwortung für die 
schädigende Tätigkeit 

Die Haftung nach dem Umweltschadens-
gesetz trifft den Verantwortlichen. Dies 
ist nach § 2 Nr. 3 USchadG „jede natürli-
che oder juristische Person, die eine be-
rufliche Tätigkeit ausübt oder bestimmt, 
einschließlich der Inhaber einer Zulas-
sung oder Genehmigung für eine solche 
Tätigkeit oder der Person, die eine solche 

Tätigkeit anmeldet oder notifiziert, und 
dadurch unmittelbar einen Umweltscha-
den oder unmittelbar die Gefahr eines 
solchen Schaden verursacht hat“. Anders 
als im Polizeirecht gibt es keinen Zu-
standsstörer, vielmehr ist der Verantwort-
liche immer ein Handlungsstörer, auch 
wenn sein Bezug zur konkreten Tätigkeit 
mittelbar sein kann; es genügt, dass er 
die Tätigkeit „bestimmt“ oder durch Ein-
holung von Zulassungen oder Genehmi-
gungen ermöglicht hat. Somit genügt 
eine mittelbare Beziehung zur schädi-
genden Tätigkeit, um eine Haftung zu 
begründen. Dagegen muss zwischen der 
Tätigkeit und dem Umweltschaden im-
mer unmittelbar Verursachung gegeben 
sein.
Der Begriff des „Verantwortlichen“ ist in 
§ 2 Nr. 3 USchadG weit gefasst. Als be-
rufliche Tätigkeit kann jede Art des Geld-
erwerbs gesehen werden. Das würde 
verantwortliche Tätigkeiten ebenso um-
fassen wie jede Tätigkeit als Arbeitneh-
mer. Damit würde jeder Arbeitnehmer, 
dessen Tätigkeit zu einem Umweltscha-
den an Arten und natürlichen Lebensräu-
men beiträgt, für diesen Schaden verant-
wortlich sein.4 Die UHRL begründet keine 
derart weitgehende Haftung. Art. 2 Nr. 6 
UHRL weist die Verantwortlichkeit für 
Umweltschäden – anders als § 2 Nr. 3 
USchadG – nicht einem „Verantwortli-
chen“ sondern dem „Betreiber“ zu. Der 
Begriff „Verantwortlicher“ wurde in der 
deutschen Umsetzung gewählt, weil das 
BMU die Pflichten nach dem USchadG 
als „öffentlich-rechtliche Verantwortlich-
keit („Po lizeipflicht“)“5 ausgestalten 
wollte. In Anlehnung an diese „Verant-
wortlichkeit“ wurde der Begriff des „Ver-
antwortlichen“ alleine aus rechtssyste-
matischen Gründen gewählt. Ob eine 
derartige Begriffsverschiebung bei der 
Umsetzung europäischer Richtlinien 
sinnvoll ist, sei dahingestellt. Die Begrün-
dung legt weiterhin dar, dass der Begriff 
des „Verantwortlichen“ keine inhaltliche 
Änderung gegenüber der Umwelthaf-
tungsrichtlinie bedeutet.6 Folglich ist der 
Begriff „Verantwortlicher“ im Sinne ei-
nes „Betreibers“ nach Art. 2 Nr. 6 UHRL 
zu interpretieren. Ein „Betreiber“ ist aber 
nicht jeder, der im Berufsleben steht, 
schon gar nicht ein Arbeitnehmer. Die 
Stellung eines „Betreibers“ indiziert viel-
mehr eine selbstständige Tätigkeit oder 

4 So alleine auf den Wortlaut abstellend, Diede-
richsen, NJW 2007, 3377, 3379.
5 BT-Drs. 16/3806, S. 20 (zu Nummer 3). 
6 BT.Drs. 16/3806, S. 21 (zu Nummer 3).

Die Haftung für Umweltschäden an Arten 
und natürlichen Lebensräumen*

von Hans Walter Louis
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Definition der „beruflichen Tätigkeit“ 
nach § 2 Nr. 4 UschadG als Tätigkeit 
„die im Rahmen einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit, einer Geschäftstätigkeit oder 
eines Unternehmens ausgeübt wird“ 
hoheitliche Tätigkeiten aus.  

Der Hauptansatz für die berufliche Tätig-
keit ist zunächst, dass sie wirtschaftlich 
sein muss. Hoheitliche Entscheidungen 
und wirtschaftliche Tätigkeiten schließen 
sich aber aus. Die Ausübung der Staats-
gewalt stellt keine wirtschaftliche Tätig-
keit dar, da die Partner sich nicht gleich-
rangig gegenüberstehen. Das zeichnet 
aber eine wirtschaftliche Tätigkeit – zu-
mindest theoretisch – aus. Somit sind be-
hördliche Entscheidungen wie Genehmi-
gungen, Planfeststellungen oder Bauleit-
planungen nicht als berufliche Tätigkei-
ten einzustufen. Eine Haftung für einen 
Umweltschaden scheidet aus. Zudem ist 
es zweifelhaft, ob eine Zulassung oder 
Planung einen Umweltschaden unmittel-
bar herbeiführt, wie § 2 Nr. 3 USchadG 
ausdrücklich fordert.11 Davon könnte nur 
ausgegangen werden, wenn die Zulas-
sung oder Planung so angelegt ist, dass 
sie zwangsläufig zu dem Umweltschaden 
führt. Dagegen spricht, dass öffentlich-
rechtliche Zulassungen und vor allem Pla-
nungen im Regelfall das Recht einräu-
men, das zugelassene Vorhaben oder die 
Planung auszuführen. Eine Verpflichtung 
zur Durchführung wird dagegen nicht 
begründet. Damit steht zwischen der Zu-
lassung und der Ausführung immer die 
Entscheidung des Vorhabenträgers, von 
einer Zulassung oder Planung Gebrauch 
zu machen. Andererseits beantragt der 
Vorhabenträger in der Praxis die Zulas-
sung oder Planung, weil er ein Projekt 
verwirklichen will. Geht man davon aus, 
dass er sich auf die Zulassung oder die 
Planung verlassen kann, weil sie von einer 
Behörde durchgeführt wurde, könnte er-
wogen werden, dass die Zulassung oder 
Planung unmittelbar zu dem Umwelt-
schaden geführt hat.12  Insofern ist die 
oben dargelegte Herausnahme hoheitli-
cher Tätigkeiten aus der beruflichen Tä-
tigkeit von Behörden rechtssicher. 
§ 2 Nr. 3 USchadG betont andererseits, 
dass es unerheblich ist, ob die berufliche 
Tätigkeit hoheitlich oder privat ausgeübt 
wird. Daraus folgt, dass nicht jede Tätig-
keit öffentlich-rechtlicher Körperschaften 
von der Haftung für Umweltschäden aus-

11 Diesen Weg wählt die Begründung, BT-Drs. 
16/3806, S. 21 (zu Nr. 3).
12 S. dazu auch die Haftung des Aufttragneh-
mers unter 1.4.2.

schaftsleben voraus.8 Damit sind rein 
private Tätigkeiten von einer Haftung 
ausgenommen. Darunter fallen alle Tä-
tigkeiten, die eine natürliche Person au-
ßerhalb wirtschaftlicher Betätigungen 
ausübt, z. B. Arbeiten in der Freizeit, die 
in Haus und Garten oder als Hobby 
durchgeführt werden. Schwarzarbeit ist 
hingegen als berufliche Tätigkeit einzu-
stufen. Auch gemeinnützige Vereine 
werden zumeist nicht  im wirtschaftli-
chen Bereich tätig, z. B. bei der Förde-
rung des Amateursports. Repariert eine 
Privatperson ihr Auto und kommt es 
durch auslaufendes Öl oder Benzin zu 
einem Umweltschaden, haftet sie nicht 
nach dem Umweltschadengesetz. Die 
polizeirechtliche Haftung wegen schädli-
cher Bodenveränderungen, Wasserver-
unreinigungen oder rechtswidriger Ein-
griffe in Natur und Landschaft bleibt im 
privaten Bereich bestehen. Tritt hinge-
gen ein Schaden an Arten und natürli-
chen Lebensräumen auf, haftet der nicht 
berufliche Tätige dafür nicht.

1.3 Die Haftung öffentlich- 
rechtlicher Körperschaften

Unter der Prämisse, dass eine berufliche 
Tätigkeit eine Teilnahme am Wirt-
schaftsleben voraussetzt, erscheinen 
öffentlich-rechtliche Körperschaften 
nicht haftbar für Umweltschäden nach 
den USchadG.9 Auf der anderen Seite 
ist es  gleichgültig, ob die Tätigkeit „pri-
vat oder öffentlich und mit oder ohne 
Erwerbscharakter ausgeübt wird. Das 
Gesetz verwendet die Begriffe „privat 
oder öffentlich“ als Gegensatz. Das ist 
aber nicht zwingend, denn auch eine 
private Tätigkeit kann „öffentlich“ sein, 
wenn sie vor den Augen der Öffentlich-
keit erfolgt. Der Verkäufer von Brat-
würsten auf einem Marktplatz übt seine 
Tätigkeit öffentlich aus. Um eine solche 
Öffentlichkeit kann es hier aber nicht 
gehen.10 Mit dem Begriff „öffentlich“ in 
§ 2 Nr. 4 USchadG ist der Begriff „öf-
fentlich-rechtlich“ gemeint. Ein Begriff 
der im Gegensatz zum Begriff „privat-
wirtschaftlich“ steht. Doch schließt die 

8  So schon zur Gesetzgebungszuständigkeit  
für das USchadG Louis/Behrens, NuR 2005, 
682, 691.
9  Die Begründung greift dieses Problem nur bei 
der Unmittelbarkeit auf,  BT-Drs. 16/3806, S. 21 
(zu Nr. 3).
10  Soviel zur Sprachgewalt des Gesetzgebers. 
Für den Anwender sind solche sprachlichen  
Ungenauigkeiten eher ärgerlich.

bei Arbeitnehmern eine eigene Entschei-
dungsbefugnis. Der „Verantwortliche“ 
nach § 2 Nr. 3 USchadG muss daher eine 
Person sein, die entweder selbstständig 
ist oder als Arbeitnehmer über relevante 
Entscheidungsbefugnisse verfügt. Art. 2 
Nr. 6 UHRL ist hier deutlicher als § 2 Nr. 3 
USchadG. Dort werden als Betreiber 
auch Personen definiert, denen „die aus-
schlaggebende wirtschaftliche Verfü-
gungsmacht über die technische Durch-
führung einer solche Tätigkeit übertra-
gen wurde“. Diesen Passus hat § 2 Nr. 2 
USchadG nicht übernommen. Da der 
Begriff des „Verantwortlichen“ aber kei-
ne Änderung gegenüber dem des „Be-
treibers“ nach Art. 2 Nr. 6 UHRL bringen 
soll, ist auch diese Einschränkung zu be-
rücksichtigen. Damit scheiden alle Ar-
beitnehmer aus der Haftung aus, die kei-
ne leitenden Positionen innehaben. 
Für die hier vertretene Auslegung spricht 
weiterhin, dass in der Begründung des 
USchadG bei der Haftung für juristische 
Personen nur auf § 31 BGB, also Haftung 
von Körperschaften für ihre Organe, 
nicht dagegen auf Haftung für Erfül-
lungsgehilfen nach § 278 BGB oder den 
Verrichtungsgehilfen nach 831 BGB ab-
gestellt wird.7 Somit sind Arbeitnehmer 
keine „Verantwortlichen“ gemäß § 2 Nr. 
3 USchadG da ihnen die erforderliche 
wirtschaftliche Verfügungsmacht fehlt, 
auf die beim Betreiber nach Art. 2 Nr. 6 
UmwH-RL abgestellt wird. Zudem wäre 
eine solche Haftung völlig unverhältnis-
mäßig. Angesichts der zu erwartenden 
Kosten würde jeder durchschnittliche Ar-
beitnehmer in die Insolvenz getrieben. 
Das kann nicht Sinn des USchadG sein.

1.1.2 Die berufliche Tätigkeit 

Die Haftung für einen Umweltschaden 
setzt eine berufliche Tätigkeit voraus. 
Darunter versteht § 2 Nr. 4 USchadG 
„jede Tätigkeit, die im Rahmen einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit, einer Ge-
schäftstätigkeit oder eines Unterneh-
mens ausgeübt wird, unabhängig da-
von, ob sie privat oder öffentlich und mit 
oder ohne Erwerbscharakter ausgeübt 
wird“. Die Tatbestandsmerkmale „wirt-
schaftliche Tätigkeit“ „Geschäftstätig-
keit“ oder „Tätigkeit eines Unterneh-
mens“ setzt eine Teilnahme am Wirt-

7 So auch Becker, Umweltschadensgesetz, Mün-
chen 2007, Rdnr. 67, der dieses Ergebnis durch 
das Institut des “Einstehens für fremde Perso-
nen“ erreicht. 
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nen Gebrauch gemacht. Auffallend ist, 
dass die Regelung nur von der Kostentra-
gungspflicht für bereits durchgeführte 
Sanierungsmaßnahmen befreit. Die Sa-
nierung muss also auf jeden Fall durchge-
führt werden, auch wenn die Länder 
Art.8 Abs. 4 UHRL umsetzen. Die Kosten 
bleiben bei dem Bundesland und damit 
am Steuerzahler hängen. Die Kosten für 
die Erfüllung der Informations- und Ge-
fahrenabwehrpflichten sowie der Ver-
meidungs- und Schadensbegrenzungs-
maßnahmen hat in jedem Falle der Ver-
antwortliche zu tragen. 
Für berufliche Tätigkeiten, die nicht unter 
Anhang III UHRL fallen, ist eine Kosten-
freistellung europarechtlich nicht vorge-
sehen. Damit kann der Gesetzgeber bei 
genehmigten sonstigen beruflichen Tä-
tigkeiten eine Kostenfreistellung für 
Schäden an Arten und natürlichen Le-
bensräumen nicht einräumen. Auf der 
anderen Seite setzt eine Haftung bei die-
sen beruflichen Tätigkeiten ein Verschul-
den voraus. Das schränkt die Haftung 
erheblich ein. Der Vorhabenträger kann 
sich darauf verlassen, dass eine behördli-
che Genehmigung den geltenden Rechts-
vorschriften entspricht. Insofern handelt 
er nicht schuldhaft, wenn er das Vorha-
ben gemäß der Genehmigung ausführt. 
Anderes gilt nur, wenn der Inhaber der 
Genehmigung deren Rechtswidrigkeit 
kannte oder bei Anwendung der erfor-
derlichen Sorgfalt hätte erkennen kön-
nen. 

1.4.2 Der Auftragnehmer

Auftragnehmer für einen Betreiber einer 
Anlage nach Anlage 1 USchadG oder ei-
nen sonstig beruflich Tätigen
Die Haftungsfrage für Umweltschäden 
an Arten und natürlichen Lebensräumen 
wird kompliziert, wenn derjenige, der 
den Umweltschaden verursacht, in ei-
nem Auftragsverhältnis zu einem Dritten 
steht. Der die schädigende Handlung 
ausführende Auftragnehmer wird mit Si-
cherheit beruflich tätig, selbst bei 
Schwarzarbeit. Damit haftet der Auftrag-
nehmer für eventuelle Umweltschäden. 
Bei einer Gefährdungshaftung für Anla-
gen nach Anlage 1 USchadG hat die Ge-
nehmigung keine enthaftende Wirkung, 
so dass der Betreiber zugleich mithaf-
tet.14 
Allerdings kann sich neben der Gefähr-
dungshaftung des Betreibers eine zusätz-

14  S.o. 1.1.2.1 am Ende.

reich zu einem Umweltschaden an Arten 
und natürlichen Lebensräumen, kommt 
es darauf an, ob der Betreiber beruflich 
tätig ist. Das wird man bei einer solchen 
Anlage immer annehmen können, da der 
Betreiber den erzeugten Strom verkauft 
und somit am Wirtschaftsleben teil-
nimmt.
Verursacht ein wirtschaftlicher Betrieb ei-
nen Umweltschaden, ist er geschäftlich 
und damit beruflich tätig und daher für 
den Schaden verantwortlich. Für die Haf-
tung spielt die Rechtsform des Betriebes 
eine Rolle. Handelt es sich um eine juristi-
sche Person des Privatrechts, ist diese Per-
son haftbar. Dazu gehören alle Gesell-
schaftsformen, die einer Eintragung in 
ein Register bedürfen. Auch die offene 
Handelsgesellschaft oHG haftet für der-
artige Schäden. Keine Haftung trifft die 
BGB-Gesellschaft. Bei dieser Gesell-
schaftsform bilden die Beiträge der Ge-
sellschafter  zur Gesellschaft gemäß 
§  718 Abs. 1 BGB zwar ein gemeinsames 
Vermögen (Gesellschaftsvermögen), das 
aber nicht der Gesellschaft selbst sondern 
allen Gesellschaftern zusteht. Somit sind 
letztendlich die Gesellschafter haftbar.
Verantwortlich sind weiterhin leitenden 
Mitarbeiter eines Betriebs, da sie die Tä-
tigkeit der Mitarbeiter „bestimmen“ 
i.S.d. § 2 Nr. 3 USchadG. Ihnen steht al-
lerdings arbeitsrechtlich ein Freistellungs-
anspruch gegen den Arbeitgeber zu, so-
fern sie sich nicht außerhalb ihres Arbeits-
vertrags bewegen, also z. B. vorsätzlich 
oder grob fahrlässig zu Lasten des Arbeit-
gebers handeln. Eine Haftung „norma-
ler“ Arbeitnehmern besteht hingegen 
nicht.13

Behörden haften bei öffentlich-rechtli-
chen Zulassungen nicht, da sie hoheitlich 
handeln. Damit stellt sich die Frage nach 
der Haftung des Vorhabenträgers. Eine 
Genehmigung stellt  nicht von der Haf-
tung für einen Umweltschaden frei. Dies 
verdeutlicht § 9 Abs. 1 S. 2 Halbs. 2 
USchadG, der den Ländern die Möglich-
keit eröffnet festzulegen, dass der Ver-
antwortliche unter den Voraussetzungen 
des Art.8 Abs, 4 UHRL die Kosten der 
durchgeführten Sanierungsmaßnahmen 
nicht zu tragen hat. Nach Art. 8 Abs. 4 a) 
UHRL kann der Mitgliedstaat festlegen, 
dass ein Verantwortlicher die Kosten ei-
ner Sanierung nicht zu tragen hat, wenn 
er eine Anlage nach Anhang III UHRL mit 
Genehmigung betreibt. Die Länder ha-
ben von dieser Ermächtigung bisher kei-

13  S. oben unter 1.1.

genommen sein soll. Betätigt sich eine 
öffentlich-rechtliche Körperschaft wirt-
schaftlich, besteht für eine Haftungsfrei-
stellung kein Grund. Als wirtschaftliche 
Betätigungen öffentlich-rechtlicher Kör-
perschaften sind Tätigkeiten einzustufen, 
die auch von privaten Teilnehmern in der 
Wirtschaft erbracht werden oder er-
bracht werden können. Da  das USchadG 
die europäischen Umwelthaftungsrichtli-
nie umsetzt, muss auch der Begriff der 
hoheitlichen Betätigung im Lichte der 
einheitlichen Anwendung von Vorschrif-
ten in Europa gesehen werden. Öffent-
lich-rechtliche Tätigkeiten im Sinne des § 
2 Nr. 4 USchadG sind nur dann hoheitli-
cher Natur und damit nicht „beruflich“, 
wenn sie auf den Staat beschränkt sind 
und ihre Besonderheit in der Ausübung 
von Staatsgewalt liegt. Das gilt für ge-
setzlich vorgesehen Planungen wie z. B. 
die Raumordnung und die Bauleitpla-
nung. Ebenso sind behördliche Zulassun-
gen von Vorhaben als hoheitliche Tätig-
keiten einzustufen. Die Verwirklichung 
genehmigter Pläne oder Projekte bedarf 
keiner Ausübung von Staatsgewalt. Die 
Realisierung kann auch eine privatwirt-
schaftlich tätige Person durchführen. Der 
Bau und der Betrieb von Einrichtungen 
der Infrastruktur können auch durch pri-
vatwirtschaftliche Unternehmen erfol-
gen, für die Bauausführung von Infra-
strukturmaßnahmen ist dies sogar üblich. 
Damit ist der Bau von Infrastrukturein-
richtungen durch öffentlich-rechtliche 
Körperschaften als berufliche Tätigkeit 
einzustufen. Die Körperschaft ist Verant-
wortlicher, der die wirtschaftliche Tätig-
keit i. S. d. § 2 Nr. 3 USchadG „bestimmt“. 
Ebenso setzt der Betrieb von Infrastruktu-
reinrichtungen keine hoheitlichen Befug-
nisse voraus. Er wird zwar in Deutschland 
von Behörden durchgeführt, kann aber 
auch durch private Wirtschaftsunterneh-
men erfolgen. wie der Blick ins europäi-
sche Ausland zeigt.

1.4 Die Haftung Privater

1.4.1 Der private Verantwortliche

Jede Privatperson, die eine berufliche Tä-
tigkeit ausübt, ist bei einem Umweltscha-
den an Arten und natürlichen Lebensräu-
men „Verantwortlicher“ gemäß § 2 Nr. 3 
USchadG. Dagegen entfällt die Verant-
wortlichkeit bei Tätigkeiten außerhalb 
des beruflichen Bereichs, d.h. auf der pri-
vaten Ebene. Führt der Bau oder der Be-
trieb einer Windkraftanlage im Außenbe-



6

NNA-Berichte 1/2012 Louis – Die Haftung für Umweltschäden an Arten und natürlichen Lebensräumen

2.1 Schutzgut

Gegenstand eines Umweltschadens an 
Arten und natürlichen Lebensräumen 
sind als Arten
– die Arten des Art. 4 Abs. 2 oder An-

hang I der VRL und
– die in den Anhängen II und IV der FFH-

RL aufgeführten Arten;
als natürliche Lebensräume
– Lebensräume aller Arten, die in Art. 4 

Abs. 2 und Anhang I VRL oder in An-
hang II FFH-RL aufgeführt sind,

– in Anhang I FFH-RL aufgeführte natür-
liche Lebensräume und

– die Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
der in Anhang IV FFH-RL aufgeführten 
Arten.

Die Lebensräume der Arten nach Art. 4 
Abs. 2 und Anhang I VRL, der Arten nach 
Anhang II FFH-RL sowie derjenigen nach 
Anhang IV FFH-RL sind unterschiedlich zu 
bewerten. Die Lebensräume der Arten 
nach Anhang IV FFH-RL sind auf Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten beschränkt, 
während die anderen Lebensräume einen 
umfassenden Schutz genießen.
Art. 2 Nr. 3 UHRL spricht in diesem Zu-
sammenhang von Arten, die in der VRL 
oder FFH-RL genannt oder in deren An-
hängen aufgelistet sind. Die Vögel nach 
Art. 4 Abs. 2 und Anhang I VRL sowie die 
natürlichen Lebensräume nach Anhang I 
und die Habitate der Arten des Anhangs 
II FFH-RL bilden die Grundlage für das Eu-
ropäische kohärente ökologische Netz 
Natura 2000. Sie sind über diese Rechts-
vorschriften nur in den entsprechenden 
Schutzgebieten geschützt. Aus dem Be-
griff „gelistet“ in der UHRL und dem Be-
griff „aufgeführt“ in § 21a Abs. 2 BNat-
SchG wird allerdings geschlossen, dass 
diese Arten und natürlichen Lebensräu-
me auch außerhalb der Schutzgebiete 
einen Umweltschaden erleiden und eine 
entsprechende Haftung hervorrufen kön-
nen. Diese Auffassung wird von der Kom-
mission vehement vertreten.15 Für diese 
Auffassung spricht, dass es im Europäi-
schen Parlament einen Antrag gegeben 
hat, den Schutz dieser Arten und natürli-
chen Lebensräume auf die Schutzgebiete 
des Netzes Natura 2000 zu beschränken. 
Dieser Antrag ist nicht weiterverfolgt 
worden. Da der EuGH sich im Europäi-
schen Naturschutzrecht selten gegen die 
Kommission wendet, ist davon auszuge-

15  Zur Diskussion: dafür Für/Lewin/Roller, NuR 
2006, 67, 69, a.A. Duikers, NuR 2006, 623, 
625/626.

darauf verlassen, dass die notwendigen 
rechtlichen und fachlichen Überlegun-
gen angestellt worden sind. 
Ist der Auftraggeber dagegen eher ein 
ahnungsloser Privater, sollte der Auftrag-
nehmer sich zumindest versichern lassen, 
dass bestimmte Untersuchungen vorge-
nommen worden sind. Wird dies bestä-
tigt, kann der Auftragnehmer den Anga-
ben seines Auftraggebers vertrauen,  
sofern es sich nicht aufdrängt, dass sie 
unzutreffend sind. Wurden keine Unter-
suchungen durchgeführt, sollte der Auf-
tragnehmer auf deren Notwendigkeit 
hinweisen. Kommt der Auftraggeber den 
Vorschlägen nicht nach, sollte sich der 
Auftragnehmer eine Haftungsübernah-
me geben lassen. Zu beachten ist aber, 
dass der Auftragnehmer für den Um-
weltschaden haftet, wenn sein Verhalten 
als fahrlässig eingestuft wird. Die Haf-
tungsübernahme nutzt nur, wenn der 
Auftraggeber auch solvent ist. Sonst 
bleibt der Auftragnehmer auf dem Scha-
den sitzen.

Auftragnehmer bei genehmigungsfreien 
Tätigkeiten

Handelt es sich um Tätigkeiten, die nicht 
genehmigungspflichtig sind, ist das Ver-
schulden des Auftragnehmers ebenfalls 
differenziert nach dem Auftraggeber zu 
beurteilen. Gibt z. B. ein Grünflächenamt 
einen Auftrag zum Beseitigen oder Aussä-
gen von Bäumen, kann der Auftragneh-
mer davon ausgehen, dass die erforderli-
chen juristischen Überlegungen, wie z. B. 
das Artenschutzrecht, verantwortlich an-
gestellt wurden. Der Auftragnehmer haf-
tet dann nicht, weil ihn kein Verschulden 
trifft. Bei anderen privaten Auftraggebern, 
insbesondere solchen, die den Auftrag 
nicht in ihrem beruflichen sondern priva-
ten Lebensbereich erteilen, muss der Auf-
tragnehmer entsprechend beraten, um 
sein Verschulden auszuschließen. 

2 Der Schaden an Arten und  
natürlichen Lebensräumen

Ein Umweltschaden ist eine Schädigung 
von Arten und natürlichen Lebensräumen 
nach Maßgabe des § 21a BNatSchG. Da-
nach liegt eine Schädigung von Arten und 
natürlichen Lebensräumen im Sinn des 
Umweltschadensgesetzes vor, wenn der 
Schaden erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Erreichung oder Beibehal-
tung des günstigen Erhaltungszustands 
dieser Arten oder Lebensräume hat.

liche Haftung des Auftragnehmers aus 
Verschulden ergeben. Bei Schäden an 
Arten und natürlichen Lebensräumen 
stellt sich für den Planer die Frage, ob sei-
ne Planung im Rahmen eines Genehmi-
gungsverfahrens den Umweltschaden 
unmittelbar herbeigeführt hat. Zunächst 
macht sich die Behörde seine Planung im 
Genehmigungsverfahren zu eigen und 
legt sie der Genehmigung zugrunde. Da-
mit trägt sie auch die Verantwortung für 
diese Planung, aber nur soweit, wie die 
Behörde die vorgelegten Antragsunterla-
gen zu überprüfen hat. Der Behörde ob-
liegt in erster Linie die juristische Beurtei-
lung des Vorhabens. In diesem Rahmen 
ist sie auch verpflichtet, Ergänzungen der 
Planungsunterlagen zu fordern. Hinsicht-
lich der Erhebungsdaten und der Fakten 
kann sie sich auf die vorgelegten An-
tragsunterlagen verlassen. Es ist nicht 
Aufgabe der Behörde, eigene Bestands-
aufnahmen durchzuführen, um Mängel 
in den Antragsunterlagen zu entdecken. 
Insoweit können die Planungsunterlagen 
einen Umweltschaden unmittelbar her-
beiführen, weil sie die eigentliche Ursa-
che für den Schaden setzen. Die Haftung 
des Planers entspricht dann dem Verursa-
cherprinzip, wobei aber ein Verschulden 
erforderlich ist. Der Planer sollte sicher-
heitshalber eine Freistellung durch den 
Anlagenbetreiber herbeiführen, da dieser 
ohnehin haftet. Im Falle einer Insolvenz 
des Betreibers nutzt eine solche Freistel-
lung aber wenig. Entscheidend ist aber 
immer das Verschulden des Planers.
Dieses Verschulden muss aber differen-
ziert betrachtet werden. Handelt es sich 
bei dem Auftraggeber um eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts, kann sich 
der Auftragnehmer darauf verlassen, 
dass der Auftrag juristisch und fachlich in 
Ordnung ist. Körperschaften des öffentli-
chen Rechts sind von Gesetzes wegen 
gehalten zu prüfen, ob ihre Maßnahmen 
mit geltendem Recht übereinstimmen – 
und das schließt eine angemessene fach-
liche Prüfung ein. Somit braucht der Auf-
tragnehmer die fachlichen und rechtli-
chen Voraussetzungen des Auftrags 
nicht zu prüfen. Ein Vertrauen in die An-
gaben der Behörde ist nicht fahrlässig. 
Das Gleiche gilt, wenn der Auftraggeber 
aus anderen Gründen über ausreichende 
Rechts- und Fachkenntnisse verfügt, z. B. 
bei großen Unternehmen, die eigene 
Rechtsabteilungen unterhalten. Auch 
wenn ein Planungsbüro mit Kenntnissen 
im Landschaftspflegebereich einen Auf-
trag erteilt, kann sich der Auftragnehmer 
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me ermittelt wurden. Fraglich ist, ob es 
ausreicht, dass überhaupt nachteilige 
Auswirkungen für bestimmte Arten oder 
natürliche Lebensräume ermittelt wer-
den oder ob die ermittelten nachteiligen 
Auswirkungen dem später eintretenden 
Umweltschaden entsprechen müssen. 
Art. 1 a) UAbs. 2UHRL legt dar: „Schädi-
gungen geschützter Arten und natürli-
cher Lebensräume umfassen nicht die 
vorher ermittelten nachteiligen Auswir-
kungen, die aufgrund von Tätigkeiten 
eines Betreibers entstehen, die von den 
zuständigen Behörden .... ausdrücklich 
genehmigt wurden“. Danach sind Schä-
den an Arten und natürlichen Lebensräu-
men nicht als Umweltschäden anzuse-
hen, wenn konkret die nachteiligen Aus-
wirkungen ermittelt worden sind. Somit 
soll europarechtlich eine Enthaftung nur 
eintreten, wenn der konkrete später ein-
tretende Umweltschaden an Arten und 
natürlichen Lebensräumen vorher im 
Verfahren ermittelt wurde. Stirbt z. B. 
eine Fledermauspopulation aus und wur-
de diese konkrete Folge im Verwaltungs- 
oder Bauleitplanverfahren nicht ermit-
telt, so tritt die Enthaftung nicht ein, 
auch wenn sich im Verwaltungsverfahren 
mit den Fledermäusen beschäftigt wur-
de. Selbst wenn für diese Art eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchgeführt 
oder eine artenschutzrechtliche Ausnah-
me erteilt wurde, tritt keine Enthaftung 
ein, wenn nicht der später konkret ein-
tretende Umweltschaden in Betracht ge-
zogen wurde. Eine Enthaftung tritt dem-
nach nur ein, wenn der konkrete Scha-
den vorab ermittelt wurde, Maßnahmen 
zur Vermeidung oder zum Ausgleich an-
geordnet wurden und der Umweltscha-
den dennoch eintritt. 
Ein Haftungsausschluss kann also nur  
bewirkt werden, wenn in den Verwal-
tungsverfahren für konkrete Arten und 
natürliche Lebensräume der Bestand, die 
möglichen Auswirkungen und die erfor-
derlichen Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen ermittelt wurden und in der 
darauf folgenden Verwaltungsentschei-
dung festgesetzt wurden. Das Gesetz 
spricht zwar nur von ermittelten negati-
ven Auswirkungen, verhält sich aber 
nicht zur Vermeidung oder zum erforder-
lichen Ausgleich. Es versteht sich aber 
von selbst, dass aus den ermittelten Aus-
wirkungen auch Folgerungen für deren 
Behandlung gezogen werden müssen. 
Das wird im Folgenden dargelegt wer-
den.

Diesen Ansatz setzt der deutsche Gesetz-
geber um, indem er festlegt, dass eine 
Schädigung von Arten und natürlichen 
Lebensräumen nicht vorliegt, wenn Tä-
tigkeiten nach 
– § 34 oder 34a BNatSchG bzw. der lan-

desrechtlichen Umsetzung der FFH-
Verträglichkeitsprüfung,

– § 43 Abs. 8 BNatSchG aufgrund einer 
Ausnahme oder eine Befreiung nach 
§ 62 BNatSchG,

– § 19 BNatSchG oder dem entsprechen-
den Landesrecht oder 

– aufgrund der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans nach §§ 30 und 33 des Bau-
gesetzbuchs 

genehmigt wurden oder zulässig sind. 
Voraussetzung ist allerdings, dass die 
nachteiligen Auswirkungen der Tätigkei-
ten auf die Arten und Lebensräume in 
den jeweiligen Verwaltungsverfahren er-
mittelt wurden. 
An dieser Stelle gewinnt das USchadG 
schon für Zulassungs- und Planungsver-
fahren Bedeutung, denn die Vorausset-
zungen für die Freistellung von der Haf-
tung können nur in den o. g. Verwal-
tungs- und Planungsverfahren erfüllt 
werden. Nach Erteilung der Zulassung, 
Ausnahme, Befreiung oder nach Verab-
schiedung des Bebauungsplans können 
Versäumnisse nicht mehr nachgeholt 
oder rückgängig gemacht werden.

2.2.1 Die Voraussetzungen der 
Freistellung von Umwelt-
schäden an Arten und  
natürlichen Lebensräumen

All den oben unter 2.2 aufgeführten Zu-
lassungen kommt haftungsausschließen-
de Wirkung im Sinne des § 1a Abs. 1 Satz 
2 BNatSchG zu. Die Regelung schließt 
also einen Umweltschaden wegen nach-
teiliger Auswirkungen dieser zugelasse-
nen Tätigkeiten aus, auch wenn ein Um-
weltschaden an Arten und natürlichen 
Lebensräumen später doch eintritt, weil 
die Prognose unzutreffend war. Der 
Nichteintritt des Umweltschadens wird 
fingiert. Dieser Sachverhalt wird auch als 
„Enthaftung“ bezeichnet. Es handelt 
sich nicht um eine Kostenfreistellung, 
wie sie in § 8 USchadG vorgesehen ist. 
Vielmehr ist auch der Mitgliedstaat nicht 
verpflichtet, den Umweltschaden zu sa-
nieren, da dieser Schaden kraft Fiktion als 
nicht eingetreten gilt.
Die Enthaftung tritt nur ein, wenn und 
soweit die nachteiligen Auswirkungen 
auf die Arten und natürlichen Lebensräu-

hen, dass der umfassende Schutzansatz 
der Kommission sich letztlich durchsetzt. 
Somit sollte man diesem Ansatz schon 
vorsichtshalber folgen, denn wenn ein 
Umweltschaden an solchen Arten und 
natürlichen Lebensräumen außerhalb der 
Schutzgebiete später eintritt, mag es für 
Maßnahmen zur Enthaftung zu spät 
sein. Vorsichtiges Handeln ist von beson-
derer Bedeutung, weil nur eine Ausein-
andersetzung mit den schädlichen Aus-
wirkungen auf diese Arten und Lebens-
räume im Zulassungs- oder Bebauungs-
planverfahren die Haftung für einen 
Umweltschaden entfallen lassen kann. 
Später kann ein solcher Mangel nicht 
mehr geheilt werden und die Haftung ist 
nicht mehr vermeidbar.
Auch der Gesetzgeber scheint von dieser 
umfassenden Haftung auszugehen. Da 
für Lebensraumtypen und Arten nach Art. 
4 Abs. 2 und Anhang ! VRL sowie nach 
den Anhängen I und II FFH-RL, die sich au-
ßerhalb der Natura 2000-Kulisse befin-
den, die FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht 
zur Verfügung steht, wurde die Eingriffs-
regelung als Instrument zur Verfügung 
gestellt, um nachteilige Auswirkungen zu 
ermitteln und auszugleichen.16 

2.2 Die Freistellung vom Um-
weltschaden an Arten und 
natürlichen Lebensräumen

Nach der Definition des Art. 2 a) UAbs. 2 
UHRL umfassen „Schädigungen ge-
schützter Arten und natürlicher Lebens-
räume nicht die zuvor ermittelten nach-
teiligen Auswirkungen, die aufgrund von 
Tätigkeiten eines Betreibers entstehen, 
die von der zuständigen Behörde gemäß 
den Vorschriften zur Umsetzung des Art. 
6 Absätze 3 und 4 oder Artikel 16 der 
Richtlinie 92/43/EWG oder Artikel 9 der 
Richtlinie 79/409/EWG oder im Falle von 
nicht unter das Gemeinschaftsrecht fal-
lenden Lebensräumen und Arten gemäß 
gleichwertiger nationaler Naturschutz-
vorschriften ausdrücklich genehmigt wur-
den“. Damit soll eine Haftung für Um-
weltschäden an Arten und natürlichen 
Lebensräumen ausgeschlossen werden, 
wenn mögliche Beeinträchtigungen zu-
vor sorgfältig ermittelt, entsprechende 
Maßnahmen zur Vermeidung oder zum 
Ausgleich dieser Beeinträchtigungen er-
griffen wurden und dennoch ein Umwelt-
schaden eingetreten ist.

16  BT-Drs. 16/3806, S. 30 (zu Nr. 4). Zur Anwen-
dung der Eingriffsregelung s. unten 2.2.3.
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Arten und Lebensräume außerhalb der 
Natura 2000-Kulisse zur Enthaftung ist 
nur dann mit Art. 2 Nr. 1 UAbs. 2 UHRL 
vereinbar, wenn die Eingriffsregelung 
den Anforderungen an eine FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung entspricht. Die FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 
und 4 FFH-RL verlangt bei jeder zulässi-
gen Beeinträchtigung eines Natura 
2000-Gebiets einen Kohärenzausgleich. 
Damit ist die Eingriffsregelung nur als 
gleichwertig einzustufen, wenn die er-
mittelten nachteiligen Auswirkungen 
durch Maßnahmen abgewendet wer-
den, die der Qualität von Kohärenzmaß-
nahmen entsprechen. Die Eingriffsrege-
lung kennt Vermeidungs-, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen. Zudem gibt es 
die Möglichkeit des Ersatzgelds. Zulässig 
sind aber nur die Maßnahmen, die denen 
der FFH-Verträglichkeitsprüfung entspre-
chen. Unter dieser Prämisse müssen Ver-
meidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen 
zugunsten der europäisch geschützten 
Arten und Lebensräume ergriffen wer-
den. Ersatzmaßnahmen erlauben eine 
relativ weite Entfernung von den beein-
trächtigten Funktionen und Werten des 
Naturhaushalts und entsprechen daher 
nicht den Anforderungen, die Kohärenz-
maßnahmen stellen. Auch ein Ersatzgeld 
kann keine Enthaftung herbeiführen, da 
die FFH-Verträglichkeitsprüfung dieses 
Instrument nicht kennt.

2.2.4 Die Enthaftung auf Grund 
eines Bebauungsplans

Eine Enthaftung kann auch für Vorhaben 
in Bereichen nach den §§ 30 oder §§ 33 
BauGB erfolgen, die auf Grund der Auf-
stellung eines Bebauungsplans geneh-
migt wurden oder zulässig sind. Eine sol-
che Enthaftung kann nur eintreten, wenn 
das Vorhaben bauplanungsrechtlichen 
Vorschriften unterliegt, also die Voraus-
setzungen des § 29 BauGB erfüllt. Dage-
gen gilt die Regelung nicht für Vorhaben, 
für die die baurechtlichen Vorschriften 
der §§ 29 ff. BauGB nicht gelten, z.B. für 
Vorhaben nach § 38 BauGB oder solche 
Vorhaben, die nach den Landesbauord-
nungen keine baulichen Anlagen darstel-
len. Auf diese Vorhaben ist im Regelfall 
die Eingriffsregelung anwendbar.
Die Enthaftung über einen Bebauungs-
plan ist durchaus problematisch. Art. 2 
Nr. 1 UAbs. 2 UHRL spricht von einer der 
FFH-Verträglichkeitsprüfung „gleichwer-
tigen nationalen Naturschutzvorschrift“, 
die die Tätigkeiten „ausdrücklich geneh-

net. In dieser Interpretation kann auch 
eine Befreiung nach § 62 BNatSchG eine 
Enthaftung herbeiführen.
Ein Mangel ist allerdings, dass der „vor-
gezogene Ausgleich“ nach § 42 Abs. 5 
BNatSchG nicht als Enthaftungstatbe-
stand aufgeführt ist. Damit befreit die 
Durchführung eines solchen Ausgleichs 
dem Wortlaut nach nicht von der Haf-
tung für einen Biodiversitätsschaden. 
Dies muss wohl als gesetzgeberisches 
Versehen gewertet werden. Lässt man 
eine Enthaftung über § 42 Abs. 5 S. 2 
BNatSchG nicht zu, kommt man zu dem 
seltsamen Ergebnis, dass bei Anwen-
dung der Eingriffsregelung eine Enthaf-
tung eintritt, denn der vorgezogene Aus-
gleich ist mit Sicherheit auch ein Teilaus-
gleich nach der Eingriffsregelung. Ist die 
Eingriffsregelung hingegen nicht an-
wendbar, kann durch die gleiche Maß-
nahme keine Enthaftung erfolgen. Mir 
erscheint das als ein Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz. 

2.2.3 Die Eingriffsregelung als 
Enthaftungstatbestand

Wie oben bereits angesprochen,17 soll 
die Eingriffsregelung zur Ermittlung von 
Beeinträchtigungen geschützter Arten 
und Lebensräume nach der Vogelschutz- 
und der FFH-Richtlinie außerhalb der Na-
tura 2000-Kulisse angewendet werden. 
Dieser Ansatz wird vom Wortlaut des 
Art.2 Nr. 1 UAbs. 2 UHRL nicht gedeckt. 
Danach können für nationale Arten, die 
den europäisch geschützten Arten 
gleichgestellt sind, durch nationale Vor-
schriften, die der FFH-Verträglichkeits-
prüfung entsprechen, Enthaftungstat-
bestände geschaffen werden. Hier wird 
die Eingriffsregelung als nationale Vor-
schrift zur Enthaftung von Umweltschä-
den an europäisch geschützten Arten 
und natürlichen Lebensräumen einge-
setzt, wenn auch nur außerhalb der 
Schutzgebiete. Vielleicht hätte die FFH-
Verträglichkeitsprüfung auf diese Arten 
und Lebensräume ausgeweitet werden 
sollen. Art. 2 Nr. 1 UAbs 2 UHRL stellt 
hinsichtlich der Enthaftung zunächst auf 
Art.6 Abs. 3 und 4 sowie Art. 16 FFH-RL 
und Art. 9 VRL ab. Dann erlaubt sie den 
Mitgliedstaaten, eine Enthaftung auch 
über nationale Vorschriften anzuordnen, 
wenn diese den genannten europäischen 
Vorschriften gleichwertig sind. Eine An-
wendung der Eingriffsregelung auf diese 

17  Unter 2.1 am Ende.

2.2.2 Die FFH-Verträglichkeits -
prüfung, die Ausnahme  
nach § 43 Abs. 8 und die  
Befreiung nach § 62 
BNatSchG

Eine Enthaftung erfolgt, wenn eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung mit der Festset-
zung von angemessenen Kohärenzmaß-
nahmen für die ermittelten nachteiligen 
Auswirkungen durchgeführt worden ist. 
Auch wenn § 21a S. 2 BNatSchG nur von 
ermittelten nachteiligen Auswirkungen 
spricht, sind Überlegungen und Festset-
zungen zur Vermeidung oder zum Aus-
gleich nach § 34 Abs. 5 BNatSchG erfor-
derlich, weil sonst die FFH-Verträglich-
keitsprüfung nicht ordnungsgemäß an-
gewendet wurde. Eine rechtswidrige 
Anwendung der Vorschriften kann aber 
eine Enthaftung nicht herbeiführen.
Eine Enthaftung tritt auch ein, wenn eine 
Ausnahme nach § 43 Abs. 8 BNatSchG 
erteilt wird. Diese Ausnahme bezieht 
auch Anforderungen an eine Ausnahme 
nach Art. 16 FFH-RL ein.  Bei einer Aus-
nahme nach Art. 16 FFH-RL darf sich der 
Erhaltungszustand der Population nicht 
verschlechtern, sonst ist sie unzulässig. 
Dies kann auch durch Vermeidungs- oder 
Ausgleichsmaßnahmen erreicht werden. 
Eine Enthaftung für einen Umweltscha-
den an den Arten und natürlichen Le-
bensräumen tritt ein, wenn alle Voraus-
setzungen des Art. 16 FFH-RL gegeben 
sind. 
Auch die Anwendung des § 62 Abs. 1 
BNatSchG soll eine Enthaftung herbei-
führen. Danach kann bei einer „unzu-
mutbaren Belastung“ von den arten-
schutzrechtlichen Verboten eine Befrei-
ung erteilt werden. Für diesen Ansatz 
gibt es keine vergleichbare europarechtli-
che Norm. Eine „unzumutbare Belas-
tung“ i.S.d. § 62 BNatSchG dürfte aber 
nicht gegeben sein, wenn der Erhal-
tungszustand der Population sich ver-
schlechtert. In diesem Falle würde die 
Befreiung nach § 62 BNatSchG gegen 
Art. 16 FFH-RL verstoßen. Also muss 
auch im Rahmen einer Befreiung nach 
§ 62 BNatSchG ggf. auch über vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen nachge-
dacht werden, wenn die ermittelten 
nachteiligen Auswirkungen ansonsten 
nicht hinnehmbar sind, weil sich der Er-
haltungszustand der Art verschlechtert. 
Dies ist rechtlich auch durchsetzbar, da § 
62 BNatSchG eine Ermessensvorschrift 
darstellt, die der Behörde einen weiten 
Spielraum an Nebenstimmungen eröff-
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2.2.5 Unbeplanter Innenbereich 

Geht man davon aus, dass die Eingriffsre-
gelung den gesamten Außenbereich und 
die §§ 30 und 33 BauGB den beplanten 
oder zu beplanenden Innenbereich abde-
cken, verbleibt nur noch eine Lücke für 
Vorhaben nach § 34 BauGB im unbe-
planten Innenbereich. Hier ist eine Ent-
haftung zunächst nicht möglich. Nach § 
37 Abs. 1 S. 2 BNatSchG gilt zwar die 
FFH-Verträglichkeitsprüfung auch im un-
beplanten Innenbereich, dagegen ist die 
Anwendung der Eingriffsregelung nach § 
21 Abs. 2 BNatSchG ausgeschlossen. 
Diese Lücke schließt der neue § 20 Abs. 
4 BNatSchG. Er ermöglicht es dem Vor-
habenträger, die Anwendung der Ein-
griffsregelung zu beantragen. Verweigert 
die Naturschutzbehörde ihr Benehmen 
nach § 21 Abs. 3 BNatSchG, weil sie An-
haltspunkte zu erkennen glaubt, dass 
das Bauvorhaben einen Umweltschaden 
an Arten oder natürlichen Lebensräumen 
hervorrufen kann, teilt die Baugenehmi-
gungsbehörde diesen Sachverhalt dem 
Vorhabenträger mit. Der Vorhabenträger 
kann nunmehr die Anwendung der     
Eingriffsregelung beantragen, um dem 
Haftungsrisiko für den Umweltschaden 
zu entgehen. Für die Anwendung der 
Eingriffsregelung gelten die unter 2.2.3 
dargelegten Grundsätze.

Fazit
Das Umweltschadensgesetz wirft eine 
Fülle von Problemen auf von denen hier 
nur die Fragen der Verantwortlichkeit für 
einen Schaden an Arten und natürlichen 
Lebensräumen sowie der Enthaftung 
durch die verschiedenen naturschutz-
rechtlichen Instrumente erörtert wurden. 
Das Risiko für die Betroffenen liegt vor 
allem darin, dass Umweltschäden  ggf. 
erst nach Jahren oder Jahrzehnten eintre-
ten, und sich Fehler, die bei der Zulas-
sung gemacht wurden, dann verheerend 
auswirken können. Das gilt umso mehr, 
als die Entwicklung des Rechtsbereichs 
„Umweltschaden“ nicht vorhergesehen 
werden kann. Daher gilt es, die zur Ver-
fügung stehenden Instrumente der Ent-
haftung schon heute bei Zulassungen 
und Planungen sorgfältig anzuwenden, 
um spätere Umweltschäden an Arten 
und natürlichen Lebensräumen zu ver-
meiden oder zumindest der Haftung zu 
entgehen.  

migt“. Zwar meint die Begründung zum 
Umweltschadensgesetz, dass „Eingriffe 
in Natur und Landschaft …“ seit 1998 
nach den speziellen Regelungen des § 1a 
BauGB behandelt werden. Die Auswir-
kungen auf Natur und Landschaft wer-
den auf der Grundlage der planerischen 
Entscheidungen ermittelt und wie bei der 
Eingriffsregelung „ausdrücklich ge neh-
migt“.18 
Dieser Ansatz trifft nicht zu. Der Bebau-
ungsplan ist weder eine „nationale Na-
turschutzvorschrift“, noch werden durch 
ihn Tätigkeiten „ausdrücklich geneh-
migt“. Ein  Bebauungsplan hat keine ge-
nehmigende Wirkung. Vielmehr setzt er 
die bauplanungsrechtlich zulässige Nut-
zungen fest. Er genehmigt die Eingriffe in 
Natur und Landschaft aber nicht, dies 
geschieht erst im nachgeordneten Bau-
genehmigungsverfahren. Über diese De-
fizite mag man noch hinwegsehen, da 
der nationale Gesetzgeber bei der Um-
setzung von Richtlinien einen Spielraum 
hat, auch wenn dieser hier ausgereizt 
erscheint. Problematischer ist, dass der 
Bebauungsplan hinsichtlich des Aus-
gleichs der ermittelten Beeinträchtigun-
gen nicht den Anforderungen einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung entspricht. Selbst 
wenn die konkreten Auswirkungen auf 
Arten und natürliche Lebensräume ange-
messen ermittelt werden, kann der Aus-
gleich, der zudem nach § 200a BauGB 
den Ersatz mit umfasst, in der Bauleitpla-
nung nach § 1 Abs. 7 BauGB abgewogen 
werden. Art. 2 Nr. 1 UAbs. 2 UHRL er-
laubt eine Enthaftung aber nur, wenn es 
sich um eine der FFH-Verträglichkeitsprü-
fung gleichwertige Vorschrift handelt. 
Die FFH-Verträglichkeitsprüfung erlaubt 
aber keinen Ersatz und schon gar nicht 
die Abwägung der erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen. Somit kann ein Be-
bauungsplan oder ein planreifer Entwurf 
eines Bebauungsplans die Enthaftung 
nur herbeiführen, wenn er die Anforde-
rungen an eine FFH-Verträglichkeitsprü-
fung erfüllt. Dafür muss ein vollständiger 
Ausgleich im Sinne der FFH-Verträglich-
keitsprü-fung für die europäisch ge-
schützten Arten und natürlichen Lebens-
räume sichergestellt werden. Eine Abwä-
gung dieser Maßnahmen dürfte eine 
Enthaftung ausschließen, ebenso die 
Festsetzung von Ersatzmaßnahmen.

18  BT-Drs. 16/3806, S. 30 (zu Nr. 4).
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Im Mai 2007 wurde das Gesetz zur Um-
setzung der Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Um-
welthaftung zur Vermeidung und Sanie-
rung von Umweltschäden1 verabschie-
det, das seinerseits die Umwelt-Haf-
tungsrichtlinie (UH-RL)2 in deutsches 
Recht umsetzt hat. Auf Grund von Art. 
72 Abs. 3 S. 2 GG treten Gesetze auf 
dem Gebiet des Naturschutzes mit Aus-
nahme der abweichungsfesten Teile frü-
hestens 6 Monate nach Verkündung in 
Kraft. Folglich sieht Art. 4 des Gesetzes 
vom 10. Mai 2007 vor, dass das Umwelt-
schadensgesetz (USchadG) und die Än-
derungen im Wasserhaushaltsgesetz und 
im Bundesnaturschutzgesetz zum 14. 
November 2007 in Kraft getreten sind.3 

Einführung

Durch das Umweltschadensgesetz 
(USchadG)4 werden Regelungen für Um-
weltschäden an Arten und Lebensräu-
men der Arten, Gewässern und am Bo-
den getroffen. Das Gesetz enthält grund-
sätzliche Vorschriften zur Vermeidung 
und Sanierung von Umweltschäden. Die 
Definition des medienbezogenen Um-
weltschadens selbst erfolgt im Wasser-
haushaltsgesetz und im Bundesnatur-
schutzgesetz. So führt Art. 2 Nr. 2 des 
Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über die Umwelthaftung zur Vermei-
dung und Sanierung von Umweltschä-
den einen § 22a WHG ein. Art. 3 Nr. 3 

1  Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über die 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung 
von Umweltschäden vom 10.5.2007, BGBl. I  
S. 666. 
2  Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21.4.2004 über die 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung 
von Umweltschäden, Abl. EU Nr. L 143 S. 56, 
geändert ##; vgl. Schumacher, Schumacher, Pal-
me, Schlee, StoffR 2004, 26.
3  Vgl. zu den zwischenzeitlichen Umweltschä-
den … UPR 2007, ((Heft 1))
4  Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtli-
nie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Umwelthaftung zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden, vom 
10.5.2007, BGBl. S. 666.

des Gesetzes ergänzt den § 21 BNatSchG 
um einen Absatz 4 und Nr. 4 fügt einen 
§ 21a BNatSchG ein. 
Der vorliegende Beitrag beschränkt sich 
auf den Umweltschaden nach § 2 Nr. 1 a) 
USchadG, der u. a. als eine Schädigung 
von Arten und natürlichen Lebensräu-
men nach der Maßgabe des § 21a 
BNatSchG definiert wird. Diese Art von 
Umweltschaden wird im Folgenden als 
Biodiversitätsschaden bezeichnet. Auf 
die Regelungen hinsichtlich der Gewäs-
ser oder des Bodens wird nicht eingegan-
gen. Soweit für das Verständnis des Bio-
diversitätsschadens erforderlich, werden 
auch die allgemeinen Regelungen des 
USchadG erörtert. 

1 Die berufliche Tätigkeit als 
Haftungsgrundlage

Das USchadG unterscheidet zwischen ei-
ner Gefährdungshaftung und einer Ver-
schuldenshaftung. Die verschuldensunab-
hängige Gefährdungshaftung besteht 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 USchadG für alle in 
Anlage 1 aufgeführten beruflichen Tätig-
keiten.5 Bei einem Biodiversitätsschaden 
wird die Haftung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 
USchadG auf alle beruflichen Tätigkeiten 
ausgedehnt, wenn der Schaden vorsätz-
lich oder fahrlässig herbeigeführt wurde.6 
§ 3 Abs. 4 USchadG nimmt bestimmte 
Schäden von der Haftung aus, z. B. Natur-
katastrophen. 
Nach § 2 Nr. 4 USchadG sind berufliche 
Tätigkeiten solche „die im Rahmen einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit, einer Ge-
schäftstätigkeit oder eines Unternehmens 
ausgeübt“ werden. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob die Tätigkeit als öffentlich-recht-
lich oder privatrechtlich eingestuft wird. 
Auf einen Erwerbscharakter, d. h. eine Ge-
winnerzielungsabsicht, kommt es nicht 
an. Die Haftung legt das Gesetz dem 
„Verantwortlichen“ auf. Nach § 2 Nr. 3 
USchadG ist das „jede natürliche oder ju-
ristische Person, die eine berufliche Tätig-
keit ausübt oder bestimmt, einschließlich 
der Inhaber der Zulassung oder Genehmi-

5  Dazu unter  1.1.
6  Dazu unter 1.2.

gung für eine solche Tätigkeit oder der 
Person, die eine solche Tätigkeit anmeldet 
oder notifiziert, und dadurch unmittelbar 
einen Umweltschaden oder die unmittel-
bare Gefahr eines solchen Schadens ver-
ursacht hat“. Hierdurch wird die Begriffs-
bestimmung des „Betreibers“ nach Art. 2 
Nr. 6 UH-RL sinngemäß übernommen. 
Anders als im sonstigen Gefahrenabwehr-
recht gibt es keine Haftung des Zustands-
störers, also des Eigentümers oder tat-
sächlichen Gewaltinhabers. Allerdings 
wird die Verhaltenshaftung sehr weit ge-
fasst, so dass jeder, der die Tätigkeit mit 
verursacht hat und sei es nur durch Einho-
lung der Genehmigung oder Erstattung 
der Anzeige als Verantwortlicher in An-
spruch genommen werden kann. 
Bei einem Umweltschaden oder der Ge-
fahr eines solchen Schadens aufgrund ei-
ner nicht klar abgrenzbaren Verschmut-
zung tritt die Haftung nach § 3 Abs. 4 
USchadG nur ein, wenn ein ursächlicher 
Zusammenhang zwischen der beruflichen 
Tätigkeit einzelner Verantwortlicher und 
dem Umweltschaden festgestellt werden 
kann. Die Verursachung des Schadens 
muss dem Verantwortlichen nach allge-
meinen polizeirechtlichen Grundsätzen 
nachgewiesen werden. Erforderlich ist da-
für zumindest eine Kette objektiver Indizi-
en, durch die der Schluss auf eine kausale 
Verursachung begründet werden kann.7

1.1 Gefährdungshaftung

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 USchadG begründet eine 
Verantwortlichkeit für Umweltschäden 
und die unmittelbare Gefahr solcher 
Schäden für alle in Anlage 1 USchadG 
aufgeführten beruflichen Tätigkeiten. 
Hierbei handelt es sich um eine Gefähr-
dungshaftung, die kein Verschulden vor-
aussetzt. Als berufliche Tätigkeiten wer-
den in Anlage 1 USchadG aufgeführt:

Der Betrieb bestimmter Anlagen (Anlage 
1 Nr. 1 und 9 USchadG), 
a) für die eine Genehmigung gemäß der 
Richtlinie 96/61/EG über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Um-
weltverschmutzung (IVU-RL)8 erforder-
lich ist, und 
b) für die eine Genehmigung gemäß der 
Richtlinie 84/360/EWG zur Bekämpfung 
der Luftverunreinigung durch Industriean-

7  Scheidler NVwZ 2007, 113/115. 
8  Abl. Nr. L 257, 26, zuletzt geändert durch Ver-
ordnung Nr. 166/2006/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18.1.2006, ABl. 
Nr. L 33 S. 1.

Der Biodiversitätsschaden nach § 21 a  
des Bundesnaturschutzgesetzes*

von Hans Walter Louis
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lagen in Bezug auf die Ableitung der durch 
die Richtlinie erfassten Schadstoffe in die 
Atmosphäre9 erforderlich ist. Gemäß Art. 
4 S. 2 des Gesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Umwelthaftung 
zur Vermeidung und Sanierung von Um-
weltschäden ist Anlage 1 Nr. 9 USchadG 
am 30.10.2007 außer Kraft getreten. Dies 
erstaunt zunächst, hat seine Ursache aber 
darin, dass gemäß Art. 20 Abs. 3 IVU-RL 
die Richtlinie 84/360 EWG 11 Jahre nach 
Inkrafttreten der IVU-RL und damit am 
30.10.2007 außer Kraft tritt. Die Anlagen 
nach Anlage 1 Nr. 9 USchadG werden ab 
diesem Zeitpunkt von Anlage 1 Nr. 1 
USchadG erfasst, so dass Anlage 1 Nr. 9 
USchadG überflüssig wird.

Abfallbewirtschaftung (Anlage 1 Nr. 2 
und 12 USchadG)
a) Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen 
(das Einsammeln, die Beförderung, die 
Verwertung und Beseitigung von Abfäl-
len und gefährlichen Abfällen, einschließ-
lich der Überwachung derartiger Vorgän-
ge sowie der Überwachung von Deponi-
en nach deren Schließung), soweit diese 
Maßnahmen einer Genehmigung, einer 
Anzeige oder einer Planfeststellung nach 
Rechtsvorschriften bedürfen, die die 
Richtlinie 75/442/EWG über Abfälle10 
und die Richtlinie 91/689/EWG über ge-
fährliche Abfälle11 umsetzten, Diese 
Maßnahmen umfassen unter anderem:
aa) den Betrieb von Deponien, die ge-
mäß § 31 Abs. 2 und 3 KrW-/AbfG12 ei-
ner Planfeststellung oder Plangenehmi-
gung bedürfen und 
bb) den Betrieb von Verbrennungsanla-
gen, die gemäß § 4 BImSchG13 in Verbin-

9  Richtlinie 84/360/EWG des Rates vom 
28.6.1984 zur Bekämpfung der Luftverunreini-
gung durch Industrieanlagen , ABl. Nr. L 188  
S. 20, geändert durch Richtlinie 91/692/EWG 
des Rates vom 23.12.1991 ABl. Nr. L 377 S. 48.
10  Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom 
15.7.1975 über Abfälle, ABl. Nr. L 194 S. 47, 
zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1882/2003 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29.9.2003, ABl. Nr. L 284 S. 1.
11  Richtlinie 91/689/EWG des Rates vom 
12.12.1991 über gefährliche Abfälle, ABl. Nr. L 
377 S. 20, zuletzt geändert durch Verordnung 
(EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18.1.2006, ABl. Nr. L 33 S. 1.
12  Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vom 
27.9.1994, BGBl. I S. 2705, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.7.2007, 
BGBl. I S. 1462.
13  Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26.9.2002, 
BGBl. I S. 3830, zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 23.10.2007, BGBl. I S. 2470.

dung mit dem Anhang der 4. BImSchV14 
einer Genehmigung bedürfen.
b) Grenzüberschreitende Verbringung von 
Abfällen in der, in die oder aus der Euro-
päischen Union, für die eine Genehmi-
gungspflicht oder ein Verbot im Sinne der 
Verordnung (EWG) Nr. 259/93 zur Über-
wachung der Kontrolle der Verbringung 
von Abfällen in der, in die und aus der Eu-
ropäischen Gemeinschaft15 besteht.

Wasserwirtschaft
a) Einbringung, Einleitung und sonstige 
Einträge von Schadstoffen 
– in Oberflächenflächengewässer ge-

mäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 und 4a sowie Abs. 
2 Nr. 2 WHG16,

– in das Grundwasser gemäß § 3 Abs. 1 
Nr. 5 und Abs. 2 Nr. 2 WHG,

die einer Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 WHG 
bedürfen;
b) Entnahme von Wasser aus Gewässern 
gemäß § 1  Abs. 1 Nr. 1 und 6 WHG, 
die einer Erlaubnis oder Bewilligung nach 
§ 2 Abs. 1 WHG bedürfen,
c) Aufstauung von oberirdischen Gewäs-
sern gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 WHG, die 
einer Erlaubnis oder Bewilligung gemäß 
§ 2 Abs. 1 oder § 31 Abs. 2 oder 3 WHG 
bedürfen.

Gefährliche Stoffe im Sinne des Chemi-
kaliengesetzes (ChemG)17

Herstellung, Verwendung, Lagerung, 
Verarbeitung, Abfüllen, Freisetzen in die 
Umwelt und innerbetriebliche Beförde-
rung von
a) gefährlichen Stoffen und gefährliche 
Zubereitungen im Sinne des § 3a Abs. 1 
ChemG,
b) Pflanzenschutzmittel im Sinne des § 9 
PflSchG18,

14  Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.3. 
1997, BGBl. I S. 504, zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 15.7.2006, BGBl. I S. 1619.
15  Verordnung Nr. 259/93/EWG des Rates vom 
1.2.1993 zur Überwachung und Kontrolle der Ver-
bringung von Abfällen in der, in die und aus der 
Europäischen Gemeinschaft, ABl. L 30 S. 1, zuletzt 
geändert durch Verordnung Nr. 2557/2001/EG der 
Kommission vom 28.12.2001, ABl. Nr. L 341 S. 1.
16  Wasserhaushaltsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19.8.2002, BGBl. I S. 3245, 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 10.5.2007, BGBl. I S. 666.
17  Chemikaliengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20.6.2002, BGBl. I S. 2090, 
zuletzt geändert durch Artikel 231 der Verord-
nung vom 31.10.2006, BGBl. I S. 2407.
18  Pflanzenschutzgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.5.1998, BGBl. I S. 971, 
1527, 3512, zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22.6.2006, BGBl. I S. 1342.

c) Biozid-Produkte im Sinne des § 3b Abs. 
1 Nr. 1 ChemG.

Beförderung gefährlicher und umwelt-
schädlicher Güter
auf Straßen, auf der Schiene, auf Binnen-
gewässern, auf der See oder in der Luft 
gemäß der Definition in § 2 Nr. 9 Gefahr-
gutV19 oder in Nrn. 1.3, 1.4 der Anlage 
zu § 1 Abs. 1 AnlaufBedV20,

Gentechnik
a) Gentechnische Arbeiten gemäß der De-
finition in § 2 Nr. 2 GenTG21 an Mikroor-
ganismen in gentechnischen Anlagen ge-
mäß der Definition in § 3 Nr. 4 GentTG 
sowie der außerbetriebliche Transport 
gentechnisch veränderter Mikroorganis-
men,
b) Jede absichtliche Freisetzung gentech-
nisch verändert Organismen in die Um-
welt gemäß der Definition in § 3 Nr. 5 
Halbs. 1GenTG sowie der Transport und 
das Inverkehrbringen gemäß der Definiti-
on in § 3 Nr. 6 GenTG dieser Organismen.

1.2  Verschuldenshaftung

Weiterhin besteht eine Umwelthaftung 
für Biodiversitätsschäden, die durch an-
dere als in Anlage 1 USchadG aufgeführ-
te berufliche Tätigkeiten hervorgerufen 
werden, sofern der Schaden fahrlässig 
oder vorsätzlich herbeigeführt werden. 
Für Schäden an Gewässern oder an Bö-
den gilt diese Haftung nicht.22

2 Zeitliche Begrenzung der 
Haftung

Schäden, die vor dem Ablauf der Umset-
zungsfrist der UH-RL eingetreten sind, 
sollen von den neuen Regelungen des 
USchadG nicht erfasst werden.23 Daher 

19  Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße und mit Eisenbahnen  
(Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn 
– GGVSE) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24.11.2006, BGBl. I S. 2683.
20  Verordnung über das Anlaufen der inneren 
Gewässer der Bundesrepublik Deutschland aus 
Seegebieten seewärts der Grenze des deut-
schen Küstenmeeres und das Auslaufen (An-
laufbedingungsverordnung – AnlBV) vom 
18.2.2004, BGBl. I S. 300, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27.8.2007, 
BGBl. I S. 2193.
21  Gentechnikgesetz in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 16.12.1993, BGBl. I  
S. 2066, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17.3.2006, BGBl. I S. 534.
22  Vgl. dazu Scheidler NVwZ 2006,113/115.
23  BT-Drs. 16/3806, S. 28 zu § 14 Abs. 1.
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deutung und den besonderen Gebieten 
der Vogelschutzrichtlinie das kohärente 
europäische ökologische Netz besonde-
rer Schutzgebiete (Natura 2000) errich-
tet. Das Netzwerk von Natura-2000-Ge-
bieten muss daher gemäß Art. 3 Abs. 1 
FFH-RL den Fortbestand oder gegebenen-
falls die Wiederherstellung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes dieser natürli-
chen Lebensraumtypen und Habitate der 
Arten in ihrem natürlichen Verbreitungs-
gebiet gewährleisten. 
Die UH-RL nimmt für die Definition des 
Umweltschadens und der darin enthalte-
nen „Schädigung geschützter Arten und 
natürlicher Lebensräume“ Bezug auf die 
Anhänge des FFH-RL, die eine Auflistung 
des europäischen Naturerbes darstellen. 
Nicht ersichtlich ist es, warum sich die 
Richtlinie ausschließlich auf die Natura-
2000-Gebiete beziehen soll, zumal der 
Rechtsausschuss des Europäischen Parla-
ments einen entsprechenden Antrag 
nicht weiter verfolgt hat.30 Nach § 34 
Abs. 5 BNatSchG darf ein Projekt, das ein 
Natura-2000-Gebiet in einem erhebli-
chen Maße beeinträchtigen kann, nur 
werden, wenn Kohärenzsicherungsmaß-
nahmen vorgesehen sind. Für diese Ko-
härenzsicherungsmaßnahmen müssen 
aber entsprechende Arten und Lebens-
räume auch außerhalb der ausgewiese-
nen Schutzgebiete zur Verfügung ste-
hen, da die bestehenden Schutzgebiete 
für Kohärenzmaßnahmen nur einge-
schränkt geeignet sind.
Damit sind Biodiversitätsschäden an Le-
bensräumen in Europa möglich für 
– Lebensräume der Arten des Art. 4 Abs. 

2 und des Anhang I V-RL sowie des An-
hang II FFH-RL

– natürliche Lebensräume des Anhang I 
FFH-RL und

– Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Arten des Anhang IV FFH-RL. 

Biodiversitätsschäden an Arten erfassen 
gemäß § 21a Abs. 2 BNatSchG 
– die Vogelarten nach Art. 4 Abs. 2 oder 

des Anhangs I V-RL sowie 
– die Arten der Anhänge II und IV FFH-

RL. 

30  Europäisches Parlament, Empfehlung für die 2. 
Lesung betreffend den gemeinsamen Stand-
punkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Umwelthaftung zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden, vom 5.12.2003, 
Dok. A5-0461/2003, S. 8, Änderungsantrag Nr. 
6 zu Art. 2 Nr. 3 Buchst. a) und b): „Die Sanie-
rungspflicht für solche Arten ist auf ausgewiese-
ne Natura-2000-Schutzgebiete beschränkt.“ Die-
ser Antrag ist nicht übernommen worden.

che nachteilige Auswirkungen auf die 
Erreichung oder Beibehaltung des güns-
tigen Erhaltungszustand dieser Lebens-
räume oder Arten hat. Arten im Sinne 
des Schutzes der Biodiversität sind euro-
päische Vogelarten nach Art. 4 Abs. 2 
und Anhang I V-RL, also nicht alle euro-
päischen Vogelarten gemäß Art. 1 V-RL,26 
sowie die Arten nach Anhang IV FFH-RL. 
Weiterhin werden die Lebensraumtypen 
des Anhangs I FFH-RL sowie Habitate der 
Arten des Anhangs II FFH- RL erfasst. 
Schließlich stehen auch die Lebensräume 
der Arten des Art. 4 Abs. 2 und des An-
hangs I V-RL sowie der Arten des An-
hangs IV FFH-RL unter Schutz. Der Schutz 
der europäischen Vogelarten nach Art. 4 
Abs. 2 und Anhang I V-RL sowie der Le-
bensraumtypen nach Anhang I und der 
Habitat nach Anhang II FFH-RL gilt nicht 
nur in den für diese Lebensraumtypen 
und Arten ausgewiesenen Schutzgebie-
ten. Sie können auch außerhalb dieser 
Schutzbereiche einen Biodiversitätsscha-
den erleiden.27 Der Gesetzgeber hat sich, 
nach einem Schriftwechsel mit der EU-
Kommission, nicht der Auffassung ange-
schlossen, die die Haftung für Lebensräu-
me und Arten auf ausgewiesene Natura-
2000-Gebiete beschränkt.28 Gegen diese 
Auffassung spricht der eindeutige Wort-
laut der UH-RL.29 Auch die Zielstellung 
und Systematik der FFH-RL spricht gegen 
diese Auffassung. Die FFH-RL will das eu-
ropäische Naturerbe in seinem Fortbe-
stand zusichern. Dieses Naturerbe be-
steht aus den in den Anhängen der FFH-
RL und der V-RL gelisteten Arten und 
Lebensräumen. Nach Art.  3 FFH-RL wird 
aus den von der Kommission ausgewähl-
ten Gebieten von gemeinschaftlicher Be-

26  Gellermann in Landmann/Rohmer, Umwelt-
recht, Loseblattsammlung, Band IV, § 21a BNat-
SchG, Rdnr. 9, München, erscheint im Mai 2008.
27  Palme/Schumacher/Schumacher/Schlee  
Die europäische Umwelthaftungsrichtlinie,  
EurUP 2004, 204 ff.; Dolde, Zur Umsetzung  
der gemeinschaftsrechtlichen Umwelthaftung  
in deutsches Recht, in: Hendler u. a. Umwelt-
haftung nach neuem EG-Recht UTR 81 (2005), 
S. 169 ff.; „Non-Paper“ der Dienststellen der 
Kommission vom 2.5.2006, Schumacher in  
Czybulka, Aktuelle Entwicklungen im europä-
ischen Naturschutzrecht, S. 158.
28  Führ/Lewin/Roller, EG-Umwelthaftungs-Richt-
linie und Biodiversität, NuR 2006, 67/68 ff.;  
ihnen folgend Duikers (Fn. 4), 624.
29  Vgl. dazu auch die Entstehungsgeschichte der 
Umwelthaftungsrichtlinie, danach wurde keine 
Beschränkung der Sanierungspflicht auf ausge-
wiesene Natura 2000-Gebiete vorgesehen, Aus-
schuss für Recht und Binnenmarkt, Empfehlung 
für die 2. Lesung v. 5.12.2003, A5-0461/2003, 
PE 332.617, S. 8f.

besteht nach § 13 USchadG eine Haf-
tung für Umweltschäden durch Emissio-
nen, Ereignisse oder Vorfälle nur, wenn 
sie nach dem 29. April 2007 stattgefun-
den haben. Ausgeschlossen sind auch 
Umweltschäden die auf beruflichen Tä-
tigkeiten beruhen, die vor dem 30. April 
2007 beendet wurden. Die Haftung für 
Umweltschäden beginnt für Ereignisse, 
die ab dem 1. Mai 2007 eintreten, auch 
wenn das USchadG erst zum 14. Novem-
ber 2007 in Kraft tritt. Es handelt sich um 
eine Rückwirkung des Gesetzes, die aber 
zulässig sein dürfte, da ansonsten UH-RL 
unmittelbar anzuwenden wäre. Für Um-
weltschäden ab dem 1. Mai 2007 wird 
die Haftung gemäß § 13 Abs. 2 USchadG 
auf 30 Jahre beschränkt. Wurden in die-
ser Zeit keine behördlichen Maßnahmen 
gegen den für den Umweltschaden Ver-
antwortlichen ergriffen, ist das USchadG 
nicht mehr anwendbar. Das gilt auch, 
wenn der Verantwortliche seinen Infor-
mationspflichten nach § 4 USchadG 
nicht nachgekommen ist.24 Weiterge-
hende Regelungen, insbesondere hin-
sichtlich der Freistellung genehmigter 
Tätigkeiten, enthält das USchadG nicht. 
Die Richtlinie sieht nur vor, dass die Kost-
entragungspflicht für Verantwortliche, 
die eine behördliche Zulassung für die 
konkrete Tätigkeit besitzen, ausgeschlos-
sen werden kann.25

3 Der Biodiversitätsschaden

§ 2 Nr. 1 USchadG definiert als Umwelt-
schaden eine Schädigung von Arten und 
natürlichen Lebensräumen. Ein Schaden 
oder eine Schädigung liegt nach § 2 Nr. 2 
USchadG vor, wenn „eine direkt oder in-
direkt eintretende feststellbare nachteili-
ge Veränderung einer natürlichen Res-
source (Arten und natürliche Lebensräu-
me, Gewässer und Boden) oder eine Be-
einträchtigung der Funktionen einer 
natürlichen Ressource“ eintritt.

3.1 Die geschützten Arten und 
Lebensräume

Nach § 2 Nr. 1 a) USchadG ist ein Um-
weltschaden „eine Schädigung von Ar-
ten und natürlichen Lebensräumen nach 
Maßgabe des § 21a BNatSchG“. § 21a 
Abs. 1 BNatSchG legt als eine Schädi-
gung von Arten und natürlichen Lebens-
räumen jeden Schaden fest, der erhebli-

24  Vgl. dazu unter 4.1.
25  Vgl. unten unter 6.
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Umweltschadens erkennt oder zumindest 
erkennen kann. Die Informationspflicht 
erstreckt sich über den gesamten Zeit-
raum, in dem die Gefahr eines Umwelt-
schadens besteht. Ist ein Umweltschaden 
eingetreten, besteht die Informations-
pflicht fort, bis der Schaden saniert ist. In 
der Begründung heißt es, dass § 4 
USchadG die allgemeinen Mitwirkungs-
pflichten eines Beteiligten im Verwal-
tungsverfahren nach §§ 24 und 26 VwV-
fG32 konkretisieren.33 § 24 VwVfG regelt 
den Amtsermittlungsgrundsatz und § 26 
VwVfG die im Verfahren möglichen Be-
weismittel. Die Pflicht nach § 4 USchadG 
geht aber weiter. Während die §§ 24 und 
26 VwVfG gelten, nachdem ein Verwal-
tungsverfahren eröffnet worden ist, be-
steht die Informationspflicht nach § 4 
USchadG unabhängig davon, ob ein Ver-
waltungsverfahren durchgeführt wird. 
Vielmehr wird die Information des Verant-
wortlichen nach § 4 USchadG regelmäßig 
zu einem Verwaltungsverfahren führen. 

4.2 Die Vermeidungspflichten 
des Verantwortlichen

Die Übertragung von Pflichten auf den 
Betroffenen spiegelt sich auch in der Ge-
fahrenabwehrpflicht wieder. Während 
nach klassischem Verwaltungsrecht dem 
Störer Gefahrenabwehr- und Sanierungs-
pflichten durch die zuständige Behörde 
auferlegt wurden, verlangen die §§ 5 
und 6 USchadG, dass der Verantwortli-
che von sich aus handelt. Nach § 5 
USchadG hat der Verantwortliche bei ei-
ner unmittelbaren Gefahr eines Umwelt-
schadens unverzüglich die erforderlichen 
Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen. 
Unter Vermeidung versteht man gemäß 
§ 2 Nr. 6 USchadG „jede Maßnahme, um 
bei unmittelbarer Gefahr eines Umwelt-
schadens diesen Schaden zu vermeiden 
oder zu minimieren“. 

4.3 Sanierungspflichten des  
Verantwortlichen

Ist der Umweltschaden bereits eingetre-
ten, hat der Verantwortliche gemäß § 6 
USchadG von sich aus die erforderlichen 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen vor-
zunehmen und die erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen zu ergreifen. Scha-

32  Verwaltungverfahrensgesetz, neugefasst 
durch Bekanntmachung vom 23. 1.2003,  
BGBl. I. 102, geändert durch Art. 4 Abs. 8 des 
Gesetzes vom 5. 5.2004, BGBl.  I S. 718.
33  BT-Drs. 16/3806, S. 23 zu § 4.

2000-Gebiete den Fortbestand der Le-
bensraumtypen und Arten in einem güns-
tigen Erhaltungszustand sichern sollen.31

Von einer erheblichen Schädigung ist 
nach § 21a Abs. 5 BNatSchG regelmäßig 
nicht auszugehen, bei
– nachteiligen Abweichungen, die gerin-

ger sind als die natürlichen Fluktuatio-
nen, die für den betreffenden Lebens-
raum oder die betreffende Art als nor-
mal gelten;

– nachteiligen Abweichungen, die auf 
natürliche Ursachen zurückzuführen 
sind oder aber auf äußere Einwirkung 
im Zusammenhang mit der Bewirt-
schaftung der betreffenden Gebiete, 
die den Aufzeichnungen über den Le-
bensraum oder den Dokumenten über 
die Erhaltungsziele zufolge als normal 
anzusehen sind oder der früheren Be-
wirtschaftungsweise der jeweiligen Ei-
gentümer oder Betreiber entsprechen;

– einer Schädigung von Arten bzw. Le-
bensräumen, die sich nachweislich 
ohne äußere Einwirkung in kurzer Zeit 
so weit regenerieren werden, dass ent-
weder der Ausgangzustand erreicht 
wird oder aber allein aufgrund der Dy-
namik der betreffenden Art oder des 
betreffenden Lebensraums ein Zustand 
erreicht wird, der im Vergleich zum Aus-
gangszustand als gleichwertig oder bes-
ser zu bewerten ist.

4 Informations-, Gefahrenab-
wehr und Sanierungspflich-
ten bei Umweltschäden

4.1 Informationspflichten

Der Verantwortliche ist gemäß § 4 
USchadG verpflichtet, die zuständige Be-
hörde unverzüglich über einen bevorste-
henden oder eingetretenen Umweltscha-
den zu informieren. Weiterhin hat er die 
Behörden über alle bedeutenden Aspekte 
des Sachverhaltes zu unterrichten. Anders 
als nach bisher geltendem Recht ist der 
Verantwortliche auch ohne Aufforderung 
verpflichtet, der Behörde die Informatio-
nen zu übermitteln. Nach § 2 Nr. 5 
USchadG ist die unmittelbare Gefahr ei-
nes Umweltschadens gegeben, wenn 
„die hinreichende Wahrscheinlichkeit (be-
steht), dass ein Umweltschaden in naher 
Zukunft eintreten wird“. Die „unverzügli-
che“ Erfüllung dieser Pflicht setzt voraus, 
dass der Verantwortliche den Eintritt des 

31  Vgl. dazu Gellermann (Fn. 26), § 21a 
BNatSchG, Rdnr. 17.

3.2 Die Erheblichkeit der Aus-
wirkungen auf Arten und 
Lebensräume

Nach § 21a Abs. 5 BNatSchG ist die Er-
heblichkeit einer Auswirkungen auf Ar-
ten und Lebensräume anhand 
– des zum Zeitpunkt der Schädigung ge-

gebenen Erhaltungszustands, 
– der Funktionen, die von den Annehm-

lichkeiten, die diese Arten und Lebens-
räume bieten, erfüllt werden, sowie 

– ihrer natürlichen Regenerationsfähigkeit 
festzustellen. Zur Beurteilung der erheb-
lichen nachteiligen Veränderungen ge-
genüber dem Ausgangszustand sind zu 
ermitteln, die
– Anzahl der Exemplare, ihre Bestands-

dichte oder ihr Vorkommensgebiet;
– Rolle der einzelnen Exemplare oder des 

geschädigten Gebiets in Bezug auf die 
Erhaltung der Art oder des Lebens-
raums, Seltenheit der Art oder des Le-
bensraums (auf örtlicher, regionaler 
und höherer Ebene einschließlich der 
Gemeinschaftsebene);

– Fortpflanzungsfähigkeit der Art (ent-
sprechend der Dynamik der betreffen-
den Art oder Population), ihre Lebens-
fähigkeit oder die natürliche Regenera-
tionsfähigkeit des Lebensraums (ent-
sprechend der Dynamik der für ihn 
charakteristischen Arten oder seiner 
Populationen);

– Fähigkeit der Art bzw. des Lebens-
raums, sich nach einer Schädigung 
ohne äußere Einwirkung lediglich mit 
Hilfe verstärkter Schutzmaßnahmen in 
kurzer Zeit so weit zu regenerieren, 
dass allein aufgrund der Dynamik der 
betreffenden Art oder des betreffen-
den Lebensraums ein Zustand erreicht 
wird, der im Vergleich zum Ausgangs-
zustand als gleichwertig oder besser zu 
bewerten ist.

Schädigungen, die sich nachweislich auf 
die menschliche Gesundheit auswirken, 
sind immer als erhebliche Schädigung ein-
zustufen.
Bei der Beurteilung der Erheblichkeit von 
Auswirkungen ist der Erhaltungszustand 
der Lebensraumtypen oder Arten von Be-
deutung. Befinden sie sich in einem un-
günstigen Erhaltungszustand, ist eher von 
einer Erheblichkeit auszugehen, als wenn 
sie sich in einem günstigen Erhaltungszu-
stand befinden. Ebenso sind Beeinträchti-
gungen von Arten und Lebensräumen, 
innerhalb von Natura 2000-Gebieten eher 
als erheblich einzustufen als bei solchen 
außerhalb der Gebiete, da die Natura 
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gungen geschützter Arten und natürli-
cher Lebensräume beinhaltet ferner, dass 
jedes erhebliche Risiko einer Beeinträch-
tigung der menschlichen Gesundheit be-
seitigt werden muss.

5 Die Pflichten der  
zuständigen Behörden

Nach § 7 USchadG hat die zuständige 
Behörde den Verantwortlichen zu über-
wachen, damit er die erforderlichen Ver-
meidungs-, Schadensbegrenzungs- und 
Sanierungsmaßnahmen ergreift. Kommt 
der Verantwortliche seiner Pflicht zu Ver-
meidungs- und Schadensbegrenzungs-
maßnahmen nicht nach, muss die Behör-
de tätig werden. Sie kann gemäß § 10 
USchadG auch von Amts wegen tätig 
werden und dem Verantwortlichen auf-
geben
– die erforderlichen Informationen und 

Daten über eine unmittelbare Gefahr 
von Umweltschäden, über den Ver-
dacht einer solchen unmittelbaren Ge-
fahr oder einen eingetretenen Schaden 
sowie eine eigene Bewertung vorzule-
gen,

– die erforderlichen Vermeidungs-, Scha-
densbegrenzungs- und Sanierungs-
maßnahmen zu treffen.

Bei einer Verpflichtung zu Sanierungs-
maßnahmen hingegen muss die zustän-
dige Behörde gemäß § 10 USchadG von 
Amts wegen tätig werden. Nach § 8 Abs. 
2 USchadG entscheidet die zuständige 
Behörde nach Maßgabe der fachrechtli-
chen Vorschriften über Art und Umfang 
der durchzuführenden Sanierungsmaß-
nahmen, die allerdings vom Verantwort-
lichen ermittelt und der Behörde zur Zu-
stimmung vorgelegt werden müssen. Die 
Behörde kann auch eigene Überlegun-
gen zu den erforderlichen Sanierungs-
maßnahmen anstellen und diese dem 
Verantwortlichen nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 
USchadG auferlegen. Bei der Festlegung 
der Sanierungsmaßnahmen muss die Be-
hörde gemäß § 8 Abs. 4 USchadG den 
nach § 10 USchadG antragsberechtigten 
Betroffenen und Vereinigungen Gele-
genheit zur Stellungnahme geben. Dar-
unter fallen alle Betroffenen und alle Ver-
einigungen, die nach § 11 USchadG be-
rechtigt sind, Rechtsschutz gegen Ent-
scheidungen von Behörden nach dem 
USchadG in Anspruch zu nehmen.34

34  Zu den beteiligungs- und antragsbefugten 
Dritten s. unter 8.

ten Maßnahmen zur Sanierung von Um-
weltschäden ausgewählt werden. 

4.4 Sanierung von Schäden  
an Gewässern oder  
geschützten Arten oder  
natürlichen Lebensräumen

Das Umweltschadengesetz sieht für eine 
Sanierung von Umweltschäden im Bereich 
der Gewässer und für Umweltschäden an 
geschützten Arten oder natürlichen Le-
bensräumen eine primäre Sanierung, eine 
ergänzende Sanierung oder eine Aus-
gleichssanierung vor.
Das Gesetz versteht unter einer „primäre 
Sanierung“ jede Sanierungsmaßnahme, 
die die geschädigten natürlichen Ressour-
cen oder beeinträchtigten Funktionen 
ganz oder annähernd in den Ausgangszu-
stand zurückversetzt; als „ergänzende Sa-
nierung“ beschreibt Nr. 1.1.2 Anhang II 
UH-RL jede Sanierungsmaßnahme in Be-
zug auf die natürlichen Ressourcen oder 
Funktionen, mit der der Umstand ausge-
glichen werden soll, dass die primäre Sa-
nierung nicht zu einer vollständigen Wie-
derherstellung der geschädigten natürli-
chen Ressourcen oder Funktionen führt. 
Als „Ausgleichssanierung“ sieht Nr. 1.1.3 
Anhang II UH-RL jede Tätigkeit zum Aus-
gleich zwischenzeitlicher Verluste natürli-
cher Ressourcen oder Funktionen an, die 
vom Zeitpunkt des Eintretens des Scha-
dens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in 
dem die primäre Sanierung ihre Wirkung 
vollständig entfaltet hat. Nach Nr. 1 d) An-
hang II UH-RL sind „zwischenzeitliche Ver-
luste“ Verluste, die darauf zurückzufüh-
ren sind, dass die geschädigten natürli-
chen Ressourcen oder Funktionen ihre 
ökologischen Aufgaben nicht erfüllen 
oder ihre Funktionen für andere natürli-
che Ressourcen oder für die Öffentlichkeit 
nicht erfüllen können, solange die Maß-
nahmen der primären bzw. der ergänzen-
den Sanierung ihre Wirkung nicht entfal-
tet haben. 
Für die Sanierungskaskade gilt: Führt die 
primäre Sanierung nicht dazu, dass die 
Umwelt in ihren Ausgangszustand zu-
rückversetzt wird, erfolgt anschließend 
eine ergänzende Sanierung. Eine Aus-
gleichssanierung ist zum Ausgleich der 
zwischenzeitlichen Verluste durchzufüh-
ren. Nr. 1.1.3 S. 3 Anhang II UH-RL 
schließt einen finanziellen Ausgleich für 
Teile der Öffentlichkeit als Ausgleichssa-
nierung ausdrücklich aus.
Eine Sanierung von Umweltschäden im 
Bereich der Gewässer und von Schädi-

densbegrenzungsmaßnahmen sind nach 
§ 2 Nr. 7 USchadG Maßnahmen, „um die 
betreffenden Schadstoffe oder sonstigen 
Schadfaktoren unverzüglich zu kontrol-
lieren, einzudämmen, zu beseitigen oder 
auf sonstige Weise zu behandeln, um 
weitere Umweltschäden und nachteilige 
Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit oder eine weitere Beeinträchti-
gung von Funktionen zu begrenzen oder 
zu vermeiden“. Als erforderliche Sanie-
rungsmaßnahmen definiert § 2 Nr. 8 
USchadG „jede Maßnahmen, um einen 
Umweltschaden nach Maßgabe der 
fachrechtlichen Vorschriften zu sanie-
ren“. Zu beachten ist, dass die Schadens-
begrenzungsmaßnahmen auf die Schad-
stoffe und Schadfaktoren abstellen und 
deren Behandlung bis zur Beseitigung 
fordern, während sich Sanierungsmaß-
nahmen mit den negativen Auswirkun-
gen dieser Stoffen und Faktoren auf an-
deren Umweltgüter beschäftigen. Ge-
mäß § 2 Nr. 10 USchadG sind fachrecht-
liche Vorschriften, nach denen saniert 
werden muss,  „die Vorschriften des 
Bundesnaturschutzgesetzes, des Wasser-
haushaltsgesetzes und des Bundes-Bo-
denschutzgesetzes sowie die zu ihrer 
Ausführung erlassenen Verordnungen.“ 
Auch hier ist der Verantwortliche ver-
pflichtet, von sich aus tätig zu werden, 
wenn die Voraussetzungen der Norm er-
füllt sind. Die Pflicht zum Ergreifen von 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen und 
Sanierungsmaßnahmen besteht von Ge-
setzes wegen und bedarf keiner verwal-
tungsmäßigen Konkretisierung durch die 
Behörde. 
§ 8 Abs. 1 USchadG verpflichtet den Ver-
antwortlichen, „die gemäß den fach-
rechtlichen Vorschriften erforderlichen 
Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln und 
der zuständigen Behörde zur Zustim-
mung vorzulegen, soweit die zuständige 
Behörde nicht selbst bereits die erforder-
lichen Sanierungsmaßnahmen ergriffen 
hat.“ An dieser Stelle kommt die zustän-
dige Behörde wieder ins Spiel, da sie  
den Sanierungsmaßnahmen zustimmen 
muss, ehe sie durchgeführt werden kön-
nen. Damit entscheidet letztlich die zu-
ständige Behörde über die Art und Weise 
der Sanierung.
Gemäß § 21a Abs. 4 BNatSchG hat der 
Verantwortliche die erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen nach Anhang II Nr. 1 
UH-RL zu treffen. Anhang II UH-RL ent-
hält die gemeinsamen Rahmenbedin-
gungen, die erfüllt werden müssen, da-
mit sichergestellt ist, dass die geeignets-
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den. Da sie aber nur auf das konkrete Pro-
jekt angewendet wird und z.B. keine Al-
ternativenprüfung eröffnet, dürfte sie 
kein geeignetes Instrument darstellen, um 
die Anwendung des Umweltschadensge-
setzes insoweit auszuschließen. Das sog. 
Integritätsinteresse von Natur und Land-
schaft, das vor der Inanspruchnahme die-
ser Güter durch Vorhaben schützt, wird 
durch eine Pflicht zur Vermeidung, die 
keine Alternativenprüfung kennt, nicht 
abgedeckt. Das gilt noch mehr für Aus-
gleich und Ersatz, bei denen die Beein-
trächtigungen hingenommen aber kom-
pensiert werden. Zudem ist die Eingriffsre-
gelung ein Instrument der Vorsorge und 
nicht der Schadensbeseitigung. Zwar wer-
den Ausgleichsmaßnahmen häufig in der 
Praxis zusammen mit oder sogar erst nach 
Durchführung des Eingriffs erstellt. Den-
noch ist die Eingriffsregelung als Vorsorg-
einstrument keine Vorschrift, die die Ver-
meidung oder Sanierung von Umwelt-
schäden näher bestimmt.37 Nur wenn ein 
illegales Vorhaben durchgeführt wurde 
und für dieses Vorhaben nachträglich  
die Eingriffsregelung angewendet wird, 
kommt dieses Instrument der Sanierung 
nach dem Umweltschadensgesetz nahe. 
Sieht man sich allerdings die ausdifferen-
zierten Vorschriften zur Sanierung von 
Umweltschäden nach Anhang II UH-RL 
an,38 bestehen doch erhebliche Zweifel, 
ob die Eingriffsregelung diese Vorgaben 
erfüllen kann. Im Ergebnis ist die Eingriffs-
regelung kein Instrument, dass nach § 1 
USchadG die Anwendung des Umwelt-
schadensgesetzes ausschließt. Das hat 
auch der Gesetzgeber so eingeschätzt, 
denn er sieht die Eingriffsregelung als ein 
Instrument an, dass zwar nicht die An-
wendung des Umweltschadensgesetzes 
ausschließt, dessen Anwendung in Ergeb-
nis aber die Haftung für einen Umwelt-
schaden entfallen lassen kann. 

7.2 Die Freistellung von einem 
Biodiversitätsschaden durch 
die FFH-Verträglichkeits-
prüfung sowie naturschutz-
rechtliche Ausnahmen und 
Befreiungen

Nach § 21a Abs. 1 S. 2 BNatSchG liegt 

37  Insofern führen die sehr allgemeinen Ausfüh-
rungen bei Becker NVwZ 2007, 1106/1107, 
dass zweckmäßigerweise „zuerst die natur-
schutzrechtlichen Pflichten und Verantwortlich-
keiten und die Folgen im Naturschutzrecht zu 
prüfen sind“ in der Praxis nicht weiter.  
38  Vgl. oben 4.4.

für Biodiversitätsschäden durch geneh-
migte Tätigkeiten aufzuerlegen, wenn die 
Unternehmen sich gegen diese Risiken 
versichern können. Weil die Länder bei ei-
ner Freistellung von der Kostentragungs-
pflicht selbst die Kosten für die Maßnah-
men zu tragen haben, hat der Bund von 
einer eigenen Regelung abgesehen.35

Zudem sollen die Länder nach § 9 Abs. 1 
S. 3 USchadG bei den Kostenregelungen 
die besondere Situation der Landwirt-
schaft bei der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln berücksichtigen. Die Be-
gründung für § 9 Abs. 1 S. 3 USchadG, der  
auf die „besondere Situation der Landwirt-
schaft bei der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln“ hinweist, wirkt schon selt-
sam. Dort heißt es: „Mit der Verpflichtung 
der Länder, bei der Kostenregelung die 
besondere Situation der Landwirtschaft 
bei der Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln zu berücksichtigen (Absatz 1 Satz 
3), soll der Tatsache Rechnung getragen 
werden, dass Pflanzenschutzmittel einer 
amtlichen Zulassung unterliegen und der 
Anwender in der Regel keine Kenntnisse 
darüber haben kann, ob ein von ihm ord-
nungsgemäß angewendetes Pflanzen-
schutzmittel sanierungsbedürftige Schä-
den hervorrufen kann.“36 

7 Der Haftungsausschluss  
für Biodiversitätsschäden

7.1 Die Eingriffsregelung als 
Vorschrift zur Vermeidung 
und Sanierung von  
Umweltschäden

Gemäß § 1 USchadG findet das Umwelt-
schadensgesetz nur Anwendung, „soweit 
Rechtsvorschriften des Bundes oder der 
Länder die Vermeidung und Sanierung 
von Umweltschäden nicht näher bestim-
men oder in ihren Anforderungen diesem 
Gesetz nicht entsprechen.“ Ob diese Vor-
schriften dem verfassungsrechtlichen Ge-
bot der Bestimmtheit entsprechen, er-
scheint eher zweifelhaft. Im Naturschutz-
recht könnte allenfalls die Eingriffsrege-
lung als ein System der Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden angese-
hen werden. Die Eingriffsregelung erfor-
dert zunächst die Vermeidung von Beein-
trächtigungen des Naturhaushalts und 
des Landschaftsbildes. Insofern dient sie 
auch der Vermeidung von Umweltschä-

35  BT-Drs. 16/3806, S. 26.
36  BT-Drs. 16/3806, S. 26, rechte Spalte, letzter 
Absatz vor „zu Absatz 2“.

6 Die Kostentragungspflicht

Art. 8 Abs. 1 UH-RL bestimmt zunächst, 
dass der Betreiber die Kosten für Vermei-
dungs- und Sanierungstätigkeiten zu tra-
gen hat. Folglich legt § 9 Abs. 1 S. 1 
USchadG die Kosten für Vermeidungs-, 
Schadensbegrenzungs- und Sanierungs-
maßnahmen dem Verantwortlichen auf. 
§ 9 Abs. 1 S. 2 USchadG regelt, dass die 
Länder die notwendigen Kostenregelun-
gen, die Regelungen über die Kostenbe-
freiungen und Kostenerstattungen ein-
schließlich der Fristenregelungen zu treffen 
haben. Die Länder können bestimmen, 
dass der Verantwortliche unter den Voraus-
setzungen des Art. 8 Abs. 4 UH-RL nicht für 
die Kosten der durchgeführten Sanierungs-
maßnahmen aufzukommen hat. Danach 
können die Mitgliedstaaten zulassen, „dass 
der Betreiber die Kosten der gemäß dieser 
Richtlinie durchgeführten Sanierungstätig-
keiten nicht zu tragen hat, sofern er nach-
weist, dass er nicht vorsätzlich oder fahrläs-
sig gehandelt hat und das der Umwelt-
schaden  verursacht wurde durch
a) eine Emission oder ein Ereignis, die auf 
Grund einer Zulassung, die nach den zum 
Zeitpunkt der Emission oder des Ereignis-
ses geltenden Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften zur Umsetzung der in An-
hang III (UH-RL) aufgeführten gesetzlichen 
Maßnahmen der Gemeinschaft zuerkannt 
oder erteilt wurde, ausdrücklich erlaubt 
sind und deren Bedingungen in vollem 
Umfang entsprechen;
b) eine Emission oder Tätigkeit oder jede 
Art der Verwendung eines Produkts im 
Verlauf einer Tätigkeit, bei denen der Be-
sitzer nachweist, dass sie nach dem Stand 
der wissenschaftlichen und technischen 
Erkenntnisse zum Zeitpunkt, an dem die 
Emission freigesetzt oder die Tätigkeit 
ausgeübt wurde, nicht als wahrscheinli-
che Ursache von Umweltschäden angese-
hen wurden.“
Die Tätigkeiten nach Anhang III UH-RL 
entsprechen den in Anlage 1 USchadG 
aufgelisteten beruflichen Tätigkeiten. 
Diese Verlagerung der Regelungszustän-
digkeit vom Bund auf die Länder muss vor 
dem Hintergrund gesehen werden, dass 
nicht die Durchführung der Vermei-
dungs-, Schadensbegrenzungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen selbst in Frage 
steht, sondern ob der Verantwortliche 
oder das Land, d. h. die Gemeinschaft der 
Steuerzahler, die Kosten trägt. Die erfor-
derlichen Maßnahmen sind hingegen im-
mer durchzuführen. Es erscheint aber 
eher unbillig, dem Steuerzahler die Kosten 
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Eine Gleichstellung von Ersatzgeld und 
Ausgleichsmaßnahmen würde ebenfalls 
eine Enthaftung ausschließen. Die Ein-
griffsregelung kann einen Biodiversitäts-
schaden nur ausschließen, wenn die er-
mittelten Auswirkungen auf die Arten 
und natürlichen Lebensräume durch Ver-
meidungsmaßnahmen möglichst gering 
gehalten und durch Ausgleichsmaßnah-
men kompensiert werden. Ist das nicht 
der Fall, kann eine Enthaftung nicht ein-
treten, da  die UH-RL keine Geldzahlun-
gen, sondern eine Naturalrestitution for-
dert. 40 

7.4 Die Freistellung von einem 
Biodiversitätsschaden durch 
die Bauleitplanung

Nach § 21a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BNatSchG 
entfällt die Haftung für Biodiversitäts-
schäden auch, wenn die nachteiligen 
Auswirkungen bei der Aufstellung eines 
Bebauungsplans ermittelt und eine Ge-
nehmigung nach § 30 oder 33 BauGB 
erteilt wurden. Dies gilt auch für sog. klei-
ne Innenbereichsentwicklungspläne nach 
§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. § 13a Abs. 2 
Nr. 4 BauGB stellt zwar die Fiktion auf, 
dass die durch einen solchen Bebauungs-
plan zugelassenen Eingriffe schon vorher 
gemäß § 1a Abs. 3 S. 5 BauGB zulässig 
waren, so dass kein Ausgleich erforderlich 
ist. Soll die Möglichkeit genutzt werden, 
von einem eventuellen  Biodiversitäts-
schaden freizustellen, müssen die Auswir-
kungen des Vorhabens auf geschützte 
Arten und Lebensräume ermittelt wer-
den, auch wenn die Eingriffsregelung an-
sonsten nicht angewendet wird. Eine 
Haftungsfreistellung von Biodiversitäts-
schäden setzt nicht nur die Ermittlung der 
nachteiligen Auswirkungen voraus, son-
dern auch die erforderlichen Maßnah-
men zur Verminderung und zum Aus-
gleich dieser Auswirkungen. Zwar spricht 
§ 21a Abs. 1 S. 2 BNatSchG nur von „er-
mittelten“ nachteiligen Auswirkungen, 
nicht aber von einer erforderlichen Kom-
pensation. Es versteht sich aber von 
selbst, dass, wenn Beeinträchtigungen 
ermittelt werden, daraus auch Konse-
quenzen hinsichtlich der erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen gezogen 
werden müssen. Es dürfte einer Freistel-
lung z.B. entgegenstehen, wenn die er-
mittelten nachteiligen Auswirkungen 
kompensierbar sind, aber diese Aus-
gleichsmaßnahmen im Bebauungsplan-

40  Vgl.Becker NVwR 2007, 1105/1110 unter 3.

kungen spricht, kann eine Anwendung 
der FFH-Veträglichkeitsprüfung oder der 
Eingriffsregelung nur enthaften, wenn 
die erforderlichen Kohärenz- oder Aus-
gleichsmaßnahmen angeordnet worden 
sind. Sonst handelt es sich nicht um eine 
ordnungsgemäße Durchführung dieser 
Verfahren, so dass auch keine Haftungs-
freistellung eintreten kann. Zudem müs-
sen sich die Maßnahmen auf die ermit-
telten Beeinträchtigungen beziehen, so 
dass Ersatzmaßnahmen regelmäßig nicht 
geeignet sein können und schon gar eine 
Ersatzgeldzahlung.39

Durch die sog. Rückholrechte auf dem 
Gebiet des Naturschutzes und der Lan-
despflege werden in den Ländern Überle-
gungen angestellt, die Eingriffsregelung 
abzuschaffen oder das Ersatzgeld den 
Kompensationsmaßnahmen gleichzustel-
len. Eine Abschaffung der Eingriffsrege-
lung würde dazu führen, dass ein Haf-
tungsausschluss für Biodiversitätsschäden 
an europäisch geschützten Arten und 
Lebensräumen außerhalb der Natura-
2000-Kulisse nicht möglich ist – und das 
sind die eigentlich riskanten Bereiche. Die 
Wirtschaft dieses Bundeslandes würde 
erheblichen Haftungsrisiken ausgesetzt, 
die in anderen Bundesländern, in denen 
die Eingriffsregelung fortbesteht, ausge-
schlossen werden können. Eine nur auf 
die europäisch geschützten Arten und 
europäisch geschützten natürlichen Le-
bensräume nach § 21a Abs. 3 BNatSchG 
beschränkte Eingriffsregelung wäre sehr 
kompliziert zu handhaben, da letztlich 
auch für diese Arten und natürlichen Le-
bensräume deren Wechselbeziehungen 
zum gesamten Naturhaushalt, wie er in 
§  10 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG definiert 
wird, darzulegen ist. Dazu gehören die 
Bestandteile des Naturhaushaltes wie 
Wasser, Boden, Luft, Klima, Tiere und 
Pflanzen und das dazwischen bestehende 
Wirkungsgefüge. Damit können die nati-
onal geschützten Arten und Lebensräu-
me nicht unberücksichtigt bleiben, da sie 
untrennbar miteinander funktional ver-
bunden sind. Diese breiten Grunddaten 
müssen auch für die Arten und Lebens-
räume nach § 21a Abs. 2 und 3 BNatSchG  
ermittelt werden, da sie nicht isoliert von 
ihrer Umwelt leben. Ansonsten ist eine 
Beurteilung der Auswirkungen eines Vor-
habens auf die europäisch geschützten 
Arten und Lebensräume nicht möglich. 

39  Vgl. zu berechtigten Zweifeln an der Geeig-
netheit der Eingriffsregelung für dieses Ziel, 
Gellermann (Fn. 26), § 21a, Rdnr. 19. 

ein Biodiversitätsschaden nicht vor, wenn 
die nachteiligen Auswirkungen der Tätig-
keiten auf die Arten und natürlichen Le-
bensräumen zuvor ermittelt wurden in
– einer FFH-Verträglichkeitsprüfung nach 

den §§ 34, 34a und 35 BNatSchG bzw. 
dem entsprechenden Landesrecht oder

– in einem Ausnahme- oder Befreiungs-
verfahren nach § 43 Abs. 8 oder § 62 
Abs. 1 BNatSchG.

7.3 Die Freistellung von einem 
Biodiversitätsschaden durch 
die Eingriffsregelung

Da eine FFH-Verträglichkeitsprüfung für 
Lebensraumtypen des Anhangs I und Ha-
bitate der Arten des Anhangs II FFH-RL 
sowie für europäische Vogelarten nach 
Art. 4 Abs. 2 und Anhang I V-RL außer-
halb von Natura-2000-Gebieten nicht 
zulässig ist, müssen die Beeinträchtigun-
gen in anderen Verfahren ermittelt wer-
den. § 21a Abs. 1 S. 2 BNatSchG schreibt 
vor, dass, wenn eine FFH-Verträglich-
keitsprüfung oder naturschutzrechtliche 
Ausnahmen oder Befreiungen nicht er-
forderlich sind, ein Biodiversitätsschaden 
entfällt, wenn die nachteiligen Auswir-
kungen der Tätigkeiten auf Arten und 
natürlichen Lebensräume zuvor ermittelt 
wurden in
– der Eingriffsregelung nach § 19 

BNatSchG bzw. dem entsprechenden 
Landesrecht oder

– auf Grund der Aufstellung eines Be-
bauungsplans nach § 30 oder § 33 
BauGB.

Für den unbeplanten Innenbereich, in 
dem die Eingriffsregelung nach § 21 Abs. 
2 BNatSchG ausgeschlossen ist, eröffnet 
§ 21 Abs. 4 S. 2 BNatSchG dem Vorha-
benträger die Möglichkeit zu beantra-
gen, dass die Zulassungsbehörde die Ein-
griffsregelung hinsichtlich der betroffe-
nen Arten oder natürlichen Lebensräume 
anwendet, wenn die Naturschutzbehör-
de im Rahmen der Benehmensherstel-
lung für das Vorhaben darauf hinweist, 
dass die Gefahr eines Biodiversitätsscha-
dens besteht. Beantragt der Vorhaben-
träger die Anwendung der Eingriffsrege-
lung, kommt er in den Genuss der Frei-
stellung von einem eventuellen Biodiver-
sitätsschaden nach § 21a Abs. 1 S. 2 Nr. 
1 BNatSchG. Dem Vorhabenträger ist 
unter diesem Aspekt dringend zu raten, 
die Anwendung der Eingriffsregelung zu 
beantragen, um diese Freistellung zu er-
langen. Auch wenn das Gesetz nur von 
der Ermittlung der nachteiligen Auswir-
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– sie einen Antrag auf Anerkennung ge-
stellt haben und

– über die Anerkennung aus Gründen, 
die von der Vereinigung nicht zu ver-
treten sind, noch nicht entschieden ist.

Handelt es sich um eine ausländische 
Vereinigung, wird die letzte Vorausset-
zung von Gesetzes wegen als erfüllt an-
gesehen. 
§ 11 Abs. 2 USchadG eröffnet Rechtsbe-
helfe für Vereine unter den Vorausset-
zungen des § 2 UmwRG. Wie schon § 2 
Abs. 1 UmwRG lässt auch § 11 Abs. 2 
USchadG Rechtsbehelfe gegen das Un-
terlassen einer Entscheidung zu. Somit 
können die Vereinigungen Behörden 
durch Rechtsbehelfe verpflichten, gegen 
Verantwortliche nach § 7 USchadG vor-
zugehen.
Nach § 2 Abs. 1 UmwRG sind Rechtsbe-
helfe zulässig, wenn die Vereinigung gel-
tend macht, dass eine Entscheidung oder 
deren Unterlassen Rechtsvorschriften wi-
derspricht, die dem Umweltschutz die-
nen, Rechte Einzelner begründen und für 
die Entscheidung von Bedeutung sind. 
Die Vorschriften des USchadG dienen mit 
Sicherheit dem Umweltschutz. Doch be-
gründen die Vorschriften zum Schutz der 
Biodiversität keine Rechte Einzelner, so 
dass in diesem Bereich keine Rechtsbe-
helfe möglich sind. Für den Wasser- und 
den Bodenschutz kann sich das anders 
darstellen. Sollte § 2 Abs. 1 UmwRG we-
gen seiner Beschränkung auf drittschüt-
zende Rechte europarechtswidrig sein – 
und dafür spricht einiges45 – würden die 
Klagerechte der anerkannten Vereine 
nach § 11 Abs. 2 USchadG i.V.m. einem 
europarechtskonform angepassten § 2 
Abs. 1 Nr. 1 UmwRG auch den Biodiver-
sitätsschaden umfassen.

Anschrift des Verfassers:
Rechtsanwalt MR a.D. 
Prof.hc.mult. Dr.jur. Hans Walter Louis 
LL.M. (UC Los Angeles) Gartenweg 6B
38104 Braunschweig
E-Mail: hans-walter.louis@gmx.de
E-Post: hans_walter.louis@epost.de

*Autorisierter Nachdruck aus Natur 
und Recht (2008) 30: 163-170, Sprin-
ger Verlag. Der Beitrag bezieht sich 
auf das BNatschG in der am 01.03.2010 
außer Kraft getretenen Fassung.

45  So schon Louis NuR 2004, 287,290; ebenso 
Gellermann NVwZ 2006, 8 f.; Alleweidt  DÖV 
2006, 626; Schlacke NuR 2007, 8/14; Schuma-
cher UPR 2008, 13/17 f.

gänzt werden oder die Unvollständigkeit 
der Antragsunterlagen zu rügen. Die Ge-
fahr einer späteren Inanspruchnahme der 
Naturschutzbehörde bei Eintritt eines Bio-
diversitätsschadens aus dem Gesichts-
punkt der Amtspflichtverletzung ist nicht 
ohne weiteres von der Hand zu weisen. 
Auch in der Bauleitplanung besteht diese 
Gefahr. Wird ein Bauherr später für die 
Beseitigung eines Biodiversitätsschadens 
in Anspruch genommen, weil die Ermitt-
lung der Auswirkungen auf europäisch 
geschützte Arten und Lebensräume nicht 
oder nur unvollständig stattgefunden hat 
und der erforderliche Ausgleich nicht 
festgesetzt wurde, wird er versuchen, sich 
bei der Gemeinde aus dem Gesichtspunkt 
einer Amtspflichtverletzung schadlos zu 
halten.
 
8 Beteiligungs-, antrags-,  

und rechtsbehelfs- 
berechtigte Dritte

§ 10 USchadG verpflichtet die Behörde 
tätig zu werden, wenn ein Betroffener 
oder eine Vereinigung, die nach § 11 
Abs. 2 USchadG Rechtsschutz in An-
spruch nehmen können, dies beantragt. 
Diese Personen und Vereinigungen sind 
auch bei der Festlegung der Sanierungs-
maßnahmen nach 3 8 Abs. 4 USchadG 
zu beteiligen. Betroffene sind natürliche 
oder juristische Personen, die durch das 
Unterlassen oder die Anordnung von 
Maßnahmen zur Umsetzung der Sanie-
rungspflichten in eigenen Rechten ver-
letzt sein können. Weiterhin können Ver-
einigungen nach § 11 Abs. 2 USchadG 
Anträge stellen und Rechtsschutz in An-
spruch nehmen, wenn sie gemäß § 3  
UmwRG44 anerkannt sind oder als aner-
kannt gelten. Anerkannt sind nach § 3  
S. 3 UmwRG zunächst alle Naturschutz-
verbände, die nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz oder nach den Lan des na-
turschutz gesetzen anerkannt sind. Wei-
terhin sind alle Vereine anerkannt, die 
das Umwelt bundesamt nach § 3 Abs. 1 
UmwRG anerkannt hat. Nach § 2 Abs. 2 
UmwRG können zudem auch nicht aner-
kannte Vereinigungen Rechtsbehelfe ein-
legen, wenn 
– sie bei der Einlegung der Rechtsbehelfe 

die  Voraussetzungen für eine Anerken-
nung erfüllen,

44  Gesetz über ergänzende Vorschriften zu 
Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten 
nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG (Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz) vom 7.12.2006, BGBl. I S. 
2816.

verfahren weggewogen oder durch Ab-
wägung erheblich vermindert werden.41 
Gemäß Art. 2 Nr. 1 a) UAbs. 2 UH-RL um-
fassen „Schädigungen geschützter Arten 
und Lebensräume … nicht die zuvor er-
mittelten nachteiligen Auswirkungen … 
die von den zuständigen Behörden ge-
mäß den Vorschriften zur Umsetzung von 
Art. 6 Abs. 3 und 4 oder Art. 16 FFH-R 
oder Art. 9 V-RL oder im Falle von nicht 
unter das Gemeinschaftsrecht fallenden 
Lebensräumen und Arten gemäß gleich-
wertigen nationalen Naturschutzvor-
schriften ausdrücklich genehmigt wur-
den“. Darauf stellt die Begründung ab, 
wenn sie betont, eine Freistellung von der 
Haftung trete ein, weil durch die Eingriffs-
regelung und durch die Bauleitplanung 
nationale Vorschriften angewendet wer-
den, die den europarechtlichen Vorschrif-
ten gleichwertig sind.42 Die FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung sieht Kohärenzmaßnah-
men aber zwingend vor und lässt keine 
Abwägung zu. Dies muss auch bei dem 
Ausgleich für die ermittelten nachteiligen 
Auswirkungen auf die Lebensräume und 
Arten im Bauleitplanverfahren beachtet 
werden, soll die Haftung für einen Biodi-
versitätsschaden entfallen.

7.5 Mangelhafte Ermittlung der 
Auswirkungen auf geschütz-
te Lebensräume und Arten

Wurden die Auswirkungen auf die natür-
lichen Lebensräume und Arten nicht er-
mittelt, bleibt die Haftung für eventuelle 
eintretende Biodiversitätsschäden beste-
hen.43 Es kann daher nur empfohlen wer-
den, die nachteiligen Auswirkungen auf 
vom Biodiversitätsschaden erfasste Arten 
und natürliche Lebensräume im Rahmen 
eines der oben genannten Verfahren 
sorgfältig zu ermitteln und daraus den 
erforderlichen Ausgleich abzuleiten. Im 
Rahmen von Genehmigungen ist diese 
Ermittlung Teil der Antragsunterlagen, die 
der Vorhabenträger beizubringen hat. 
Sind diese Unterlagen mangelhaft, stellt 
sich die Frage, ob nicht die beteiligte Na-
turschutzbehörde darauf hinwirken muss, 
dass die Unterlagen um die Auswirkun-
gen auf die betroffenen europäisch ge-
schützte Lebensraumtypen und Arten er-

41  Im Ergebnis auch die Begründung zu § 21a 
Abs. 1 S. 2 BNatSchG, der darauf abstellt, dass 
die beeinträchtigende Tätigkeit genehmigt 
wurde – und das setzt eine Kompensation 
voraus, BT-Drs. 16/3806 S. 30.
42  Vgl. BT-Drs. 16/3806 S. 30.
43  Gassner UPR 2007, 294.
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1 Einleitung

Das am 14.11.2007 in Kraft getretene 
Umweltschadensgesetz (USchadG) er-
gänzt das zivilrechtliche Umwelthaf-
tungsgesetz durch die Normierung einer 
öffentlich-rechtlichen Verantwortlichkeit 
für Schädigungen von Gewässern, Bö-
den sowie Arten und natürlichen Lebens-
räumen der FFH- und Vogelschutzrichtli-
nie, die durch berufliche Tätigkeiten her-
vorgerufen werden. Damit kommt dem 
Umweltschadensrecht eine wichtige Be-
deutung als ergänzendes Naturschutzin-
strument zum Schutz der Biodiversität zu 
(BfN 2011a).
Spätestens seit dem Abschluss des welt-
weiten Übereinkommens zur Erhaltung 
der biologischen Vielfalt 1992 mit den 
Zielen, die Biodiversität zu schützen und 
zu erhalten und nachhaltig mit den na-
türlichen Ressourcen umzugehen, be-
steht für den Schutz der Biodiversität 
eine besondere internationale Verant-
wortung (Secretariat of the Convention 
on Biological Diversity 2012). Rechtliche 
Regelungen, wie z. B. die FFH-Richtlinie 
und Natura 2000 sowie institutionelle 
Strategien, wie z. B. die Nationale Strate-
gie zur biologischen Vielfalt (BMU 2007), 
konnten aber bislang den Rückgang der 
Biodiversität nicht aufhalten. Dieser 
Rückgang ist global (Millenium Ecosys-
tem Assessment 2005) und europaweit 
zu beobachten. So hat die EU ihr Ziel ver-
fehlt, den Verlust der biologischen Viel-
falt bis 2010 aufzuhalten (Europäische 
Kommission 2010). Deutschland erreicht 
mit einer Gefährdungsrate von rund 40 
Prozent aller Tier- und Pflanzenarten ei-
nen europäischen Spitzenwert (NABU 
2008). Auch die aktuellen Roten Listen 
der gefährdeten Arten sind im Vergleich 

zu den Vorgängerauflagen umfangrei-
cher geworden (Reichholf 2009).
Um dem entgegenzuwirken, haben die 
Vereinten Nationen 2011 bis 2020 zur 
weltweiten UN-Dekade der biologischen 
Vielfalt ausgerufen mit dem Ziel, den 
Rückgang der biologischen Vielfalt auf-
zuhalten (Vereinte Nationen 2010). Mit 
ihrem Aktionsplan bis 2020 will die EU 
den Rückgang der biologischen Vielfalt 
eindämmen (Europäische Kommission 
2011). Ein vorrangiges Ziel ist dabei die 
vollständige Umsetzung der bestehen-
den Naturschutzvorschriften und des 
Netzes der Natura 2000-Schutzgebiete 
zur Erreichung wesentlicher Verbesse-
rungen des Erhaltungszustands der Ar-
ten und Lebensräume. Mit der nationa-
len Strategie zur biologischen Vielfalt hat 
sich Deutschland zum Ziel gesetzt, die 
Gefährdung der biologischen Vielfalt in 
Deutschland deutlich zu verringern bzw. 
die Verluste aufzuhalten und langfristig 
sogar eine Zunahme der biologischen 
Vielfalt einschließlich ihrer regionaltypi-
schen Besonderheiten wieder zu ermög-
lichen (BMU 2007). Durch diese Zielvor-
gaben verstärkt sich der gesellschaftspo-
litische Handlungsdruck zum Schutz der 
Biodiversität. Auch das öffentlich-rechtli-
che Haftungsregime des USchadG kann 
einen wichtigen Beitrag zum Schutz der 
Biodiversität leisten. Kritisiert werden je-
doch Anwendungsprobleme beim 
USchadG, die sich aus Unsicherheiten bei 
der Definition des Biodiversitätsscha-
dens, bei der Bestimmung der dazugehö-
rigen Schutzgüter sowie aus Schwierig-
keiten bei der Identifikation der für den 
Biodiversitätsschaden ausschlaggeben-
den Erheblichkeitsschwelle ergeben (vgl. 
Diederichsen 2007, Cosack & Enders 
2008, Gellermann 2008). Lesbarkeit und 
Verständlichkeit des USchadG werden 
durch die zahlreichen unübersichtlichen 
Verweise auf nationales und europäi-
sches Recht erschwert (vgl. Becker 2007, 
Cosack & Enders 2008).
Im Folgenden soll nun vor diesem Hinter-
grund die ökologische Dimension und 
die Relevanz des Umweltschadensgeset-
zes für den Schutz der Biodiversität un-

tersucht werden. Dabei wird zunächst 
darauf eingegangen, wie umfassend sich 
der Schutz der Biodiversität darstellt, 
dann werden ökologische Aspekte bei 
Erfassung und Bewertung von Biodiversi-
tätsschäden erläutert und schließlich 
werden die ökologischen Auswirkungen 
beschrieben, die sich durch die Möglich-
keiten der Haftungsfreistellung von Bio-
diversitätsschäden ergeben.

2 Biodiversität und  
Biodiversitätsschaden

Das Übereinkommen zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt (CBD) definiert Bio-
diversität auf drei Ebenen: die Vielfalt an 
Landschaften und Ökosystemen, die 
Vielfalt an Arten und die genetische Viel-
falt innerhalb verschiedener Arten. Diese 
Ebenen stehen in dynamischen Wechsel-
beziehungen zueinander (Noss 1990). 
Eine Änderung des Landschaftsmusters 
in Folge geänderter Landnutzungen 
wirkt sich z. B. auf das Arteninventar aus 
sowie auf Prozesse innerhalb von Lebens-
gemeinschaften und auf die genetische 
Vielfalt. Umgekehrt können auch einzel-
ne Organismen („ecosystem engineers“) 
Strukturen und Prozesse in Lebensräu-
men bzw. Lebensgemeinschaften we-
sentlich verändern (Jones et al. 1997). 
Aus ökologischer Sicht ist Biodiversität 
demnach sehr weit definiert und umfasst 
letztlich alles, was zur Vielfalt der beleb-
ten Natur beiträgt. Damit verbindet sich 
allerdings das Problem, dass es außeror-
dentlich schwierig ist, Biodiversität auf 
allen ökologisch relevanten Ebenen und 
mit allen ökologischen Funktionen zu 
messen (Wiegleb 2009). In der Praxis 
werden daher meist einfache Parameter 
verwendet (z.B. Artenzahl, Anzahl selte-
ner Arten). Die Diversität der Landschafts-
ebene bleibt dabei meist unberücksich-
tigt.
Der Begriff des Biodiversitätsschadens im 
Sinne des Umweltschadensrechts ist 
demgegenüber auf einen klar definierten 
Bereich begrenzt mit Fokus auf den ge-
meinschaftsrechtlichen Regelungen der 
FFH-RL und der V-RL. Dazu ist § 2 Nr. 1a 
USchadG zu entnehmen, dass die Schä-
digung von Arten und natürlichen Le-
bensräumen nach Maßgabe des § 19 
BNatSchG einen Umweltschaden dar-
stellt. § 19 (1) BNatSchG bezeichnet den 
Biodiversitätsschaden als einen Schaden, 
der erheblich nachteilige Auswirkungen 
auf die Erreichung oder Beibehaltung des 
günstigen Erhaltungszustandes natürli-
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trix tessellata) sind in Rheinland-Pfalz 
bis Ende der 1990er Jahre stark ge-
schrumpft, so dass heute nur noch 
drei kleine, voneinander isolierte Vor-
kommen an Nahe, Mosel und Lahn 
mit schätzungsweise weniger als 1000 
Individuen bestehen (Niehuis 1996). 
Die Tiere jagen im Wasser der Flüsse 
und die Überwinterungsquartiere be-
finden sich in den Trockenmauern der 
angrenzenden Weinberge. Die Zerstö-
rung von Mauerfugen, z. B. durch die 
bauliche Sanierung einer Trockenmau-
er ist also ein potenzieller Biodiversi-
tätsschaden, insbesondere, wenn die 
Maßnahmen im Winter durchgeführt 
werden.

 ◾ Lebensräume der Arten des An-
hang II FFH-RL: Im Unterschied zu 
den Arten des Anhang IV FFH-RL sind 
bei diesen Arten nicht nur die Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, son-
dern nach dem Wortlaut des § 19 (3) 
Nr. 1 BNatSchG ausdrücklich auch die 
Lebensräume von dem Schutzmecha-
nismus des Biodiversitätsschadens er-
fasst.
Beispiel: In einem Waldgebiet kom-
men Bechsteinfledermäuse (Myotis 
bechsteini) vor, eine Fledermausart, 
die sehr stark an Waldlebensräume 
gebunden ist und deren Vorkommen 
in Rheinland-Pfalz im Zentrum des 
mitteleuropäischen Verbreitungs-
schwerpunktes dieser Art liegen 
(Kerth 1998). Bei der Fällung von alten 
Laubbäumen mit Höhlen wird nicht 
nur dann ein potenzieller Biodiversi-
tätsschaden vorliegen, wenn dabei 
Individuen der Fledermauspopulation 
direkt getötet oder deren Wochenstu-
ben bzw. Winterquartiere zerstört 
werden. Zum Lebensraumschutz müs-
sten bei allen Fällungen von solchen 
alten Laubbäumen mit Höhlen, auch 
der noch nicht besiedelten und kon-
kret als Lebensstätte genutzten Bäu-
me, zugunsten der Fledermauspopu-
lation Sanierungsmaßnahmen durch-
geführt werden. 

 ◾ natürliche Lebensraumtypen des 
Anhang I FFH-RL: Dabei kann es sich 
zum einen um eher kleinflächig, als 
regionale Besonderheiten auftretende 
Lebensraumtypen handeln, z. B. Dü-
nen im Binnenland mit offenen Gras-
flächen mit Corynephorus und Agros-
tis (LRT 2330), die überwiegend als 
Schutzgebiete ausgewiesen sind. Zum 
anderen gehören dazu jedoch auch 
solche Lebensraumtypen, die in 

Zu den Lebensräumen gehören 
 ◾ Lebensräume der in Anh. I VRL 

aufgeführten Vogelarten sowie 
die Brut-, Rast-, Mauser- und Über-
winterungsgebiete der regelmä-
ßig auftretenden Zugvogelarten, 
wobei die Feuchtgebiete von be-
sonderer Bedeutung sind (Art. 4 
Abs. 2 V-RL): 
Beispiel: Die Wiesenweihe (Circus py-
gargus), eine Art des Anhang I V-RL, 
deren Lebensraum ursprünglich Feucht-
wiesen und Moore darstellten, brütet 
heute meist auf Ackerflächen (z. B. 
Wintergerste oder Winterweizen). 
Nutzungsänderungen wie z. B. die 
Umwandlung in Maisanbau für die 
Energieerzeugung oder auch die Auf-
forstung von Ackerflächen führen 
zum Verlust von Brut- und Nahrungs-
habitaten der Weihen (Pürckhauer et 
al. 2008) und stellen daher einen Bio-
diversitätsschaden dar, sofern der 
Landwirt dabei wissentlich Horst-
standorte der Weihe zerstört.
Bei den nicht in Anhang I V-RL aufge-
führten regelmäßigen Zugvogelarten 
sind streng genommen nicht die Vo-
gelarten an sich, sondern ihr Auftre-
ten in bestimmten Teil-Lebensräumen 
relevant für einen Biodiversitätsscha-
den. Bei diesen Teil-Lebensräumen 
werden Nahrungshabitate nicht mit 
aufgeführt, so dass die Schädigung 
eines winterlichen Äsungsplatzes von 
ziehenden Gänsearten nur dann einen 
Biodiversitätsschaden darstellt, wenn 
er zugleich auch als Rast- oder Mau-
serplatz von den Tieren genutzt wird. 
In der Praxis dürfte die entsprechende 
Unterscheidung nicht immer eindeu-
tig möglich sein (Krawczynski et al. 
2009).

 ◾ Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
der in Anhang IV FFH-RL gelisteten 
Arten
Beispiele: Feldhamster (Cricetus crice-
tus) kommen relativ häufig noch im 
Bereich um Mainz in den dortigen 
lössbodengeprägten Ackerbaugebie-
ten vor (LUWG 2009). Gerade Acker-
flächen werden von Planern und Ar-
chitekten wegen ihrer angeblichen 
ökologischen Geringwertigkeit häufig 
zur Ausweisung als Baugebiete vorge-
schlagen. Die Zerstörung von Hams-
terbauten als Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten durch Bebauung stellt dann 
jedoch einen potenziellen Biodiversi-
tätsschaden dar.
Die Vorkommen der Würfelnatter (Na-

cher Lebensräume oder Arten hat. § 19 
(2) und (3) BNatSchG bestimmen nun das 
Spektrum der von dem Haftungsmecha-
nismus profitierenden natürlichen Le-
bensräume sowie Tier- und Pflanzenar-
ten. Die im Umweltschadensrecht erfass-
ten Tier- und Pflanzenarten entsprechen 
der oben genannten Biodiversitätsebene 
der Artenvielfalt, die erfassten Lebens-
räume entsprechen der oben genannten 
Ökosystemebene. Die Landschaftsebene 
und die genetische Ebene kommen nur 
indirekt vor. Damit wird der Biodiversi-
tätsschutz auf den beim klassischen Na-
turschutz im Vordergrund stehenden Ar-
ten- und Biotopschutz reduziert. Zudem 
wird der Schutz auf die Arten des An-
hang I und Art. 4 Abs. 2 V-RL, auf die 
Arten der Anhänge II u. IV FFH-RL sowie 
die Lebensräume und Lebensstätten die-
ser Arten und auf die natürlichen Lebens-
raumtypen des Anhang I FFH-RL be-
grenzt. Dabei ist festzustellen, dass beim 
Kreis der geschützten Arten bestimmte 
Artengruppen sehr gut repräsentiert 
werden, z. B. die Gefäßpflanzen und Vö-
gel. Dies ist überwiegend auch als natur-
schutzfachlich gerechtfertigt anzusehen, 
da es sich um für den Biodiversitätsschutz 
wesentliche Artengruppen handelt. Je-
doch fehlen aus nicht nachvollziehbaren 
Gründen einzelne Arten sowie insbeson-
dere die gesamte Artengruppe der Haut-
flügler (Hyme noptera). Dies ist sehr kri-
tisch zu sehen, da es sich dabei um eine 
artenreiche und ökologisch sehr bedeut-
same Artengruppe handelt (Wiegleb 
2009).
Positiv für den Schutz der Biodiversität ist 
anzusehen, dass der über das USchadG 
vermittelte Schutz flächendeckend und 
schutzgebietsunabhängig, also auch au-
ßerhalb von ausgewiesenen Natura 
2000-Gebieten, greift (Fellenberg 2011). 
Damit erbringt das Umweltschadens-
recht neben der FFH-RL, die das europäi-
sche Naturerbe mit der Errichtung eines 
kohärenten ökologischen Netzes beson-
derer Schutzgebiete Natura 2000 in sei-
nem Fortbestand sichern will, einen 
wichtigen ergänzenden Beitrag zur Si-
cherung der Biodiversität auch außerhalb 
der Schutzgebiete.
Im Folgenden sollen nun die für das Um-
weltschadensrecht relevanten Arten und 
Lebensräume vorgestellt und anhand 
von Fallbeispielen sowie Erläuterungen 
Hinweise gegeben werden, welchen Bei-
trag das Umweltschadensrecht zur Siche-
rung und Erhaltung der Biodiversität leis-
ten kann.
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bend ist und Bestände ohne die typi-
sche Artenkombination ausdrücklich 
nicht mehr zu dem LRT gehören (Bal-
zer & Ssymank 2005).

3 Ökologische Aspekte bei der 
Erfassung und Bewertung 
von Biodiversitätsschäden

Nach § 19 (1) BNatSchG liegt ein Biodi-
versitätsschaden dann vor, wenn sich er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf 
die Erreichung oder Beibehaltung des 
günstigen Erhaltungszustands der be-
troffenen Lebensräume oder Arten erge-
ben. Die Erfassung und Bewertung von 
Biodiversitätsschäden erfolgt dabei in 
drei aufeinander aufbauenden Schritten. 
Zunächst ist zu ermitteln, welche Beein-
trächtigungen sich ergeben haben, die 
den Schadensfall auslösen können (Er-
fassung der nachteiligen Auswirkun-
gen). Dann ist zu untersuchen, welche 
Vorkommen von Arten und Lebensräu-
men betroffen sind und in welchem Er-
haltungszustand sich diese vor dem 
Schadenseintritt befunden haben (Re-
konstruktion des Ausgangszustands). 
Im letzten Schritt ist dann in einem Vor-
her-Nachher-Vergleich die Erheblichkeit 
der Beeinträchtigungen zu bewerten, 
durch die dann letztlich erst die Haf-
tungsfolgen eines Biodiversitätsschadens 
ausgelöst werden (Bruns et al. 2009, Vo-
ets 2009). Die zuständige Behörde kann 
nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 USchadG von dem 
Verantwortlichen eine eigene Erfassung 
und Bewertung des eingetretenen Scha-
dens verlangen. Dabei wird der Verant-
wortliche in der Regel auf qualifizierte 
Gutachter zurückgreifen müssen. Im Fol-
genden sollen nun diese drei Erfassungs- 
und Bewertungsschritte näher erläutert 
werden.

3.1 Vermutung des Eintritts  
eines Schadens und  
Erfassung der nachteiligen 
Auswirkungen

Typischerweise werden Beeinträchtigun-
gen konkrete Einzelgebiete und / oder 
Individuen von Tier- oder Pflanzenarten 
betreffen, nicht den natürlichen Lebens-
raum oder die Art insgesamt. Nachteilig 
können sich dabei bereits geringe Indivi-
duenverluste (z. B. das Töten von einzel-
nen Amphibien einer Population) oder 
geringe Verschlechterungen einzelner 
Gebiete (z. B. kleiner Flächenverlust) aus-
wirken, da auch solche Veränderungen 

mus des Biodiversitätsschadens fallen-
den Arten ist nicht identisch mit den 
Arten, die dem besonderen Arten-
schutzrecht unterliegen bzw. national 
über die BArtSchV geschützt werden 
(§  7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 
BNatSchG). Zwar werden die Arten 
des Anhang IV der FFH-RL auch vom 
besonderen Artenschutzrecht nach 
§  7 Abs. 2 Nr. 13 Buchst. b und 14 
Buchst. b BNatSchG erfasst. Darüber 
hinaus umfasst das besondere Arten-
schutzrecht aber viele weitere Arten, 
die nicht dem Umweltschadensrecht 
unterliegen. Das Umweltschadens-
recht erweitert dagegen den Kreis der 
einem Schutzregime unterliegenden 
Arten um diejenigen Arten, die allein 
in Anhang II der FFH-RL geführt wer-
den und nicht auch dem besonderen 
Artenschutzrecht unterliegen. Dazu 
gehören u.a. relativ viele Arten der Fi-
sche, z.B. Lachs (Salmo salar), Maifisch 
(Alosa alosa) oder Bitterling (Rhodeus 
amarus).

 ◾ Sonstige Arten: Arten, die nicht in 
Anhang II oder IV FFH-RL gelistet sind 
bzw. die nicht unter Art. 4 Abs. 2 oder 
Anhang I V-RL fallen, werden nicht 
unmittelbar durch das USchadG er-
fasst, sie können jedoch als charakte-
ristische Arten eines natürlichen Le-
bensraums mittelbar Bedeutung für 
das Vorliegens eines Biodiversitäts-
schadens erlangen (Bruns et al. 2009). 
Da der günstige Erhaltungszustand 
eines Lebensraumtyps auch über die 
dort vorkommenden charakteristi-
schen Arten definiert wird, kann der 
Schutzmechanismus des Biodiversi-
tätsschadens auch diese charakteristi-
schen Pflanzen- oder Tierarten umfas-
sen. Beispiel: Typische Arten des Le-
bensraumtyps „Artenreiche montane 
Borstgrasrasen“ (LRT 6230) sind u.a. 
Borstgras (Nardus stricta), Arnika (Ar-
nica montana), Heidelbeere (Vaccini-
um myrtillus) und Hunds-Veilchen (Vi-
ola canina). Nutzungsintensivierung 
(z. B. zu intensive Beweidung) und 
Nähr- bzw. Schadstoffeintrag (Dün-
gung, Kalkung, Pflanzenschutzmittel) 
können zu einem Verlust dieser cha-
rakteristischen Arten führen, die nicht 
in den Anhängen II oder IV der FFH-
Richtlinie geführt werden. Dennoch 
kann der Verlust dieser Arten indirekt 
einen Biodiversitätsschaden auslösen, 
da gerade bei diesem LRT die typische 
Artenkombination für die Bewertung 
des Erhaltungszustands ausschlagge-

Deutschland (noch) relativ großflächig 
und weit verbreitet auftreten, z.B. Bu-
chenwälder (LRT 9110 – 9150) oder 
magere Flachland-Mähwiesen (LRT 
6510) und von denen mehr oder min-
der große Teilflächen nicht als Schutz-
gebiete ausgewiesen sind.

Zu den Arten gehören:
 ◾ alle Vogelarten, die in Art. 4 Abs. 2 

oder in Anhang I V-RL aufgeführt 
werden. Damit werden im Gegensatz 
zur V-RL und zum besonderen Arten-
schutz (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 Buchst. b, bb 
BNatSchG) nicht alle europäischen Vo-
gelarten vom Schutzmechanismus des 
Biodiversitätsschadens erfasst, son-
dern nur diejenigen Arten, für die be-
sondere Schutzmaßnahmen hinsicht-
lich ihrer Lebensräume anzuwenden 
sind, um Überleben und Vermehrung 
dieser Arten in ihrem Verbreitungsge-
biet sicherzustellen (Anhang I V-RL), 
z. B. Eisvogel (Alcedo atthis), Kornwei-
he (Circus cyaneus) oder Halsband-
schnäpper (Ficedula albicollis) sowie 
die regelmäßig auftretenden Zugvo-
gelarten (Art. 4 Abs. 2 V-RL), z. B. Be-
kassine (Gallinago gallinago), Beutel-
meise (Remiz pendulinus), Grauam-
mer (Emberiza calandra) oder Kiebitz 
(Vanellus vanellus). Schwierig dürfte 
hier in der Praxis die Klärung sein, was 
unter einem regelmäßigen Zugvogel 
zu verstehen ist. Dies kann von der In-
dividuenzahl abhängen (z.  B. durch-
schnittlich mehr als 100 Individuen, 
die durch das Gebiet ziehen) und vom 
zeitlichen Intervall der Flugbewegung 
(z.  B. mindestens jährlicher Zug) 
(Krawczynski et al. 2009). Hinzu 
kommt das Problem der sogenannten 
Teilzieher, bei denen nur ein Teil der 
Gesamtpopulation den Winter im Sü-
den verbringt. Immerhin gehören 
etwa 60 % der in Europa heimischen 
Brutvogelarten zu den Teilziehern. Zu-
dem werden aufgrund von Klimaver-
änderungen immer mehr Zugvogelar-
ten zu Teilziehern oder sogar zu 
Standvögeln (NABU 2004). Nach Gel-
lermann (2008) werden vom Umwelt-
schadensrecht auch die Teilzieher un-
ter Schutz gestellt. In der Praxis wer-
den sich insgesamt jedoch bei der 
eindeutigen Identifikation regelmäßi-
ger Zugvögel Anwendungsprobleme 
ergeben. 

 ◾ Tier- und Pflanzenarten nach An-
hang II und Anhang IV FFH-RL: Der 
Kreis der unter den Schutzmechanis-
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da diese weniger gut dokumentiert sind 
und die vorhandenen Daten je nach betrof-
fener Artengruppe häufig eine sehr unter-
schiedliche Qualität aufweisen. Zwar sind 
die Gesamtverbreitungsgebiete von Arten 
meist bekannt, aber Daten zu den konkre-
ten Vorkommen in einzelnen Gebieten so-
wie Daten über Populationsgrößen und 
Populationsdynamik sind häufig unzurei-
chend oder fehlen (Knopp et al. 2008). Hier 
wird den Informationen aus den Verbänden 
und dem ehrenamtlichen Naturschutz eine 
wesentliche Bedeutung für die Rekonstruk-
tion des Ausgangszustands zukommen. 
Der zunehmende Aufbau von webbasier-
ten Informationssystemen zu geschützten 
Arten und ihren Vorkommen, in denen von 
den Ländern alle verfügbaren Daten zu-
sammengetragen und bereitgestellt wer-
den, ist hier ebenfalls entscheidend (Bruns 
et al. 2009). Ansätze dafür existieren z. B. 
mit dem Informationssystem Zielartenkon-
zept Baden-Württemberg (MLR & LUBW 
2009) oder mit dem Informationssystem 
ARTeFAKT für Rheinland-Pfalz (LUWG 
2011). 
Sollten keine Daten verfügbar sein, bleibt 
für die Rekonstruktion nur die Erhebung 
von Referenzdaten in benachbarten, ver-
gleichbaren Gebieten und die Übertragung 
der erfassten Daten auf das beeinträchtigte 
Gebiet, die allerdings nicht pauschal erfol-
gen darf, sondern mit konkreten Belegen 
abgesichert werden muss (Bruns et al. 
2009).
In Bezug auf den Erhaltungszustand von 
Lebensräumen und Arten ist zunächst 
ein allgemeiner Blick auf Situation und 
Trends in Europa und Deutschland zu wer-
fen. In der europäischen Union befinden 
sich nur 17 % der EU-rechtlich geschützten 
Lebensräume und Arten in einem günsti-
gen Zustand. Dagegen ist der Zustand bei 
65 % der Lebensräume und bei 52 % der 
Arten ungünstig. Bei einem sehr hohen 
Prozentsatz an Lebensräumen (18 %) und 
insbesondere an Arten (31 %) ist der Erhal-
tungszustand unbekannt (European Envi-
ronment Agency 2010) (vgl. Tab. 1).
Der Indikatorenbericht zur nationalen Stra-
tegie zur biologischen Vielfalt (BMU 2010) 
zeigt, dass sich in Deutschland 27 % der 
FFH-Lebensräume und Arten in einem un-
günstig bis schlechten Zustand befinden, 
31 % in einem ungünstig bis unzureichen-
den Zustand. Lediglich 23 % werden mit 
einem günstigen Zustand bewertet, bei 
19  % ist der Zustand unbekannt (vgl. Tab 
1). Im Bereich der Vogelarten und ihrer Le-
bensräume sind ebenfalls signifikante Ver-
schlechterungen feststellbar. Dazu wurde 

stellung eines eindeutigen Kausalzusam-
menhangs zwischen nachteiligen Verän-
derungen und der Handlung des Verant-
wortlichen eine fachliche Herausforde-
rung darstellen (Bruns et al. 2009), denn 
eine Artenverarmung kann, insbesonde-
re wenn sie nicht plötzlich, sondern 
schleichend über einen längeren Zeit-
raum erfolgt, auch andere Ursachen ha-
ben. Für die Erfassung solcher langfris-
tigen nachteiligen Veränderungen ist  
zumindest die ausreichende Dokumenta-
tion des Ausgangszustands von entschei-
dender Bedeutung (vgl. Kap. 3.2).

3.2  Rekonstruktion des  
Ausgangszustands

Die Rekonstruktion des Ausgangszu-
stands bezieht sich zum einen auf die 
Frage, welche geschützten Arten und na-
türlichen Lebensräume im Gebiet vor-
kommen und von den nachteiligen Aus-
wirkungen betroffen sein können und 
zum anderen auf die Frage, welchen Er-
haltungszustand die Art oder der Lebens-
raums vor Eintritt der Beeinträchtigun-
gen aufgewiesen hat (Bruns et al. 2009).
Für die Rekonstruktion der vorkom-
menden Arten und Lebensräume ist 
die Datenverfügbarkeit entscheidend. 
Eine Rolle spielen können dabei

 ◾ Daten der Landschaftsplanung
 ◾ Daten, die im Rahmen der Prüfung von 

Projekten erhoben wurden (FFH-VP, 
Eingriffsregelung, artenschutzrecht-
liche Gutachten, UVP)

 ◾ bei gemeldeten Natura 2000-Gebie-
ten Daten aus den Standarddatenbö-
gen der Gebietsmeldung (z. B. Bedeu-
tung, Erhaltungsziele, Vorkommen an 
Arten und Lebensräumen) sowie, so-
fern vorhanden, Daten aus den Ma-
nagementplänen

 ◾ Informationen von Verbänden oder 
fachlich qualifizierten Einzelpersonen.

Die Vorkommen von FFH-Lebensräumen 
auch außerhalb von Natura 2000-Gebieten 
sind über die genannten Datenquellen, ins-
besondere die Landschaftsplanung, flä-
chendeckend relativ gut dokumentiert. 
Webbasiert lassen sich außerdem in den 
meisten Bundesländern die Steckbriefe und 
Verbreitungsgebiete der FFH-Lebensräume 
sowie die Steckbriefe der Vogelschutzge-
biete abrufen.
Schwieriger wird sich dagegen die Feststel-
lung des Vorkommens geschützter Arten 
sowie deren Lebensräume und Lebensstät-
ten außerhalb der Schutzgebiete gestalten, 

einen qualitativen (im Hinblick auf die 
ökologische Funktionalität, natürliche 
Regenerationsfähigkeit u.a.) oder quanti-
tativen (im Hinblick auf Individuenanzahl, 
Flächengröße) Rückschritt gegenüber 
dem Ausgangszustand darstellen kön-
nen (Gellermann 2008). Wichtig ist da-
bei, dass nicht bereits bei diesem ersten 
Prüfungsschritt der Erfassung Verände-
rungen als unbedeutend abgetan wer-
den und ein Biodiversitätsschaden ausge-
schlossen wird, ohne die nachfolgenden 
Prüfungsschritte zu berücksichtigen. Die 
Beauftragung von Detailuntersuchungen 
und Gutachten ist jedoch nur dann sinn-
voll, wenn unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Schritte zumindest ab-
sehbar ist, dass ein Biodiversitätsschaden 
vorliegen wird.
Feststellbar sind nachteilige Auswirkun-
gen durch Bestandsaufnahmen vor Ort, 
bei denen tote Individuen, geschädigte 
Vegetationsbestände oder zerstörte Le-
bensstätten (z. B. Quartiere, Bauten, 
Brutplätze) aufgefunden werden.
Schwierig wird sich dabei die Erfassung 
von schleichenden Veränderungen ge-
stalten, die in der Regel nicht ohne Wei-
teres auf ein konkretes Schadensereignis 
zurückgeführt werden können, z. B. Nut-
zungsintensivierungen in der Landwirt-
schaft durch zunehmende Düngung 
über einen längeren Zeitraum. So führt 
im Falle des Lebensraumtyps magere 
Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) stärke-
re Düngung zu einer Artenverarmung 
und damit zum Verlust des Lebensraums. 
Zunahme der Düngung ist einer der 
Gründe dafür, dass dieser LRT heute sel-
ten geworden ist und sich in einem un-
günstigen Erhaltungszustand befindet 
(BfN 2007). Sofern der Landwirt aber er-
kennt oder hätte erkennen können, dass 
er damit einen geschützten Lebensraum 
schädigt (z. B. bei der Lage der Fläche in 
einem FFH-Gebiet, dessen Erhaltungszie-
le sich auf diesen LRT beziehen), wird er 
für den entstandenen Biodiversitätsscha-
den haften. Man könnte zwar argumen-
tieren, dass ein Landwirt, der die gute 
fachliche Praxis bei der zunehmenden 
Düngung eingehalten hat, nicht fahrläs-
sig gehandelt und somit den Schaden 
nicht verschuldet hat. Eine solche gene-
relle „Enthaftung“ durch Einhaltung der 
guten fachlichen Praxis widerspricht aber 
dem Wortlaut des § 19 Abs. 1 S. 2 
BNatSchG und wäre auch mit dem Sinn 
und Zweck der Umweltschadensrege-
lung nicht vereinbar.
In solchen Fällen wird allerdings die Her-
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Nachteilige Auswirkungen für den güns-
tigen Erhaltungszustand eines natürli-
chen Lebensraums liegen vor, wenn 

 ◾ die Fläche des Lebensraums abnimmt, 
 ◾ die für seinen Fortbestand notwendi-

gen Strukturen und spezifischen Funk-
tionen beeinträchtigt werden oder

 ◾ sich der Erhaltungszustand der für die-
sen Lebensraum charakteristischen 
Ar ten verschlechtert.

Insbesondere vor dem Hintergrund des oben 
geschilderten überwiegend ungünstigen Zu-
stands, in dem sich derzeit die Lebensräume 
und Arten in Europa und Deutschland befin-
den und im Hinblick auf den großen Hand-
lungsbedarf zur Verbesserung der Situation, 
wird aus naturschutzfachlicher Sicht grund-
sätzlich davon auszugehen sein, dass sich 
nachteilige Veränderungen ungünstig auf 
den Erhaltungszustand auswirken. Wenn 
der Erhaltungszustand zum Zeitpunkt des 
Schadensereignisses ungünstig ist, wird je-
der weitere Schaden unabhängig von Art 
und Ausmaß nachteilig sein und einen 
Rückschritt darstellen für das Ziel einen 
günstigen Erhaltungszustand zu erreichen. 
Auch bei einem günstigen Ausgangszu-
stand des betroffenen Lebensraums oder 
der betroffenen Art sind vor diesem Hinter-
grund nur wenige Ausnahmefälle denkbar, 
bei denen ein Schaden keine nachteiligen 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
verursacht. Dies könnte der Fall sein, wenn 
es sich um eine Art oder einen Lebensraum 
in einem ohne Zweifel hervorragenden Er-
haltungszustand handelt, die Tier- oder 
Pflanzenarten stabile Bestände bilden oder 
der Verlust einzelner Individuen keine Rele-
vanz für lokale Populationen hat. Nur dann 

Bedeutung, Gefährdung, Schutzstatus, Be-
wirtschaftung und Erhaltungszielen enthal-
ten. Außerhalb von Natura 2000-Gebieten 
wird man auf die oben zur Rekonstruktion 
der vorkommenden Arten und Lebensräu-
me genannten Datenquellen zurückgreifen 
oder im Einzelfall anhand von Bestandsauf-
nahmen vor Ort den Erhaltungszustand 
einschätzen müssen.
Die Ermittlung des Erhaltungszustands des 
betroffenen Lebensraums oder der betrof-
fenen Art ist wesentlich, da ein Biodiversi-
tätsschaden nur dann vorliegt, wenn sich 
die nachteiligen Auswirkungen auf den Er-
haltungszustand so auswirken, dass ein 
vorhandener günstiger Erhaltungszustand 
beeinträchtigt wird oder bei vorhandenem 
ungünstigen Zustand die Wiederherstel-
lung des günstigen Erhaltungszustands er-
schwert oder unmöglich gemacht wird. Es 
stellt sich also die Frage, ob die Schwelle 
des günstigen Erhaltungszustands eines Le-
bensraums oder einer Art durch die nach-
teiligen Auswirkungen unterschritten wird. 
Im Hinblick auf die Definition in Art. 2 Nr. 4 
lit. a und b UH-RL liegen nachteilige Aus-
wirkungen für den günstigen Erhaltungs-
zustand einer Art vor, wenn 

 ◾ anhand der Daten zur Populationsdy-
namik der Art anzunehmen ist, dass 
sie in ihrem natürlichen Lebensraum 
kein lebensfähiges Element mehr bil-
det oder langfristig weiterhin bilden 
wird,

 ◾ das natürliche Verbreitungsgebiet ab-
nimmt oder in absehbarer Zeit ver-
mutlich abnehmen wird oder

 ◾ der natürliche Lebensraum nicht mehr 
ausreicht, um das Überleben der Art 
zu sichern.

im Indikatorenbericht der Indikator „Arten-
vielfalt und Landschaftsqualität“ entwi-
ckelt, der anhand von ausgewählten reprä-
sentativen Vogelarten zeigt, dass sich die 
Bestände seit den 1970er Jahren deutlich 
negativ entwickelt haben, insbesondere in 
Agrarlandschaften, in Siedlungen und im 
Bereich der Küsten und Meere. Vergleichs-
weise am günstigsten zeigt sich die Situati-
on noch bei den Vogelarten in den Wäl-
dern.
Insgesamt ist festzustellen, dass erhebliche 
zusätzliche Anstrengungen erforderlich 
sind, um Verbesserungen zu erzielen. Es 
zeigt sich der große Handlungsbedarf im 
Hinblick auf die Erreichung eines besseren 
Erhaltungszustands der Arten und Lebens-
räume in Europa und Deutschland.
Für einzelne Arten und Lebensräume lässt 
sich der Erhaltungszustand auf der Ebene 
der europäischen Naturräume (biogeogra-
phische Regionen, in Deutschland atlanti-
sche, kontinentale und alpine Region) an-
hand des Nationalen Berichts nach Art. 17 
FFH-RL (Berichtsperiode 2001 – 2006) (BfN 
2007, abrufbar unter: www.bfn.de/0316_
bericht2007.html) ermitteln. Der Erhal-
tungszustand wird dabei in einem Ampel-
schema plakativ mit rot (schlecht), gelb 
(unzureichend) und grün (günstig) bewer-
tet (vgl. Tab. 2). Neue Daten sind für 2013 
zu erwarten, wenn der Bericht für die der-
zeitige Periode 2007 – 2012 der EU vorge-
legt werden muss. Damit werden die Be-
richte zukünftig auch Auskunft über den 
Trend der Entwicklung gefährdeter Arten 
und Lebensräume geben und eine Daten-
basis für die Prioritätensetzungen des Na-
turschutzes darstellen.
Auf der regionalen Ebene erstellen die Bun-
desländer FFH-Berichte zum Erhaltungszu-
stand, die in einigen Bundesländern über 
das Internet abrufbar sind (z. B. LANUV 
2007).
Daten zum Erhaltungszustand auf lokaler 
Ebene (einzelne Lebensräume oder Popula-
tionen vor Ort) lassen sich für Natura 
2000-Gebiete aus den zugehörigen Stan-
darddatenbögen oder aus den Manage-
mentplänen entnehmen, die Angaben zu 

Tab. 1: Erhaltungszustand von Arten und Lebensräumen in Europa und Deutschland (BMU 
2010, European Environment Agency 2010)

Erhaltungszustand
Günstig Ungünstig Unbekannt

EU Lebensräume 17 % 65 % 18 %
Arten 17 % 52 % 31 %

Deutschland Lebensräume 
und Arten 23 % 58 % 19 %

Tab 2: Beispiele für die Bewertung des Erhaltungszustands einzelner Arten (BfN 2007)

Biogeographische Regionen

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name atlantisch kontinental alpin

Canis lupus Wolf kommt nicht vor schlecht kommt nicht vor

Castor fiber Biber unzureichend unzureichend günstig

Bombina variegata Gelbbauchunke schlecht schlecht günstig

Muscardinus avellanarius Haselmaus unbekannt unbekannt unbekannt
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päischen, der regionalen und der lokalen 
Ebene zu berücksichtigen.
Bei einem ungünstigen Erhaltungszu-
stand auf einer der Bezugsebenen ist die 
Erheblichkeit der nachteiligen Auswir-
kungen an dem in § 19 (1) S. 1 BNatSchG 
vorgegebenen Maßstab der beabsichtig-
ten „Erreichung“ des günstigen Erhal-
tungszustands zu messen. Damit wird 
sich selbst bei einem geringen Ausmaß 
des Schadens eine erhebliche Auswir-
kung für den günstigen Erhaltungszu-
stand ergeben, da jede Beeinträchtigung 
einen Rückschritt auf dem Weg zur Her-
stellung des günstigen Erhaltungszu-
stands darstellt (Schumacher & Fischer-
Hüftle 2010).
Im Rahmen der Umweltschadensrege-
lungen ist dabei der Schutz einzelner In-
dividuen von Tier- und Pflanzenarten vor 
Beeinträchtigungen nur erheblich, wenn 
diese Beeinträchtigungen auch für den 
Erhalt der jeweiligen (lokalen) Population 
und ihres Lebensraums von Belang sind 
(Trautner 2005). Damit ist nicht jeder Ver-
stoß gegen die artenschutzrechtlichen 
Verbote des § 44 (1) BNatSchG zugleich 
auch ein Biodiversitätsschaden i.S.d. 
USchadG (Bruns et al. 2009). Anderer-
seits kann aber auch die Schädigung ein-
zelner Individuen oder eines im Verhält-
nis zum Gesamtlebensraum kleinen Teil-
habitats eine Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele darstellen und erheblich sein.
Ein Beispiel dafür stellt die Rotmilan-Po-
pulation in Rheinland-Pfalz dar, die mit 
etwa 500 bis 700 Brutpaaren als relativ 
groß und stabil anzusehen ist. Das Bruta-
real des Rotmilans (Milvus milvus) ist fast 
ausschließlich auf Mittel- und Südwest-
europa beschränkt und Deutschland be-
herbergt mit etwa 10.000 bis 14.000 
Brutpaaren insgesamt etwa 65 % des 
Weltbestands (Staatliche Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland 2002). Deutschlandweit hat die 
Anzahl der Brutpaare im Zeitraum 1990 
bis 2008 leicht abgenommen und weni-
ger als 60 % der Bruten finden innerhalb 
von Vogelschutzgebieten statt (Sudfeldt 
et al. 2009). Störungen des Brutgeschäf-
tes durch forstwirtschaftliche Maßnah-
men in der Horstumgebung und Kollisio-
nen mit Windenergieanlagen (der Rotmi-
lan gehört hier zu den Hauptkollisionsop-
fern) führen immer wieder zum Verlust 
von einzelnen Rotmilan-Individuen. Da-
durch wird zwar die Population in Rhein-
land-Pfalz nicht erheblich beeinträchtigt, 
dennoch tragen Rheinland-Pfalz und 
Deutschland für den Erhalt der Art aus 

§  30 BNatSchG vor, bei dem die Behör-
denpraxis in vielen Bundesländern über 
Verwaltungsvorschriften mit der Vorgabe 
von genauen Kennzeichen zur Identifi-
zierung der Biotope sowie von räumli-
chen Bagatellgrenzen (z.B. Schutz von 
extensiv genutzten Feuchtwiesen erst ab 
einer Größe über 1000 qm oder Schutz 
von naturnahen und unverbauten Bach- 
und FIussabschnitten erst ab einer Länge 
von ca. 100 m) standardisiert wird.
Da es sich bei dem Umweltschadensrecht 
um ein relativ neues Instrument handelt, 
konnten sich bislang solche Vollzugsrou-
tinen mit Standards für Erheblichkeitsfra-
gen noch nicht etablieren. Ergebnisse aus 
Forschungsprojekten zur Bewertung der 
Erheblichkeit von Biodiversitätsschäden 
liegen jedoch bereits vor (Wiegleb & 
Wagner 2011) bzw. werden derzeit erar-
beitet (BfN-Forschungsprojekt „Bewer-
tung erheblicher Biodiversitätsschäden 
im Rahmen der Umwelthaftung“, bear-
beitet vom Netzwerk Umwelthaftung, 
Laufzeit 11/2010 bis 11/2012).
Für die Bewertung der Erheblichkeit 
lohnt es sich einen Blick auf das Vorge-
hen bei der Ermittlung von erheblichen 
Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung zu werfen. 
Hierzu haben Lambrecht et al. (2004) 
methodische Standards entwickelt und 
schlagen u.a. Orientierungswerte für Ba-
gatellgrenzen vor. Demnach sind Beein-
trächtigungen nicht erheblich, bei denen 
eine direkte Flächeninanspruchnahme 
1 % der Gesamtfläche des jeweiligen Le-
bensraumtyps sowie 1 % des Lebens-
raums bzw. Habitats der jeweiligen Art 
im Gebiet nicht überschreitet. Gleichzei-
tig wird aber hervorgehoben, dass die 
Beurteilung der Erheblichkeit stets eine 
Einzelfallentscheidung ist. In der Literatur 
wird daher auch die Auffassung vertre-
ten, dass solche schematischen Bagatell-
grenzen bei der Bewertung der Erheb-
lichkeit von Biodiversitätsschäden nicht 
anzuwenden sind und stattdessen im 
Rahmen einer Einzelfallprüfung der Er-
haltungszustands der betroffenen Art 
oder des Lebensraums heranzuziehen ist 
(Gellermann 2008, Knopp et al. 2008). 
Denn die Erheblichkeitsschwelle ist umso 
eher überschritten, je ungünstiger sich 
der Erhaltungszustand des betroffenen 
Lebensraums oder der Art darstellt (Louis 
2008, vgl. zu abweichenden Auffassun-
gen Krawczynski et al. 2009). Dieser Er-
haltungszustand ist gem. Anhang I UH-
RL immer auf den weiter oben bereits 
genannten drei Bezugsebenen, der euro-

würde ein Schaden am Gesamtzustand 
nichts nachteilig verändern (Gellermann 
2008, Bruns et al. 2009).

3.3  Bewertung der  
Erheblichkeit der  
Beeinträchtigungen

Letztlich hängt der Eintritt eines Biodiver-
sitätsschadens entscheidend von der Er-
heblichkeit der nachteiligen Veränderun-
gen mit Bezug auf den Ausgangszustand 
ab. Die ersten Ergebnisse aus dem an der 
FH Bingen laufenden Forschungsprojekt 
„Umweltschäden und Biodiversität“ (vgl. 
Beitrag von Roller et al. in diesem Heft) 
zeigen, dass bei der Bewertung der Er-
heblichkeit in der Behördenpraxis große 
Unsicherheiten bestehen. Die Erheblich-
keitsschwelle für Biodiversitätsschäden 
wird tendenziell sehr hoch gesetzt, was 
dazu führt, dass eher solche Beeinträch-
tigungen von den Behörden als Biodiver-
sitätsschäden behandelt werden, die ent-
weder in Natura 2000-Gebieten aufge-
treten sind oder die eine größere Dimen-
sion aufweisen. Kleinere Schadensfälle 
werden stattdessen eher nach der Ein-
griffsregelung (nachträgliche Zulassung 
oder Wiederherstellung des früheren Zu-
stands) oder nach den Regelungen des 
gesetzlichen Biotopschutzes bzw. des 
besonderen Artenschutzes bearbeitet 
(nachträgliche Ausnahmen bzw. Befrei-
ungen). 
Zu vermuten ist, dass deswegen gerne 
auf die Eingriffsregelung zurückgegriffen 
wird, weil es sich dabei um ein Natur-
schutzinstrument handelt, bei dem sich 
durch langjährige Erfahrungen und zahl-
reiche Veröffentlichungen (u.a. LANA 
1996, Köppel et al. 1998, Deutscher Rat 
für Landespflege 2007) fachliche Stan-
dards und Konventionen in Bezug auf die 
Erheblichkeitsschwellen und den Vollzug 
insgesamt herausgebildet haben, die in 
vielen Bundesländern durch Verwal-
tungsvorschriften, Hinweise und Leitfä-
den zur praktischen Durchführung der 
Eingriffsregelung weiter ausdefiniert 
werden. Dabei haben sich auch räumli-
che und zeitliche Bagatellgrenzen etab-
liert, z.B. stellt das Entfernen von Auf-
wuchs auf landwirtschaftlichen Flächen 
innerhalb von fünf Jahren nach Aufgabe 
der Nutzung in Rheinland-Pfalz keinen 
Eingriff dar (Landesverordnung über die 
Bestimmung von Eingriffen in Natur und 
Landschaft vom 19.12.2006). Solche 
Standards liegen auch für das Instrument 
des gesetzlichen Biotopschutzes nach 
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bekannt, die z. B. wichtig sind für die Be-
urteilung der Fortpflanzungs- und Rege-
nerationsfähigkeit. Auch für die art- und 
populationsspezifische Bestimmung der 
zeitlichen Dauer der Regeneration inner-
halb kurzer Zeit fehlen bislang wissen-
schaftlich fundierte Fachkonventionen. 
Allgemein wird davon ausgegangen, 
dass eine Dauer von zwei bis drei Jahren 
noch als „kurze Zeit“ und damit als uner-
heblich gelten kann (Peters et al. 2008). 
Beeinträchtigungen, durch welche die 
Rodung von Waldlebensraumtypen be-
troffen ist, werden damit grundsätzlich 
als nicht regenerationsfähig gelten. Die 
Größe des erforderlichen Minimumareals 
sowie die Mindestpopulationsgrößen 
sind für die meisten Arten ungeklärt 
(Knopp et al. 2008), spielen aber eine 
entscheidende Rolle für die Überlebens-
fähigkeit von Arten und damit für die 
Bewertung der Erheblichkeit. Die in den 
Kartierungsanleitungen der Bundeslän-
der dazu genannten „Mindestflächen-
größen“ für die Natura 2000-Gebiets-
meldungen sind nach Ansicht des BVer-
wG (Urt. v. 17.1.2007 – 9 A 20/05) und 
des EuGH (Urt. v. 28.2.1991 – C-57/89) 
für die Bewertung der Erheblichkeit von 
Beeinträchtigungen ungeeignet, da sie 
auf kartierungstechnischen Aspekten be-
ruhen und nicht allein naturschutzfach-
lich begründet sind. Auch Fragen des 
Arealwandels, die im Zusammenhang 
mit den Klimaveränderungen eine zu-
nehmend große Rolle spielen (viele Arten 
verschieben z. B. ihre Areale zur Anpas-
sung an steigende Temperaturen nach 
Norden) und Grundlage für die Bewer-
tung der natürlichen Fluktuationen dar-
stellen, sind für Arten und Lebensräume 
in der Regel nicht detailliert genug be-
kannt (Knopp et al. 2008). All dies wird 
die Verwendung der oben genannten 
Bewertungskriterien aus Anhang I UH-RL 
nur in einzelnen Ausnahmefällen mög-
lich machen. Verwertbare Daten zur Be-
wertung der Erheblichkeit liegen daher 
am ehesten in Bezug auf den Erhaltungs-
zustand vor, selbst wenn dieser bei im-
merhin 19 % der in Deutschland vor-
kommenden Arten und Lebensräume 
unbekannt ist (BfN 2007).
Im Hinblick auf die geschilderten natur-
schutzfachlichen Probleme und für eine 
verbesserte Praktikabilität bei der Umset-
zung wird daher in Abb. 1 ein Vorschlag 
für einen pragmatischen Ablauf der Er-
fassung und Bewertung von Biodiversi-
tätsschäden vorgestellt, der möglichst 
weitgehend auf die Nutzung vorhande-

trächtigung solange nicht erheblich sein, 
wie sich an diesem Zustand durch das 
Schadensereignis nichts ändert (Geller-
mann 2008). Gemäß § 19 (5) BNatSchG 
in Verbindung mit Anhang I UH-RL liegt 
eine erhebliche Schädigung in der Regel 
nicht vor, wenn

 ◾ eine hohe Regenerationsfähigkeit 
des Lebensraums oder eine hohe Fort-
pflanzungsfähigkeit der Art besteht, 
d.h. die Art oder der Lebensraum sich 
nachweislich innerhalb von kurzer Zeit 
so weit regenerieren können, dass ein 
dem Ausgangszustand mindestens 
gleichwertiger Zustand wieder erreicht 
wird. Datengrundlagen dafür sind die 
Dynamik der Art bzw. der Populatio-
nen sowie die Dynamik der für den 
Lebensraum charakteristischen Arten 
oder Populationen.

 ◾ die nachteiligen Auswirkungen gerin-
ger sind als die natürlichen Fluktua-
tionen

 ◾ die nachteiligen Auswirkungen die 
Funktionen der betroffenen Arten 
oder Lebensräume, also deren ökologi-
sche Wechselbeziehungen, nicht be-
einträchtigen. Dies ist anhand der fol-
genden feststellbaren Daten zu ermit-
teln: Anzahl der Exemplare, Bestands-
dichte und Vorkommensgebiet einer 
Art, Rolle der einzelnen Exemplare 
oder des geschädigten Gebiets für die 
Erhaltung der Art bzw. des Lebens-
raums, Seltenheit von Art oder Lebens-
raum.

 ◾ die nachteiligen Auswirkungen auf ei-
ner als normal anzusehenden Be-
wirtschaftung der betroffenen Ge-
biete beruhen. Damit soll berücksich-
tigt werden, dass die Erhaltung von 
Arten und Lebensräumen oftmals von 
der Fortsetzung der bisherigen Bewirt-
schaftung abhängig ist. Das schließt 
aber eine Erheblichkeit dann nicht aus, 
wenn die bisherige Nutzungsform 
maßgeblich zur Verschlechterung der 
Erhaltungssituation einer Art oder ei-
nes Lebensraums beigetragen hat 
(Gellermann 2008), z. B. bei schlei-
chenden nachteiligen Veränderungen 
durch landwirtschaftliche Nutzungsin-
tensivierung.

Problematisch gestaltet sich bei der Be-
wertung dieser Kriterien aus ökologisch-
fachlicher Sicht, dass für die meisten Le-
bensräume und Arten dazu keine kon-
kreten und praktikablen Daten vorliegen. 
So sind häufig die Daten zur Populations-
größe und zur Populationsdynamik nicht 

gesamteuropäischer Sicht eine besonde-
re Verantwortung, so dass auch bei der 
Tötung einzelner Individuen von einem 
Biodiversitätsschaden ausgegangen wer-
den kann (vgl. zu der Bedeutung des Ver-
lusts einzelner Rotmilan-Individuen auch 
die Entscheidungen des OVG Münster 
vom 11.9.2007- 8 A 2697/06 und des 
OVG Weimar vom 29.05.2007 – 1 KO 
1054/03).
Ein weiteres Beispiel ist der Europäische 
Biber (Castor fiber), der in Nordrhein-
Westfalen seit 1870 als ausgerottet galt, 
sich aber in den letzten Jahrzehnten wie-
der ausgebreitet hat (NRW-Stiftung Na-
tur Heimat Kultur 2007) und dessen Er-
haltungszustand im nordrhein-westfäli-
schen Bericht gem. FFH-RL (LANUV 2007) 
als günstig bezeichnet wird. Dagegen 
wird der Erhaltungszustand des Bibers im 
nationalen Bericht gem. FFH-RL (BfN 
2007) auf Ebene der europäischen konti-
nentalen biogeografischen Region als 
ungünstig eingestuft. Vor diesem Hinter-
grund wird eine ungenehmigte Beseiti-
gung eines Biberbaus zur Wiederherstel-
lung der landwirtschaftlichen Nutzbar-
keit einer durch den Biberbau und den 
damit verbundenen Wasseraufstau be-
einträchtigen Wiese trotz günstigem re-
gionalen Erhaltungszustand als erheblich 
einzustufen sein und damit als Biodiversi-
tätsschaden.
Umgekehrt kann der Erhaltungszustand 
auf europäischer Ebene günstig, auf regi-
onaler Ebene dagegen ungünstig sein. 
Ein Beispiel dafür ist das Große Mausohr 
(Myotis myotis) in Nordrhein-Westfalen 
(LANUV 2007). Das Große Mausohr war 
noch in den 1950er Jahren in Nordrhein-
Westfalen eine häufige Fledermausart, ist 
aber heute sehr selten geworden (Richarz 
2004) und gilt als stark gefährdet (Ge-
fährdungskategorie 2 Rote Liste NRW). 
Die Schließung oder Sanierung von Dach-
böden, in denen sich Wochenstuben be-
finden, oder das Verfüllen bzw. Schließen 
von als Winterquartieren genutzten Höh-
len sind daher als erhebliche Beeinträch-
tigungen anzusehen, die sich wegen der 
starken Gefährdung auf die Erhaltung 
der Art in Nordrhein-Westfalen insge-
samt auswirken können. Denn bei so ge-
schwächten Populationen kann sich die 
Individuenzahl bereits im Bereich der für 
die Bestandserhaltung maßgeblichen Un-
tergrenzen bewegen und damit kann 
sich bereits der Verlust von wenigen Ex-
emplaren populationsrelevant auswirken.
Ist der Erhaltungszustand auf allen 
Ebenen günstig, dann wird die Beein-
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4.1  Ökologische Qualifizierung 
im Rahmen der Vorhaben-
genehmigung

Um für die Haftungsfreistellung sicherzu-
stellen, dass bei der Vorhabengenehmi-
gung alle nachteiligen Auswirkungen, alle 
betroffenen Arten und Lebensräume sowie 
alle erforderlichen Maßnahmen ermittelt 
wurden, ist eine generelle Detaillierung und 
Qualifizierung der Planunterlagen erforder-
lich (Bruns et al. 2009). Derzeit werden in 
Artenschutzprüfungen durchaus bestimm-
te Arten, die schwierig oder nur mit gro-
ßem Aufwand zu erfassen sind, übergan-
gen oder das Vorkommen von relevanten 
Arten wird, um den Planungsaufwand zu 
reduzieren, allein über Strukturkartierun-
gen erfasst ohne faunistische Begehungen 
durchzuführen. Dadurch wird jedoch eine 
Haftungsfreistellung nicht zu erreichen 
sein.
Zunehmend werden wegen des Mangels 
an geeigneten Flächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen, insbesondere in Bal-
lungsgebieten sowie in intensiv genutzten 
Agrarlandschaften, bei der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung Ersatzzahlun-
gen anstelle funktionaler Kompensation 
geleistet (Deutscher Rat für Landespflege 
2007). Auch dadurch wird eine Haftungs-
freistellung nicht erreicht werden. Denn 
diese kann nur eintreten, wenn Kompensa-
tionsmaßnahmen durchgeführt werden, 
die auch im Sinne der Sanierungsmaßnah-
men der Umweltschadensregelungen qua-
lifiziert sind (Louis 2008).
Im Rahmen der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen kommt es immer wieder vor, 
dass auch explizit nicht abwägungsfähige 
Sachverhalte wie die artenschutzrechtli-
chen Belange der Abwägung unterzogen 
werden (Gerhards 2007). Baurechtlich un-
terliegen Vermeidung und Ausgleich der 
Abwägung, eine Vollkompensation ist also 
nicht zwingend erforderlich. Beide Vorge-
hensweisen, das rechtsfehlerhafte „Weg-
wägen“ der Belange geschützter Arten 
und Lebensräume sowie der Verzicht auf 
eine Vollkompensation im Sinne der Sanie-
rungsmaßnahmen des § 19 (4) BNatSchG 
entsprechend Anhang II Nr. 1 UH-RL führen 
jedoch dazu, dass eine Haftungsfreistellung 
von einem Biodiversitätsschaden über den 
Bebauungsplan nicht erreicht werden kann. 
Hinzu kommt, dass bei sog. Innenbereichs-
entwicklungsplänen nach § 13a (1) Nr. 1 in 
Verbindung mit § 13 a (2) Nr. 4 BauGB die 
Eingriffsregelung nicht anzuwenden ist. 
Soll der Bereich jedoch von eventuellen  
Biodiversitätsschäden freigestellt werden, 

auf die Biodiversität ermittelt und im Ge-
nehmigungs- bzw. Zulassungsverfahren 
berücksichtigt wurden. Eine Haftungsfrei-
stellung gilt also nur insoweit, als das Vor-
haben in Kenntnis dieser Auswirkungen 
„sehenden Auges“ zugelassen wurde 
(Bruns et al. 2009) und dies auch in den 
entsprechenden Planunterlagen hinrei-
chend dokumentiert wurde (Fellenberg 
2011). Es ist davon auszugehen, dass die 
Haftungsfreistellung insgesamt eine ökolo-
gische Qualifizierung im Rahmen der Vor-
habengenehmigung, im Rahmen der 
Vorhabenausführung sowie für das an-
schließende Monitoring bewirken wird. 
Außerdem dürfte dadurch der Präventions-
gedanke stärker in den Vordergrund rücken 
und die Suche nach grundsätzlichen Lö-
sungsstrategien zur Vermeidung von Haf-
tungsrisiken befördern. Auf diese Punkte 
soll im Folgenden näher eingegangen wer-
den.

ner Daten zur Rekonstruktion des Aus-
gangszustands und zur Bewertung der 
Erheblichkeit zurückgreift.

4 Ökologische Wirkungen  
der Haftungsfreistelllung

Von der Haftung für Biodiversitätsschä-
den freigestellt sind nach § 19 (1) S. 2 
BNatSchG Beeinträchtigungen, die zuvor

 ◾ nach  einer FFH-Verträglichkeits-     
prüfung (§§ 34, 35 BNatSchG),

 ◾ nach der Erteilung einer arten- 
schutzrechtlichen Ausnahme  
(§ 45 (7) BNatSchG oder Befreiung  
(§ 67 (2) BNatSchG),

 ◾ nach der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsgenehmigung (§ 15 BNatSchG) 
oder

 ◾ nach der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans (§ 30 oder 33 BauGB)

genehmigt wurden oder zulässig sind, so-
fern zuvor die nachteiligen Auswirkungen 

Abb. 1: Ablauf der Erfassung und Bewertung von Biodiversitätsschäden
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betriebsbezogenes Monitoring gefor-
dert, um die Kenntnislücken zu schließen 
und um umweltschadensrelevante Be-
einträchtigungen während Bau und Be-
trieb erkennen und vermeiden zu kön-
nen (z.  B. durch zeitweises Abschalten 
der Anlagen) (BfN 2011b).
Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass ein 
qualifiziertes Monitoring auch eine Vor-
aussetzung für die Dokumentation soge-
nannter schleichender Veränderungen 
mit erheblich nachteiligen Auswirkungen 
auf die Biodiversität darstellt, wie sie sich 
z.  B. aus allmählichen landwirtschaftli-
chen Nutzungsintensivierungen ergeben 
können.

4.4  Lösungsstrategien

Insgesamt werden die Regelungen des 
USchadG einen Anlass für betroffene Un-
ternehmen und andere potenziell Ver-
antwortliche darstellen, Vorkehrungen 
gegen das Eintreten von nur schwer kal-
kulierbaren Biodiversitätsschäden zu tref-
fen (Bruns et al. 2009). Damit verstärken 
sich der Präventionsgedanke und der An-
reiz, Lösungsstrategien zu entwickeln, 
die nicht nur im einzelnen Vorhabensfall 
eine Haftungsfreistellung bewirken, son-
dern grundsätzlich die Haftungsrisiken 
eines Unternehmens oder einer Unter-
nehmensbranche verringern. Beispielhaft 
sollen dazu zwei Strategien vorgestellt 
werden.
Dazu gehört zum einen das Projekt 
„Abbaubetriebe und Amphibien-
schutz” in Rheinland-Pfalz (VSE & 
GNOR 2010). Die FFH-relevanten Pionier-
arten Kreuzkröte, Wechselkröte, Ge-
burtshelferkröte und Gelbbauchunke 
sind in Rheinland-Pfalz stark gefährdet, 
da ihre natürlichen Lebensräume (durch 
Überflutungsereignisse entstandene of-
fene Auenbereiche) kaum noch vorhan-
den sind. Anthropogen entstehen die 
Lebensräume jedoch in Kies- oder Sand-
gruben bzw. in Steinbrüchen. Durch den 
Abbau bilden sich flache Kleingewässer, 
offene besonnte Flächen und grabbare 
Böschungen mit Lockermaterial. Um eine 
weitere Verschlechterung des Erhal-
tungszustands der Arten zu verhindern, 
sind diese Lebensräume von großer Be-
deutung. Allerdings werden solche Le-
bensräume durch den fortschreitenden 
Abbau auch immer wieder beseitigt. 
Kommen die genannten Arten vor, kann 
dann ein Biodiversitätsschaden vorliegen. 
Im Rahmen des Projekts wurde zwischen 
dem zuständigen Umweltministerium 

bewertet werden. Monitoring-Verpflich-
tungen ergeben sich darüber hinaus aus 
der FFH-RL und der V-RL sowie aus inter-
nationalen Konventionen, wie dem 
Übereinkommen zur Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt. Die Umweltschadensre-
gelungen werden die Anforderungen an 
die Genauigkeit und Aktualität der bei 
Bund und Ländern geführten Datenregis-
ter und Informationssysteme zu Arten 
und Lebensräumen weiter erhöhen, da-
mit der steigende Informationsbedarf 
zum Schutz der relevanten Arten und 
Lebensräume gedeckt werden kann. Da-
mit werden die Umweltschadensregelun-
gen einen Beitrag zur weiteren Qualifizie-
rung der Umweltbeobachtungsdaten 
von Bund und Ländern leisten. Daneben 
steigen auch die Anforderungen an die 
Kommunen für ihr Gebiet detaillierte 
und aktuelle Umweltbeobachtungsdaten 
zu führen, um Beeinträchtigungen von 
relevanten Arten und Lebensräumen 
z.  B. im Rahmen der Bauleitplanung, 
rechtzeitig erkennen zu können. Aus die-
sem Grund werden z.  B auf dem Gebiet 
der Stadt Neuss im Rahmen eines Arten-
monitoring seit einigen Jahren fortlau-
fend systematische und flächendeckende 
Kartierungen von relevanten Tierarten 
durchgeführt (Deutsche Umwelthilfe e.V. 
et al. 2011).
Darüber hinaus wird insgesamt die Be-
deutung des Monitoring zu den Auswir-
kungen bereits umgesetzter Projekte 
steigen. Denn wegen der Komplexität 
und Dynamik von Artenvorkommen kön-
nen auch bei einer naturschutzfachlich 
fundierten Planung nach der Genehmi-
gung unvorhergesehene Beeinträchti-
gungen relevanter Arten nicht ausge-
schlossen werden. Bei manchen Arten-
gruppen fehlen bislang ausreichende 
Kenntnisse im Hinblick auf die Auswir-
kungen bestimmter Projekte, so dass das 
Risiko von Biodiversitätsschäden nach 
der Umsetzung kaum absehbar ist. Ein 
Beispiel dafür ist der Bau von Windkraft-
anlagen, der in Rheinland-Pfalz in den 
nächsten Jahren in erheblichem Umfang 
(mind. 2 % der Waldfläche des Landes) 
in den bewaldeten Mittelgebirgslagen 
erfolgen soll (MULEWF 2011b). Gerade 
für den Bereich unmittelbar oberhalb der 
Baumwipfel bestehen jedoch erhebliche 
Wissensdefizite in Bezug auf deren Funk-
tion als Lebensraum und die sich hier er-
gebenden Auswirkungen der Windkraft-
anlagen auf Vögel und Fledermäuse. 
Neben Grundlagenuntersuchungen wird 
daher hier ein konsequentes bau- und 

müssen auch hier die nachteiligen erhebli-
chen Auswirkungen ermittelt und entspre-
chende Sanierungsmaßnahmen festgesetzt 
werden (Louis 2008). Dies wird insbesonde-
re in Bezug auf die gerade im Innenbereich 
durchaus häufig vorkommenden schadens-
relevanten Arten, z.  B. Fledermäuse wie 
Großes Mausohr (Myotis myotis) oder Breit-
flügelfledermaus (Eptesicus serotinus), eine 
große Rolle spielen. Wird eine Haftungsfrei-
stellung angestrebt, ist also bei der Aufstel-
lung von Bebauungsplänen insgesamt eine 
ökologische Qualifizierung erforderlich.

4.2  Ökologische Qualifizierung 
im Rahmen der Vorhaben-
ausführung

Auch wenn qualifizierte Genehmigungsun-
terlagen vorliegen, können sich während 
der Vorhabenausführung unvorhergesehe-
ne Biodiversitätsschäden ergeben. Dieses 
Risiko wird sich nur über eine ökologisch 
qualifizierte Umweltbaubegleitung vermei-
den lassen. Diese Umweltbaubegleitung 
muss dafür direkt nach der Vorhabenge-
nehmigung beginnen und sich über die 
Ausführungsplanung, die Vergabe, die 
Bauausführung bis zum Abschluss des Pro-
jekts erstrecken. Wichtige Aufgabenberei-
che können sein (StMI 2012):

 ◾ zeitliches Einordnen des Bauablaufs, 
so dass z.  B. sensible Brutzeiten ge-
schützter Vogelarten ausgespart wer-
den,

 ◾ Mitwirken bei der Vergabe, um die 
Einhaltung von Vermeidungsvorgaben 
im Hinblick auf geschützte Arten und 
Lebensräume sicherzustellen,

 ◾ während der Bauausführung Kontrol-
le der auflagenkonformen Umsetzung 
der Vorgaben zum Schutz relevanter 
Arten und Lebensräume, rechtzeitiges 
Erkennen sich abzeichnender scha-
densrelevanter Beeinträchtigungen so-
wie Nachbewertung und Einleitung 
der Prüfung und Genehmigung sol-
cher Beeinträchtigungen,

 ◾ Einweisung des Baustellenpersonals 
vor Ort in den Bereich Natur- und Ar-
tenschutz.

4.3  Monitoring

Nach § 6 BNatSchG ist die Beobachtung 
von Natur und Landschaft als Aufgabe 
von Bund und Ländern verankert, um 
fortlaufend den Zustand von Natur und 
Landschaft zu ermitteln, zu beschreiben 
und zu bewerten. Dabei sollen auch Ur-
sachen und Folgen von Veränderungen 
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begrüßen ist, dass das USchadG auch 
das Interesse an der Prävention von Bio-
diversitätsschäden verstärkt, so dass in 
einigen Unternehmensbereichen bereits 
grundsätzliche Konzepte und Strategien 
zur Vermeidung von Schäden entwickelt 
werden.

6  Zusammenfassung

Der Schutz der Biodiversität spielt global, 
europaweit und in Deutschland eine zu-
nehmende Rolle. Das Umweltschadens-
gesetz (USchadG) umfasst zwar nur ei-
nen begrenzten Ausschnitt der Biodiver-
sität, stellt aber eine wichtige Ergänzung 
für den durch FFH-RL und V-RL bewirkten 
Schutz der Biodiversität dar. Anhand von 
Fallbeispielen zu Arten und Lebensräu-
men wird gezeigt, welchen Beitrag das 
Umweltschadensrecht leisten kann. Au-
ßerdem werden die ökologischen Aspek-
te bei der Erfassung und Bewertung von 
Biodiversitätsschäden aufgezeigt. Dazu 
werden Hinweise zum Ablauf und zur 
naturschutzfachlichen Einordnung der 
Erfassung von nachteiligen Auswirkun-
gen, der Rekonstruktion des Ausgangs-
zustands und der Bewertung der Erheb-
lichkeit gegeben. Das laufende For-
schungsprojekt „Umweltschäden und 
Biodiversität“ an der FH Bingen zeigt, 
dass das Umweltschadensrecht bislang 
kaum angewendet wird, da es schwer 
verständlich formuliert ist, da bislang me-
thodische Standards für die Umsetzung 
fehlen und da auch die erforderlichen 
Daten der Arten und Lebensräume für 
die Erfassung und Bewertung von Biodi-
versitätsschäden häufig fehlen. Dennoch 
ist absehbar, dass die Umweltschadens-
regelungen Anreize bieten, die zu einer 
ökologischen Qualifizierung von Vorha-
benplanungen, Vorhabenausführung 
und Monitoring führen werden, da nur 
so das Risiko von Biodiversitätsschäden 
minimiert wird bzw. von der Haftung 
freigestellt werden kann. Zudem werden 
von einzelnen Unternehmen grundsätzli-
che ökologisch orientierte Lösungsstrate-
gien entwickelt, die nicht nur im Einzel-
fall, sondern grundsätzlich die Haftungs-
risiken verringern sollen.

Summary

The protection of global and european 
biodiversity becomes increasingly impor-
tant. The Environmental Liability Directive 
(ELD), transposed at the federal level in 
Germany into the Environmental Dam-

der Arten und Lebensräume zu sichern 
bzw. zu erreichen (Gellermann 2008). 
Auch wenn sie nicht die gesamte Biodi-
versität schützen, sondern sich auf die 
klassischen Aspekte des Arten- und Bio-
topschutzes konzentrieren, kommt ihnen 
doch als ein Baustein im Hinblick auf die 
Erreichung der auf europäischer Ebene 
(Europäische Kommission 2011) sowie 
auf nationaler Ebene (BMU 2011) formu-
lierten Ziele zur Eindämmung von Biodi-
versitätsverlusten eine wichtige Rolle zu.
Erste Ergebnisse aus dem an der FH Bin-
gen laufenden Forschungsprojekt „Um-
weltschäden und Biodiversität“ zeigen 
jedoch, dass die Regelungen in der be-
hördlichen Praxis bislang kaum ange-
wendet werden. Dies liegt offenbar an 
der benutzerunfreundlichen Gestaltung 
des USchadG und an den bislang fehlen-
den Erfahrungen, Standards und fachli-
chen Konventionen für die Umsetzung. 
Erschwerend kommt hinzu, dass das 
USchadG bezüglich seiner Schutzgüter 
und Schutzintentionen eine Reihe von 
unbestimmten Rechtsbegriffen verwen-
det, die dringend einer ökologischen In-
terpretation bedürfen (Knopp et al. 
2008, Louis 2008). Auch die zur Erfas-
sung und Bewertung der Arten- und Le-
bensraumvorkommen erforderlichen Da-
ten liegen häufig nicht in der erforderli-
chen Genauigkeit vor. Die Wirksamkeit 
der Vorsorge- und Sanierungsfunktionen 
des USchadG wird daher entscheidend 
davon abhängen, ob die Länder diese er-
forderlichen Daten zur Verfügung stellen 
können, welche fachlichen Standards 
sich etablieren und welche Melde- und 
Vollzugsroutinen sich entwickeln (Bruns 
et al. 2009). Als Beitrag zur Verbesserung 
der Anwendung sollen im Rahmen des 
Projekts an der FH Bingen branchenspe-
zifische Leitfäden erarbeitet werden, z.B. 
für die Steine- und Erdenindustrie, für die 
Forstwirtschaft und für die Landwirt-
schaft. Anzunehmen ist, dass auch in 
weiteren Branchen Bedarf für solche pra-
xisbezogenen, anwenderorientierten 
Leitfäden besteht.
Neben der direkten Anwendung des 
USchadG wird sich aus den Regelungen 
aber indirekt auch eine sehr zu begrü-
ßende ökologische Qualifizierung von 
Planungen, Vorhabenausführung und 
anschließendem Monitoring ergeben, da 
nur so das Risiko minimiert werden kann, 
dass unberücksichtigte Beeinträchtigun-
gen zu einem späteren Zeitpunkt einen 
Biodiversitätsschaden verursachen und 
sanierungspflichtig werden. Ebenfalls zu 

Rheinland-Pfalz und den teilnehmenden 
Abbaubetrieben eine Vereinbarung ge-
schlossen, nach der die in den Tagebauen 
entstandenen Lebensräume im Rahmen 
der Abbautätigkeit wieder beseitigt wer-
den dürfen, sofern dafür an anderer Stel-
le im Tagebau neue Lebensräume herge-
stellt werden (Konzept der Wanderbioto-
pe). Dies wirkt sich positiv für die zu er-
haltenden Arten aus. Gleichzeitig wird 
dadurch das Risiko eines Biodiversitäts-
schadens für die Abbauunternehmen 
wesentlich reduziert.
Ein weiteres Beispiel für eine solche prä-
ventive Strategie ist das Konzept zum 
Umgang mit Biotopbäumen, Altbäu-
men und Totholz im Staatswald 
Rheinland-Pfalz (BAT-Konzept) (MU-
LEWF 2011a). Insbesondere Altbäume 
und Totholz stellen bedeutsame Lebens-
räume für zahlreiche umweltschadensre-
levante Arten dar. Zum Schutz der biolo-
gischen Vielfalt ist daher die Sicherung 
und Entwicklung dieser Lebensräume 
erforderlich. Zugleich ergeben sich aber 
dadurch für die Forstunternehmen Risi-
ken Biodiversitätsschäden zu verursa-
chen, denn durch die forstwirtschaftli-
chen Nutzungen (z.B. Fällung von Bäu-
men mit Fledermausquartieren oder Stö-
rung des Brutgeschäfts von Rotmilanen 
durch Brennholzwerbung und Holzein-
schlag) kann es zu relevanten Tötungen 
oder Störungen von Individuen geschütz-
ter Arten kommen. Laufende Bewirt-
schaftungsmaßnahmen sollen daher prä-
ventiv so gesteuert werden, dass sich 
auch bei unvorhergesehenem Schadens-
eintritt keine Beeinträchtigungen für den 
günstigen Erhaltungszustand der Arten 
ergeben. In diesem Sinne wird im Rah-
men des BAT-Konzepts ein Netz an Na-
turwaldgebieten, Waldrefugien, Biotop-
baumgruppen und einzelnen Biotopbäu-
men ausgewählt, bei dem dauerhaft auf 
eine Nutzung verzichtet wird. Dieses Le-
bensraumnetz soll den günstigen Erhal-
tungszustand der Arten auch dann si-
cherstellen, wenn sich außerhalb durch 
die forstwirtschaftliche Nutzung unvor-
hergesehene Schäden ergeben.

5  Fazit

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Um-
weltschadensregelungen nicht nur die 
Schutzmechanismen der FFH-RL und der 
V-RL flankieren, sondern einen eigen-
ständigen Beitrag zum Gesamtziels des 
europäischen Naturschutzrechts darstel-
len, einen günstigen Erhaltungszustand 
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age Act (EDA), covers only a part of bio-
diversity. It includes the natural habitat 
types (Annex I) and species (Annex II and 
IV) of the Habitats Directive and the bird 
species, the migratory birds and their 
habitats of the Wild Birds Directive. As 
ELD is applied on and outside SACs and 
SPAs it is an important contribution to 
the protection of biodiversity. This is 
shown by case studies of species and 
habitat types. The ecological aspects of 
assessing biodiversity damages are 
shown and a practical way to identify sig-
nificant adverse effects on reaching or 
maintaining the favourable conservation 
status is proposed. 
The first results of the research project 
“Environmental Liability and Biodiversity” 
at the University of Applied Sciences Bin-
gen show that EDA so far is rarely applied 
because of problems with the practical 
application such as the lack of standard 
methods to determine biodiversity dam-
ages (in particular concerning the severi-
ty threshold) and the lack of available 
data of species and natural habitats. 
However, it can be assumed that there is 
an increasing awareness of liability and 
prevention among the responsible stake-
holders. This will improve the general 
consideration of biodiversity protection 
in planning, executing and monitoring of 
projects.
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1 Einleitung

Die Umwelthaftungsrichtlinie (UHRL) 
2004/35/EG wurde im Jahr 2007 durch 
das Umweltschadensgesetz (USchadG) in 
nationales Recht umgesetzt. Durch die-
ses Gesetz besteht erstmals eine öffent-
lich-rechtliche Grundlage für die Haftung 
an Naturgütern. Somit stehen vor allem 
Vollzugsbehörden und Unternehmen vor 
einer neuen Herausforderung. Obwohl 
das Gesetz nunmehr seit fünf Jahren 
existiert, gibt es bislang nur wenige prak-
tische Erfahrungen mit seiner Umset-
zung. Die praktische Anwendung des 
Gesetzes ist Gegenstand des Forschungs-
projektes „Umwelthaftung und Biodiver-
sität“, welches vom Institut für Umwelt-
studien und angewandte Forschung (IE-
SAR) der Fachhochschule Bingen seit 
April 2011 durchgeführt wird.1 Das Er-
kenntnisinteresse liegt dabei vor allem 
auf der Schadenskategorie „Arten und 
Lebensräume“, da insoweit das Gesetz 
zumindest teilweise rechtliches Neuland 
betritt, wenngleich sich Überschnei-
dungsbereiche mit der bewährten ge-
setzlichen Regelung zu den ungeneh-
migten Eingriffen ergeben.2 Das Ziel der 
empirischen Untersuchung war dabei ei-
nerseits, einen Überblick über den Stand 
der Anwendung des Umweltschadens-
gesetzes zu gewinnen, und darüber hin-
aus das Verhältnis der Anwendung der 
bestehenden gesetzlichen Eingriffsrege-
lung zu den neuen Instrumenten des 
Umweltschadensgesetzes näher zu be-

1  http://www.fh-bingen.de/forschung/institute/
iesar/projekte/umwelthaftung-und-biodiversita-
et.html
2  Die erst mit der Neufassung des Bundesnatur-
schutzgesetzes 2010 Eingang in die bundes-
rechtliche Regelung gefunden hat (§ 17 Abs. 8) 
und früher in den Landesnaturschutzgesetzen 
weitgehend gleichlautend enthalten war.

leuchten. Im Folgenden werden zunächst 
die rechtlichen Unterschiede zwischen 
der geltenden Eingriffsregelung und der 
Haftung nach dem Umweltschadensge-
setz herausgearbeitet und sodann erste 
Ergebnisse der empirischen Untersu-
chung dargestellt.

2 Das Verhältnis von Eingriffs-
regelung und Haftung nach 
dem Umweltschadensgesetz

Nach § 1 USchadG findet das Umwelt-
schadensgesetz nur dann Anwendung, 
wenn „andere Rechtsvorschriften die 
Vermeidung und Sanierung von Umwelt-
schäden nicht näher bestimmen oder 
ihre Anforderungen diesem Gesetz nicht 
entsprechen“. Im Naturschutzrecht kön-
nte die Eingriffsregelung als „andere 
Rechtvorschrift“ zur Vermeidung und Sa-
nierung von Umweltschäden angesehen 
werden (Louis, 2008). In § 13 Abs. 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
heißt es: „Erhebliche Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft sind vom Ver-
ursacher vorrangig zu vermeiden“. 
Allerdings ist unter dem Begriff „vermei-
den“ nicht zu verstehen, dass auf ein 
Vorhaben verzichtet werden muss (VGH 
Mannheim, 1993). Bei der Verwirkli-
chung eines Vorhabens ist eher die Fra-
gen zu stellen, ob an der geplanten Stelle 
erhebliche Beeinträchtigungen der Natur 
oder des Landschaftbildes vermieden 
werden können (BVerwG, 1997), oder 
ob es die Möglichkeit gibt, das Vorhaben 
in umweltschonenderer Weise durchzu-
führen (De Witt & Geismann, 2011).
So gestattet das Fachrecht unter be-
stimmten Voraussetzungen eine Beein-
trächtigung von Natur und Landschaft. 
Ein Vorhaben, das einen „erheblichen 
Eingriff“ in die Natur darstellt, wird von 
der Behörde genehmigt, wenn Kompen-
sationsmaßnahmen oder gegebenfalls 
Ersatzzahlungen folgen (§ 15 BNatSchG). 
Bei der Eingriffsregelung steht letztlich 
die Prüfung der Zulassungsvoraussetzun-
gen von Projekten oder die Genehmi-
gung bestimmter Pläne, wie beispiels-

weise Bauleitpläne im Vordergrund (Jes-
sel, 2007). Die Eingriffsregelung ist dem 
entsprechend in erster Linie ein Planungs-
instrument und kein Instrument, dass die 
Vermeidung und Sanierung von Umwelt-
schäden zum Ziel hat (Louis, 2008). Mit 
Hilfe der Eingriffsregelung soll zwar ver-
hindert werden, dass ein Eingriff zu Las-
ten der Natur und Landschaft ohne Sank-
tion bleibt (BVerwG, 2001). Aber nur 
wenn Beeinträchtigungen aufgrund ei-
nes Eingriffs nicht vermieden oder in an-
gemessener Zeit kompensiert werden 
können und die Belange des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege als vorran-
gig anzusehen sind, wird ein Eingriff 
nicht zugelassen (§ 15 Abs. 5 BNatSchG). 
Die Eingriffsregelung kommt allenfalls im 
Rahmen eines ungenehmigten Eingriffs 
dem Umweltschadensgesetz nahe. In 
solch einem Fall soll die Behörde den Ein-
griff untersagen. Kann der rechtmäßige 
Zustand nicht anderweitig hergestellt 
werden, ordnet die Behörde die Wieder-
herstellung des Ausgangszustandes oder 
Kompensationsmaßnahmen an (§  17 
Abs. 8 BNatSchG). Gerade im Falle einer 
Wiederherstellunsanordnung ist die Par-
allele zu den Sanierungsmaßnahmen 
nach dem USchadG augenfällig.
Kompensationsmaßnahmen können da-
rüber hinaus auch als Nebenbestimmung 
einer artenschutzrechtlichen Befreiung 
gemäß § 67 BNatSchG angeordnet wer-
den. Darin heißt es „die Befreiung kann 
mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den. § 15 Absatz 1 bis 4 und Absatz 6 
sowie § 17 Absatz 5 und 7 finden auch 
dann Anwendung, wenn kein Eingriff in 
Natur und Landschaft im Sinne des §  14 
vorliegt.“
Wie in Tabelle 1 dargestellt ist, gibt es 
wesentliche Unterschiede zwischen der 
Eingriffsregelung und dem Umweltscha-
densgesetz. Der Anwendungsbereich 
des Umweltschadensgesetzes bezieht 
sich auf erhebliche (drohende) Schäden 
an Böden, Gewässern sowie Arten und 
Lebensräumen, die aufgrund einer beruf-
lichen Tätigkeit im Sinne des Umwelt-
schadensgesetzes verursacht wurden. Im 
Gegensatz dazu kommt bei der Eingriffs-
regelung jede Person als Schädiger in Be-
tracht, unabhängig davon, ob sie eine 
berufliche Tätigkeit ausübt oder nicht. 
Im Hinblick auf die Schutzgüter ist die 
Eingriffsregelung einerseits weiter ge-
fasst als das Umweltschadensgesetz. So 
werden neben Boden, Wasser, Arten und 
Lebensräume auch die Luft, das Klima 
und das Landschaftsbild geschützt. An-
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Tabelle 1: Vergleich zwischen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und dem Umweltschadensgesetz

Eingriffsregelung Umweltschadensgesetz

Voraussetzungen 
für die  
Anwendung

Eingriffe in Natur und Landschaft. Als Eingriff angesehen 
wird 

 ◾ eine Veränderung der Gestalt oder Nutzung der  
Grundfläche oder

 ◾ eine Veränderung des mit der belebten Bodenschicht in 
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels,

falls dabei die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes oder das Landschaftbild erheblich beeinträchtig 
werden. (§ 14 Abs. 1 BNatSchG)

Das Umweltschadensgesetz findet Anwendung bei der 
Schädigung von Gewässern, Böden und bestimmten  
Arten- und Lebensräumen, für den Fall, dass ein Schaden 
aufgrund einer beruflichen Tätigkeit droht oder  
verursacht wurde. (§ 2 Nr. 1 USchadG)

Haftung Jede Person kann für eine Schädigung der Natur und  
Landschaft verantwortlich gemacht werden, unabhängig 
davon, ob diese Person eine berufliche Tätigkeit ausübt.

Jede natürliche oder juristische Person, die eine berufliche 
Tätigkeit ausübt oder anordnet kann für einen (drohenden) 
Umweltschaden zur Verantwortung gezogen werden, 
wenn es sich um eine Tätigkeit handelt, 

 ◾ die in Anlage I des USchadG aufgeführt ist  
(verschuldensunabhängige Haftung) und / oder

 ◾ die nicht in Anlage I des USchadG genannt ist, der  
Verursacher aber vorsätzlich oder fahrlässig einen  
Biodiversitätsschaden verursachte. (§ 3 Abs. 1 USchadG)

Schutzgüter Naturhaushalt: 
 ◾ Boden,
 ◾ Wasser,
 ◾ Luft,
 ◾ Klima,
 ◾ Tiere und Pflanzen, 

sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen  
(§ 7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

 ◾ Landschaftbild (§ 14 Abs. 1 BNatSchG) 

 ◾ Arten der Anhänge II und IV der FFH-RL,
 ◾ Vogelarten nach Art. 4 Abs.2 oder Anhang I der V-RL,
 ◾ Lebensräume der Arten nach Anhang II FFH-RL,
 ◾ Lebensräume der Vogelarten des Art. 4 Abs. 2 oder  

Anhang I, V-RL,
 ◾ Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten nach  

Anhang IV, FFH-RL,
 ◾ Arten nach Anhang, I FFH-RL, 

(§ 19 BNatSchG)
 ◾ Gewässer: Eine Schädigung der Gewässer im Sinne  

des § 90 WHG 
 ◾ Böden: Eine Schädigung des Bodens nach § 2 Abs. 2 

BBodSchG, wenn eine Gefahr für die menschliche  
Gesundheit besteht.

Kompensations-/ 
Sanierungsmaß-
nahmen

Wird ein  Eingriff in Natur- und Landschaft genehmigt, 
werden von der Behörde Kompensationsmaßnahmen  
angeordnet oder in Ausnahmefällen eine Ersatzzahlung  
gefordert. 
Ausgleichsmaßnahmen: 

 ◾ Beeinträchtigte Funktionen des Naturhaushaltes müssen 
in gleichwertiger Weise hergestellt werden und das 
Landschaftbild muss wiederhergestellt oder neu  
gestaltet werden. (§ 15 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG) 

Ersatzmaßnahmen: 
 ◾ Beeinträchtigte Funktionen des Naturhaushaltes  

müssen in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger 
Weise hergestellt werden und das Landschaftbild muss 
landschaftsgerecht neu gestaltet werden. (§ 15 Abs. 2 
Nr. 2 BNatSchG)

Ist ein Eingriff ungenehmigt, soll die weitere Durchführung 
von der Behörde untersagt, Maßnahmen nach § 15 
BNatSchG ergriffen, oder die Wiederherstellung des  
früheren Zustandes angeordnet werden. Zudem sind  
Sanierungsmaßnahmen gemäß dem USchadG zu  
beachten. (§ 17 BNatSchG)

Das Hauptziel ist die Vermeidung von Umweltschäden.  
Im Fall eines (drohenden) Umweltschadens ist der  
Verursacher verpflichtet

 ◾ die Behörde zu informieren,
 ◾ Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen,
 ◾ Schadensbegrenzungsmaßnahmen vorzunehmen  

und / oder
 ◾ Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.  

(§§ 2, 4, 5, 6 USchadG). 
Das Umweltschadensgesetz basiert auf dem „Verursacher-
prinzip“. Kosten für die Vermeidung oder Sanierung von 
Umweltschäden sind von den Verursachern zu tragen. 
Sanierungsmaßnahmen sind unterteilt in 

 ◾ primäre Sanierung,
 ◾ ergänzende Sanierung (falls die primäre Sanierung  

nicht ausreichend ist) und
 ◾ Ausgleichssanierung (Ausgleich von Verlusten,  

die Auftreten in der Zeit zwischen dem Eintreten eines 
Schadens und der Sanierung). (Anhang II UHRL)

Kontrolle Nach dem Umweltschadensgesetz können anerkannte  
Umweltverbände sowie von einem Umweltschaden  
nachteilig Betroffene die zuständigen Behörden zum  
Tätigwerden auffordern und dies gegebenfalls einklagen 
(Führ & Roller, 2006).
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durch Unterhaltungs- oder Bewirt-
schaftungsmaßnahmen),

 ◾ ob die Beeinträchtigung nachträglich 
zugelassen wurde, 

 ◾ wie die Beeinträchtigung bekannt 
wurde,

 ◾ ob und wenn ja, welche Maßnahmen 
die Behörde ergriff (z. B. Sanierungs-
maßnahmen nach dem Umweltscha-
densgesetz),

 ◾ ob zur Bewertung des Schadens vor-
handene Daten ausreichten oder ob 
der Schädiger ein Gutachten vorlegen 
musste und

 ◾ ob ein Naturschutzverband involviert 
war. 

3.2 Ergebnisse der empirischen 
Untersuchung 

Wie in Abbildung 1 dargestellt, gab es 
bei der empirischen Untersuchung eine 
Rückmeldungsquote von 22 Prozent. 
Fünf Prozent der Naturschutzbehörden 
berichteten von Fällen, bei denen es zu 
Biodiversitätsschäden kam. Folglich wur-
den 21 Biodiversitätsschäden untersucht. 
Siebzehn Prozent der Behörden gaben 
zwar eine Rückmeldung, füllten den Fra-
gebogen aber nicht aus, da ihnen z. B. 
kein Biodiversitätsschaden bekannt war. 
Von den 21 untersuchten Schadensfälle

 ◾ wurden drei nach dem Umweltscha-
densgesetz behandelt,

 ◾ handelt es sich bei einem Schadensfall 
wahrscheinlich um einen Biodiversi-
tätsschaden nach dem Umweltscha-
densgesetz (eine abschließende Be-
wertung folgte zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung noch nicht),

 ◾ reichten Umweltverbände bei zwei 
Vorfällen Klage gemäß § 10 USchadG 
ein,

 ◾ fallen fünf Schadensfälle eindeutig 
nicht unter das Umweltschadensge-
setz. Entweder war kein Schutzgut 
des Gesetzes betroffen, der Schädiger 
übte keine berufliche Tätigkeit aus 
oder der Fall ereignete sich vor dem 
Inkrafttreten des Umweltschadensge-
setzes. 

Die untersuchten Schadensfälle ereigne-
ten sich, bis auf einen Schadensfall im 
Jahr 2006, in einem Zeitraum zwischen 
2007 und 2011. Wie in Tabelle 2 darge-
stellt ist, wurden die Schadenfälle nach 
folgenden Gesichtspunkten eingeteilt in: 

 ◾ Biodiversitätsschäden
 ◾ Ungenehmigte Eingriffe
 ◾ Verstöße gegen die Festsetzung eines 

Bebauungsplans

berechtigten unterrichtet und ihnen wird 
die Möglichkeit gegeben, sich zu den 
Maßnahmen zu äußern. Etwaige Stel-
lungnahmen eines Berechtigten hat die 
Behörde bei ihrer Entscheidung zu be-
rücksichtigen (§ 8 Abs. 4 USchadG). 
Insgesamt betrachtet, sind Überschnei-
dungen zwischen der Eingriffsregelung 
und dem Umweltschadensgesetz gege-
ben (beispielsweise beim Schutz von Ar-
ten nach Anhang IV der FFH-RL). Jedoch 
sind die beiden Regelungen vom Grund-
prinzip unterschiedlich und auch von  
den Anwendungsvoraussetzungen, dem 
Schadensbegriff und teilweise auch den 
Rechtsfolgen (Jessel, 2007). Die Eingriffs-
regelung schließt eine Anwendung des 
Umweltschadensgesetzes somit in vielen 
Fällen nicht aus. Jedoch kann bei einem 
genehmigten Eingriff eine sogenannte 
„Enthaftung“ eintreten, wenn die Vor-
aussetzungen des § 67 BNatSchG gege-
ben sind. 

3 Empirische Untersuchung 
über den Stand der  
Anwendung des  
Umweltschadensgesetzes

3.1 Methodik 

Die empirische Untersuchung wurde mit-
tels eines standardisierten Fragebogens 
durchgeführt, der an 262 Naturschutz-
behörden in acht Bundesländern ver-
schickt wurde. Primäres Ziel war es her-
auszufinden, wie und wodurch Umwelt-
schäden entstehen und ob, bzw. in wel-
chem Umfang das Umweltschadensgesetz 
in Deutschland zur Anwendung kommt. 
Die Abfrage ging aber bewusst über den 
engeren rechtlichen Bereich der Scha-
densdefinition im UschadG hinaus, um 
auch den Grenz- und Überschneidungs-
bereich zu anderen Vorschriften zu erfas-
sen. Im Einzelnen wurden die Behörden 
gefragt, 

 ◾ wann es zu einer Schädigung kam,
 ◾ welche Arten und Lebensräume be-

einträchtigt wurden,
 ◾ um welche Art von Beeinträchtigung 

es sich handelte (Biodiversitätsscha-
den, ungenehmigter Eingriff, Verstoß 
gegen artenschutzrechtliche Vorga-
ben oder gegen die Festsetzungen ei-
nes Bebauungsplans), 

 ◾ ob es sich bei dem Schädiger um eine 
private oder öffentliche Person han-
delt,

 ◾ wie die Beeinträchtigung zu Stande 
kam (bauliche Anlagen, Zerstörung 

dererseits ist der Eingriffsbegriff jedoch 
enger, da stets ein Bezug zur Grundflä-
che hergestellt werden muss (Gestalt- 
oder Nutzungsänderung). Stoffliche Ein-
träge, die nicht mit einer Veränderung 
der Grundfläche verbunden sind, aber zu 
einer Schädigung von Arten führen, fal-
len nicht unter die Eingriffsregelung (Lüt-
kes & Ewer, 2011). Auch Unfälle werden 
von der Eingriffsregelung nicht erfasst 
(Knopp et al., 2008).
Auch verfolgen das Umweltschadens-
gesetz und die Eingriffsregelung im Be-
zug auf Biodiversitätsschäden unter-
schiedliche Ansätze. Während beim Um-
weltschadensgesetz das Hauptmerk auf 
dem Schutz bestimmter Lebensräume 
sowie Tier- und Pflanzenarten liegt, steht 
bei der Eingriffsregelung der Erhalt des 
Ökosystems im Vordergrund und nicht 
einzelne Arten. (Knopp et al. 2008)
Für Kompensations- bzw. Sanierungs-
maßnahmen enthält das Umweltscha-
densgesetz neben der primären Sanie-
rung3 und der ergänzende Sanierung4 
die Möglichkeit einer Ausgleichssanie-
rung. Im Rahmen einer Ausgleichssanie-
rung sollen Verluste ausgeglichen wer-
den, die vom Zeitpunkt des Schadensein-
tritts bis zur vollständigen Wirkung einer 
primären Sanierung entstehen können. 
Ein Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste 
von Umweltschäden gab es bisher im 
deutschen Recht nicht. (Jessel, 2007)
Weitergehend ist das Umweltschadens-
gesetz auch in prozeduraler Hinsicht.  Be-
troffene (Unternehmen oder Personen, 
die in eigenen Rechten betroffen sind) 
und anerkannte Vereinigungen können  
zur Durchsetzung des Gesetzes beitra-
gen. Wird ein Antrag gestellt, in dem 
glaubhaft dargestellt wird, dass ein Um-
weltschaden eintritt, muss die zuständi-
ge Behörde tätig werden (§ 10 USchadG). 
Zudem besteht die Möglichkeit der Ein-
legung von Rechtsbehelfen (z. B. einer 
Klage) gegen eine Entscheidung oder  
das Unterlassen einer Entscheidung der 
zuständigen Behörde (§ 11 Abs. 2, 
USchadG). Kommt es zu einem Umwelt-
schaden und die Behörde plant Sanie-
rungsmaßnahmen, werden die Antrags-

3  Primäre Sanierung: Jede Sanierungsmaßnah-
me, die durch die geschädigte Ressource und/ 
oder beeinträchtigten Funktion ganz oder annä-
hernd in den Ausgangszustand zurückversetz 
werden (Anhang II, UHRL)
4  Ergänzende Sanierung: Sanierungsmaßnahme, 
die angewandt wird, falls die primäre Sanierung 
nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung 
führt; sie kann ggf. an einem andern Ort durch-
geführt werden (Anhang II, UHRL) 
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tung im Vorfeld der Errichtung eines Ge-
schäftsgebäudes damit beauftragt, Ge-
hölze entlang einer geplanten Straße zu 
entfernen. Diese wurden jedoch in einem 
größeren Umfang entfernt als im Bebau-
ungsplan vorgesehen war. Die Gehölze 
dienten den Fledermäusen als Lebens-
raum. In einem anderen Fall wurden 
durch eine Wasser- und Schifffahrtsbe-
hörde in einem Natura 2000-Gebiet zu 
umfangreiche Pflege- und Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen durchgeführt. Da-
durch wurden ein geschützter Lebens-
raumtyp (Auenwald mit Erle, Esche und 
Weide) und Vogelarten (Beutelmeise (Re-
miz pendulinus) oder Eisvogel (Alcedo 
atthis)) beeinträchtigt. Zu den Unterhal-
tungs- und Bewirtschaftungsmaßnah-
men zählen auch die Auffüllung von Bo-
denunebenheiten, stetige Entwässerung 
von landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen, Absenkung des Wasserspiegels ei-
ner Stauanlage oder Verbreiterung eines 
Forstweges. 
Am zweithäufigsten kam es zu Biodiver-
sitätsschäden aufgrund von Bauarbeiten 
oder der Errichtung baulicher Anlagen, 
wie beispielsweise der Errichtung eines 
Heulagers, Dämmung einer Hausfassade, 
Räumung eines Baufeldes, Planierarbei-
ten oder Instandsetzungsarbeiten. Bei 
den übrigen Fällen handelte es sich um 
die Aufstellung illegaler Fallen zum Fang 
von Greifvögeln, die mutwillige Zerstö-
rung von Vogelnestern oder die Aufbe-
reitung kontaminierten Schotters und 
verunreinigter Eisenbahnschwellen. 
Verantwortlich für die Umweltschäden 
waren Mitarbeiter von Verwaltungen 
oder zugehöriger Einrichtungen (Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung, Stadtverwal-
tung, Straßenmeisterei, Städtischer Bau-
hof), Verbänden (Tourismus- oder Haupt- 
und Deichsielverband), Unternehmen 
(Eisenbahnverkehrsunternehmen, Unter-
nehmen für die Planung und Errichtung 
von Solarparks) und Privatpersonen, die 
im konkreten Fall keine berufliche Tätig-

Da der Schaden nicht eindeutig nachge-
wiesen werden konnte, wurde er nach-
träglich zugelassen. Bei dem anderen Fall 
handelte es sich um einen ungenehmig-
ten Eingriff, der kompensiert wurde.
Zudem wurden auch Schutzgüter ge-
nannt, die nicht von der FFH- oder Vogel-
schutzrichtline erfasst sind. Hierbei han-
delt es sich um den Steinkauz (Athene 
noctua) (Verstoß gegen artenschutz-
rechtliche Vorgaben), ein Kleinseggen-
ried, eine Nasswiese und die Beeinträch-
tigung eines Landschaftbildes (ungeneh-
migte Eingriffe). 
Die Schadensereignisse ereigneten sich in 
acht Fällen innerhalb und in sechs Fällen 
außerhalb von Schutzgebieten. Bei den 
betroffenen Schutzgebieten handelte es 
sich überwiegend um FFH- und Vogel-
schutzgebiete, in einem Fall auch um ein 
Biosphärenreservat. Außerhalb von 
Schutzgebieten waren vorwiegend land-
wirtschaftlich genutzte Flächen betrof-
fen. Im Zusammenhang mit bebauten 
Gebieten (sieben Fälle) waren beispiels-
weise gewerblich genutzte Flächen be-
troffen (ein ehemaliges Flughafengelän-
de, auf dem eine Photovoltaikanlage er-
richtet wurde oder ein Gelände, auf dem 
Gleisschotter und Eisenbahnschwellen 
aufgearbeitet werden). In anderen Fällen 
handelte es sich um ein Wohnhaus, bei 
dem es aufgrund einer Fassadendäm-
mung zur Zerstörung von Schwalbennes-
tern kam oder um Eisenbahntunnel, in 
denen Fledermäuse durch Bauarbeiten 
gestört wurden. 
In zwölf der 21 Vorkommnisse wurden 
die Beeinträchtigungen durch Unterhal-
tungs- und Bewirtschaftungsmaßnah-
men oder andere Nutzungen verursacht. 
Auffallend oft (in sechs der dreizehn Fäl-
le) wurden Schäden durch den Rück-
schnitt oder die Entfernung von Gehöl-
zen verursacht. Beispielsweise kam es bei 
einem Ereignis zur Zerstörung von Fleder-
mausquartieren. Bauhofmitarbeiter wur-
den von einer Verbandsgemeindeverwal-

 ◾ Verstöße gegen artenschutzrechtliche 
Vorgaben

 ◾ Nachträgliche Befreiung nach § 67 
Abs. 3 BNatSchG

 ◾ Fehlende bzw. ungenügende Informa-
tionen über die Schutzgüter oder Tä-
tigkeit des Schädigers

 ◾ Schadensfälle nach dem Umweltscha-
densgesetz

 ◾ Aufforderung der Behörde zum Tätig-
werden oder Klage nach dem Um-
weltschadensgesetz

 ◾ Schadenfälle, die nicht unter das Um-
weltschadensgesetz fielen, da sie 
nicht als „erheblich“ erachtet wurden, 
keine Schutzgüter betroffen waren, 
keine berufliche Tätigkeit ausgeübt 
wurde oder sich der Fall vor dem In-
krafttreten des Gesetzes ereignete

 ◾ Wer den Schaden feststellte.

Bei den betroffenen Schutzgütern han-
delte es sich hauptsächlich um geschütz-
te Arten der Anhänge der FFH- und Vo-
gelschutzrichtlinie (V-RL). Zu den FFH-
Arten zählten überwiegend Fledermäu-
se, wie beispielsweise das Große Mausohr 
(Myotis myotis) oder die Teichfledermaus 
(Myotis dasycneme). Zudem waren z.B. 
Zauneidechsen (Lacerta agilis), Mauerei-
dechsen (Podarcis muralis), Libellen (Gro-
ße Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis), 
Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albi-
frons)) oder Fische (Bachneunauge (Lam-
petra planeri), Bitterling (Rhodeus ama-
rus)) betroffen. Neben Arten wurden 
auch geschützte Lebensräume gemäß 
der FFH-Richtlinie zerstört oder bedroht 
(z.B. Borstgrasrasen oder magere Flach-
landmähwiese). Zu den bedrohten Vo-
gelarten gehörten z.B. der Neuntöter 
(Lanius collurio), Wachtelkönig (Crex 
crex), die Trauerseeschwalbe (Chlidonias 
niger), der Rotmilan (Milvus milvus), 
Mehlschwalben (Delichon urbicum) oder 
der Wendehals (Jynx torquilla). Mehl-
schwalben (Delichon urbicum) und Wen-
dehälse (Jynx torquilla) zählen zu Zugvö-
geln, deren Brut-, Rast-, Mauser- und 
Überwinterungsgebiete nach der V-RL 
geschützt sind.
In zwei Fällen wurde angegeben, dass es 
sich um eine Beeinträchtigung von Arten 
bzw. Lebensräumen gemäß der FFH- 
und/oder Vogelschutzrichtlinie handelte, 
jedoch wurden von den zuständigen Be-
hörden keine Angaben darüber gemacht, 
welche Arten bzw. Lebensräume genau 
betroffen waren. Bei einem der beiden 
Vorfälle handelte es sich um einen Ein-
griff im Rahmen eines Bebauungsplanes. 

Abb. 1: Ergebnisse der empirischen Untersuchung
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de für die Bauarbeiten eine artenschutz-
rechtliche Ausnahmegenehmigung. Als 
Umweltverbände mit einer Klage nach 
dem Umweltschadensgesetz drohten, 
zog die Behörde die Genehmigung zu-
rück. In einem anderen Schadensfall wur-
den Nester von Mehlschwalben (Deli-
chon urbicum) bei einer Fassadendäm-
mung eines Wohnhauses zerstört. Zu-
nächst gingen die Mitarbeiter der 
Behörde von einer erheblichen Schädi-
gung aus, stellten dann jedoch fest, dass 
nur ein  kleiner Teil der Kolonie betroffen 
war. Aus diesem Grund wurde der Ver-
stoß gegen das Artenschutzrecht nach-
träglich zugelassen. Bei einem weiteren 
Beispiel wurde der Fortbestand der streng 
geschützten Vogelart Wachtelkönig 
(Crex crex) bedroht. Der Mitarbeiter einer 
Naturschutzbehörde machte die Tiere 
während der Brutzeit auf der Grünland-
fläche eines Landwirtes aus. Entgegen 
der behördlichen Aufforderung wurde 
die Fläche von dem Landwirt gemäht. In 
dem betreffenden Bundesland wurde der 
Bestand der Tiere auf 150 Brutpaare ge-
schätzt; in dem Landkreis, in dem sich 
der Vorfall ereignete, auf drei bis vier 
Brutpaare. Bei den übrigen Scha-

sches Beispiel ist die Auffüllung von Bo-
denunebenheiten, um die Fläche besser 
bewirtschaften zu können. Dabei kam es 
in einem Fall zur Beeinträchtigung eines 
geschützten FFH-Lebensraumtyps. Die 
Behörde forderte den Landwirt auf, den 
Ursprungszustand der Fläche wieder her-
zustellen. 
In einem anderen Fall veranlasste ein Tou-
rismusverband Instandsetzungsmaßah-
men entlang einer stillgelegten Bahnlinie 
in einem Vogelschutzgebiet. Es wurde 
auf einer Fläche von zwei Hektar ein He-
ckenbestand entfernt, der als Lebens-
raum geschützter Vogelarten (nach An-
hang I der Vogelschutzrichtlinie) diente. 
Vorfälle, bei denen Schädiger gegen ar-
tenschutzrechtliche Vorgaben verstie-
ßen, wurden durch die Kontrolle einer 
Behörde, Umweltverbände, dem Mitar-
beiter eines Grünlandbüros und einer Pri-
vatperson bekannt. In vier der fünf Fälle 
waren streng geschützte Arten gemäß 
der FFH- und Vogelschutzrichtlinie be-
troffen. Beispielsweise wurden im Tunnel 
einer stillgelegten Eisenbahnstrecke im 
Winter Bauarbeiten durchgeführt, wo-
durch Fledermäuse zu Schaden kamen. 
Im Vorfeld erteilte die zuständige Behör-

keit ausübten. In drei Fällen fehlten An-
gaben über die Schädiger. Bekannt wur-
den die Vorfälle gleichermaßen durch die 
Kontrolle der Naturschutzbehörden und 
die Meldung von Naturschutzverbänden. 
Vereinzelt teilten auch Privatpersonen 
den zuständigen Behörden Schadens er-
eignisse mit. 
Die Schadensfälle, die von den Behörden 
als „ungenehmigte Eingriffe“ angege-
ben wurden, ereigneten sich gleicherma-
ßen in und außerhalb von Schutzgebie-
ten. Als Hauptursache dafür sind  
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungs-
maßnahmen anzusehen. Schutzgüter 
der FFH- und  /  oder Vogelschutzrichtlinie 
waren in vier der sieben Vorfälle betrof-
fen, die von den Behörden als ungeneh-
migte Eingriffe behandelt wurden. Eine 
nachträgliche Zulassung der Eingriffe 
war von keiner Behörde geplant. Hin-
sichtlich der Erheblichkeit fiel auf, dass in 
zwei Fällen der Biodiversitätsschaden von 
den Behörden als „nicht erheblich“ im 
Sinne des USchadG eingestuft aber 
gleichwohl als ungenehmigter Eingriff 
behandelt wurde. Die Behörde ging also 
davon aus, dass der Erheblichkeitsbegriff 
der Eingriffsregelung erfüllt war. Ein typi-

Tab.2: Übersicht über die untersuchten Schadensfälle

Anzahl der Schadensfälle: 21 Wie wurde der Schadensfall bekannt? Tätigkeits- 
aufforderung  

oder Klage
Art der Beeinträchtigung  
angegeben als

Umweltverband Behörde Privatperson

Biodiversitätsschaden  
(drei Fälle ◾ 14 %) 2 1 2

Ungenehmigter Eingriff 
(sieben Fälle ◾ 33 %) 1 6

Verstoß gegen die Festsetzung 
eines Bebauungsplans 
(zwei Fälle ◾ 10 %)

1 1

Verstoß gegen artenschutz- 
rechliche Vorgaben 
(fünf Fälle ◾ 24 %)

2 1 2

Nachträgliche Befreiung  
(§ 67 Abs. 3)  
(drei Fälle ◾ 14 %)

2 1 1 (Androhung)

Fehlende bzw. ungenügende  
Information bezüglich der
(vier Fälle ◾ 19 %)

Erheblichkeit Schutzgüter beruflichen Tätigkeit

2 2 3

Nach USchadG behandelt  
(drei bzw. vier Fälle ◾ 14 %  
bzw. 19 %)

2 (1) 1 2

Nicht nach USchadG behandelt 
weil  
(sieben Fälle ◾ 33 %)

nicht erheblich kein Schutzgut  
betroffen

keine berufliche  
Tätigkeit

sich der Fall 2006  
ereignete

3 4 2 1
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densrechtlich ist die Wasserabsenkung 
als fahrlässige Handlung im Sinne des 
Umweltschadensgesetzes einzuordnen. 
Ein Gutachten eines Planungsbüros be-
stätigt, dass bei dem Ereignis Arten der 
Anhänge II und IV der FFH-RL erheblich 
geschädigt wurden. Es wurde ein Begleit-
ausschuss, bestehend aus den Vertretern 
der beteiligten Behörden, zur vollständi-
gen Klärung des Falles gebildet. Eine ab-
schließende Bewertung erfolgte bislang 
noch nicht (Stand: Januar 2012).
Bei zwei anderen untersuchten Scha-
densfällen steht eine gerichtliche Ent-
scheidung noch aus. Umweltverbände 
reichten Klage nach dem Umweltscha-
densgesetz ein. Dabei handelt es sich 
zum einen um die Beeinträchtigung des 
Lebensraumes streng geschützter Vogel-
arten aufgrund von Bauarbeiten und 
Niedrigwasserständen, zum Anderen um 
Boden- und Gewässerbelastungen auf-
grund der Aufarbeitung kontaminierten 
Schotters und kontaminierter Eisenbahn-
schwellen. 

3.3 Abschließende Bewertung

Die Anzahl der Schadensfälle nach dem 
Umweltschadensgesetz ist noch sehr ge-
ring, stieg aber in den vergangenen Jah-
ren an. Im Jahr 2009 wurde am IESAR-
Institut eine Studie durchgeführt, in der 
von vier Schadensfällen berichtet wird, 
wovon sich aber aufgrund ungenügen-
den Datenmaterials nur ein Fall analysie-
ren lies (Roller, 2009). 
Auffallend an den ersten Ergebnissen der 
aktuellen Studie ist, dass die zuständigen 
Behörden Beeinträchtigungen der Natur 
bevorzugt nach der Eingriffsregelung, 
behandeln anstatt nach dem Umwelt-
schadensgesetz. Auch der Weg über eine 
nachträgliche artenschutzrechtliche Be-
freiung, die mit entsprechenden kom-
pensatorischen Nebenbestimmungen 
verbunden wird, scheint in der Praxis 
häufig beschritten zu werden. 
Aufgrund von einzelnen Aussagen von 
Mitarbeitern der Naturschutzbehörden 
lässt sich allerdings vermuten, dass die 
tatsächliche Zahl ungenehmigter Eingrif-
fe in der Praxis deutlich höher liegt. Da 
die vorliegende Erhebung primär als Un-
tersuchung zur Anwendung des Um-
weltschadensgesetzes durchgeführt 
wurde, ist davon auszugehen, dass die 
Behörden Fälle, die von vornherein ledig-
lich als ungenehmigte Eingriffe behan-
delt wurden, gar nicht genannt haben. In 
Gesprächen wurde  teilweise von jährlich 

Zustimmung vorzulegen. Eine primäre 
und ergänzende Sanierung wurde ein-
geleitet. 

 ◾ die Tötung zahlreicher Zauneidechsen 
(Lacerta agilis) und anderer Arten 
während der Bauphase einer Photo-
voltaikanlage. Ein Umweltverband 
stellte den Biodiversitätsschaden fest 
und zeigte ihn bei der zuständigen Be-
hörde an. In einem öffentlich-rechtli-
chen Vertrag zwischen der Behörde 
und dem Unternehmen sind Kompen-
sations- bzw. Sanierungsmaßnahmen 
nach dem Umweltschadengesetz ge-
regelt. 

 ◾ Pflege- und Verkehrssicherungsmaß-
nahmen einer Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung in einem Vogel-
schutzgebiet ohne vorherige Arten-
schutzprüfung. Über einen längeren 
Zeitraum hinweg wurden an dem be-
treffenden Flussabschnitt keine Pfleg-
maßnahmen durchgeführt. Dadurch 
entwickelten sich standorttypische 
Gehölzbestände mit hohen Regenera-
tionszeiten, die geschützten Vogelar-
ten einen Lebensraum boten. Die 
dann durchgeführten Maßnahmen 
der Verwaltung führten zu einer star-
ken Schädigung eines geschützten 
Lebensraumtyps und der Zerstörung 
von Brut-, Aufenthalts- und Überwin-
terungsstätten der Vogelarten. Der 
Lebensraumtyp wurde (gemäß eines 
in Auftrag gegebenen Gutachtens) so 
erheblich geschädigt, dass seine öko-
logische Funktion für wahrscheinlich 
mehr als zehn Jahre nicht erfüllt sein 
wird. Der Biodiversitätsschaden wurde 
von einem Umweltverband angezeigt. 

Ein Schadensfall, der vermutlich unter 
das Umweltschadensgesetz fällt, wurde 
verursacht, als Sanierungsarbeiten an ei-
ner Stauanlage an einem deutschen 
Grenzfluss durchgeführt wurden. Der 
Bauherr einer ausländischen Straßenver-
waltung ordnete für die Sanierung der 
Anlage die Absenkung des Wassers an. 
Dabei fielen zwei Nebenarme des Flusses 
trocken, deren Sohle deutlich höher lag 
als die des Hauptflusses. Die Straßenver-
waltung ging irrtümlicherweise davon 
aus, dass die Fische in den Wasserflächen 
der Seitenarme mit dem abfließenden 
Wasser in den Hauptfluss gelangen. 
Deutsche Behörden wurden einen Tag 
später von dem Vorfall untererrichtet. 
Obwohl Sofortmaßnahmen ergriffen 
wurden, konnte ein Schaden nicht voll-
ständig verhindert werden. Umweltscha-

densereignissen handelte es sich zum ei-
nen um eine Person, die Fallen für Greif-
vögel aufstellte, um die Tauben seines 
Taubenschlags zu schützen (die Behörde 
erstattete Strafanzeige gegen den Schä-
diger) zum anderen zerstörte der Besitzer 
einer Streuobstwiese, die er zur Freizeit-
nutzung kaufte, Niströhren von Stein-
käuzen (Athene noctua), gegen diese 
Person wurde ebenfalls Strafanzeige er-
stattet. 
Zwei Schadenfälle ereigneten sich, als 
gegen Festsetzungen von Bebauungsplä-
nen verstoßen wurde. Bei einem der Vor-
fälle wurden Bauhofmitarbeiter einer 
Stadtverwaltung damit beauftragt, Bäu-
me entlang einer geplanten Straße nach 
den Vorgaben des Bebauungsplanes zu-
rückzuschneiden oder vollkommen zu 
entfernen. Nach der Durchführung der 
Arbeiten wurde festgestellt, dass die Ge-
hölze in einem größeren Umfang, als im 
Bebauungsplan vorgesehen war, ent-
fernt wurden. Es wurden Bäume gefällt, 
die vermutlich eine Beeinträchtigung der 
Verkehrssicherheit für die geplante an-
grenzende Straße dargestellt hätten, 
aber auch solche, die ohne städtebauli-
che verkehrssicherungsrechtliche Recht-
fertigung versehentlich gerodet wurden. 
Die Behörde ordnete die Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustandes und 
die Schaffung von Ersatzlebensräumen 
für Fledermäuse und Höhlenbrüter an.  
Bei einem anderen Fall kam es zu Beein-
trächtigungen geschützter Arten der 
FFH- und / oder Vogelschutzrichtlinie auf-
grund einer Baufeldräumung. Der Scha-
den konnte nicht eindeutig nachgewie-
sen werden. Der Eingriff wurde nach-
träglich zugelassen. 
In drei Fällen, die explizit nach dem 
UschadG behandelt wurden, sind die 
zuständigen Behörden von anerkannten 
Umweltverbänden bzw. einer Privatper-
son auf die Schadensereignisse auf-
merksam gemacht worden. Im Einzel-
nen handelte es sich bei den Vorkomm-
nissen um:

 ◾ einen Landwirt der Bodenunebenhei-
ten in dem FFH-Gebiet beseitigte, um 
die Fläche besser nutzbar zu machen. 
Eine Privatperson machte die Behörde 
auf den Vorfall aufmerksam. Durch 
die Bodenbearbeitung wurde der 
wertgebende Teil des FFH-Gebiets zer-
stört, weshalb die Behörde den Scha-
densfall als „erheblich“ einstufte. Der 
Verantwortliche wurde dazu verpflich-
tet erforderliche Sanierungsmaßnah-
men zu ermitteln und der Behörde zur 
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höher angesetzt wird. Abschließend ist 
festzustellen, dass das Umweltschadens-
gesetz bisher nur vereinzelt in der Behör-
denpraxis eine Rolle spielt. 

Summary

The Environmental Liability Directive 
(ELD) (2004/35/EC) of the European 
Union came into force in 2004. The ob-
jective of the Directive is to prevent and 
remedy damage to land, water and bio-
diversity. Germany transposed the ELD at 
a federal level under the Environmental 
Damage Act (EDA) (Umweltschadensge-
setz) in 2007. Although the EDA was im-
plemented already fife years ago there 
are sparsely any practical experiences 
available. 
The research project “environmental lia-
bility and biodiversity” of the Institute for 
Environmental Studies and Applied Re-
search (IESAR) of the University of Ap-
plied Sciences in Bingen, concentrates on 
the practical implementation of the EDA 
and especially on the category of biodi-
versity damages. 
Before the ELD was transposed into Ger-
man law, damage to the ecosystems had 
already been covered by Sec. 14 of the 
Federal Nature Conservation Act (Bun-
desnaturschutzgesetz). Sec. 14 regulates 
the “Compensation for Impairment of 
Ecosystems” (CIE). So biodiversity cases 
are not necessarily classified as EDA cases 
but as CIE cases. The article provides an 
overview about the differences between 
the EDA and CIE from a legal point of 
view and the first results of an empirical 
research. 
For the empirical research a standardized 
questionnaire was sent to 262 compe-
tent authorities in eight of sixteen Ger-
man states in order to assess information 
about biodiversity cases in Germany. An-
other aim was to find out whether the 
cases were treated under die EDA or un-
der pre-existing law. 
The results show that the number of cas-
es dealt under the new ELD legislation is 
still small but has been increasing in the 
last years. A survey carried out by IESAR 
in 2009 reported only four cases. Due to 
the lack of information only one of the 
four cases has been analyzed. 
A striking result of the current research is 
the fact that competent authorities obvi-
ously prefer to handle the impairment of 
ecosystems rather under the existing leg-
islation than under the ELD. 
In addition there are apparently different 

dung und Sanierung von Umweltschä-
den (Gewässerschäden, Schädigung des 
Bodens und der Biodiversität). In Deutsch-
land wurde die Umwelthaftungsrichtline 
im Jahr 2007 durch das Umweltschaden-
setz umgesetzt. Obwohl seit der Umset-
zung des Gesetzes inzwischen fast fünf 
Jahre vergangen sind, gibt es bisher 
kaum praktische Erfahrungen. Das For-
schungsprojekt „Umwelthaftung und 
Biodiversität“ (durchgeführt vom Institut 
für Umweltstudien und angewandte  
Forschung – IESAR, der Fachhochschule 
Bingen) setzt sich mit der praktischen 
Anwendung des Umweltschadensgeset-
zes auseinander. Das Erkenntnisinteresse 
liegt dabei vor allem auf der Schadenska-
tegorie „Arten und Lebensräume“. Ziel 
der empirischen Untersuchung des Pro-
jektes war es, einen Überblick über den 
Stand der Anwendung des Umweltscha-
densgesetzes zu erhalten und das Ver-
hältnis zwischen der Anwendung des 
Umweltschadensgesetzes zu der beste-
henden naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung zu beleuchten. 
Zwischen der Eingriffsregelung und dem 
Umweltschadensgesetz gibt es Über-
schneidungen, die Regelungen verfolgen 
jedoch im Grundansatz unterschiedliche 
Ziele. So geht es bei der Eingriffsregelung 
im Gegensatz zum Umweltschadenge-
setz nicht primär um die Vermeidung 
und Sanierung von Umweltschäden, son-
dern um die Zulassung von Projekten 
bzw. die Genehmigung bestimmter Plä-
ne.
Die empirische Untersuchung wurde mit-
tels eines standardisierten Fragebogens 
durchgeführt, der an 262 Naturschutz-
behörden in acht Bundesländer ver-
schickt wurde mit einer Rückmeldung 
von 22 %. Es zeigte sich, dass die Anzahl 
der Schadenfälle nach dem Umweltscha-
densgesetz noch sehr gering ist, die Zahl 
aber im Vergleich zu den Ergebnissen ei-
ner Studie, die im Jahr 2009 durchge-
führt wurde, stieg (Roller, 2009). Nach 
den Ergebnissen der aktuellen Studie zu 
urteilen, regeln Naturschutzbehörden 
Umweltschäden bevorzugt nach der Ein-
griffsregelung und nicht auf der Grundla-
ge des Umweltschadensgesetzes. Auffal-
lend dabei ist, dass die Erheblichkeits-
schwelle beider Regelungen offensicht-
lich unterschiedlich angesetzt wird, 
obwohl es sich um den gleichen Begriff 
„erheblich“ im Gesetz handelt. So scheint 
sie bei der Eingriffsregelung sehr niedrig 
angesetzt, während sie bei dem Umwelt-
schadengesetz offensichtlich deutlich 

25 ungenehmigten Eingriffen berichtet, 
wobei darauf hingewiesen wurde, dass 
umfangreichere Ermittlungen aufgrund 
fehlenden Personals häufig nicht möglich 
seien. Bei etwa 420 zuständigen Natur-
schutzbehörden in Deutschland kann 
man hier ein erhebliches „Dunkelfeld“ 
vermuten.
Ein weiteres interessantes Ergebnis ist, 
dass die Erheblichkeitsschwelle offenbar 
bei der Eingriffsregelung und dem Um-
weltschadensgesetz unterschiedlich an-
gesetzt wird. So stufte eine Behörde ei-
nen Umweltschaden als nur „mäßig er-
heblich ein“ und wendete das USchadG 
aus diesem Grunde nicht an, behandelte 
den Vorfall aber nach der Eingriffsrege-
lung, obwohl auch nach Eingriffsrege-
lung eine erhebliche Beeinträchtigung 
des Naturhaushaltes vorliegen muss. Die 
Erheblichkeitsschwelle scheint bei der 
Eingriffsregelung eher niedrig, während 
sie beim Umweltschadensgesetz offen-
sichtlich deutlich höher angesetzt wird. 
Abschließend lässt sich feststellen, dass 
nur wenige Naturschutzbehörden das 
Umweltschadensgesetz derzeit in ihrer 
täglichen Praxis anwenden. Aussagen 
von Behördenmitarbeitern, die zwar von 
keinem Schadensfall berichteten, sich 
aber dennoch an der Umfrage beteilig-
ten, erhellen einige mögliche Gründe für 
diesen Umstand. So wurde angegeben, 
dass Unsicherheit besteht bei der An-
wendung des Umweltschadensgesetzes. 
Verbreitet ist offenbar auch die Auffas-
sung, das Umweltschadensgesetz sei 
überflüssig, da es bestehende Gesetze in 
Deutschland gebe, die ausreichend sei-
en. Auch wurde beklagt, dass keine Zeit 
vorhanden sei, sich mit dem Umwelt-
schadensgesetz auseinanderzusetzen, 
zumal Personalmangel herrsche und die 
finanziellen Mittel für die Einstellung 
neuen Personals fehle. Und schließlich 
wurden die Forscher mit einer Aussage 
konfrontiert, mit denen empirische Un-
tersuchungen wohl generell zu kämpfen 
haben und für die man ein gewisses Ver-
ständnis wird aufbringen können: Ange-
sichts personeller Knappheiten sei man 
aufgefordert sich um die primär zuge-
wiesenen Aufgaben zu kümmern und 
sich nicht mit dem Ausfüllen von Frage-
bögen zu beschäftigen.

Zusammenfassung

Die europäische Umwelthaftungsrichtli-
nie (UHRL) 2004/ 35/EG trat 2004 in 
Kraft. Ziel dieser Richtlinie ist die Vermei-
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perceptions of the severity threshold in 
both regimes. One equal precondition 
for application of the CIE and EDA is that 
damages to ecosystems have to be re-
garded as “significant”. Nevertheless in 
some cases environmental authorities 
considered the significant threshold of 
the ELD was not met, yet the case was 
handled under the existing “Eingriffsre-
gelung”. Whereas the significant thres-
hold in the CIE is rather applied as a 
“minima clause” in order to sort out 
cases with obvious no negative effect, 
the threshold under the ELD is apparently 
considered as a more severe standard by 
the competent authorities. There are fur-
ther problems with the implementation 
of the ELD, such as competent authori-
ties struggle with the lack of data avail-
able on a municipal level and they are for 
example unfamiliar in dealing with the 
EDA. 
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1 Einleitung

Schadensfälle, die tatsächlich bereits 
nach dem Umweltschadensgesetz 
(USchadG) behandelt worden sind, sind 
bisher wenig bekannt. Dies liegt wohl 
weniger daran, dass keine faktischen 
Umweltschäden auftreten, sondern da-
ran, dass das Umweltschadensgesetz bei 
den zuständigen Behörden und in der 
Öffentlichkeit noch zu wenig bekannt ist. 
Zum anderen fehlt es an fachlichen Maß-
stäben für die Erfassung und Bewertung 
von Biodiversitätsschäden, die dazu bei-
tragen, einen nachvollziehbaren und 
sachgerechten Vollzug der bestehenden 
Rechtsvorgaben zur öffentlich-rechtli-
chen Umwelthaftung zu ermöglichen. 
Voraussetzung für die Entwicklung ge-
eigneter Maßstäbe ist eine praxisgerech-
te inhaltliche und methodische Operatio-
nalisierung der rechtlichen Anforderun-
gen an die Ermittlung der rechtsfolgen-
auslösenden Erheblichkeit nachteiliger 
Auswirkungen. Dabei ist insbesondere 
deren Kompatibilität mit den vorliegen-
den etablierten Maßstäben zur prospek-
tiven Bewertung der Erheblichkeit von 
Beeinträchtigungen identischer Schutz-
güter im Rahmen anderer naturschutz-
rechtlicher Prüfinstrumente, insbesonde-
re FFH-Verträglichkeitsprüfung und ar-
tenschutzrechtliche Prüfung, zu berück-
sichtigen. 
In dem vorliegenden Beitrag werden da-
her zunächst aus der rechtlichen Definiti-
on des Biodiversitätsschadens Arbeits-
schritte für die Erfassung und Bewertung 
von Biodiversitätsschäden abgeleitet, die 
nachfolgend weiter beschrieben werden. 
Dabei wird insbesondere geprüft, ob die 
bestehenden Maßstäbe aus den anderen 
naturschutzrechtlichen Prüferfordernis-
sen für die Bewertung der Biodiversitäts-
schäden herangezogen werden können.

2 Grundsätzliche methodische 
Herangehensweisen zur  
Ermittlung und Bewertung 
von Beeinträchtigungen im 
Kontext von Biodiversitäts-
schäden

Gemäß § 3 USchadG sind als Biodiversi-
tätsschaden die Schädigungen von Arten 
und natürlichen Lebensräumen und un-
mittelbare Gefahren solcher Schädigun-
gen zu verstehen, die durch berufliche 
Tätigkeiten verursacht werden. Schädi-
gungen „geschützter Arten und natürli-
cher Lebensräume“ umfassen jede Ver-
änderung, die „erhebliche nachteilige 
Auswirkungen für die Erreichung oder 
Erhaltung des günstigen Erhaltungszu-
stands dieser Lebensräume oder Arten 
hat“ (§ 19 Abs. 1 BNatSchG). 
Mit Bezug zu den rechtlichen Definitio-
nen lassen sich die Schritte der Erfassung 
und Bewertung von Biodiversitätsschä-
den ordnen. Ihnen liegt gedanklich ein 
Ursache-Wirkung-Betroffener-Modell 
zugrunde (vgl. Abbildung 1).

Abgeleitet aus den rechtlichen Anforde-
rungen sowie dem grundlegenden Ursa-

che-Wirkung-Betroffener Modell erge-
ben sich im Schadensfall die folgenden 
Prüf- bzw. Arbeitsschritte: 
A) Identifizierung der Veränderungen der 
von den Auswirkungen der einschlägi-
gen beruflichen Tätigkeiten betroffenen 
Artenvorkommen bzw. der natürlichen 
Lebensräume – Vergleich der aktuellen 
Situation (nachher) mit der zum Zeit-
punkt des Beginns der Einwirkungen, 
dem Ausgangszustand (vorher).
B) Feststellung der Nachteiligkeit der Ver-
änderungen.
C) Prognose der mit den nachteiligen 
Veränderungen verbundenen Auswir-
kungen auf die Erreichung oder Beibe-
haltung des günstigen Erhaltungszu-
stands der Lebensräume und Arten.
D) Bewertung der Erheblichkeit der nach-
teiligen Auswirkungen auf die Erreichung 
oder Beibehaltung des günstigen Erhal-
tungszustands.

Neben der Identifizierung bzw. Erfassung 
der Veränderungen (Schritt A) sowie der 
Prognose der mit den nachteiligen Verän-
derungen verbundenen Auswirkungen 
auf die Erreichung oder Beibehaltung des 
günstigen Erhaltungszustands der Le-
bensräume und Arten (Schritt C), ist in 
den Prüfschritten eine Bewertung an 
zwei Stellen verankert. Das betrifft die 
Feststellung  der Nachteiligkeit der Ver-
änderungen (Schritt B) sowie die Bewer-
tung der Erheblichkeit der nachteiligen 
Auswirkungen auf den günstigen Erhal-
tungszustand als wesentliche Vorausset-
zung für das Vorliegen eines Biodiversi-
tätsschadens (Schritt D). 
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Abbildung 1: Ursache-Wirkung-Betroffener-Modell
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hin. Wenn die Rolle eines betroffenen 
Bestandes für die Erhaltung der Art und 
damit der Erhaltung oder Erreichung des 
günstigen Erhaltungszustandes einer Art 
besonders wichtig ist, hat die Schädi-
gung des Bestandes auch besonders gra-
vierende und damit wahrscheinlich er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf 
den günstigen Erhaltungszustand einer 
Art.
3) Seltenheit der Art oder des Lebens-
raums (auf örtlicher, regionaler und hö-
herer Ebene einschließlich der Gemein-
schaftsebene)
Der Parameter „Seltenheit der Art oder 
des Lebensraums“ dient ebenfalls der 
Bewertung, indem unterstellt werden 
kann, dass je seltener eine Art bzw. ein 
Lebensraumtyp in einem Bezugsraum ist, 
desto bedeutender ist die Rolle des be-
troffenen Bestandes für die Erreichung 
oder Beibehaltung des günstigen Erhal-
tungszustands im Bezugsraum und desto 
eher sind die Auswirkungen auf den Er-
haltungszustand als erheblich zu bewer-
ten. 
4) die Fortpflanzungsfähigkeit der Art 
(entsprechend der Dynamik der betref-
fenden Art oder Population)
Die Fortpflanzungsfähigkeit der Art (ent-
sprechend der Dynamik der betreffenden 
Art oder Population) und ihre Lebensfä-
higkeit sind Parameter, die die Reaktion 
auf Störungen von außen bestimmen 
und berücksichtigt werden müssen, um 
die Erheblichkeit und – in noch höherem 
Maße – die Nachhaltigkeit der eingetre-
tenen Veränderungen der Artenvorkom-
men zu bestimmen.
5) ihre Lebensfähigkeit oder die natürli-
che  Regenerationsfähigkeit des Lebens-
raums (entsprechend der Dynamik der 
für ihn charakteristischen Arten oder sei-
ner Populationen)
Auch die natürliche Regenerationsfähig-
keit (entsprechend der Dynamik der für 
einen Lebensraum charakteristischen Ar-
ten oder seiner Populationen bzw. der 
Population und notwendigen Habitat-
strukturen für die betroffene Art selbst) 
stellt ein Kriterium dar, um die Erheblich-
keit und die Nachhaltigkeit der eingetre-
tenen Veränderungen zu bewerten. Die 
Regenerationsfähigkeit als auch die Fort-
pflanzungsfähigkeit stehen in direktem 
Zusammenhang mit der in Anhang I Um-
welthaftungsrichtlinie formulierten Vor-
gabe, welche im BNatSchG als Regelbei-
spiel in § 19 Abs. 5 S. 2 Nr. 3 umgesetzt 
wurde, dass „eine Schädigung von Arten 
bzw. Lebensräumen, die sich nachweis-

Anhand welcher Daten und Kriterien die 
Schadenserfassung erfolgen soll und da-
mit auch die Veränderungen der Schutz-
güter zu ermitteln sind, soll gemäß Art. 2 
Nr. 1 lit. a S. 2 UH-RL durch Anhang I der 
Umwelthaftungsrichtlinie (UH-RL) näher 
bestimmt werden. Auch in § 19 Abs. 5 
BNatSchG wird ausdrücklich auf Anhang 
I UH-RL verwiesen, wonach die Erheb-
lichkeit der Auswirkungen mit Bezug auf 
den Ausgangszustand unter Berücksich-
tigung der Kriterien des Anhangs I der 
UH-RL zu ermitteln ist. 
Anhang I der UH-RL gliedert sich in Posi-
tiv- und Negativbestimmungen, die sich 
sowohl auf die Bestandserfassung als 
auch die -bewertung beziehen. Sowohl 
die Richtlinie selbst als auch Anhang I las-
sen offen, welche der in Anhang I ge-
nannten Kriterien bzw. Daten für die Er-
fassung und welche für die Bewertung 
herangezogen werden sollen. Betrachtet 
man die einzelnen Kriterien des Anhangs 
I im Lichte der dort gewählten Formulie-
rung,  dass erhebliche nachteilige Verän-
derungen gegenüber dem Ausgangszu-
stand mit Hilfe u. a. der folgenden fest-
stellbaren Daten ermittelt werden sollen, 
liegt es nahe, dass insbesondere diese 
Kriterien auch für die Erfassung der Ver-
änderungen heranzuziehen sind. Vor 
dem Hintergrund der grundlegenden 
fachlichen Erfordernis methodisch sau-
ber zwischen der Schadenserfassung und 
Bewertung zu unterscheiden, wird im 
Folgenden ausgeführt, welche der ge-
nannten Parameter bzw. Kriterien zur 
Beschreibung der Veränderungen heran-
gezogen werden müssen und welche der 
Bewertung dienen (vgl. Peters et al. 
2008). 

1) die Anzahl der Exemplare, ihre Be-
standsdichte oder ihr Vorkommensgebiet
Daten über die Anzahl der Exemplare, zu 
ihrer Bestandsdichte und ihrem Vorkom-
mensgebiet betreffen eine Zustandsbe-
schreibung und können somit dazu die-
nen, die Ausgangssituation mit der Scha-
denssituation zu vergleichen. 
2) die Rolle der einzelnen Exemplare oder 
des geschädigten Gebiets in Bezug auf 
die Erhaltung der Art oder des Lebens-
raums 
Die Rolle der einzelnen Exemplare oder 
des geschädigten Gebiets in Bezug auf 
die Erhaltung der Art oder des Lebens-
raums weist dagegen direkt auf den § 19 
Abs. 1 Satz 1 bzw. den für die Bewertung 
zugrundezulegenden Erhaltungszustand 
der Arten und natürlichen Lebensräume 

3 Identifizierung der  
Veränderungen der  
Schutzgegenstände

Ein Biodiversitätsschaden tritt ein, sofern 
„geschützte Arten und natürliche Le-
bensräume“ geschädigt werden. Voraus-
setzung dafür ist die nachteilige Verän-
derung einzelner Vorkommen der Arten 
oder der Lebensräume. Für die Erfassung 
der Veränderungen sind daher die 
Schutzgegenstände relevant, die gemäß 
§ 19 Abs. 2 und Abs. 3 als „geschützte 
Arten und Lebensräume“ definiert wer-
den. Demnach sind Vorkommen folgen-
der Arten zu betrachten:

 ◾ Zugvögel nach Art. 4 Abs. 2 VS-RL,
 ◾ geschützte Vogelarten nach Anhang I 

VS-RL,
 ◾ Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II 

FFH-RL,
 ◾ Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV 

FFH-RL.

Die „natürlichen Lebensräume“ umfas-
sen

 ◾ Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-
RL,

 ◾ Lebensräume der Vogelarten nach 
Art. 4 Abs. 2 und Anhang I V-RL,

 ◾ Habitate der Arten nach Anhang II 
FFH-RL,

 ◾ Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Arten nach Anhang IV FFH-RL.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass im  
Unterschied zur Verträglichkeitsprüfung 
nach FFH-Richtlinie die Schutzvorschrif-
ten des Umweltschadensgesetzes nicht 
nur für Lebensräume in ausgewiesenen 
und gemeldeten Natura 2000-Gebieten 
gelten, sondern auch für Vorkommen 
außerhalb dieser Gebiete. 
Für das Vorliegen eines Biodiversitäts-
schadens sind damit die durch die be-
ruflichen Tätigkeiten hervorgerufenen 
(nachteiligen) Veränderungen von kon-
kreten Beständen der Arten und Lebens-
räume zu erfassen. Im Gegensatz zu den 
bisherigen naturschutzfachlichen Instru-
menten wie Eingriffsregelung, FFH-VP 
und UVS muss also eine ex-post Betrach-
tung erfolgen. Während bei den bisheri-
gen Instrumenten der Ausgangszustand 
ermittelt und die Beeinträchtigungen 
prognostiziert werden, sind im Falle des 
Umweltschadens die Beeinträchtigungen 
in der Regel bereits eingetreten und der 
Ausgangszustand muss rekonstruiert 
werden.
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Kausalitätsnachweis im Hinblick auf eine 
haftungspflichtige Tätigkeit und damit 
zu einem Verursacher zu erbringen.

4 Feststellung der  
Nachteiligkeit der  
Veränderungen

Maßstab für die Bewertung der Nachtei-
ligkeit von Veränderungen von Arten 
und natürlichen Lebensräumen ist der 
aus den allgemeinen Zielen des Natur-
schutzes abzuleitende Sollzustand der 
betroffenen Vorkommen geschützter Ar-
ten und natürlicher Lebensräume. Es ist 
die Frage zu beantworten, ob die aktuel-
le Situation (nachher) im Hinblick auf den 
Zielzustand verglichen mit dem Aus-
gangszustand (vorher) als schlechter zu 
bewerten ist. 
In der Praxis wird diese Bewertung in der 
Regel vergleichsweise leicht fallen. Sie 
muss aber als solche deutlich gemacht 
werden, um nicht dem Vorwurf des natu-
ralistischen Fehlschlusses ausgesetzt wer-
den zu können, weil allein aus dem Sein 
kein Sollen abgeleitet werden kann.

5 Prognose der mit den  
nachteiligen Veränderungen 
verbundenen Auswirkungen 
auf die Erreichung oder  
Beibehaltung des günstigen 
Erhaltungszustands der  
Lebensräume und Arten

Wurden nachteilige Veränderungen fest-
gestellt ist zu beurteilen, ob sich diese auf 
die Erreichung oder Beibehaltung des 
günstigen Erhaltungszustandes der Le-
bensräume oder Arten auswirken kön-
nen. Grundsätzlich können dabei die in 
den herkömmlichen naturschutzfachli-
chen Instrumenten verwendeten Progno-
semethoden herangezogen werden. Da-
bei müssen sowohl direkte als auch indi-
rekte, genauso wie kurz-, mittel- oder 
langfristige Auswirkungen in Betracht 
gezogen werden. Voraussetzung dafür 
ist zunächst die Klärung der Frage, was 
im konkreten Fall unter der Erreichung 
oder  Beibehaltung des günstigen Erhal-
tungszustandes zu verstehen ist und wel-
cher Bezugsraum für diesen anzusetzen 
ist.

5.1 Definition des „günstigen 
Erhaltungszustandes“

Das BNatSchG regelt nicht, wann ein Er-
haltungszustand als ‚günstig‘ zu bewer-

Schadenseintritts bestehenden Zustand 
der natürlichen Ressourcen und Funktio-
nen, der bestanden hätte, wenn der Um-
weltschaden nicht eingetreten wäre. Der 
Ausgangszustand ist anhand der besten 
verfügbaren Informationen zu ermitteln. 
Dabei sind in Abhängigkeit von dem 
Schadensereignis und den betroffenen 
Schutzgegenständen verschiedene Mög-
lichkeiten zu betrachten.
1. Rekonstruktion anhand unmittelbar 
feststellbarer Störungen
Eine Rekonstruktion des Ausgangszu-
standes ist durch unmittelbar feststellba-
re Schädigungen, bei denen geschädigte 
Individuen der Arten oder Teile der Le-
bensräume noch auffindbar sind, mög-
lich (bspw. durch tote Individuen oder 
geschädigte Vegetationsbestände).  
2. Rekonstruktion durch Auswertung 
vorliegender Daten
Eine Rekonstruktion ist auch durch die 
Auswertung vorhandener Datengrundla-
gen möglich. So existieren innerhalb von 
Natura 2000-Gebieten bspw. Daten aus 
Managementplänen oder dem FFH-Mo-
nitoring. Zudem können ggf. Informatio-
nen aus landesweiten Biotopkatastern 
oder Daten von Naturschutzverbänden 
eine Hilfestellung geben. Ob eine Rekon-
struktion auf vorhandenen Datengrund-
lagen erfolgen kann und ob die zur Ver-
fügung stehenden Daten in entsprechen-
der Aktualität vorliegen, ist daher auch 
sehr stark von der konkreten Situation 
abhängig. Somit bestimmt die Datenlage 
maßgeblich die Feststellbarkeit von Um-
welt- bzw. Biodiversitätsschäden.
3. Rekonstruktion mittels Erhebung von 
Referenzdaten in benachbarten Gebie-
ten
Die dritte Möglichkeit der Rekonstrukti-
on besteht durch Analogieschlüsse, die 
mit Hilfe von geeigneten Referenzflächen 
gezogen werden können. Da die Situati-
on auf der Referenzfläche nur in einem 
begrenzten Umfang übertragen werden 
kann, sind an die Auswahl der Referenz-
flächen hohe Ansprüche zu stellen.

Schleichende Veränderungen
Im Falle von schleichenden Veränderun-
gen (bspw. Veränderung der LRT-spe - 
zi fischen Artzusammensetzung durch 
Grundwasserabsenkung/Entwässerung 
oder Eintrag von Schadstoffen), sind die 
festgestellten Veränderungen zunächst 
selbst Auslöser für die Prüfung eines Bio-
diversitätsschadens und daher ungefähr 
bekannt. In diesem Fall wird das Haupt-
augenmerk häufig darauf liegen, den 

lich ohne äußere Einwirkung in kurzer 
Zeit so weit regenerieren werden, dass 
entweder der Ausgangzustand erreicht 
wird oder aber allein aufgrund der Dyna-
mik der betreffenden Art oder des betref-
fenden Lebensraums ein Zustand erreicht 
wird, der im Vergleich zum Ausgangszu-
stand als gleichwertig oder besser zu be-
werten ist“ nicht als haftungspflichtiger 
Umweltschaden eingestuft werden 
muss. 
6) die Fähigkeit der Art bzw. des Lebens-
raums, sich nach einer Schädigung ohne 
äußere Einwirkung lediglich mit Hilfe ver-
stärkter Schutzmaßnahmen in kurzer Zeit 
so weit zu regenerieren, dass allein auf-
grund der Dynamik der betreffenden Art 
oder des betreffenden Lebensraums ein 
Zustand erreicht wird, der im Vergleich 
zum Ausgangszustand als gleichwertig 
oder besser zu bewerten ist.
Der letzte Parameter der Aufzählung 
wiederholt noch einmal den Aspekt der 
Dynamik und Regenerationsfähigkeit 
und betrifft damit ebenfalls die Bewer-
tung. 

Bei näherer Betrachtung der Kriterien 
wird deutlich, dass für die Beschreibung 
der Veränderungen ausschließlich das 
Kriterium der „Anzahl der Exemplare, zu 
ihrer Bestandsdichte und ihrem Vor-
kommensgebiet“ herangezogen werden 
kann. Die anderen Kriterien, die sich indi-
rekt auch in den Negativkriterien des An-
hang I UH-RL wiederfinden, dienen da-
gegen der Bewertung der Erheblichkeit 
der Auswirkungen der nachteiligen Ver-
änderungen auf den günstigen Erhal-
tungszustand. 
Neben der Zuordnung der in Anhang I 
genannten Kriterien ist es mit Blick auf 
die Vorgehensweise der Schadenserfas-
sung darüber hinaus sinnvoll, zwischen 
verschiedenen Falltypen von Biodiversi-
tätsschäden zu differenzieren (vgl. Peters 
et al. 2008, 137f ).

Plötzliches Schadensereignis 
Bei einem plötzlich eintretenden Scha-
densereignis (bspw. Grünlandumbruch 
eines Halbtrockenrasens, Sohlräumung 
in einem von der Bachmuschel (Unio 
crassus) besiedelten Bachabschnitt)  liegt 
bei dem zur Feststellung nachteiliger Ver-
änderungen erforderlichen Vergleich des 
Ausgangszustandes mit der aktuellen   
Situation das Hauptaugenmerk auf der 
Ermittlung des Ausgangszustandes. Ge-
mäß Art. 2 Nr. 14 UH-RL umfasst der 
Ausgangszustand den im Zeitpunkt des 
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§ 19 Abs. 1 S.1 BNatSchG als Entwick-
lungsziel voraussetzt.
Bei der Prognose der Auswirkungen auf 
die Erreichung des günstigen Erhaltungs-
zustandes geht es insbesondere darum 
festzustellen, wie stark die Chancen ge-
mindert werden, einen günstigen Erhal-
tungszustand zu erreichen. Damit ist die 
Bewertung der Auswirkungen nicht in 
erster Linie nur von der Ausgangsqualität 
(Status Quo) des Erhaltungszustandes 
abhängig, sondern vielmehr auch davon, 
wie stark die Chancen auf das Erreichen 
des günstigen Erhaltungszustandes im 
Vergleich zu vorher gemindert wurden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf-
grund von standörtlichen Voraussetzun-
gen oder aufgrund von Vorbelastungen 
eine Erreichung des günstigen Erhal-
tungszustandes durch einzelne nachteili-
ge Veränderungen hervorgerufenen Aus-
wirkungen grundsätzlich ausgeschlossen 
sein kann.

5.2 Räumliche Bezugsebene  
des Erhaltungszustandes 

Die UH-RL definiert den Begriff ‚Erhal-
tungszustand‘ in Bezug auf einen natür-
lichen Lebensraum wie folgt: „die Ge-
samtheit der Einwirkungen, die einen 
natürlichen Lebensraum und die darin 
vorkommenden charakteristischen Arten 
beeinflussen und sich langfristig auf sei-
ne natürliche Verbreitung, seine Struktur 
und seine Funktionen sowie das Überle-
ben seiner charakteristischen Arten im 
europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten 
(…), innerhalb des Hoheitsgebiets eines 
Mitgliedstaats oder innerhalb des natürli-
chen Verbreitungsgebiets des betreffen-
den Lebensraums auswirken können“ 
(Art.  2 Nr.  4 lit.  a UH-RL). Auch im Hin-
blick auf den Erhaltungszustand der Ar-
ten wird auf die „Verbreitung und die 
Größe der Populationen der betreffen-
den Art im europäischen Gebiet der Mit-
gliedstaaten, für das der Vertrag Geltung 
hat, innerhalb des Hoheitsgebietes eines 
Mitgliedstaates oder innerhalb des natür-
lichen Verbreitungsgebietes der betref-
fenden Art“ hingewiesen (Art. 2 Nr. 4 lit. 
b UH-RL). Der zur Bewertung  einer nach-
teiligen Veränderung in Bezug zu neh-
mende Erhaltungszustand der natürli-
chen Lebensräume und Arten betrifft 
damit grundsätzlich eine den konkret 
betroffenen Beständen  übergeordnete 
Bezugsebene und damit in der Regel 
auch einen übergeordneten Bezugs-
raum. 

einzelfallbezogen zu klären. Das dritte 
Kriterium für die Lebensräume lässt da-
rauf schließen, dass von einem günstigen 
Erhaltungszustand erst dann ausgegan-
gen werden kann, wenn sich auch die für 
den Lebensraum charakteristischen Ar-
ten in einem günstigen Erhaltungszu-
stand befinden. 
Angesichts der Überschneidungen in den 
Schutzgegenständen liegt es nahe, zur 
erforderlichen Beurteilung des aktuellen 
Erhaltungszustandes der betreffenden 
Arten und Lebensraumtypen die im Rah-
men der FFH-RL erarbeiteten Wertungen, 
Methoden und Standards aufzugreifen 
und sich des Verfahrens der ABC-Bewer-
tung zu bedienen, das nicht nur für die 
Bewertung der betroffenen Bestände 
Anwendung findet, sondern auch auf die 
übergeordnete Ebene der Arten und LRT 
bezogen werden kann. Dieses Bewer-
tungsverfahren wurde bundesweit als 
Standardmethode für das FFH-Monito-
ring für die Lebensraumtypen nach An-
hang  I FFH-RL sowie die Arten nach An-
hang II FFH-RL eingeführt (vgl. Sachtele-
ben & Behrens 2010). In der ABC-Bewer-
tung werden zur Bewertung des 
Erhaltungszustandes des Lebensraum-
typs die drei Teilkriterien ‚Vollständigkeit 
der lebensraumtypischen Habitatstruktu-
ren‘, ‚Vollständigkeit des lebensraumty-
pischen Arteninventars‘ und ‚Beeinträch-
tigungen‘ zunächst einzeln bewertet und 
abschließend zu einem Gesamtwert ver-
rechnet. Hierbei erfolgt die Beurteilung 
anhand eines dreistufigen, ordinal ska-
lierten Bewertungsverfahrens mit den 
Kategorien A für hervorragender Erhal-
tungszustand, B für guter Erhaltungszu-
stand und C für mittlerer bis schlechter 
Erhaltungszustand. Die Bewertungsstu-
fen A und B werden als ‚günstiger Erhal-
tungszustand‘ zusammengefasst. Dahin-
gegen steht die Bewertungsstufe C für 
einen ‚ungünstigen Erhaltungszustand‘.
Bei der Prognose sind neben der Erhal-
tung des günstigen Erhaltungszustandes 
gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 BNatSchG auch 
die mit den nachteiligen Veränderungen 
verbundenen Auswirkungen auf die Er-
reichung eines günstigen Erhaltungszu-
stands zu berücksichtigen. Insoweit ent-
hält auch die Bewertung von Biodiversi-
tätsschäden eine über ein Verschlechte-
rungsverbot hinausreichende dynamische 
Komponente, da im Rahmen der Bewer-
tung der Auswirkungen auf Arten und 
natürliche Lebensräume auch ein zu-
künftiger, noch zu erreichender „Soll-
Zustand“ in den Blick zu nehmen ist, den 

ten ist, sodass auf die entsprechenden 
Definitionen der UH-RL Bezug zu neh-
men ist1, die nahezu wortgleich den De-
finitionen des Erhaltungszustandes der 
FFH-RL (Art.  1 lit.  e) und i)) entsprechen. 
Art.  2 Nr.  4 UH-RL definiert den Erhal-
tungszustand eines natürlichen Lebens-
raums (Typusebene) dann als günstig, 
wenn

 ◾ sein natürliches Verbreitungsgebiet 
sowie die Flächen, die er in diesem 
Gebiet einnimmt, beständig sind oder 
sich ausdehnen,

 ◾ die für seinen langfristigen Fortbe-
stand notwendige Struktur und spezi-
fischen Funktionen bestehen und in 
absehbarer Zukunft weiter bestehen 
werden und

 ◾ der Erhaltungszustand der für ihn  
charakteristischen Arten im Sinne des 
Buchstabens b) günstig ist.

Der Erhaltungszustand einer Art wird als 
günstig betrachtet, wenn

 ◾ aufgrund der Daten über die Populati-
onsdynamik der Art anzunehmen ist, 
dass diese Art ein lebensfähiges Ele-
ment des natürlichen Lebensraums, 
dem sie angehört, bildet und langfris-
tig weiterhin bilden wird,

 ◾ das natürliche Verbreitungsgebiet die-
ser Art weder abnimmt noch in abseh-
barer Zeit vermutlich abnehmen wird 
und

 ◾ ein genügend großer Lebensraum vor-
handen ist und wahrscheinlich weiter-
hin vorhanden sein wird, um langfris-
tig ein Überleben der Populationen 
dieser Art zu sichern (vgl. Art. 2 Nr. 4 
lit. b UH-RL).

Bewertung des Erhaltungszustandes 
der betroffenen Arten und Lebens-
raumtypen
Für die Bewertung des Erhaltungszustan-
des werden zum Einen flächenbezogene 
Merkmale genannt, die hervorheben, 
dass der günstige Erhaltungszustand 
dann berührt ist, wenn sich das natürli-
che Verbreitungsgebiet des Lebensrau-
mes oder der Art verkleinert. Zudem wer-
den strukturell-funktionale Eigenschaf-
ten eines Lebensraumes bzw. die Größe 
des Lebensraumes von Arten angespro-
chen, welche für den Fortbestand des 
Lebensraums bzw. der Art erforderlich 
sind. Welche Strukturen und Funktionen 
bzw. Lebensraumgrößen dies sind, ist 

1  Instruktiv zum Merkmal „günstig“ Peters/
Bruns et. al., a.a.O., 38 ff.
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konkretisieren bzw. umzusetzen. Diese 
Konkretisierung soll im Zuge der weite-
ren Forschung erfolgen. So ist bspw. den 
Lebensraumtypen innerhalb der Natura 
2000-Gebiete sowie den geschützten Ar-
ten nach Anhang IV FFH-RL, Anhang  I 
sowie Art. 4 Abs. 2 VS-RL, die dem stren-
gen Artenschutz der FFH-RL unterliegen, 
grundsätzlich eine besondere Bedeutung 
hinsichtlich der Erreichung oder Beibe-
haltung des günstigen Erhaltungszustan-
des zuzusprechen. Dies ist darin begrün-
det, dass diesen Arten nach den Zielen 
der FFH-RL eine besondere Bedeutung 
für die Bewahrung und Wiederherstel-
lung des günstigen Erhaltungszustandes 
der natürlichen Lebensräume und wildle-
benden Tier- und Pflanzenarten von ge-
meinschaftlichem Interesse zukommt 
(Art. 2 FFH-RL). 
Neben den durch § 19 Abs. 5 sowie An-
hang I UH-RL vorgegebenen Kriterien zur 
Bewertung der Erheblichkeit erscheint es 
aus Gründen der Praxistauglichkeit sowie 
der Kompatibilität mit bestehenden Be-
wertungsmaßstäben sinnvoll zu prüfen, 
ob die rechtlichen und fachlichen Erheb-
lichkeitsmaßstäbe für die Bewertung von 
Schäden an Arten und natürlichen Le-
bensräumen im Grundsatz aus den be-
stehenden Standards und Kriterien (Fach-
konventionen) gewonnen werden kön-
nen. Dabei sind insbesondere die Kon-
ventionen zu berücksichtigen, die im 
Rahmen der Implementation der FFH- 
und VS-RL entwickelt worden sind, da 
aufgrund der Überschneidung der 
Schutzgegenstände mit der UH-RL ein 
enger Zusammenhang zur FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung sowie der artenschutz-
rechtlichen Prüfung erkennbar ist. Zu-
dem besteht auch entstehungsgeschicht-
lich, systematisch und wortlautbezogen 
eine enge Verzahnung der UH-RL mit 
den Natura-2000-Richtlinien (FFH-RL, VS-
RL). So wird bspw. in der Begründung 
zum Vorschlag der UH-RL vom 23. Januar 
2002 darauf hingewiesen, dass „Um-
weltschäden (…), wo immer möglich, 
durch Verweise auf die einschlägigen Be-
stimmungen des gemeinschaftlichen 
Umweltrechts (Habitatrichtlinie und Was-
serrahmenrichtlinie) bestimmt werden 
[sollten], um gemeinsame Kriterien anzu-
wenden und eine einheitliche Anwen-
dung zu fördern“ (KOM 2002). Nachfol-
gend werden daher erste Überlegungen 
dazu angestellt, wie die etablierten Be-
wertungsmaßstäbe aus der FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung sowie der artenschutz-
rechtlichen Prüfung für die Bewertung 

der Bestände auf die übergeordnete Ebe-
ne abzuleiten. 

6 Bewertung der Erheblichkeit 
der nachteiligen Auswirkun-
gen auf die Erreichung oder  
Beibehaltung des günstigen 
Erhaltungszustands

Deutlich schwieriger als die Bewertung 
der nachteiligen Veränderungen ist die 
Bewertung der Erheblichkeit der nachtei-
ligen Veränderungen auf die Erreichung 
oder Beibehaltung des günstigen Erhal-
tungszustands. Maßstab ist hier der als 
Zielzustand zu definierende günstige Er-
haltungszustand. Dadurch, dass die 
nachteiligen Auswirkungen auf den 
günstigen Erhaltungszustand nur dann 
als Biodiversitätsschaden gelten und da-
mit die Rechtsfolgen auslösen, wenn sie 
erheblich sind, ist eine Schwelle in die 
Bewertung einzubeziehen. 
Die Erheblichkeit ist in Anlehnung an die 
Vorgaben gemäß § 19 Abs. 5 BNatSchG 
unter Berücksichtigung der folgenden 
Aspekte zu bestimmen:

 ◾ das Ausmaß der nachteiligen Verän-
derungen der betroffenen Bestände,

 ◾ den günstigen Erhaltungszustand, 
 ◾ die Funktion der betroffenen Vorkom-

men für die Erreichung oder Beibehal-
tung des günstigen Erhaltungszustan-
des,

 ◾ natürliche Regenerationsfähigkeit der 
Bestände.

Für die weitere Konkretisierung bzw. 
Umsetzung dieser Aspekte sind zudem 
die folgenden zentralen Bezugsgegen-
stände zu unterscheiden:

 ◾ Lebensraumtypen (innerhalb Natura 
2000 und außerhalb Natura 2000)

 ◾ Arten und Lebensräume:
 ◾ Geschützte Arten nach Anhang  II 

FFH-RL, Anhang I sowie Art. 4 Abs. 2 
VS-RL sowie deren Lebensräume 
und charakteristische Arten der Le-
bensraumtypen (innerhalb Natura 
2000 und außerhalb Natura 2000) 

 ◾ Geschützte Arten nach Anhang  IV 
FFH-RL sowie deren Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten 

Ein entscheidender Schritt bei der Bewer-
tung der Erheblichkeit der nachteiligen 
Auswirkungen auf die Erreichung oder 
Beibehaltung des günstigen Erhaltungs-
zustands ist es, die in § 19 Abs. 5 
BNatSchG genannten Anforderungen, 
für die jeweiligen Schutzgegenstände zu 

Bei der Definition des „günstigen Erhal-
tungszustandes“ (Art. 2 Nr. 4 lit. a und b 
UH-RL) wird auf das „natürliche Verbrei-
tungsgebiet“ der Lebensräume bzw. Ar-
ten hingewiesen. Anhang I der UH-RL, 
der die Kriterien für die Bestimmung der 
Erheblichkeit definiert, nimmt ebenfalls 
Bezug auf die „Rolle der einzelnen Exem-
plare oder des geschädigten Gebietes in 
Bezug auf die Erhaltung der Art oder des 
Lebensraums, Seltenheit der Art oder des 
Lebensraums (auf örtlicher, regionaler 
und höherer Ebene einschließlich der Ge-
meinschaftsebene)“, so dass der Schluss 
nahe liegt, dass verschiedene übergeord-
nete Ebenen für die Erheblichkeitsbewer-
tung heranzuziehen sind.

5.3 Prognose der Auswirkungen 
auf den günstigen  
Erhaltungszustand

Die Prognose der Auswirkungen nachtei-
liger Veränderungen eines konkreten Le-
bensraums oder Vorkommens von Indivi-
duen einer geschützten Art ist unter Be-
rücksichtigung der Rolle des betroffenen 
Bestandes oder Lebensraums für die Er-
reichung oder Beibehaltung des günsti-
gen Erhaltungszustandes der Art oder 
des LRT sowie des Ausmaßes und der 
Dauer der nachteiligen Veränderung vor-
zunehmen. 
Je bedeutender die Funktion des betrof-
fenen Bestandes (Individuen, Lebens-
raumflächen) desto wahrscheinlicher ist 
es, dass die Veränderung des Betroffenen 
Bestandes (erhebliche) Auswirkungen 
auf den günstigen Erhaltungszustand 
hat. Genauso gilt, je stärker und andau-
ernder die nachteilige Veränderung des-
to erheblicher die Auswirkungen. 
Ein Indikator für eine besondere Rolle 
einzelner Lebensräume ist deren Aufnah-
me in das Netz Natura 2000. So kann 
davon ausgegangen werden, dass erheb-
liche nachteilige Auswirkungen auf den 
Erhaltungszustand eines LRT innerhalb 
eines FFH-Gebietes immer auch erhebli-
che Auswirkungen auf den günstigen 
Erhaltungszustand des LRT auf einer 
übergeordneten Ebene haben. 
Bei der Betroffenheit von Vorkommen 
von Individuen geschützter Arten oder 
Lebensräumen außerhalb von Natura 
2000-Gebieten ist die Rolle und damit 
die Bedeutung nicht von vorn herein de-
finiert. Hier ist die konkrete Funktion der 
betroffenen Bestände einzelfallbezogen 
zu erfassen und zu bewerten, um daraus 
die Auswirkungen der Veränderungen 



43

NNA-Berichte 1/2012 Wulfert & Peters –  Die Erfassung und Bewertung von  Biodiversitätsschäden nach dem UschadG

Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG: 
Die Beurteilung des Verletzungs- und Tö-
tungsverbots erfolgt nach einem indivi-
duenbezogenen Ansatz. Für nach §  15 
zulässige Eingriffe sowie Vorhaben im 
Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1, die nach 
den Vorschriften des BauGB zulässig 
sind, ist das Tötungsverbot - sofern es im 
Zusammenhang mit der „Entnahme, Be-
schädigung oder Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten“ (§  44 
Abs.  1 Nr.  3 BNatSchG) erfolgt, jedoch 
nur zu konstatieren, wenn die ökologi-
sche Funktion der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang nicht mehr erhalten werden kann. 
Maßstab für die Bewertung ist daher die 
ökologische Funktion der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im funktionalen 
Zusammenhang. Der Bewertungsmaß-
stab bezieht sich insofern auf einzelne 
Individuen bzw. lokale Individuenge-
meinschaften der betroffenen Stätten. 
Der Begriff der lokalen Individuenge-
meinschaft ist in diesem Zusammenhang 
räumlich enger zu verstehen, als der der 
lokalen Population (so z.  B. auch Runge 
et al. 2010) und kann daher ggf. als die 
unterste mögliche Bezugsebene für die 
Bewertung der nachteiligen Veränderun-
gen herangezogen werden. 
Darüber hinaus sind Verletzungen oder 
Tötungen von Individuen zu berücksichti-
gen, die über die im Zusammenhang mit 
der Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfol-
genden Schädigungen hinausgehen, wie 
es bspw. bei verkehrsbedingten Kollisio-
nen der Fall sein kann. Auch in diesem 
Fall ist der Verbotstatbestand nur erfüllt, 
sofern es sich um unabwendbare Tierkol-
lisionen handelt, die über das allgemeine 
Lebensrisiko hinausgehen bzw. sich das 
Risiko in signifikanter Weise erhöht 
(BVerwG, Urt. v. 09.07.2008). 
Der bei der Bewertung von Biodiversi-
tätsschäden zugrunde zu legende Bezug 
zum Erhaltungszustand der Art ist bei der 
Beurteilung des Tötungsverbots daher 
nicht gegeben, so dass eine Übertragbar-
keit des Maßstabs in Frage zu stellen ist. 
Auch die Definition zum günstigen Erhal-
tungszustand einer Art in Art. 2 Nr. 4 lit. 
b UH-RL nimmt auf ein funktionales, auf 
die Population bezogenes Kriterium Be-
zug. Diesem kann entnommen werden, 
dass es für die Feststellung, ein Erhal-
tungszustand sei „günstig“, nicht unbe-
dingt auf einzelne Exemplare ankommen 
muss. Auch nach Fellenberg (2011) stellt 

sie auf andere Flächen ohne Qualitäts- 
und Quantitätseinbußen ausweichen 
kann, so bleibt ein günstiger Erhaltungs-
zustand erhalten und ist demgemäß eine 
erhebliche Beeinträchtigung zu vernei-
nen“ (BVerwG, Urt. v. 17.01.2007).
Das BVerwG hebt daher hinsichtlich der 
Beurteilung der Erheblichkeit von Beein-
trächtigungen auf Arten und deren Habi-
tate auf den Bewertungsmaßstab der 
Stabilität der Population ab. 

6.2 Übertragbarkeit von Maß-
stäben des besonderen Ar-
tenschutzes

Vor dem Hintergrund, dass bei der Er-
heblichkeitsbewertung soweit wie mög-
lich auf Maßstäbe bestehender natur-
schutzrechtlicher Instrumente zurückzu-
greifen ist, liegt bei der Betrachtung von 
geschützten Arten, die keinen Schutzge-
genstand von Natura 2000-Gebieten 
darstellen, die Betrachtung der im Zu-
sammenhang mit den artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbeständen verwendeten 
Maßstäbe nahe. Folgende Arten sind in 
diesem Zusammenhang relevant:

 ◾ geschützte Arten nach Anhang IV, 
 ◾ geschützte Arten nach Anhang  I VS-

RL und nach Art.  4 Abs.  2 VS-RL, die 
nicht Schutzgegenstand von Natura 
2000-Gebieten sind, 

 ◾ geschützte Arten nach Anhang II FFH-
RL, die nicht Schutzgegenstand von 
Natura 2000-Gebieten und gleichzei-
tig nach Anhang IV geschützt sind.

Im Folgenden wird zunächst diskutiert, 
ob sich eine Übertragung der arten-
schutzrechtlichen Bewertungsmaßstäbe 
für die Bestimmung der Erheblichkeit im 
Rahmen der Umwelthaftung fachlich an-
bietet bzw. rechtlich zulässig ist.2 In der 
weiteren Forschungstätigkeit ist darüber 
hinaus zu prüfen, in wie weit die Maßstä-
be die gemäß § 19 Abs. 5 BNatSchG for-
mulierten Kriterien untersetzen können.

2  So merkt Fellenberg (2011) an, dass nicht jeder 
Verstoß gegen artenschutzrechtliche Zugriffs-
verbote des § 44 Abs.1 BNatSchG einen Umwelt-
schaden begründet. Nach Schumacher (2011) 
können die in der Rechtsprechung und Literatur 
zu Art. 6 FFH-RL und Art. 4 V-RL entwickelten 
Leitlinien zum Umgang mit dem Erheblichkeits-
erfodernis zur Bestimmung der Erheblichkeit im 
Rahmen der Umwelthaftung herangezogen 
werden. Im Bereich des Artenschutzes besteht 
jedoch gemäß Schumacher die Möglichkeit 
nicht, da die artenschutzrechtlichen Verbote der 
FFH- und V-RL meist nicht an eine Erheblichkeit 
der Beeinträchtigung geknüpft sind.

von Biodiversitätsschäden nutzbar ge-
macht werden können. 

6.1 Übertragbarkeit von  
Maßstäben der Natura 
2000-Verträglichkeits- 
prüfung

Die Bewertung der Erheblichkeit bei der 
Betroffenheit von Lebensraumtypen und 
Arten, die gleichzeitig als Schutzgegen-
stand in einem Natura 2000-Gebiet fest-
gelegt sind, fußt auf der Prämisse, dass 
dem Lebensraumtyp bzw. der Art inner-
halb der Natura 2000-Gebiete für die 
Beibehaltung bzw. das Erreichen eines 
günstigen Erhaltungszustands nach § 19 
Abs. 1 BNatSchG generell eine hohe Be-
deutung beizumessen ist. 
Da auch durch die Natura 2000-Verträg-
lichkeitsprüfung der Erhaltungszustand 
der Lebensraumtypen innerhalb des ko-
härenten Netzes Natura 2000 gesichert 
werden soll, ist es aus fachlicher Sicht 
sinnvoll, die bereits etablierten Maßstäbe 
im Kontext der Natura 2000-Verträglich-
keitsprüfungen auf die Bewertungen im 
Zuge der Umwelthaftung zu übertragen. 
Für die fachliche Operationalisierung sind 
in diesem Zusammenhang insbesondere 
die Orientierungswerte nach Lambrecht 
& Trautner (2007) zu berücksichtigen, die 
inzwischen vielfach in der Praxis ange-
wandt und in verschiedenen Urteilen ge-
richtlich als Orientierungshilfe anerkannt 
worden sind (vgl. bspw. BVerwG Urt. v. 
12.03.2008, Urt. v. 09.07.2008). Diese 
sind als Bagatellschwellen im Zuge der 
Erheblichkeitsbewertung für die Verluste 
von Lebensraumtypen sowie für graduel-
le Funktionsverluste heranzuziehen.  Für 
die Verluste von Habitatflächen der ge-
schützten Arten kommt es bei der Erheb-
lichkeitsbewertung in Anlehnung an die 
Rechtsprechung, die sich diesbezüglich 
auf die Definition des günstigen Erhal-
tungszustandes in Art.  1 FFH-RL bezieht, 
auf die Beständigkeit der Art an 
(Buchst.  i). „Verluste von Habitatflächen 
führen deshalb nicht ohne Weiteres zu 
einer Verschlechterung des Erhaltungs-
zustands der geschützten Art. Entschei-
dendes Beurteilungskriterium ist vielmehr 
das der Stabilität, das die Fähigkeit um-
schreibt, nach einer Störung wieder zum 
ursprünglichen Gleichgewicht zurückzu-
kehren. Ist eine Population dazu in der 
Lage, sei es, dass sie für ihren dauerhaf-
ten Bestand in der bisherigen Qualität 
und Quantität auf die verlorengehende 
Fläche nicht angewiesen ist, sei es, dass 
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haftung nicht lediglich auf eine flankie-
rende und ergänzende Funktion zu den 
bereits bestehenden Schutzmechanis-
men der FFH- und VS-RL beschränkt ist, 
sondern einen eigenen Beitrag zum ko-
härenten Naturschutz auf europäischer 
Ebene leisten soll. Ob eine solche Kom-
patibilität besteht, wird derzeit im Zuge 
des Forschungs- und Entwicklungsvorha-
bens des Bundesamtes für Naturschutz 
„Bewertung erheblicher Biodiversitäts-
schäden im Rahmen der Umwelthaf-
tung“ (FKZ 3510 82 2700) weiter ver-
tieft. Darüber hinaus werden verschiede-
ne Bewertungsansätze an unterschiedli-
chen Fallbeispielen angewandt und 
vergleichend gegenübergestellt, so dass 
eine Entscheidung hinsichtlich praxis-
tauglicher und fachlich sinnvoller Bewer-
tungsmaßstäbe erfolgen kann. 

8 Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag legt zunächst, 
ausgehend von den rechtlichen Definitio-
nen und Anforderungen, die grundsätz-
lichen inhaltlichen und methodischen 
Zusammenhänge bei der Erfassung und 
Bewertung von Biodiversitätsschäden 
dar. Ausgehend von den Prüf- und Ar-
beitsschritten zur Erfassung und Bewer-
tung von Biodiversitätsschäden werden 
zunächst mögliche Vorgehensweisen für 
die Erfassung nachteiliger Veränderun-
gen beschrieben. Dabei wird hinsichtlich 
der verschiedenen Falltypen von Biodi-
versitätsschäden „plötzliche Schadens-
ereignisse“ und „schleichende Verände-
rungen“ unterschieden.
Darüber hinaus wird im Zusammenhang 
mit der Prognose der mit den nach- 
 tei ligen Veränderungen verbundenen 
Auswirkungen der Bezugsgegenstand 
„günstiger Erhaltungszustand“ näher 
betrachtet. Ausgehend von den rechtli-
chen Definitionen wird der Frage nach-
gegangen, wie eine Erfassung des für die 
Bewertung relevanten Erhaltungszustan-
des erfolgen kann und welche räumliche 
Bezugsebene heranzuziehen ist.  
Schließlich werden mit Bezug zum Schritt 
der Bewertung der Erheblichkeit der Aus-
wirkungen auf den günstigen Erhal-
tungszustand bestehende Maßstäbe der 
Erheblichkeitsbewertung, wie sie im Rah-
men der Natura 2000-Verträglichkeits-
prüfung sowie der artenschutzrecht-      
lichen Prüfung angewandt werden, hin-
sichtlich ihrer Übertragbarkeit auf die 
Bewertung im Kontext von Biodiversi-
tätsschäden betrachtet.

Beschädigungs- und Zerstörungsver-
bot nach §  44 Abs.  1 Nr.  3 BNatSchG 
in Verbindung mit dem „räumlich-
funktionalem Zusammenhang“ nach 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG
Da bei der Beurteilung des Verbotstatbe-
standes auf den §  44 Abs.  5 BNatSchG 
Bezug genommen wird, ist wie auch bei 
der Tötung im Zusammenhang mit der 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten,  bei der Bewertung dieses Ver-
botstatbestandes die ökologische Funkti-
on der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte 
mit Bezug zur lokalen Individuengemein-
schaft zu berücksichtigen. Grundsätzlich 
ist davon auszugehen, dass die (bleiben-
de) Zerstörung einer Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte einer nach Anhang IV 
FFH-RL bzw. Art. 1 VS-RL geschützten Art 
dann, wenn ihre ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang nicht 
mehr erfüllt ist, auch als erhebliche Schä-
digung im Sinne der Umwelthaftung zu 
bewerten ist. Dieser strenge Maßstab ist 
unter anderem dadurch gerechtfertigt, 
dass gemäß der Zielsetzungen der FFH-
RL (vgl. Art. 2 Abs. 2 FFH-RL) zur Wah-
rung bzw. Wiederherstellung eines güns-
tigen Erhaltungszustands der Arten ein 
strenges Schutzsystem für die Anhang IV 
Arten sowie die europäischen Vogelarten 
etabliert wurde, welches alle  Beeinträch-
tigungen von Individuen geschützter Ar-
ten oder ihrer Lebensstätten untersagt. 

7 Fazit und Ausblick

Als Voraussetzung für die Erfassung und 
Bewertung von Biodiversitätsschäden ist 
es insbesondere erforderlich, geeignete 
Maßstäbe für die inhaltliche und metho-
dische Operationalisierung der rechtli-
chen Anforderungen an die Ermittlung 
der rechtsfolgenauslösenden Erheblich-
keit nachteiliger Auswirkungen zu entwi-
ckeln. Dabei liegt es nahe etablierte 
Maßstäbe und Fachkonventionen, die im 
Rahmen der Natura 2000-Verträglich-
keitsprüfung bzw. der artenschutzrechtli-
chen Prüfung angewandt werden, auf 
die Erheblichkeitsbewertung für Biodi-
versitätsschäden zu übertragen. 
Dazu besteht jedoch zunächst  die Not-
wendigkeit zu prüfen, ob die vorhande-
nen Maßstäbe auch mit den in § 19 Abs. 
5 BNatSchG bzw. den in Anhang I UH-RL 
genannten Maßstäben für die Bewer-
tung der Erheblichkeit im Kontext von 
Biodiversitätsschäden kompatibel sind. In 
diesem Zusammenhang ist zu berück-
sichtigen, dass die europäische Umwelt-

eine Beeinträchtigung einzelner Individu-
en, die sich nicht zumindest auf den Er-
halt der jeweiligen lokalen Population 
auswirkt, grundsätzlich keinen Umwelt-
schaden dar. Schumacher (2011) weist 
darauf hin, dass der Bezugspunkt bei der 
Erheblichkeitsbewertung nicht eine be-
stimmte Fläche (eines Lebensraums) oder 
ein Exemplar (einer Art) ist, sondern der 
günstige Erhaltungszustand des Lebens-
raums oder der Art. 
Da sich die generellen Ausrichtungen der 
Prüfungen nach Artenschutzrecht und 
Umweltschadensgesetz unterscheiden 
(hier: Individuenbezug, da: Erhaltungszu-
stand der Art bzw. (Teil-) Populationen), 
können die Maßstäbe nicht generell 
übertragen werden. 

Störungsverbot nach §  44 Abs.  1 Nr.  2 
BNatSchG: 
Bei der Beurteilung des Störungsverbotes 
ist gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu 
prüfen, ob es sich um eine erhebliche 
Störung handelt bzw. ob die Störung zu 
einer Verschlechterung des Erhaltungs-
zustands der lokalen Population führen 
kann. Gemäß der EU Kommission (2007) 
sind Störungen tatbestandsmäßig im Sin-
ne des Gesetzes, wenn eine bestimmte 
Intensität, Dauer und Frequenz gegeben 
ist, so dass z. B. die Überlebenschancen 
gemindert werden oder der Brut- bzw. 
Reproduktionserfolg gemindert wird. So 
sind bspw. temporäre Störungen, die kei-
nen negativen Einfluss auf die Art besit-
zen, nicht tatbestandsmäßig.
Bei der Betrachtung der Bewertungs-
maßstäbe des Störungstatbestandes 
wird zunächst rein begrifflich ein direkte-
rer Zusammenhang zur UH-RL deutlich – 
erhebliche Störungen werden als Ver-
schlechterungen des Erhaltungszustands 
der lokalen Population definiert. Insofern 
besteht hier die Möglichkeit, sich bei der 
Bewertung eines Umweltschadens an 
ggf. vorhandenen Operationalisierungen 
des Artenschutzes zu orientieren. Wie 
schon ausgeführt ist hinsichtlich der 
räumlichen Bezugsebene der Erheblich-
keitsbewertung zunächst immer der Er-
haltungszustand der lokalen Population 
in den Blick zu nehmen, so dass sich die 
Übertragung des Maßstabes der Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes 
der lokalen Population aus fachlicher 
Sicht aufdrängt.
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1 Einführung

Die Umwelthaftungsrichtlinie (UH-RL) 
der EU und das deutsche Umweltscha-
densgesetz (USchadG) sehen die Sanie-
rung eines Umweltschadens durch den 
Verantwortlichen vor. Im Folgenden wird 
zunächst das sich aus den gesetzlichen 
Grundlagen ergebende System der Sa-
nierungsbausteine erläutert1. Weiterhin 
werden typische Beispiele von Maßnah-
men zur Sanierung von Biodiversitäts-
schäden, also Schädigungen von Arten 
und natürlichen Lebensräumen im Sinne 
des § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG, darge-
stellt.

2 Gesetzliche Grundlagen der 
Sanierung

2.1 Umweltschadensgesetz

Die Verpflichtung zur Sanierung ergibt 
sich unmittelbar aus § 6 des Umwelt-
schadensgesetzes: „Ist ein Umweltscha-
den eingetreten, hat der Verantwortliche 
1. die erforderlichen Schadensbegren-
zungsmaßnahmen vorzunehmen, 2. die 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ge-
mäß § 8 zu ergreifen.“ Vorher hat das 
USchadG bereits in § 2 Nr. 8 den Begriff 
der Sanierungsmaßnahme definiert: „Sa-
nierungsmaßnahme: jede Maßnahme, 
um einen Umweltschaden nach Maßga-
be der fachrechtlichen Vorschriften zu 
sanieren; …“.
Die allgemeinen Pflichten und Befugnisse 
der zuständigen Behörde werden in § 7 
USchadG benannt. So hat sie die vom 
Verantwortlichen ergriffenen Maßnah-
men zu überwachen und ist berechtigt, 
vom Verantwortlichen die Übermittlung 
aller relevanten Daten sowie die Durch-
führung der erforderlichen Vermei-
dungs-, Schadensbegrenzungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen zu verlangen.
In § 8 USchadG werden nähere Bestim-
mungen zu Sanierungsmaßnahmen aus-
geführt. Diese betreffen die Ermittlung 
der erforderlichen Maßnahmen durch 

1  Die Darstellung greift auf Peters (2008) zu-
rück.

den Verantwortlichen, die Zustimmung 
der zuständigen Behörde, die Festset-
zung von Art und Umfang der Sanie-
rungsmaßnahmen, die Reihenfolge der 
Sanierungsmaßnahmen und die Beteili-
gung der Betroffenen. Für die adäquate 
Sanierung ist weiterhin vor allem Anhang II 
„Sanierung von Umweltschäden“ der 
UH-RL von Bedeutung. Dieser Anhang II 
wird jedoch nicht direkt im USchadG er-
wähnt, sondern mit konkretem Bezug 
auf Gewässer- und Biodiversitätsschäden 
erst über den Umweg des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) und des Bundesna-
turschutzgesetzes (BNatSchG) mit dem 
USchadG verknüpft.

2.2 Bundesnaturschutzgesetz

Der für die Biodiversitätsschäden und de-
ren Sanierung ausschlaggebende Ver-
weis auf das BNatSchG erfolgt in §  2 
„Begriffsbestimmungen“ des USchadG. 
Dort wird zum Begriff „Umweltschaden“ 
als Unterpunkt a) „eine Schädigung von 
Arten und natürlichen Lebensräumen 
nach Maßgabe des § 19 des Bundesna-
turschutzgesetzes, …“ aufgeführt. In 
§  19 BNatSchG erfolgt dann neben der 
Definition von Biodiversitätsschäden, 
auch die Bestimmung, dass die verant-
wortliche Person „… die erforderlichen 

Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II 
Nummer 1 der Richtlinie 2004/35/EG …“ 
zu treffen hat.

2.3 Umwelthaftungsrichtlinie

Anhang II der UH-RL „… enthält die ge-
meinsamen Rahmenbedingungen, die 
erfüllt werden müssen, damit sicherge-
stellt ist, dass die geeignetsten Maßnah-
men zur Sanierung von Umweltschäden 
ausgewählt werden.“
Hinsichtlich der Sanierung von Schäden 
an Gewässern oder geschützten Arten 
oder natürlichen Lebensräumen werden 
dabei primäre Sanierung, ergänzende 
Sanierung sowie die Ausgleichssanierung 
zwischenzeitlicher Verluste unterschie-
den, die insgesamt das Ziel haben, die 
Umwelt in ihren Ausgangszustand zu-
rückzuversetzen.

3 Das System der Sanierung 
nach der Umwelthaftungs-
richtlinie

3.1 Schadensverständnis

Ein Biodiversitätsschaden kann z. B. 
durch die Tötung geschützter Fische auf-
grund einer Einleitung von Schadstoffen 
in Gewässer, durch die Zerstörung der 
Vegetation geschützter Lebensräume 
durch übergreifendes Feuer oder auch 
durch die Tötung geschützter Insekten 
durch Einsatz von Pestiziden in der Land-
wirtschaft gegeben sein. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Auswirkungen 
einer beruflichen Tätigkeit, z. B. eine Ha-
varie in einem Industriebetrieb, auf einen 
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Abb. 1: Biodiversitätsschaden, Minderung der Populationsgröße

Die Sanierung von Biodiversitätsschäden 
nach dem Umweltschadensgesetz
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Durch Maßnahmen der ergänzenden Sa-
nierung werden gleichartige bzw. gleich-
wertige Ersatzlebensräume geschaffen. 
Gemäß Anhang II Nr. 1.2.2 S. 2 UH-RL 
sind dazu zunächst Maßnahmen zu prü-
fen, durch die „natürliche Ressourcen 
und/oder Funktionen in gleicher Art, 
Qualität und Menge“ geschaffen wer-
den, die Maßnahmen also den gleichen 
Arten bzw. Lebensraumtypen zugute-
kommen („gleichartige ergänzende Sa-
nierung“) (vgl. Tab. 2). 
Sollten sich Maßnahmen zur Herstellung 
oder Aufwertung von natürlichen Le-
bensräumen oder Habitaten geschützter 
Arten von gleicher Art und Qualität als 
unmöglich erweisen, können auch Maß-
nahmen zur Verbesserung der Bedingun-
gen für andere Arten oder Lebensräume 
ergriffen werden, um damit keine gleich-
artige aber eine (ökologisch) gleichwerti-
ge ergänzende Sanierung vorzunehmen. 
Nach Anhang II UH-RL kann in diesem 
Fall auch eine geringere Qualität der neu 
geschaffenen Bedingungen hingenom-
men und diese beispielsweise durch ei-
nen größeren Flächenumfang kompen-
siert werden. 
Maßnahmen der ergänzenden Sanierung 
können, anders als die primäre Sanie-
rung, auch an einem anderen als dem 
geschädigten Ort durchgeführt werden. 
Dieser sollte jedoch mit dem geschädig-
ten Ort geografisch im Zusammenhang 
stehen, damit ein funktionaler Bezug ge-
geben ist.
Da die UH-RL nicht auf eine allgemeine 
Verbesserung von Natur und Umwelt, 
sondern auf einen Ausgleich des konkre-
ten Umweltschadens zielt, ist das Spekt-
rum möglicher Maßnahmen jedoch nicht 

Ausgangszustand zurückzuversetzen“. 
Bei der Festlegung primärer Sanierungs-
maßnahmen ist zu entscheiden, ob das 
Sanierungsziel durch natürliche Wieder-
herstellung (Selbstregeneration) erreicht 
werden kann, oder ob aktiv Maßnahmen 
zu ergreifen sind, damit der Ausgangszu-
stand wieder erreicht werden kann oder 
schneller erreicht wird (Anhang II Nr. 
1.2.1 UH-RL).
Dauert die Selbstregeneration mehrere 
Vegetationsperioden oder Generationen, 
werden voraussichtlich zusätzliche Maß-
nahmen erforderlich sein, um diese zwi-
schenzeitlichen Verluste auszugleichen 
(vgl. Ausgleichssanierung). Der Verant-
wortliche sollte daher prüfen, inwieweit 
der Regenerationsprozess durch aktive 
Maßnahmen der Wiederherstellung be-
schleunigt werden kann und damit zu-
sätzliche Maßnahmen der Ausgleichssa-
nierung entbehrlich werden. Die konkre-
te Art der Maßnahmen und deren Um-
fang (vgl. Tab. 1) ergeben sich aus der 
jeweiligen Sachlage, also im Wesentli-
chen aus dem Ausgangszustand, dessen 
sachlich-funktionale Wiederherstellung 
oberstes Ziel der Maßnahmen ist. Dafür 
ist es allerdings erforderlich, dass der 
Ausgangszustand vor Schadenseintritt 
möglichst gut bekannt oder gar doku-
mentiert ist.

3.3 Ergänzende Sanierung

Für den Fall, dass sich die geschädigten 
Arten oder Lebensräume durch Maßnah-
men der primären Sanierung an alter 
Stelle nicht vollständig in den Ausgangs-
zustand zurückversetzen lassen, ist eine 
ergänzende Sanierung erforderlich.

Bestand geschützter Arten oder einen 
natürlichen Lebensraum einwirken und 
diesen so verändern, indem z. B. die Indi-
viduen einer Art im Wirkbereich getötet 
werden und die Individuenzahl der örtli-
chen Population damit reduziert wird 
(vgl. Abb. 1), dass erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf den günstigen Erhal-
tungszustand der Arten oder Lebensräu-
me bestehen.
In einigen Fällen wird sich der Ausgangs-
zustand nach wenigen Jahren durch die 
Selbstheilungskräfte der Natur von alleine 
vollständig wiederherstellen. Die Schädi-
gungen können jedoch auch so gravie-
rend sein, dass das Ausgangsniveau von 
alleine nicht wieder vollständig erreicht 
werden kann. Im Falle einer vollständigen 
natürlichen Regeneration werden i. d. R. 
zwischenzeitliche Verluste bestehen, es 
sei denn, die Regenerationszeit des be-
troffenen Bestandes ist ausnahmsweise 
sehr kurz. Auch diese zwischenzeitlichen 
Verluste stellen dann einen Biodiversitäts-
schaden i. S. d. USchadG dar.
Es sind damit drei Schadensaspekte zu 
unterscheiden, auf die das Konzept der 
Schadenssanierung als Teil der Verursa-
cherpflichten nach dem USchadG zuge-
schnitten sein muss: Die natürliche Rege-
neration, die möglicherweise nicht voll-
ständige Wiederherstellung des Status 
quo ante sowie die zwischenzeitlichen 
Defizite an Funktionen oder Ressourcen. 
Die Sanierung von Biodiversitätsschäden 
zielt dabei prinzipiell auf die Rückfüh-
rung geschädigter Arten und Lebensräu-
me in ihren Ausgangszustand bzw. einen 
diesem möglichst gleichkommenden Zu-
stand. Sanierung bedeutet also immer 
eine Naturalrestitution der durch den 
Biodiversitätsschaden beeinträchtigten 
geschützten Arten und natürlichen Le-
bensräume bzw. deren Wertigkeiten und 
Funktionen.
Entsprechend dem Schadensverständnis 
der Umwelthaftungsrichtlinie werden 
analog zu den drei eingangs ausgeführ-
ten Schadensaspekten in Anhang II der 
UH-RL drei Sanierungsebenen unter-
schieden: 

 ◾ die primäre Sanierung, 
 ◾ die ergänzende Sanierung sowie 
 ◾ die Ausgleichssanierung.

3.2 Primäre Sanierung

Die primäre Sanierung zielt nach Anhang II 
Nr. 1.1.1 UH-RL darauf ab, „die geschä-
digten Ressourcen und/oder deren Funk-
tionen ganz oder annähernd in ihren 

Tab. 1: Beispiele für Maßnahmen der primären Sanierung

Natürliche Wiederherstellung  
(Selbstregeneration)

 ◾ Wiederherstellung eines regenerationsstarken Bestan-
des innerhalb von 2–3 Jahren

Unterstützende Maßnahmen  ◾ Beseitigung von Ablagerungen
 ◾ Reinigung des Gewässers oder Bodens
 ◾ Initialpflanzungen z. B. von Schwimmblattvegetation 

aus benachbarten Beständen
 ◾ Pflegemaßnahmen (Zurückdrängen nicht erwünschter 

Bestände, z. B. Brennnesseln)
 ◾ Verbesserung der Durchlässigkeit des Gewässers, um 

schnellere Zuwanderung zu ermöglichen
 ◾ Verbesserung der Reproduktionsbedingungen  

z. B. durch Aussetzen der Befischung im betroffenen 
Abschnitt 

 ◾ Zufütterung

Aktive Wiederherstellung  ◾ Bestandsbegründungen/Wiederansiedlung von Arten, 
von denen keine regenerationsfähigen Restbestände 
mehr vorhanden sind
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mit nicht grundsätzlich von Maßnahmen 
zur ergänzenden Sanierung (vgl. Tab. 3). 

Exkurs: Fräsen künstlicher Baumhöh-
len als Sanierungsmaßnahme
Ausgehend von einem Umweltschaden 
durch Fällung eines Baumes mit einer 
Höhle, die als Wochenstubenquartier der 
Bechsteinfledermaus genutzt wurde, 
wird die Anlage von künstlichen Baum-
höhlen als Maßnahme vorgestellt, die zur 
ergänzenden Sanierung oder zur Aus-
gleichssanierung herangezogen werden 
kann. Zu einer vergleichbaren Maßnah-
me wurden die Rahmenbedingungen zur 
Wirksamkeit als vorgezogene Ausgleichs-
maßnahme (CEF-Maßnahme) im Kontext 
der Planung von Infrastrukturvorhaben 
von Runge et al. (2010) formuliert. 
Die Höhlen sind im Bereich des Quartier-
zentrums der Bechsteinfledermaus oder 
angrenzend (bis 100 Meter Entfernung) 
in geeigneten Baumbeständen (mindes-
tens 100 bis 120-jährige Laubwald- oder 
Laubmischwaldbestände) anzulegen. Es 
sind Höhlendichten von mehr als zehn 
Höhlen pro Hektar anzustreben, wobei 
für jede verloren gegangene Höhle we-
nigstens fünf neue Höhlen anzulegen 
sind. Das Volumen der Höhlen sollte we-
nigstens einen Liter betragen. Die Ein-
flugöffnung sollte in etwa den Durch-
messer einer Buntspechthöhle aufwei-
sen. Die Höhle sollte circa 35 Zentimeter 
schräg nach oben in den Baum gefräst 
werden, wodurch die Konkurrenz zwi-
schen Fledermäusen und Vögeln mini-
miert wird. Die Dimensionen müssen ge-
gebenenfalls an die Zielart angepasst 
werden. 
Die betroffenen Bäume sind mit Plaket-
ten zu markieren und durch dauerhaften 
Nutzungsverzicht bzw. dauerhafte Nut-
zungsbeschränkung zu erhalten. Ein Mo-
nitoring ist durchzuführen, um den Er-
folg der Maßnahme und den Verlust von 
Höhlen durch Kallusbildung, Windwurf 
etc. zu überprüfen und gegebenenfalls 
auszugleichen
Die Anlage künstlicher Baumhöhlen hat 

„Schlangengrube“ als Tagesversteck und 
Winterquartier geeignet und kann daher 
z. B. als Sanierungsmaßnahme nach ei-
nem Umweltschaden in einem Kamm-
molchlebensraum festgesetzt werden.

3.4 Ausgleichssanierung

Durch Maßnahmen zur Ausgleichssanie-
rung sind zwischenzeitliche Verluste an 
Ressourcen und Funktionen auszuglei-
chen, die infolge längerer Regenerations- 
bzw. Entwicklungszeiträume von Maß-
nahmen der primären oder ergänzenden 
Sanierung auftreten. Die „Ausgleichssa-
nierung“ steht nicht in Bezug zu den im 
Kontext der FFH-Richtlinie und der natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung beste-
henden Ausgleichmaßnahmen, die da-
runter nicht nur die Kompensation zwi-
schenzeitlicher Verluste verstehen. 
Ein Ausgleich der zwischenzeitlichen Ver-
luste kann durch Maßnahmen erreicht 
werden, die eine über die primäre und 
ergänzende Sanierung hinausgehende 
Verbesserung an geschützten natürli-
chen Lebensräumen und Arten bewir-
ken. Diese zusätzlichen Verbesserungen 
können wie auch die ergänzende Sanie-
rung am Schadensort oder einem ande-
ren Ort erfolgen. Maßnahmen zur Aus-
gleichssanierung unterscheiden sich da-

beliebig. Die Sanierungsmaßnahmen müs-
sen auch im Falle des gleichwertigen Er-
satzes aus der Beeinträchtigung ableitbar 
sein. 

Exkurs: Anlage einer „Schlangengru-
be“ als Sanierungsmaßnahme
Ausgehend von einem Umweltschaden 
durch Übererdung und Planierung eines 
strukturreichen Ruderalbiotops in einem 
früheren Kiesgrubengelände, das als Ha-
bitat der Schlingnatter diente, wird die 
Anlage einer „Schlangengrube“ (vgl. 
Abb. 2) als Maßnahme der ergänzenden 
Sanierung vorgestellt. Zu einer vergleich-
baren Maßnahme wurden die Rahmen-
bedingungen zur Wirksamkeit als vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maß-
nahme) im Kontext der Planung von In-
frastrukturvorhaben von Runge et al. 
(2010) formuliert. 
Ziel der Maßnahme ist die Schaffung von 
Strukturen, die in Kombination als Tages-
versteck, Winterquartier und Sonnplatz 
der Schlingnatter fungieren. Die Maß-
nahmenfläche sollte der Schadensfläche 
möglichst direkt benachbart sein, um die 
verbliebene Restpopulation als Aus-
gangspunkt der Regeneration des ur-
sprünglichen Bestandes zu verwenden. 
Die Sanierungsmaßnahme kann auf Flä-
chen durchgeführt werden, die bisher 
keine Habitateignung aufweisen (Habi-
tatneuanlage), oder auch auf Flächen, 
die bereits in einem geringen Maße der 
Schlingnatter als Lebensraum dienen 
(Ha bitatoptimierung).
Die Anlage derartiger Strukturen kann 
nicht nur als Sanierungsmaßnahme für 
die Schlingnatter vorgesehen werden, 
sondern auch für andere durch einen 
Umweltschaden betroffene Reptilienar-
ten. Auch für Amphibien ist eine solche 

Tab. 3: Beispiele für Maßnahmen der Ausgleichssanierung

Maßnahmen
zum Ausgleich der zwischen-
zeitlichen Verluste 

 ◾ Zusätzliche Verbesserungen der Habitate geschützter 
Arten oder natürlicher Lebensräume durch gezielte  
Stabilisierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

 ◾ Zusätzliches Einsetzen von Individuen betroffener Arten
 ◾ Weitere Initialpflanzungen
 ◾ Anlage künstlicher Baumhöhlen

Tab. 2: Beispiele für Maßnahmen der ergänzenden Sanierung

Optimierung der Bestände 
gleicher Lebensraumtypen/ 
Arten andernorts

 ◾ Erhöhung der Bestandsdichte, etwa durch Erhöhung 
der Zahl der Nistplätze (Eisvogel) oder durch Einbrin-
gung von Totholz zur Förderung der Fortpflanzungs-
möglichkeiten der Kleinen Flussmuschel

 ◾ Einsetzen von zusätzlichen Individuen betroffener Arten 
oder verwandter Arten

 ◾ Erweiterung bestehender Lebensräume gleichen Typs
 ◾ Stabilisierung von Populationen durch Aufwertung  

der Habitate (Einbringen von Versteckstrukturen in  
Amphibien- oder Reptilienlebensräume, z. B.  
„Schlangengrube“)

Optimierung der Bestände 
ähnlicher Lebensraumtypen 
oder Arten

 ◾ Aufwertung von Lebensräumen der gleichen Gruppe 
von Lebensraumtypen

 ◾ Unterstützung von Populationen der gleichen  
Artengruppe
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rungsebenen in der Praxis häufig ver-
schiedene Optionen in Frage kommen, 
die aus unterschiedlichen Kombinatio-
nen und Anteilen von Maßnahmen zur 
primären, ergänzenden und Ausgleichs-
sanierung bestehen.
Die Verantwortlichen bzw. die von ihnen 
beauftragten Gutachter sollten die Sa-
nierungsoptionen nach fachlichen Ge-
sichtspunkten in Abhängigkeit vom Grad 
der funktionalen Identität auswählen 
und zusammenstellen. Das Ablaufsche-
ma (vgl. Abb. 3) illustriert, dass zunächst 
stets eine möglichst auf gleichartige Res-
sourcen/Funktionen bezogene Sanierung 
(„identische“ Sanierung) verfolgt und – 
soweit technisch möglich und verhältnis-
mäßig – realisiert werden sollte. Eine 
fachlich-methodische Herausforderung 
besteht darin, die bestehenden Alternati-
ven vergleichbar zu machen, sodass Vor- 
und Nachteile der Optionen nachvoll-
ziehbar werden
Der zuständigen Behörde kommt die Auf-
gabe zu, aus den vom Verursacher vorge-
schlagenen Sanierungsoptionen die ge-
eignete auszuwählen und die erforderli-
chen Sanierungsmaßnahmen festzuset-
zen (§ 8 Abs. 2 USchadG). Die zuständige 
Behörde ist hierbei nicht an den ihr un-
terbreiteten Sanierungsvorschlag gebun-
den. Vielmehr kann sie ihn auch mit wei-
teren Auflagen versehen oder eine ande-
re Entscheidung auf der Grundlage der 
ihr zur Verfügung stehenden Informatio-
nen treffen. Die für die zuständige Be-
hörde zur Auswahl und Festlegung der 
angemessenen Sanierungsoption maß-
geblichen Entscheidungskriterien sind in 
Anhang II Nr. 1.3.1 UH-RL genannt:

 ◾ Auswirkung jeder Option auf die öf-
fentliche Gesundheit und die öffentli-
che Sicherheit;

 ◾ Kosten für die Durchführung der Opti-
on;

 ◾ Erfolgsaussichten jeder Option;
 ◾ inwieweit durch jede Option künftiger 

Schaden verhütet wird und zusätzli-
cher Schaden als Folge der Durchfüh-
rung der Option vermieden wird;

 ◾ inwieweit jede Option einen Nutzen 
für jede einzelne Komponente der na-
türlichen Ressource und/oder der 
Funktion darstellt;

 ◾ inwieweit jede Option die einschlägi-
gen sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Belange und anderen orts-
spezifischen Faktoren berücksichtigt;

 ◾ wie lange es dauert, bis die Sanierung 
des Umweltschadens durchgeführt ist;

 ◾ inwieweit es mit der jeweiligen Option 

ist bei Fledermauskolonien wirksam, 
die keine Kästen annehmen.

 ◾ Baumhöhlen sind haltbarer als Kästen 
und unterliegen nicht dem Risiko von 
Verlusten durch Vandalismus.

4 Sanierungsoptionen  
und -maßnahmen

Anhang II der UH-RL geht davon aus, 
dass für die Sanierung von Biodiversitäts-
schäden i.  S. der Abfolge der drei Sanie-

gegenüber dem Aufhängen von Fleder-
mauskästen folgende Vorteile:

 ◾ Die künstlichen Höhlen sind äußerlich 
kaum von natürlichen Höhlen zu un-
terscheiden und sind daher schon al-
leine aus ästhetischen Gründen vorzu-
ziehen.

 ◾ Es ist davon auszugehen, dass das Mi-
kroklima der künstlichen Höhlen eher 
dem einer natürlichen Höhle ent-
spricht als das Mikroklima in einem 
Fledermauskasten.

 ◾ Die Anlage künstlicher Baumhöhlen 

Abb. 2: Skizzen zur Anlage einer „Schlangengrube“
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Zur Erarbeitung von Maßnahmen der 
Ausgleichssanierung sind schließlich fol-
gende Fragen relevant:

 ◾ Durch welche Art von Maßnahmen 
können zur Kompensation der zuvor 
bezifferten zwischenzeitlichen Verlus-
te möglichst gleichwertige Bedingun-
gen hergestellt werden?

 ◾ Welchen Umfang müssen die Maß-
nahmen haben?

Da die Maßnahmen der ergänzenden Sa-
nierung und der Ausgleichssanierung 
auch abseits vom Schadensort ausge-
führt werden können und die Überein-
stimmung und der funktionale Zusam-
menhang mit dem Ausgangszustand 
gelockert ist, dürften in der Praxis ver-
schiedene Möglichkeiten bestehen, die 
Ressourcen und/oder Funktionen wie ge-
fordert in gleicher Art, Qualität und Men-
ge herzustellen. Aus fachlicher Sicht soll-
te der möglichst gleichartigen Wieder-
herstellung von Ressourcen und/oder 
Funktionen gegenüber einem engen 
geografischen Bezug zum Schadensort 
Priorität eingeräumt werden. 
Einschränkungen für die Realisierung von 
Sanierungsmaßnahmen bestehen darin, 
dass die Zugriffsmöglichkeiten auf den 
Schadensort, soweit es sich dabei nicht 
um das eigene Betriebsgelände handelt, 
bedingt durch die Eigentums- bzw. Be-
sitzverhältnisse i.d.R. eingeschränkt sein 
dürften. Auch kann nicht davon ausge-
gangen werden, dass der Zugriff auf be-
nachbarte Flächen zur Durchführung von 
Maßnahmen der ergänzenden Sanierung 
oder Ausgleichssanierung grundsätzlich 
bzw. einfach möglich ist. Damit könnte 
sich die mangelnde Flächenverfügbarkeit 
als ein zentrales Hemmnis für die Reali-
sierung fachlich angemessener Sanie-
rungsmaßnahmen erweisen. 
Das Problem der mangelnden Flächen-
verfügbarkeit könnte – analog zur sich 
entwickelnden Praxis in der Eingriffsrege-

ständig wiederhergestellt werden?
 ◾ Wie lange dauern die zwischenzeit-

lichen Verluste?
 ◾ Welche Erfordernisse bzw. Ziele erge-

ben sich für die ergänzende Sanierung 
und die Ausgleichssanierung?

Zur Erarbeitung von Maßnahmen der er-
gänzenden Sanierung sind im konkreten 
Fall folgende Fragen von Bedeutung:

 ◾ Durch welche Maßnahmen können 
wieder möglichst gleichwertige Bedin-
gungen hergestellt werden?

 ◾ Welcher Zustand ist in welcher Zeit 
durch die Maßnahmen erreichbar?

 ◾ Ist die Gleichwertigkeit belegbar?
 ◾ Wie groß sind die zwischenzeitlichen 

Verluste?

gelingt, den Ort des Umweltschadens 
zu sanieren;

 ◾ geografischer Zusammenhang mit 
dem geschädigten Ort.

Bei der Erarbeitung der hinter den Sanie-
rungsoptionen stehenden konkreten Sa-
nierungsmaßnahmen sind folgende As-
pekte zu beachten: Gleichartigkeit mit 
dem Ausgangszustand, Qualität i.S. der 
erreichbaren Wertsteigerung, Umfang 
der Maßnahme sowie die räumliche 
Nähe zum Schadensort die zentralen 
Merkmale (vgl. Tab. 4).
In vielen Fällen kann ein und dieselbe 
Maßnahme sowohl der Ergänzenden als 
auch der Ausgleichssanierung dienen. In 
der Praxis wird es daher voraussichtlich 
so sein, dass die Erfordernisse der Aus-
gleichsanierung durch eine Erweiterung 
der Maßnahmen zur ergänzenden Sanie-
rung erfüllt werden. 
Zur Erarbeitung von Maßnahmen der pri-
mären Sanierung kann man sich im kon-
kreten Schadensfall an folgenden Leitfra-
gen orientieren:

 ◾ Welche Maßnahmen zur primären Sa-
nierung der eingetretenen Biodiversi-
tätsschäden sind möglich und Erfolg 
versprechend?

 ◾ Wie weit und bis wann wird durch die 
Maßnahmen der Ausgangszustand 
wieder erreicht?

 ◾ Welche Vorkommen geschützter Ar-
ten und natürlicher Lebensräume bzw. 
deren Funktionen können nicht voll-

Tab. 4: Fachliche Anforderungen an Sanierungsmaßnahmen

Kriterium Fachliche Anforderung

Gleichartigkeit Möglichst gleichartige Ressourcen oder Funktionen adressieren,  
d.h. auf denselben Lebensraumtyp oder dieselbe Art

Qualität Möglichst hohe Qualität der Wiederherstellung bzw. Aufwertung eines 
Lebensraumtyps oder einer Population in einer bestimmten Qualität

Quantität Wiederherstellung bzw. Aufwertung eines Lebensraumtyps oder  
einer Population in einer bestimmten Größe bzw. Individuenzahl

Räumliche Nähe Möglichst geringe Entfernung zum Schadensort und/oder  
Zugehörigkeit zu derselben naturräumlichen Einheit

Abb. 3: Abfolge der primären, ergänzenden und Ausgleichssanierung (Peters et al. 2008)
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lichkeitsprüfung sowie der artenschutz-
rechtlichen Prüfung kennen alle Kompen-
sationsregularien für Schädigungen von 
Arten und Lebensräumen, aus deren Pra-
xis Methoden und Erfahrungen sowohl 
bezüglich der Konzeption als auch der 
Bewertung der erforderlichen Maßnah-
men übertragen werden können. 
Die Erfahrung aus diesen Instrumenten 
zeigt aber auch, dass angesichts der ho-
hen Individualität der zu erwartenden 
Schadensfälle die Bewertung der Ange-
messenheit von Art und Umfang der Sa-
nierungsmaßnahmen die zentrale Her-
ausforderung darstellt. Hier kommt auf 
der einen Seite den Gutachtern, die im 
Auftrag der Verursacher die Maßnahmen 
entwickeln, und auf der anderen Seite 
den zuständigen Behörden eine beson-
dere Verantwortung zu, die nur im engen 
Dialog zu bewältigen ist. 
Besondere Schwierigkeiten für die Um-
setzung von Sanierungsmaßnahmen – 
auch das zeigen die Erfahrungen aus der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
und den anderen Instrumenten der Um-
weltfolgenprüfung – werden sich voraus-
sichtlich aus der mangelnden Flächenver-
fügbarkeit ergeben. Hieraus ergibt sich 
auch eine gewisse Unwägbarkeit bezüg-
lich der zu erwartenden Kosten für die 
Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen. 
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Kompensationsmaßnahmen (z.  B. der 
Wiederherstellungskostenansatz) ist in 
Deutschland fachlich umstritten. Andere 
ökonomische Bewertungsmethoden, wie 
Zahlungsbereitschaftsanalysen, sind für 
den Anwendungsfall zu aufwändig.
Insgesamt ergibt sich aus den Vorgaben 
des Anhangs II UmwH-RL damit ein sehr 
weiter Spielraum der zuständigen Behörde 
hinsichtlich der Auswahl der einzusetzen-
den Bewertungsmethoden. Aufgrund der 
Erfahrungen ist aber davon auszugehen, 
dass man sich vorrangig der aus der Ein-
griffsregelung oder der FFH-VP bekannten 
Bewertungsverfahren bedienen wird.

6 Erfolgskontrolle

Bezüglich der gewünschten Wirksamkeit 
und damit des Erfolgs von Sanierungs-
maßnahmen besteht eine zentrale 
Schwierigkeit darin, dass der Verursacher 
bei der Erarbeitung und die zuständige 
Behörde bei der Festlegung der Maßnah-
men mit großen Unsicherheiten und Risi-
ken umgehen müssen. Insbesondere in 
Fällen mit langen Entwicklungszeiten der 
herzustellenden Lebensräume oder in 
Fällen, in denen sehr spezifische Qualitä-
ten geschädigter Habitate oder Funktio-
nen wiederhergestellt werden sollen, ist 
der Erfolg der ergriffenen Maßnahmen 
häufig schwer vorherzusagen. 
Die zuständige Behörde kann diese be-
stehenden Unsicherheiten abpuffern, in-
dem sie den Verantwortlichen im Rah-
men des Verwaltungsaktes zu einer be-
gleitenden Umsetzungs- und Erfolgskon-
trolle verpflichtet. Die Umsetzungs- und 
Erfolgskontrolle ist ein wichtiges Instru-
ment der Qualitätssicherung und Nach-
steuerung. Die Kosten für „Aufsicht und 
Überwachung“ sind gemäß § 2 Nr. 8 
USchadG explizit Teil der gemäß § 9 Abs. 
1 S. 1 USchadG durch den Verantwortli-
chen zu tragenden Kosten.

7 Fazit

Die Schadenssanierung durch Naturalres-
titution ist sicher die aufwändigste der 
vom USchadG definierten Verursacher-
pflichten. Sowohl die im Rahmen der Sa-
nierung zu beachtende Stufenfolge von 
primärer über ergänzende bis hin zur Aus-
gleichssanierung als auch die voraussicht-
lich umzusetzenden Maßnahmen zur Be-
friedigung der Sanierungserfordernisse 
sind jedoch nichts grundsätzlich Neues. 
Die naturschutzrechtlichen Instrumente 
der Eingriffsregelung, der FFH-Verträg-

lung – durch ‚institutionelle Lösungen‘ 
wie etwa Flächen- und Maßnahmen-
pools gemindert werden.

5 Bewertung der  
Sanierungsmaßnahmen

Eine der Schlüsselfragen bei der Festle-
gung von Sanierungsmaßnahmen ist da-
mit, welche Art und welcher Umfang von 
Maßnahmen letztlich für die Sanierung 
eines Biodiversitätsschadens angemes-
sen sind. Um diese beurteilen zu können, 
bedarf es nachvollziehbarer Bewertungs-
methoden. Hierbei ist nach Anhang II Nr. 
1.2.2 S. 1 UH-RL auf Konzepte zurückzu-
greifen, „die auf der Gleichwertigkeit 
von Ressourcen oder Funktionen beru-
hen“. Aus der Praxis der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung sind in 
Deutschland verschiedene Verfahrensan-
sätze gebräuchlich, die auf einer verglei-
chenden Bewertung der ökologischen 
bzw. naturschutzfachlichen Bedeutung 
beruhen (Verbal-argumentative Verfah-
ren, Biotopwertverfahren, Habitatäqui-
valenzanalyse, Nutzwertanalyse etc.).
Den vereinfachten Bewertungsansätzen 
wie etwa Biotopwertverfahren ist imma-
nent, dass der Ausgleich bzw. die Wie-
derherstellung bestimmter funktionaler 
Qualitäten entweder durch eine Aufwer-
tung um mehrere Wertstufen auf einer 
gleichgroßen Fläche oder durch eine ge-
ringere Wertsteigerung auf einer größe-
ren Fläche erreicht werden kann. Zur Ver-
einheitlichung solcher Flächenaufschläge 
haben sich einige Bundesländer auf Kon-
ventionen zur Anwendung sog. Kom-
pensationsflächenfaktoren verständigt. 
Im Zusammenhang mit der Sanierung 
von Biodiversitätsschäden wäre die An-
wendung dieser Verfahren nur für Fälle 
vorbehalten, in denen die Ressourcen 
und/oder Funktionen nicht in gleicher Art 
und Weise wiederhergestellt werden 
können und damit ein Ausgleich von 
Qualitätsverlust durch Quantität akzep-
tabel ist. 
Für den Fall, dass die oben genannten 
Bewertungsverfahren als Konzepte der 
Gleichwertigkeit nicht anwendbar sind, 
räumt Anhang II Nr. 1.2.3 UmwH-RL die 
Möglichkeit ein, andere Bewertungsme-
thoden, wie z.B. Methoden der Ermitt-
lung des Geldwertes, anzuwenden, um 
den Umfang der erforderlichen ergän-
zenden Sanierungsmaßnahmen bzw. der 
Ausgleichssanierung festzulegen. Die 
Anwendung ökonomischer Methoden 
zur Bestimmung des Umfangs naturaler 
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1 Einleitung

Am 14. November 2007 trat das deut-
sche Umweltschadensgesetz (USchadG)1 
in Kraft, welches die Umwelthaftungs-
richtlinie (UH-RL)2 der Europäischen Uni-
on (EU) in nationales Recht umsetzt. Ziel 
war es, bisherige Haftungslücken im Um-
weltrecht zu schließen. Das USchadG be-
inhaltet im Wesentlichen die Schutzgüter 
Boden, Wasser und bestimmte europa-
weit geschützte Arten und Lebensräume. 
Durch die neu eingeführte öffentlich-
rechtliche Haftung soll nicht nur eine Sa-
nierungsfolge eingeleitet werden, son-
dern auch eine Präventivwirkung etab-
liert werden, da ein Schadensverursacher 
für die Sanierung finanziell aufkommen 
muss. Hierdurch sollen potentielle Scha-
densverursacher bestärkt werden, ent-
sprechende Vorsorgemaßnahmen zu 
treffen, damit ein Umweltschaden nicht 
eintritt. Die Haftung für Schäden im Sin-
ne des USchadG setzt immer eine beruf-
liche Tätigkeit voraus. Berufliche Tätig-
keiten, die ein hohes Gefahrenpotential 
innehaben Umweltschäden auszulösen, 
sind in Anlage 1 USchadG gelistet. 

In den folgenden Ausführungen wird 
der Fokus auf den so genannten „Biodi-
versitätsschaden“ gerichtet, da diesbe-
züglich in Deutschland die größten Neu-
erungen aufgrund des In-Kraft-Tretens 
des USchadG bestehen. Biodiversitäts-
schäden umfassen Schäden an bestimm-
ten europaweit geschützten Arten und 
Lebensräumen. Schädigungen der 
Schutzgüter Boden und Wasser werden 

1  Umweltschadensgesetz vom 10.5.2007 (BGBl. I 
S. 666); zuletzt geändert durch Art. 14 des Ge-
setzes vom 31.7.2009 (BGBl. I S. 2585).
2  Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21.4.2004 über Um-
welthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden, ABI.EU Nr. L 143 S. 56, zuletzt 
geändert durch RL 2009/31/EG vom 23.4.2009, 
ABI.EU Nr. L 140 S. 114.

nur marginal thematisiert. Insbesondere 
wird die Effektivität des Umweltscha-
densgesetzes in Bezug auf die praktische 
Anwendungstauglichkeit und die tat-
sächliche Sanierung von Biodiversitäts-
schäden analysiert.

2 Material und Methoden

Seit dem In-Kraft-Treten des USchadG wur-
den Entwicklungen auf dem neuen Feld der 
Haftung für Biodiversitätsschäden durch 
die Verfasserin im Rahmen der Erarbeitung 
ihres Promotionsvorhabens kontinuierlich 
verfolgt. Zur Beurteilung der Effektivität des 
USchadG in Bezug auf seine Anwendung 
und die Sanierung von Biodiversitätsschä-
den wurde zunächst eine Fallrecherche 
durchgeführt. Diese beschränkt sich vor-
wiegend auf Schäden innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland. Es wurden so-
wohl Fälle ausfindig gemacht, die offiziell 
gemäß dem USchadG behandelt wurden, 
als auch solche Fälle, die nach anderen 
Rechtsnormen abgehandelt wurden. Ne-
ben der Anfrage bei Versicherungen und 
Behörden fand eine Internetrecherche 
statt. Weiterhin wurden Pressemeldungen 
ausgewertet. Auch Fälle aus dem Ar-
beitsalltag der Verfasserin in einer unteren 
Naturschutzbehörde wurden in die Be-
trachtung eingestellt. Sofern sich auf Work-
shops oder Fachveranstaltungen, wie z. B. 
Fortbildungsseminare oder behördliche 
Dienstbesprechungen der Verfasserin, An-
haltspunkte für eingetretene Biodiversitäts-
schäden ergeben haben, wurde diesen Hin-
weisen nachgegangen. Auch Expertenmei-
nungen, die im Rahmen von wissenschaft-
lichen Arbeitsgruppen oder Symposien3 

3  Z. B. Interdisziplinäres Symposium zum Thema 
„Biodiversitätsschäden und Umweltschadensge-
setz – rechtliche und ökologische Haftungsdimen-
sion“ am 9. Oktober 2008 in Leipzig. Durchge-
führt im Rahmen des von der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt (DBU) geförderten Forschungs-
projektes „Aktuelle Haftungsfragen zu Schäden 
an der Biodiversität nach dem deutschen Umwelt-
schadensgesetz“ am Lehrstuhl für Staatsrecht, 
Verwaltungsrecht und Umweltrecht am Zentrum 
für Rechts- und Verwaltungswissenschaften & 
Lehrstuhl Allgemeine Ökologie der Brandenburgi-
schen Technischen Universität (BTU) Cottbus.

geäußert wurden, wurden in die Beurtei-
lung der Effektivität des USchadG einge-
bunden. Im Oktober 2010 wurde von der 
Europäischen Kommission ein Bericht4 über 
die Effektivität der UH-RL in Bezug auf die 
tatsächliche Sanierung von Umweltschä-
den fertig gestellt und veröffentlicht. Die 
Ergebnisse dieses Berichtes wurden eben-
falls in die nachfolgende Effektivitätsbeur-
teilung eingestellt.

3 Ergebnisse

Vier Jahre nach dem In-Kraft-Treten des 
USchadG lässt sich die erste Bilanz zie-
hen, dass die neue Rechtsnorm bislang 
nur für wenige Umweltschäden in 
Deutschland angewandt wurde. Laut 
Aussage des zwischenzeitlich von der Eu-
ropäischen Kommission vorgelegten Be-
richts zur Effektivität der UH-RL wird die 
Zahl der Schadensfälle, welche in den 
Eröffnungsbereich der UH-RL fallen, EU-
weit auf ca. 50 Fälle geschätzt. Zum 
größten Teil handele es sich hierbei um 
Schäden an Gewässer und Boden. Eine 
exakte Angabe darüber, wie sich diese 
Schadensfälle zahlenmäßig auf die jewei-
ligen Schutzgüter Wasser, Boden und ge-
schützte Arten und Lebensräume vertei-
len, kann dem Bericht nicht entnommen 
werden. Auch kann dem Bericht keine 
Aussage dahin gehend entnommen wer-
den, wie sich die Schadensfälle über die 
einzelnen Mitgliedsstaaten der EU vertei-
len. Auf einem im November 2011 von 
der Europäischen Kommission ausgerich-
tetem Stakeholder-Workshop5 wurde 
deutlich, dass eine derartige Abgrenzung 
nicht vorgenommen werden konnte, da 
keine europaweite Schadensfalldaten-
bank existiert. Die Europäische Kommis-
sion musste daher auf Schätzungen zu-
rückgreifen und konnte keine exakteren 
Aussagen treffen.

In der Praxis stellt das USchadG den 
Anwender vor mehreren Herausforde-
rungen, die eine einfache Anwendung 

4  Europäische Kommission (2010): Bericht der 
Kommission an den Rat, das europäische Parla-
ment, den europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss und den Ausschuss der Regionen ge-
mäß Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 2004/35/
EG über Umwelthaftung zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden. Brüssel. 13 S.
5  Nachtrag der Verfasserin: am 8. November 
2011 fand ein von der Europäischen Kommission 
ausgerichteter Stakeholder-Workshop zum The-
ma Umwelthaftung statt. Im Rahmen dieses 
Workshops wurde auch die Effektivität der UH-
RL in Bezug auf die Sanierung von Umweltschä-
den, insbesondere von Biodiversitätsschäden, 
thematisiert.
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Wissenschaft als nicht zielführend emp-
funden (vgl. Wiegleb 2009). Erschwe-
rend kommt hinzu, dass Begriffe in den 
Rechtsnormen nicht konsistent verwen-
det werden. Als Beispiel seien die Begrif-
fe „Lebensräume“ und „Lebensraumty-
pen“ gemäß der FFH-RL genannt, welche 
oft synonym verwendet werden (ebd.).

Für den praktischen Naturschutz stellt 
sich die Frage, wie der Wert „biologische 
Vielfalt“ für die Planungen und Entschei-
dungen operationalisiert werden soll. Es 
ist ungenügend, die biotische und abioti-
sche Vielfalt als einziges Bewertungskri-
terium auf allen Skalenebenen heranzu-
ziehen, weil dieses Kriterium maßstabs-
abhängig ist (Haaren & Ruschkowski 
2008). Zwischen der Seltenheit einer Art 
auf lokaler und überregionaler Ebene ist 
zu unterscheiden. Eine lokale Reduktion 
einer weltweit gefährdeten Art kann die 
globale Biodiversität in Frage stellen, 
selbst wenn diese Art lokal weit verbrei-
tet ist. Dies ist durch den hohen Gefähr-
dungsgrad der Art auf der weltweiten 
Ebene bedingt (ebd.).

3.1.2. Verständnis im Sinne  
des USchadG

Für die nach dem USchadG geschützten 
Arten und Lebensräume hat sich in 
Deutschland der Begriff des „Biodiversi-
tätsschadens“ etabliert. Tatsächlich ist 
diese Bezeichnung jedoch irreführend, 
da hierunter nur bestimmte Arten und 
Lebensräume der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH-RL)12 und der Vogelschutz-
richtlinie (V-RL)13 verstanden werden. Die 
entsprechende rechtliche Grundlage fin-
det sich in §  19  Abs.  1 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG)14. Gemäß § 19 
Abs. 2 BNatSchG umfassen Arten im Sin-
ne des USchadG die Arten, die in Art. 4 
Abs. 2 oder Anhang I der V-RL oder in 
den Anhängen II und IV der FFH-RL auf-
geführt sind. Natürliche Lebensräume 
umfassen die Lebensräume der Arten, 
die in Art. 4 Abs. 2 oder Anhang I der 

12  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräu-
me sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, 
ABl. EU Nr. L 206 S. 7, zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. 
November 2006, ABI.EU Nr. L 363 S. 368.
13  Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(kodifizierte Fassung), ABl. EU Nr. L 20 S. 7.
14  Bundesnaturschutzgesetz vom 29.7.2009 
(BGBl. I S. 2542); zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 6.12.2011 (BGBl. I S. 2557).

„the number of species“7, „the living 
resour-ces of the planet“8 bis hin zu „the 
pro-duct of organic evolution“9. Diversi-
tät kann laut Haber (2008) auch in Zu-
sammenhang mit „Ungleichheit” ste-
hen. Weiterhin unterscheidet er zwischen 
einer „biologischen Vielfalt” und einer 
„natürlichen Vielfalt”, die als gleichwer-
tig zu betrachten sind. Auf der Internet-
seite der Biodiversitätskonvention heißt 
es: “Biological diversity means the varia-
bility among living organisms from all 
sources including inter alia, terrestrial, 
marine and other aquatic ecosystems 
and the ecological complexes of which 
they are part; this includes diversity with-
in species, between species and of 
ecosystems”10. Viele der in der Literatur 
gefundenen Definitionen sind jedoch 
derart allgemein, dass wesentliche Un-
terscheidungen verloren gehen, was 
auch die oben genannten Definitionen 
zeigen. Laut Piechocki (2007) sind mit 
dem Begriff der Biodiversität sogar „alle 
Erscheinungsformen des Lebens“ ge-
meint. Allen gängigen Definitionen aus 
dem wissenschaftlich-ökologischen Be-
reich ist jedoch gemein, dass Biodiversität 
auf den Ebenen der

 ◾ Gene
 ◾ Arten / Populationen
 ◾ Ökosysteme

unterschieden wird. Gelegentlich wird 
auch die Vielfalt von Landschaften ge-
nannt.

Biodiversität besteht laut Wiegleb 
(2009) aus zwei Aspekten: zum einen der 
„Anzahl von Elementen in ökologischen 
Systemen“ (α- oder „within-diversity“) 
und zum anderen den „Unterschieden 
zwischen ökologischen Systemen im 
Raum“ (β- oder „among-diversity“)11.

Mit der so konzipierten Biodiversität 
geht jedoch ein ungelöstes Problem ein-
her: Biodiversität ist außerordentlich 
schwierig zu messen (ebd.). Die o. g. Be-
trachtungsebenen „Gen, Art/Population 
und Ökosystem“ können bislang nicht in 
einen aussagekräftigen Index gebracht 
werden. Häufig werden in der Praxis da-
her einfachere Parameter, wie z. B. die 
Zahl der seltenen Arten oder die Gesamt-
artenzahl verwendet. Auch Anhang I UH-
RL greift auf diese Parameter zurück. Ein 
solches Vorgehen wird aber häufig in der 

7  Iltis, H. ohne Jahr (in: Takacs 1996).
8  Ehrlich, P. 1992 (in: Takacs 1996).
9  Erwin, T. 1991 (in: Takacs 1996).
10  Convention on Biological Biodiversity (CBD) 
2011a.
11  Gaston 1996, Wiegleb 2006.

erschweren. Einige hiervon werden in 
den folgenden Ausführungen vorgestellt 
und anhand von Beispielen erläutert.

3.1 Der Begriff  
„Biodiversitätsschaden“

3.1.1 Entstehung und Bedeutung 
des Begriffs „Biodiversität“

Der Begriff „Biodiversität6“ wird in der 
Fachwelt vielfach ebenso verwendet wie 
unter Laien (Potthast 2007). Begriffe, die 
die Eigenschaft besitzen, zwischen ver-
schiedenen Interessengruppen und Mei-
nungen zu vermitteln, werden in der 
Wissenschaftsforschung als „Grenzob-
jekte“ (boundary objects) bezeichnet 
(Star & Griesemer 1989).

Der heute gängige Begriff „biodiver-
sity“, also „Biodiversität“ wurde aus dem 
ursprünglichen Terminus „biological di-
versity“, also „biologische Vielfalt“ abge-
leitet. Im Jahre 1981 hatte die US-Admi-
nistration zum ersten Mal eine „Confe-
rence on Biological Diversity“ veranstal-
tet, woraufhin einige Jahre später, im 
Jahre 1986, das „National Forum on 
BioDiversity“ organisiert wurde. Der Bau-
stein „logical“ des Ursprungwortes wur-
de ausgelassen. Dies geschah explizit, 
um den Begriff einem größeren Publikum 
zugänglich zu machen, indem der enge 
naturwissenschaftliche Bezug ein Stück 
weit zurückgenommen wurde (Takacs 
1996). Der neue Begriff „BioDiversity“ 
sollte auch „emotionale und spirituelle“ 
Begriffsassoziationen zulassen (ebd.).

Seine weltweite Verwendung hat der 
Begriff „Biodiversität“ wohl dem im Jah-
re 1992 beschlossenen und im Jahre 
1993 völkerrechtlich in Kraft getretenen 
„Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt“, auch als Biodiversitätskonventi-
on bezeichnet, zu verdanken. Jenes 
Übereinkommen wurde auf der Konfe-
renz der Vereinten Nationen für Umwelt 
und Entwicklung (UNED) in Rio de Janei-
ro verabschiedet, um die weltweite biolo-
gische Vielfalt zu bewahren.

In der Literatur existiert eine Fülle un-
terschiedlicher Definitionen des Biodiver-
sitätsbegriffs. Takacs (1996) führte be-
reits in den 1990er Jahren eine Umfrage 
zum Thema der Definition des Begriffs 
„Biodiversität“ unter bekannten Biolo-
gen durch. Die Antworten reichten von 

6  Eine umfassende Ausleuchtung des Biodiversi-
tätsbegriffs unter historischen und fachlichen 
Gesichtspunkten findet sich auch in Wiegleb 
(2009).
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zen befinden (Knopp 2008). Für plötzlich 
eintretende Schadensereignisse, wie z. B. 
ein Brand oder eine Explosion, wird eine 
Schadenserkennung durch den Verursa-
cher möglich sein. Im Falle schleichender 
nachteiliger Veränderungen des günsti-
gen Erhaltungszustandes der Arten und 
Lebensräume wird eine entsprechende 
Beurteilung durch den Schadensverursa-
cher schwer möglich sein, da hierzu 
meist das ökologische Fachwissen nicht 
vorhanden sein wird. Sofern sich die ge-
schädigten geschützten Arten und Le-
bensräume außerhalb des unmittelbaren 
Wirkbereichs des Verursachers aufhalten, 
wird eine Beurteilung durch den Verursa-
cher ohnehin kaum möglich sein, da er 
nicht über die entsprechenden Daten 
verfügt und sich dies vermutlich außer-
halb des Interessenbereichs des Verursa-
chers befindet. Weiterhin mag der Verur-
sacher geneigt sein, mögliche Sanie-
rungskosten zu scheuen und könnte da-
her den entsprechenden Schadensfall 
nicht zur Selbstanzeige bringen, in der 
Hoffung, der eingetretene Schaden blie-
be unentdeckt oder würde nicht auf den 
Verursacher zurückzuführen sein. Ein sol-
ches Vorgehen wäre wahrscheinlich nur 
über die Verhängung von Bußgeldern zu 
vermeiden. Die Behörde kann jedoch 
auch von sich aus tätig werden, wenn sie 
selbst oder durch eine Anzeige erkennt, 
dass ein Schaden eingetreten sein kann 
(§ 7 USchadG). Dann kann sie dem Ver-
ursacher die Erarbeitung der entspre-
chenden Maßnahmen auferlegen. Letz-
ter Fall wird vermutlich in der Praxis der 
gängigere Weg sein. 

3.3 Datenlage

Der Verfügbarkeit von Daten ist eine es-
sentielle Rolle beizumessen. Um die Er-
heblichkeit16 eines Schadens beurteilen 
zu können, ist es wichtig, den Ausgangs-
zustand möglichst umfassend zu kennen 
bzw. rekonstruieren zu können. Anhang I 
UH-RL listet hierzu einige Daten auf, wel-
che zur Bestimmung nachteiliger Verän-
derungen gegenüber dem Ausgangszu-
stand herangezogen werden sollen.  
Hierzu zählen z. B. die „Anzahl der Exem-
plare, ihre Bestandsdichte oder ihr Vor-
kommensgebiet“, die „Rolle der einzel-

16  Zum Thema der Erheblichkeitsbewertung ei-
nes Biodiversitätsschadens i.S.d. USchadG wird 
auf den Artikel „Biodiversitätsschäden nach 
dem Umweltschadensgesetz und deren Bewer-
tung“ der Verfasserin in diesem Band verwie-
sen.

gen. Zudem muss der Verantwortliche 
nach § 5 USchadG „unverzüglich die er-
forderlichen Vermeidungsmaßnahmen 
[…] ergreifen“, was durch die Gefahren-
abwehrpflicht begründet ist. Ist der Um-
weltschaden bereits eingetreten, so ist 
der Verantwortliche dazu verpflichtet, 
den Schaden zu begrenzen sowie Sanie-
rungsmaßnahmen nach § 8 USchadG 
durchzuführen (Sanierungspflicht, §  6 
USchadG). Gemäß § 8 Abs. 1 USchadG 
ist der Verantwortliche verpflichtet, „die 
gemäß den fachrechtlichen Vorschriften 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen 
zu ermitteln und der zuständigen Behör-
de zur Zustimmung vorzulegen.“ Hieraus 
kann sich für die Behörde eine Arbeitser-
leichterung bzw. Zeiteinsparung erge-
ben, da nicht die Behörde für die Erarbei-
tung eines Sanierungskonzeptes zustän-
dig ist, sondern der Schadensverursacher. 
Ebenso ist die Behörde befugt, alle erfor-
derlichen Informationen von dem Ver-
antwortlichen einzufordern. Sie kann ihn 
anweisen, die erforderlichen Vermei-
dungs-, Schadenbegrenzungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen zu ergreifen (§  7 
Abs. 2 USchadG). Nach Becker (2007) 
hat die Behörde dem Wort „kann“ zufol-
ge ein Ermessen, ob sie diese Handlun-
gen durch einen Verwaltungsakt verfügt 
oder nicht.

Das USchadG ist also weitgehend so 
konzipiert, dass der Verursacher zunächst 
selbst handeln soll, ohne eine unmittel-
bare Aufforderung von außen zu erhal-
ten. Dies setzt voraus, dass der Verursa-
cher zum einen die Gefahren- bzw. Scha-
denslage erkennt und dies im Rahmen 
seiner Informationspflicht der zuständi-
gen Behörde mitteilt. In der Praxis ist ein 
solches Verfahren in Bezug auf Biodiver-
sitätsschäden jedoch mit einigen Proble-
men behaftet. Hierfür wird ein hohes 
ökologisches Verständnis des Verursa-
chers vorausgesetzt. Es ist erforderlich, 
dass der Verursacher die durch das 
USchadG abgedeckten geschützten  
Arten und Lebensräume sowie deren 
Vorkommen im Umfeld seines Wirkens 
kennt. Im Falle von ausgewiesenen 
Schutzgebieten mag dies mit vergleichs-
weise geringem Aufwand feststellbar 
sein. Schwieriger gestaltet sich dies je-
doch beim Vorkommen geschützter Ar-
ten außerhalb der Natura 2000- oder 
anderer Schutzgebietsgrenzen. Das 
USchadG findet auch dann für die in § 19 
Abs. 2 und 3 BNatSchG definierten 
Schutzgüter Anwendung, wenn sie sich 
nicht innerhalb von Schutzgebietsgren-

V-RL oder in Anhang II der FFH-RL aufge-
führt sind, die natürlichen Lebensräume 
nach Anhang I FFH-RL sowie die Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten der in An-
hang IV FFH-RL genannten Arten. 

Die allgemein weite Auffassung des 
Begriffs „Biodiversität“ im wissenschaft-
lich-ökologischen Bereich hat mit den 
geschützten Arten und Lebensräumen 
im Sinne des USchadG wenig gemein 
(Krawczynski et al. 2008). Der in der Pra-
xis etablierte „Biodiversitätsbegriff“ im 
Rahmen des USchadG ist nicht deckungs-
gleich mit der Begriffsdefinition im Sinne 
der Biodiversitätskonvention (Conventi-
on on Biological Biodiversity  –  CBD)15. 
Ohne genauere Kenntnis über den Inhalt 
des Biodiversitätsschadens-Begriffs kön-
nen in der Praxis schnell Missverständnis-
se eintreten, da gemäß dem USchadG 
nur ein sehr kleiner Teil der eigentlichen 
„Biodiversität“ geschützt ist und das 
USchadG selbst keinen expliziten Biodi-
versitätsbegriff beinhaltet (Krawczynski 
et al. 2008).

Art. 2 Nr. 3 lit. c UH-RL i. V. m. Erwä-
gungsgrund 6 UH-RL ermächtigt die Mit-
gliedstaaten auch aufgrund nationaler 
Naturschutzvorschriften geschützte Ar-
ten und natürliche Lebensräume in  
den Eröffnungsbereich einzustellen. Der 
deutsche Gesetzgeber hat hiervon je-
doch keinen Gebrauch gemacht, so dass 
„nur“ national geschützte Arten nicht 
unmittelbar in den Eröffnungsbereich 
des USchadG fallen. Viele der Rote-Liste-
Arten und -Lebensräume sind nicht vom 
USchadG erfasst. Für Schädigungen die-
ser Arten findet das USchadG somit kei-
ne Anwendung.

3.2 Anzeigepflicht durch  
den Verusacher

Der Verursacher eines Umweltschadens 
hat im Wesentlichen drei Pflichten (Louis 
2008):

 ◾ die Informationspflicht (§ 4 USchadG), 
 ◾ die Gefahrenabwehrpflicht (§ 5 

USchadG) und 
 ◾ die Sanierungspflicht (§ 6 USchadG). 

Die Informationspflicht besagt, dass der 
Verantwortliche bei bereits eingetrete-
nem Schaden oder der unmittelbaren 
Gefahr eines solchen Schadens die Be-
hörden hierüber zu unterrichten hat. Die 
Unterrichtung hat unverzüglich zu erfol-

15  Convention on Biological Biodiversity, 1992 
(http://www.cbd.int).
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getretener Schaden sicher nachgewiesen 
werden. In der Praxis stellt sich die Ver-
fügbarkeit aktueller Daten jedoch 
schwierig dar. Meist werden für die Natu-
ra 2000-Gebiete regelmäßig Daten erho-
ben, so dass hier häufig auf eine gute 
Datenlage zurückgegriffen werden kann. 
Inwieweit die im Rahmen der Berichts-
pflicht zu den Natura 2000-Gebieten er-
hobenen Daten ausreichend aktuell sind, 
hängt stark vom zeitlichen Eintritt des 
Schadens ab, da die Berichtserstattung 
im Abstand von sechs Jahren erfolgt.  
Außerhalb dieser Schutzgebiete wird  
die Schadensbewertung meist deutlich 
schwieriger sein, da hier eine regelmäßi-
ge Datenerhebung größtenteils nicht 
stattfindet. Zumeist werden Daten dann 
erhoben, wenn es z. B. aufgrund von 
Bauleitplanungen erforderlich ist. Die 
Angaben, die aus Landschaftsrahmen-
plänen bzw. Landschaftsplänen gewon-
nen werden können, sind in den meisten 
Fällen zu alt. Eine flächendeckende, stän-
dig aktuelle Datenlage zu dem Vorkom-
men geschützter Arten und Lebensräu-
me im gesamten Stadt-, Gemeinde- oder 
Kreisgebiet wird nicht vorhanden sein. 
Meistens wird jedoch eine erste Vorab-
schätzung möglich sein, um die Betrof-
fenheit geschützter Arten abzuklären. 
Daten, die räumlich konkret, qualitativ 
und quantitativ ausreichend zur direkten 
Bestimmung des Ausgangszustands sind, 
werden vermutlich die Ausnahme dar-
stellen. 

3.3.2 Datensituation zu den  
natürlichen Lebensräumen

Zur Schadensfeststellung, -bewertung und 
Festlegung von Sanierungsmaßnahmen 
bei geschützten Lebensräumen kann in 
Anlehnung an Peters et al. (2008) auf die 
nachfolgenden Daten zurückgegriffen 
werden: 

 ◾ flächenhafte Erfassung geschützter 
Biotope seitens der Bundesländer,

 ◾ forstliche Erfassungsprogramme,
 ◾ spezifische Erfassungen (z. B. an Fließ-

gewässern),
 ◾ detaillierte Kartierungen für bestimm-

te Gebiete (z. B. nach kommunaler Zu-
ständigkeit),

Arten gute Datenerhebungen, zu ande-
ren Gebieten und Arten hingegen nicht. 
Laut Haaren & Ruschkowski (2008) sind 
bundesweit vorliegende Beobachtungen 
über den Zustand des Naturhaushalts 
„inkonsistent, heterogen (aufgrund der 
unterschiedlichen Systeme der Bundes-
länder) und sehr lückenhaft“. Folglich 
kann der Bedarf entstehen, Erhebungs- 
und Analyseverfahren zu verwenden, 
wenn keine geeigneten Daten vorliegen, 
um die Schadensituation im Einzelfall 
ausreichend erfassen zu können. Diese 
Verfahren können z. T. mit hohem Ar-
beitsaufwand, wie beispielsweise bei  
einer Populationsgefährdungsanalyse18, 
verbunden sein. Neben den Kenntnissen 
über die Populationsparameter der un-
tersuchten Art sind dazu „Grundkennt-
nisse über die Größe der Population, die 
Reproduktion, die Mortalität sowie die 
Qualität des Lebensraums“ (Henle et al. 
1999) erforderlich. Für die Abschätzung 
von Überlebenschancen von Metapopu-
lationen sind darüber hinaus Kenntnisse 
über Austauschraten zwischen den Teil-
populationen nötig (ebd.). Dabei sind 
Kosten und Nutzen abzuwägen, d. h. es 
muss im Vorfeld eine Bewertung stattfin-
den, ob die Durchführung der Erhe-
bungs- und Analyseverfahren aller Vor-
aussicht nach Ergebnisse liefert, die den 
hohen Aufwand rechtfertigen. Denn 
„zeit- und kostenintensive Arbeiten kön-
nen nur dann als verhältnismäßig ange-
sehen werden, wenn eine hinreichende 
Wahrscheinlichkeit für entscheidungsre-
levante Erkenntnisse besteht“ (Lamb-
recht et al. 2004).

Die Diskrepanz in der Verfügbarkeit 
von Daten führt insbesondere in Ent-
scheidungs- und Bewertungssituationen 
zu Problemen, da die Relevanz lokaler 
Entscheidungen „für die höheren räumli-
chen Ebenen der Verbreitung und Ge-
fährdung von Arten […] nicht überzeu-
gend dargelegt werden kann“ (Haaren & 
Ruschkowski 2008).

Zusammenfassend kann die Aussage 
getroffen werden, dass das Vorhanden-
sein aktueller Daten sehr wichtig ist, da-
mit die Behörde dem Verursacher die 
entsprechenden Maßnahmen zur Gefah-
renabwehr, Schadensbegrenzung und 
Sanierung auferlegen kann. Denn nur 
anhand aktueller Datenlage kann ein ein-

18  Ausführliche Beispiele zur Populationsgefähr-
dungsanalyse (PVA), methodische Grundlagen 
und Hinweise auf weiterführende Literatur zu 
entsprechenden Methoden finden sich z. B. in 
Amler et al. (1999).

nen Exemplare oder des geschädigten 
Gebiets in Bezug auf die Erhaltung der 
Art oder des Lebensraums, Seltenheit der 
Art oder des Lebensraums […]“ sowie 
die Fortpflanzungs- und die Regenerati-
onsfähigkeit (Anhang I UH-RL)17. Mit Hil-
fe dieser Daten soll die Erheblichkeit des 
Schadens ermittelt werden. Gleichzeitig 
können diese Daten für die Rekonstrukti-
on des Ausgangszustands herangezogen 
werden. Beispielsweise kann die Anzahl 
der getöteten Exemplare einer Art Hin-
weise auf den Ausgangszustand geben: 
im Ausgangszustand war nachweislich 
die vorgefundene Anzahl toter Exempla-
re am Schadensort vorhanden. Gegebe-
nenfalls muss eine unbekannte Anzahl 
geschädigter Exemplare hinzugerechnet 
werden, welche nicht unmittelbar am 
Schadensort getötet wurden, sondern 
durch eine mögliche Flucht dem Scha-
densereignis mit Verletzungen entkom-
men sind und an anderer Stelle veren-
den. Im Allgemeinen kann gefolgert wer-
den, dass eine hohe Anzahl vorgefunde-
ner toter Exemplare potentiell ein Indiz 
für einen günstigen Erhaltungszustand 
der Art im Ausgangszustand darstellt. 
Hieraus wird ersichtlich, dass der Daten-
qualität eine hohe Bedeutung zukommt: 
sie stellt die Grundlage zur Bearbeitung 
der wichtigsten Arbeitsschritte von der 
Schadenserfassung bis hin zur Bestim-
mung geeigneter Sanierungsmaßahmen 
dar. Je nach Ausgestaltung der Situation 
im Einzelfall (z. B. Ausprägung des Vor-
kommens vor Schadenseintritt) und in 
Abhängigkeit der Art des jeweiligen 
Schadensereignisses (z. B. plötzlich auf-
tretendes Schadensereignis im Gegen-
satz zu einem schleichend eintretenden) 
sowie den damit einhergehenden mögli-
chen negativen Wirkungen (Art, Um-
fang, etc. wie z. B. kleinräumige oder 
weit reichende negative Wirkfaktoren) 
ergeben sich unterschiedliche Ansprüche 
an den Detaillierungsgrad und die Aktu-
alität der benötigten Daten. 

3.3.1 Diskrepanz in der  
Verfügbarkeit von Daten

Wie oben dargelegt wird die verfügbare 
Datensituation zum jeweiligen Schadens-
ort sehr unterschiedlich sein. Beispiels-
weise existieren für einige Gebiete bzw. 

17  Diese Auflistung enthält eine Reihe von Fach-
termini (so z. B. „Seltenheit der Art“), welche 
mit naturschutzfachlichen Inhalten gefüllt wer-
den müssen. Hierzu wird auf Krawczynski et al. 
2009 verwiesen.
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Für manche Schadensfälle ist es somit 
möglich, dass gute Datenbestände vor-
liegen, bei anderen Schadensfällen kann 
das Gegenteil zutreffen. Ersteres trifft v. 
a. auf solche Arten zu, die ein natur-
räumlich sehr beschränktes Vorkommen 
oder hinsichtlich ihrer notwendigen 
Standortverhältnisse ein sehr beschränk-
tes Vorkommen aufweisen, wie beispiels-
weise einzelne Pflanzenarten der Moore, 
die auf Landesebene gezielt kartiert wur-
den (ebd.). Für viele andere Arten hinge-
gen ist die aktuell besiedelte Fläche nicht 
im Einzelnen bekannt. Liegen keine hin-
reichenden Daten vor, so ist es empfeh-
lenswert, Erhebungen vor Ort durchzu-
führen.

3.4 Verweise auf andere  
Gesetze

In Deutschland war bereits vor Einfüh-
rung des USchadG ein hoher Standard 
existierenden Umweltrechts vorhanden, 
der z. T. über die Pflichten des USchadG 
hinaus geht (Wagner 2008). Das 
USchadG ist als „Stammgesetz“ des Um-
weltordnungsrechts konzipiert, ergän-
zende Regelungen finden sich im jeweili-
gen Fachrecht, wobei das Naturschutz-, 
Wasser- und Bodenschutzrecht als „be-
sondere Teile“ fungieren (ebd.). 

Das Verhältnis des USchadG zu ande-
ren Rechtsvorschriften23 ist in § 1 
USchadG geregelt: es findet dann An-
wendung, wenn „Rechtsvorschriften des 
Bundes oder der Länder die Vermeidung 
und Sanierung von Umweltschäden nicht 
näher bestimmen oder in ihren Anforde-
rungen diesem Gesetz nicht entspre-
chen“. Dies deutet bereits darauf hin, 
dass eine alleinige Lektüre des USchadG 
zur Fallabwicklung nicht ausreicht, son-
dern dass neben dem USchadG auch ein 
Blick in andere Gesetze geworfen wer-
den muss.

Durch die Konzeption als „Stammge-
setz“ ist das USchadG so aufgebaut, dass 
es auf andere Fachgesetze und -direkti-
ven verweist. Hierzu zählen neben dem 
Wasser- und Bodenschutzrecht vorwie-
gend die UH-RL sowie das BNatSchG, 
welches wiederum in § 19 BNatSchG auf 
die FFH-RL und die V-RL verweist. Auch 
Anlage 1 USchadG verweist für die Be-
schreibung der potentiellen umweltge-

23  Bei weitergehendem Interesse zu diesem  
Thema wird z. B. auf die folgende Literatur ver-
wiesen: Greinert 2007, Behrens & Louis 2005, 
Becker 2007.

der Daten bezüglich des Ausgangszu-
stands nicht gegeben sein kann und ein 
entsprechender Rückgriff nicht möglich 
ist. Dann wird eine Rekonstruktion des 
Ausgangszustandes unumgänglich. Lan-
desweite Kartierungen weisen „teils er-
hebliche Unterschiede in der Qualität 
auf, so dass selbst im Falle einer Überein-
stimmung der Kartierkriterien nicht im-
mer das Fehlen eines kartierten geschütz-
ten Biotops an einer bestimmten Örtlich-
keit auch bedeuten muss, dass hier tat-
sächlich kein Lebensraum des Anhangs I 
der FFH-Richtlinie des entsprechenden 
Typs vorhanden sein muss“ (ebd.).

3.3.3 Datensituation zu den  
geschützten Arten

Für die geschützten Arten liegt ein inho-
mogener Datenbestand vor. Die Gruppe 
der Vögel ist häufig am besten erfasst: 
beispielsweise liefert das Informations-
system „Vögel in Deutschland“21 Anga-
ben zu Verbreitung, Bestandsentwick-
lung, jahreszeitlichem Auftreten, Brut- 
und Rastbeständen, Status gemäß Roter 
Liste Brutvögel, Schutzstatus nach Geset-
zen und Konventionen sowie zur europä-
ischen Naturschutzbedeutung. Es wird 
kontinuierlich fortgeschrieben bzw. aktu-
alisiert. Daher sollte sich bezüglich der 
Vogelarten auf der Ebene der Referenz-
daten eine gute Datensituation einstellen 
und je nach der Verfügbarkeit von Detail-
daten, die im Rahmen des ADEBAR-Pro-
jektes (gesamtdeutscher Brutvogelatlas) 
gewonnen werden, die Möglichkeit be-
stehen, auch den Ausgangszustand des 
konkreten Schadensfalls besser zu doku-
mentieren (Peters et al. 2008). Für die 
nicht-avifaunistischen geschützten Arten 
stellt sich die Datensituation anders dar. 
So liegen zu den Arten der Anhänge II 
und IV der FFH-RL auf Bundes- und Lan-
desebene durch einige Basiswerke nur 
bestimmte Referenzdaten vor22(ebd.).

21  Das Informationssystem wurde in 
Kooperation des Dachverbands Deutscher 
Avifaunisten und des Bundesamtes für 
Naturschutz im Rahmen des Forschungs- und 
Entwicklungsvorhabens „Monitoring von 
Vogelarten in Deutschland“ entwickelt und ist 
seit Ende 2006 frei zugängig. Internetseite: 
http://www.dda-web.de, Stand 12.10. 2011.
22  Wichtige Übersichten auf Bundesebene zu 
Verbreitung, Lebensraumansprüchen, ggf.  
Gefährdungsursachen und Erfassungsmethoden 
liefern die Publikationen von Fartmann et al. 
(2001), Petersen et al. (2003, 2004), Petersen & 
Ellwanger (2007) und Doerpinghaus et al. 
(2005).

 ◾ Datenbestand zu Fließgewässern (im 
Zuge der Umsetzung der Wasserrah-
men-Richtlinie19) sowie

 ◾ Fernerkundungsdaten.

Es muss dabei im Einzelfall geklärt 
werden, ob diese Daten den Anforderun-
gen des Anhangs I UH-RL gerecht wer-
den und für die Erfassung, Analyse, Be-
wertung und Maßnahmenentwicklung 
des jeweiligen Schadensfalls als geeignet 
angesehen werden können. Prinzipiell 
bietet die flächenhafte Erfassung ge-
schützter Biotope eine gute Datengrund-
lage, um eine mögliche Betroffenheit ei-
nes natürlichen Lebensraumes zu identi-
fizieren. Es besteht ferner die Möglich-
keit, durch die im Rahmen der Erfassung 
eventuell dokumentierten Detaildaten 
und vorgenommenen Bewertungen, zu-
sätzliche räumlich konkrete und qualita-
tive bzw. quantitative Daten bezüglich 
des Zustands zu erhalten (Peters et al. 
2008). Viele Bundesländer stellen online 
verschiedene Informationen zum Biotop- 
und Artenschutz und andere wichtige 
Umweltinformationen zur Verfügung.20

Insbesondere nutzungs- oder pflegeab-
hängige Lebensraumtypen können 
schnellen Veränderungen unterliegen. 
Diese Veränderungen können mittels ei-
ner regelmäßigen Überprüfung auf dem 
aktuellen Datenstand gehalten werden. 
Aus Kosten- und Zeitgründen ist ein sol-
ches Vorgehen jedoch nicht immer mög-
lich, so dass bei einem möglichen Scha-
denseintritt die erforderliche Aktualität 

19  Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Was-
serpolitik, ABl.EU Nr. L 327 S. 1, geändert durch 
Entscheidung Nr. 2455/2001/EG vom 20. No-
vember 2001, ABI.EU Nr. L 331 S. 1.
20  Die erhobenen Informationen werden in Da-
tenbanken -Biotopkataster, Fundortkataster- ge-
speichert. Sie enthalten Angaben, wo solche 
Gebiete bzw. Arten zu finden sind. Zugleich 
fließen die im Rahmen des naturschutzbezoge-
nen Monitoring (Art-, Biotop- und Landschafts-
monitoring) erhobenen Daten, dort ein. So z.B. 
Niedersachsen: Niedersächsischer Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN), Quelle: http://www.naturschutzgebie-
te.niedersachsen.de/portal/live.php?&article_
id=99126&navigation_id=8062&_psmand=26 
Stand: 12.10. 2011 oder
NRW: Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz (LANUV), Quelle: http://www.
lanuv.nrw.de/service/infosysteme.htm Stand: 
12.10. 2011 oder
Brandenburg: Landesamt für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz (LUGV), Quelle: 
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.
php/lbm1.c.292617.de Stand: 12.10. 2011.
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1 Satz 2 BNatSchG liegt eine Schädigung 
nicht vor bei „zuvor ermittelten nachtei-
ligen Auswirkungen von Tätigkeiten ei-
nes Verantwortlichen, die von der zu-
ständigen Behörde nach den §§ 34, 35, 
45 Absatz 7 oder § 67 Absatz 2 oder, 
wenn eine solche Prüfung nicht erforder-
lich ist, nach § 15 oder auf Grund der 
Aufstellung eines Bebauungsplans nach 
§ 30 oder § 33 des Baugesetzbuches ge-
nehmigt wurden oder zulässig sind.“ Die 
Freistellung von einem Biodiversitäts-
schaden ist somit möglich durch:

 ◾ die FFH-Verträglichkeitsprüfung (§ 34 
BNatSchG bzw. § 35 BNatSchG i. V. m. 
einer Prüfung der Freisetzung gen-
technisch veränderter Organismen) 
sowie naturschutzrechtliche Ausnah-
men und Befreiungen (§ 45 Abs. 7, 
§ 67 Abs. 2 BNatSchG)
Sind Eingriffe in ein Natura 2000-Ge-
biet geplant, bzw. reichen negative 
Auswirkungen bis in ein solches hin-
ein, so ist – unabhängig von der  
Eingriffsregelung und einer möglichen 
Umweltverträglichkeitsprüfung – zu-
vor eine Verträglichkeitsprüfung 
durchzuführen (Art. 6 Abs. 3 bzw. Art. 
7 FFH-RL). Wurde eine solche FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung nach den §§ 34 
und 35 BNatSchG durchgeführt, so ist 
der Verantwortliche von einer Haf-
tung für Biodiversitätsschäden freige-
stellt, da die nachteiligen Auswirkun-
gen zuvor ermittelt wurden. Diese Art 
der Freistellung dient der Umsetzung 
des Art. 2 Nr. 1 lit. a UAbs. 2 UH-RL. 
Dort findet sich die Regelung, dass er-
hebliche Beeinträchtigungen ge-
schützter Arten und natürlicher Le-
bensräume nicht als Biodiversitäts-
schaden in Betracht kommen, wenn 
sie zuvor von den zuständigen Behör-
den ermittelt wurden und gemäß den 
Vorschriften zur Umsetzung von Art. 6 
Abs. 3 und 4 FFH-RL bzw. Art. 7 FFH-
RL i.V.m. Art. 4 Abs. 4 S. 4 V-RL aus-
drücklich genehmigt wurden (Roller & 
Führ 2005). Diese durch die Umwelt-
haftungsrichtlinie vorgenommene Ne-
gativabgrenzung schließt laut Roller & 
Führ (a. a. O.) nicht nur bestimmte 
Rechtsfolgen, sondern die Anwen-
dung der Umwelthaftungsrichtlinie 
insgesamt aus. Weiterhin sieht §  19 
Abs. 1 S. 2 BNatSchG eine Freistellung 
von einem Biodiversitätsschaden vor, 
wenn ein Ausnahme- oder Befrei-
ungssverfahren nach § 45 Abs. 7 oder 
§ 67 Abs. 2 BNatSchG vorliegt. 

pen derzeit stattfindet24. Die Versiche-
rungswirtschaft hat sich hin gegen bereits 
sehr früh der Thematik der Umwelthaftung 
angenommen und ent sprechende Versi-
cherungsmodelle konzipiert. Hierzu zählen 
z. B. die un ver bind lichen Musterbedingun-
gen des Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) für die 
Umweltschadensversicherung.

3.6 Enthaftung – wer saniert?

Eine weitere Möglichkeit, warum bisher 
wenige Biodiversitätsschäden bekannt 
geworden sind, könnte sein, dass in den 
meisten Fällen die so genannte „Enthaf-
tung“ greift. Darunter versteht man, dass 
der Verursacher für den entstandenen 
Schaden nicht haftet, z. B. weil er im Vor-
feld im Rahmen von Genehmigungsver-
fahren eine ausführliche Ermittlung von 
Umweltfolgen vorgenommen hat und 
entsprechende Vermeidungsmaßnah-
men getroffen hat. Fälle in Deutschland 
für die die Enthaftung zur Anwendung 
kam, sind der Verfasserin nicht bekannt. 
EU-weit sind Haftungsausschlüsse für 
Umweltschäden jedoch angewendet 
worden (Lopatta 2011).

Das USchadG unterscheidet zwischen 
einer Gefährdungshaftung und einer 
Verschuldenshaftung. Die Gefährdungs-
haftung gilt nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
USchadG für alle Umweltschäden ein-
schließlich ihrer unmittelbaren Gefahren, 
die durch eine der in Anlage 1 USchadG 
aufgeführten beruflichen Tätigkeiten 
hervorgerufen werden. Die Verschul-
dungshaftung gilt nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 
USchadG für Biodiversitätsschäden ein-
schließlich ihrer unmittelbaren Gefahren 
für alle beruflichen Tätigkeiten. Für Schä-
den an Böden oder an Gewässern gilt 
diese Form der Haftung nicht.

Prinzipiell haftet der Verursacher für 
einen eingetretenen Schaden, d. h. er ist 
zur Sanierung verpflichtet. In § 19 Abs. 1 
Satz 2 BNatSchG ist definiert, wann kein 
Biodiversitätsschaden im Sinne des 
USchadG vorliegt, folglich auch kein Haf-
tungsfall für den Verursacher eintritt. Es 
liegt eine „Enthaftung“ bzw. Freistellung 
vor. Gemäß dem Wortlaut von § 19 Abs. 

24  An dieser Stelle sei z.B. auf das Promotions-
vorhaben der Verfasserin verwiesen, welches 
sich damit beschäftigt, die Erheblichkeitsbewer-
tung praxistauglicher zu gestalten. Weiterhin  
sei auf das laufende Projekt „Umwelthaftung 
und Biodiversität“ an der FH Bingen verwiesen, 
welches z. B. die Erstellung von Leitfäden für 
Unternehmen beinhaltet.

fährdenden Tätigkeiten auf eine Reihe 
anderer Gesetze und Vorschriften. Knopp 
& Kwasnicka (2008) beschreiben diesen 
Verweismechanismus als „komplex“ und 
„schwer lesbar“. Besonders problema-
tisch erweist sich diese Verweistechnik 
bei der Herausarbeitung der Schutzgüter 
des USchadG. Zwar definieren § 19 Abs. 
2 und 3 BNatSchG, welche Arten und na-
türliche Lebensräume als Schutzgüter im 
Sinne des USchadG zu verstehen sind, 
doch findet sich auch hier keine explizier-
te Nennung von Arten oder Lebensräu-
men sondern vielmehr weitere Verweise. 
Konkrete Arten und Lebensraumtypen 
werden erst in den Anhängen der FFH-RL 
und V-RL benannt. Jedoch auch hier wer-
den die Schutzgüter nur z. T. konkret be-
nannt. Ein großer Teil der Schutzgüter 
muss weiterhin durch Beschreibungen 
indirekt abgeleitet werden (Krawczynski 
et al. 2009). Dies gilt z. B. für potentielle 
Teillebensräume von gelisteten Arten 
(ebd.). Krawczynski et al. (2009) be-
schreiben die Formulierungen der UH-RL 
als ein „ökologisch fragwürdiges, zumin-
dest jedoch ein nicht eindeutig aufzu-
schlüsselndes Sammelsurium von Ge-
samt- und Teillebensräumen der nur teil-
weise eindeutig bezeichneten Arten“. In 
den Jahren 2008 / 2009 wurde von den-
selben Autoren erstmals eine Auflistung 
sämtlicher abzuleitender Schutzgüter für 
die Bundesrepublik Deutschland erstellt. 
Im Ergebnis handelt es sich um mindes-
tens 586 Arten und Lebensräume: 91 
Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-RL, 
191 FFH-Arten der Anhänge II und IV und 
304 Vogelarten (ebd.).

Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass die umfangreiche Verweistechnik 
den Anwender in der Praxis vor großen 
Herausforderungen stellt, weswegen die 
Gesetzesanwendung erschwert wird. 

3.5 Fehlende Praxisleitfaden

Aufgrund der relativ neuen Gesetzeslage 
und den zuvor genannten Schwierigkei-
ten in der Anwendung des Gesetzes ist 
die Erarbeitung und Bereitstellung an-
wendungstauglicher Praxisleitfäden wich-
tig. Auf die Notwendigkeit solcher Praxis-
leitfäden wurde bereits durch Peters et 
al. (2008) hingewiesen. Da diese bislang 
nach wie vor nicht vorhanden sind, bleibt 
der Anwender mit der komplexen The-
matik weitgehend allein gelassen. Anzu-
merken ist, dass die Erarbeitung von Pra-
xisleitfäden für verschiedene Nutzergrup-
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Umweltschadensgesetzes war nicht ein-
getreten, was vor allem darin begründet 
lag, dass durch die Jahreszeit bedingt 
noch kein Brutgeschäft stattgefunden 
hatte. Alle Feuerlöscher wurden durch 
die Berufsfeuerwehr geborgen. Es wurde 
ein Strafverfahren wegen Gewässerver-
unreinigung eingeleitet, der Täter konnte 
bislang jedoch nicht ermittelt werden.

4 Diskussion

Die Frage der Effektivität des USchadG in 
Bezug auf die Sanierung von Biodiversi-
tätsschäden kann nicht abschließend be-
antwortet werden. Die relativ geringe 
Zahl bisher bekannt gewordener Fälle 
könnte auf die begrenzten Kenntnisse 
der Beteiligten, wie z. B. Behörden und 
Betreiber, zurückzuführen sein. Sie könn-
te aber auch auf die präventive Wirkung 
zurückgehen, die das USchadG bereits 
hat. Auch laut dem Bericht zur Effektivi-
tät der UH-RL (Europäische Kommission 
2010) bleibt unklar, ob die relativ geringe 
Schadensfallzahl auf die präventive Wir-
kung der UH-RL zurückzuführen ist oder 
ob die Schäden z. T. unerkannt bleiben. 
Ebenfalls könnte die Anwendung beste-
hender Rechtsvorschriften, vor allem in 
Bezug auf Boden- und Gewässersanie-
rung, die striktere Maßnahmen umfas-
sen als das USchadG, ein Grund für die 
geringe Fallzahl sein. Es könnten auch 
Ausnahmen und Haftungsausschlüsse, 
wie z. B. Insolvenz oder nicht ermittelba-
rer Verursacher, als Ursache hierfür ange-
führt werden. Das USchadG beinhaltet 
keine Meldepflicht der zuständigen Be-
hörde über eingetretene Biodiversitäts-
schäden, so dass die deutschlandweit 
tatsächlich eingetretene Schadensfallzahl 
sehr schwer abschätzbar ist. Es bleibt da-
her auch fraglich, wie Deutschland der 
Berichtspflicht gemäß Art. 18 Abs. 1 UH-
RL über die Erfahrungen in der Anwen-
dung der neuen Rechtsnorm adäquat 
nachkommen wird, wenn nicht einmal 
die Fallzahlen hinreichend bekannt sind. 
Wie der Bericht der Europäischen Kom-
mission zur Effektivität der UH-RL ver-
deutlicht, gilt dies auch für andere Mit-
gliedstaaten der EU, so dass die Europäi-
sche Kommission ebenfalls nur mit  
groben Schätzungen arbeiten kann. Ver-
mutlich wird es aufgrund der vorgenann-
ten Umsetzungs- bzw. Anwendungs-
schwierigkeiten eine nur schwer ab-
schätzbare Dunkelziffer an Biodiversitäts-
schäden geben. Dies gilt es zum Schutze 
der Arten- und Lebensräume durch die 

doch die Ursachen hierfür nicht klar 
greifbar sind. Dies wird vor allem bei 
schleichenden Schadensereignissen der 
Fall sein. Hierzu könnte z. B. ein kontinu-
ierlicher Nährstoffeintrag zählen, wo-
durch sich Veränderungen der Standort-
eigenschaften eines geschützten Lebens-
raumtyps der FFH-RL ergeben, welcher 
auf nährstoffarme Bedingungen ange-
wiesen ist. In Folge des Nährstoffeintrags 
könnte sich der Erhaltungszustand ver-
schlechtern. Auch Entwässerungsmaß-
nahmen im Umfeld von geschützten Le-
bensräumen können ein schleichendes 
Schadensereignis darstellen. In solchen 
Fällen wird auch die Aussage schwierig 
sein, ob natürliche oder anthropogene 
Faktoren Auslöser für den Schaden wa-
ren. Möglicherweise ergibt auch erst die 
Summe vieler kleinerer Störfaktoren die 
nachteilige Veränderung. In derartigen 
Situationen ist der Rückgriff auf den Ver-
ursacher und die Ableitung der Sanie-
rungsfolge schwierig.

3.8 Unbekannter  
Schadensverursacher

Die Fallbeispiele aus der Praxis zeigen, 
dass Schädigungen eintreten können, 
bei denen die Schadensursache zwar 
zweifelsfrei feststellbar ist, jedoch der 
Schadensverursacher nicht greifbar ist. 
Hierzu zählt zum Beispiel die illegale Ent-
sorgung von Stoffen in die Umwelt, wo-
raus erhebliche Schädigungen resultieren 
können. Die eingeleiteten polizeilichen 
Ermittlungsverfahren führen nicht immer 
zur Ergreifung des oder der Täter, so dass 
der Schadensverursacher unklar bleibt. 
Als Beispiel sei die illegale Entsorgung 
von Feuerlöschern genannt. Im Januar 
2011 wurden 27 Feuerlöscher im Barg-
hauser See25 im Stadtgebiet von Wil-
helmshaven gefunden. Der Barghauser 
See dient als Nahrungsgewässer für die 
Teichfledermaus und ist daher als FFH-
Gebiet26 ausgewiesen. Weiterhin befin-
det sich in der Mitte des Sees ein Brut-
floß, auf dem regelmäßig Möwen und 
Flussseeschwalben brüten. Die Feuerlö-
scher enthielten ammoniakhaltiges Pul-
ver, welches teilweise ausgetreten war 
und an der Wasseroberfläche schwamm. 
Ein Biodiversitätsschaden im Sinne des 

25  Verordnung über das Landschaftsschutz-
gebiet „Barghauser See“ (LSG WHV Nr. 87)  
der Stadt Wilhelmshaven vom 28.11.2007.
26  FFH-Gebiet „Teichfledermaus-Habitate im 
Raum Wilhelmshaven“, FFH 180, Gebiets- 
nummer 2312-331.

 ◾ die Eingriffsriffsregelung (§ 15 BNat-
SchG)
Hat der Verantwortliche im Vorfeld 
alle für sein Vorhaben erforderlichen 
Maßnahmen im Rahmen der Eingriffs-
regelung getroffen, die Kompensati-
onsmaßnahmen fachgerecht durch-
geführt und wurde ihm die entspre-
chende Genehmigung von der Behör-
de erteilt, so ist er von der Haftung für 
einen durch sein Projekt entstanden 
Biodiversitätsschaden ausgenommen. 
Wichtig ist, dass sich die Ausgleichs-
maßnahmen auf die ermittelten Be-
einträchtigungen beziehen müssen. 
Ersatzmaßnahmen bewirken laut Lou-
is (2008) keine Freistellung von einem 
Biodiversitätsschaden. Ersatzzahlun-
gen sind für eine Enthaftung ebenfalls 
nicht zulässig, weil Anhang II UH-RL 
keinerlei Geldzahlungen als Möglich-
keit einer geeigneten „Sanierungs-
maßnahme“ akzeptiert. 

 ◾ die Bauleitplanung
Der Haftungsausschluss für Biodiversi-
tätsschäden im Rahmen der Bauleit-
planung findet sich in § 19 Abs. 1 Satz 
2 BNatSchG niedergelegt. Eine Haf-
tung für Biodiversitätsschäden entfällt 
demnach, wenn die Beeinträchtigun-
gen bei der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans ermittelt und eine Geneh-
migung nach §  30 oder §  33 BauGB 
erteilt wurde. Gemäß Louis (2008) gilt 
dieser Haftungsausschluss auch für In-
nenbereichsentwicklungspläne nach 
§  13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Wichtig ist 
auch hier, dass eine Ermittlung nach-
teiliger Einflüsse des Vorhabens auf 
geschützte Arten und Lebensräume 
stattgefunden hat, auch wenn die Ein-
griffsregelung sonst nicht angewen-
det wird, sowie die Realisierung der 
erforderlichen Vermeidungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen. Eine Enthaf-
tung kann nur greifen, wenn die zuvor 
ermittelten Beeinträchtigungen aus-
geglichen wurden (ebd.). Eine bloße 
Hinnahme möglicher Schäden wider-
spricht dem beabsichtigten Schutz-
zweck des USchadG und kann somit 
auch keinen Haftungsausschluss be-
gründen. 

3.7 Unbekannte  
Schadensursache

In der Praxis wird es auch eine Reihe von 
Fällen geben, in denen zwar eine nach-
teilige Veränderung feststellbar ist, je-
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von den Vereinten Nationen zur UN De-
kade der Biodiversität29 erklärt. Dies be-
kräftigt, dass dem Erhalt der weltweiten 
biologischen Vielfalt international ein ho-
her Stellenwert beigemessen wird. Inwie-
fern das USchadG dazu beitragen kann, 
den Rückgang dieser biologischen Viel-
falt zu stoppen, bleibt fraglich. 

5 Zusammenfassung

Bundes- wie europaweit sind bisher nur 
wenige Fälle bekannt, für die das 
USchadG bzw. die UH-RL angewandt 
wurde. Dies liegt z. T. darin begründet, 
dass zur Bewertung in Deutschland an-
dere Rechtsnormen, z. B. aus dem Was-
ser- oder Bodenschutzrecht, zur Anwen-
dung kommen, die strengere Regelun-
gen enthalten. Bereits vor Einführung des 
USchadG bestand hier ein hoher Stan-
dard des Umweltrechts, der z. T. über die 
Pflichten des USchadG hinausgeht. Eine 
öffentlich-rechtliche Haftung für be-
stimmte europaweit geschützte Arten 
und Lebensräume gemäß der FFH- und 
Vogelschutzrichtlinie, so genannte Biodi-
versitätsschäden, bestand vor Einführung 
des USchadG in Deutschland jedoch 
nicht, so dass eine bestehende Rechtslü-
cke geschlossen wurde. Unklar bleibt, ob 
die geringe Anzahl bisher aktenkundig 
gewordener Biodiversitätsschäden auf 
eine gute Präventivwirkung des USchadG 
zurückzuführen ist oder ob eine hohe 
Dunkelziffer von Biodiversitätsschäden 
existiert. Die Ergebnisse einer ersten Ana-
lyse zeigen, dass mit der neuen Gesetzes-
lage viele Schwierigkeiten für den An-
wender verbunden sind. Hierzu zählen 
z. B. die Bewertung der Erheblichkeit von 
Biodiversitätsschäden oder die Verzah-
nung mit anderen Rechtsvorschriften. 
Auch die Diskrepanz in der Verfügbarkeit 
von Daten und der Mangel an Praxisleit-
fäden führt dazu, dass das neue Gesetz 
in der Praxis bislang nicht adäquat ange-
wendet wird. Hinzukommt, dass die 
neue Rechtslage noch nicht bei allen An-
wendern hinreichend bekannt ist. Viele 
der recherchierten Fälle wurden nach 
bereits bestehenden Rechtsnormen be-
handelt, ohne dass das USchadG explizit 
zur Anwendung kam. Wie bei der Ein-
führung anderer Umweltrechtsnormen, 
wird es auch im Falle des USchadG vor-
aussichtlich einige Zeit in Anspruch neh-
men, bis sich die Anwendung dieser neu-

29  Convention on Biological Biodiversity (CBD) 
2011b.

prüfung, der Eingriffsregelung oder dem 
Artenschutz können nicht 1:1 übernom-
men werden.

Ein ungelöstes Problemfeld, welches 
sich durch die Enthaftung ergibt, steht im 
Zusammenhang mit der Frage, wer im 
Falle der Freistellung die Sanierung 
durchführt. Hierüber trifft das USchadG 
keine Aussagen. In einem solchen Fall ist 
eine Schadenslage eingetreten, welche 
im Sinne des Schutzgedankens des 
USchadG mittels einer Sanierung besei-
tigt werden soll. Außer Frage sollte daher 
der Grundgedanke stehen, dass trotz 
Haftungsfreistellung eine Schadenssanie-
rung durchgeführt wird. Da aufgrund der 
Enthaftung der Verursacher die Sanie-
rung nicht durchführen muss, ist in Zei-
ten allgemein knapper kommunaler Kas-
sen fraglich, wer die Sanierung finan-
ziert. Hierfür müssten vermutlich Gelder 
aus anderen Finanzierungsprogrammen 
in Anspruch genommen werden.

Der etablierte Begriff des Biodiversi-
tätsschadens hat wenig mit dem weiten 
Verständnis im Sinne der Biodiversitäts-
konvention gemein. Dennoch wird durch 
die Einführung des USchadG zumindest 
ein kleiner Teil dieser Biodiversität ge-
schützt, auch wenn es sich hierbei größ-
tenteils nur um ganz bestimmte ge-
schützte Arten und Lebensräume gemäß 
der FFH-RL und V-RL handelt. So stellt 
doch zumindest dieser Schutz eine Ver-
besserung des Naturschutzrechtes dar. 
Positiv hervorzuheben ist auch, dass es 
auf eine Lokalisierung der geschützten 
Arten und Lebensräume in einem Schutz-
gebiet nicht ankommt, d.h. die Arten fal-
len auch dann unter den Schutzbereich 
des USchadG, wenn sie sich außerhalb 
der ausgewiesenen Schutzgebiete befin-
den. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass 
die Bundesrepublik Deutschland keinen 
Gebrauch davon gemacht hat, auch an-
dere als in der UH-RL genannte, nach na-
tionalen Vorschriften geschützte Arten in 
den Eröffnungsbereich des USchadG ein-
zustellen. Viele gefährdete Rote-Liste-
Arten sind derzeit nicht unmittelbar 
durch das USchadG geschützt. Diesem 
Umstand hätte man durch die Einbezie-
hung dieser Arten in den Eröffnungsbe-
reich des USchadG entgegen wirken 
können. Zugleich wäre dann der durch 
das USchadG abgedeckte Schutz der 
„Biodiversität“ etwas größer und käme 
dem allgemein weiten Verständnis der 
Biodiversität im wissenschaftlich-ökologi-
schen Bereich zumindest ein klein wenig 
näher. Die Jahre 2011 bis 2020 wurden 

zielgerichtete Anwendung des USchadG 
in der Praxis zu ändern. Abhilfe könnte 
z. B. die Einrichtung einer zentralen Scha-
densfalldatenbank schaffen. Hierdurch 
würde nicht nur Klarheit über die einge-
tretene Schadensanzahl geschaffen wer-
den, sondern es bestünde auch die  
prinzipielle Möglichkeit entsprechende 
Kontaktdaten in dieser Datenbank zu 
hinterlegen. Hierdurch könnte ein Erfah-
rungsaustausch der Rechtsanwender er-
möglicht werden.

Die recherchierten Fallbeispiele zei-
gen, dass in Bezug auf Schäden an Le-
bensräumen häufig der gesetzliche Bio-
topschutz (§ 30 BNatSchG) angewandt 
wurde27. Dies könnte ein Indiz dafür sein, 
dass die zuständige Behörde häufig auf 
die in der Praxis etablierten Rechtsvor-
schriften zurückgreift anstatt das neue 
USchadG anzuwenden. Ein solcher Rück-
griff auf andere Rechtsnormen zur Fall-
abwicklung könnte aber auch eine Folge 
der oben beschriebenen komplexen Ge-
setzesverweise sein, die eine einfache 
Anwendung des USchadG erschweren.  

Auch die Erheblichkeitsbewertung28 
stellt eines der zentralen Schwierigkeiten 
im Umgang mit dem USchadG dar. Nicht 
jede nachteilige Veränderung ist zwangs-
läufig ein Biodiversitätsschaden im Sinne 
des USchadG. So nennt das USchadG 
Fälle, die nicht zu einer Sanierungspflicht 
führen. Ein Schaden liegt z. B. dann nicht 
vor, wenn die nachteilige Veränderung 
auf natürliche Ursachen zurückzuführen 
ist, geringer als die natürliche Fluktuation 
zu bewerten ist oder für die Bewirtschaf-
tung der Gebiete über viele Jahre als nor-
mal anzusehen ist. Weiterhin muss die 
Schädigung erheblich sein, um die Sanie-
rungsfolge auszulösen. Für die Erheblich-
keitsbewertung wird nicht nur auf den 
Ausgangszustand, sondern vor allem auf 
den günstigen Erhaltungszustand Bezug 
genommen. Gängige Bewertungsstan-
dards, z.B. aus der FFH-Verträglichkeits-

27  Dies deckt sich mit Äußerungen der Versiche-
rungswirtschaft und Experten im Rahmen der  
2. Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsge-
meinschaft (PAG) „Der Biodiversitätsschaden 
des Umweltschadensgesetzes – Grundlagenda-
ten zur Erfassung und Bewertung“ am 18. Mai 
2010 in Berlin. Durchgeführt im Rahmen des 
von der Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
geförderten gleichnamigen Forschungsprojektes 
am Lehrstuhl Allgemeine Ökologie der Branden-
burgischen Technischen Universität (BTU) Cott-
bus.
28  Zur Erheblichkeitsbewertung siehe den Artikel 
der Verfasserin „Biodiversitätsschäden nach 
dem Umweltschadensgesetzes und deren Be-
wertung“ in diesem Band.
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Summary

The Environmental Damages Act and the 
Environmental Liability Directive have 
been applied to only a few cases in Ger-
many and europe so far. This might be 
explained by the fact that in germany 
other legal norms, as for example water- 
and soil conservation legislation, which 
provide stricter regulation, are applied 
for assessment, instead of the Environ-
mental Damages Act. Even before the 
implementation of the Environmental 
Damages Act a high standard in environ-
mental law existed here, wich partially 
exceeded the Environmental Damages 
Act. However liability under public law 
for certain European protected species 
and natural habitats as specified in the 
Fauna-Flora Habitat Directive and the 
conservation of wild birds directive, the 
so called damage to biodiversity, did not 
exist. The Environmental Damages Act 
closed a gap in german law. It is uncer-
tain if the small number of registered 
damages of biodiversity was caused by 
the preventive effect of the Environmen-
tal Damages Act or if a high number of 
unreported cases exists. The results of a 
first analysis show, that there are high 
difficulties applying the new law. Some 
reasons are the severity assessment and 
cross-overs with other laws. Other prob-
lems are the discrepancy in the available 
data and the lack of guidance docu-
ments. Because of all this the new law 
has not been applied appropriatly so far. 
Additionally the new law is not known to 
all operators. Many researched cases 
were dealt with the existing law without 
applying the Environmental Damages 
Act. As known from the introduction of 
other environmental standards, also the 
implementation in the case of the Envi-
ronmental Damages Act will take time 
until the usage of the law is established 
and practical guidelines are available.
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1 Anlass, Zielsetzung und  
theoretischer Hintergrund

Aufgrund der gemeinschaftsrechtlichen 
Pflicht zur Umsetzung der europäischen 
Umwelthaftungsrichtlinie (UH-RL)1 trat 
im Jahre 2007 das deutsche Umwelt-
schadensgesetz (USchadG)2 in Kraft. Das 
USchadG ist eine öffentlich-rechtliche Er-
gänzung des jeweiligen Fachrechts in 
den Bereichen Naturschutz-, Wasser-
haushalts- bzw. Bodenschutzrecht. Seit 
dem In-Kraft-Treten des USchadG be-
steht erstmals in Deutschland eine Haf-
tung auch für bisher nicht von der Um-
weltgesetzgebung erfasste Schäden an 
der freien Natur. Hierdurch wurden be-
stehende Haftungslücken bei Schäden 
an bestimmten europaweit geschützten 
Lebensräumen und wild lebenden Tier- 
und Pflanzenarten geschlossen. Diese 
Schäden werden vereinfacht als „Biodi-
versitätsschäden“ bezeichnet. Eine Fest-
legung dieser geschützten Lebensräume 
und Arten findet sich nicht unmittelbar 
im USchadG, sondern erfolgt in § 19 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG)3, 
auf den das USchadG verweist. 
Im Sinne des USchadG haftet der Verur-
sacher für Umweltschäden, die er im 
Rahmen einer beruflichen Tätigkeit ver-
ursacht. Er ist verpflichtet, diese zu ver-
meiden und ggf. zu sanieren. Aufgrund 
der neuen Rechtslage und den damit ver-

1  Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21.4.2004 über Um-
welthaftung zur Vermeidung und Sanierung 
von Umweltschäden, ABI.EU Nr. L 143 S. 56, 
zuletzt geändert durch RL 2009/31/EG vom 
23.4.2009, ABI.EU Nr. L 140 S. 114.
2  Umweltschadensgesetz vom 10.5.2007 (BGBl. 
I S. 666); zuletzt geändert durch Art. 14 des Ge-
setzes vom 31.7.2009 (BGBl. I S. 2585).
3  Bundesnaturschutzgesetz vom 29.7.2009 
(BGBl. I S. 2542); zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 6.12.2011 (BGBl. I S. 2557).

bundenen vielfältigen Wechselbeziehun-
gen zwischen dem USchadG und dem 
Fachrecht können sich bei der prakti-
schen Anwendung Unsicherheiten erge-
ben, wie mit derartigen Umweltschäden, 
insbesondere den so genannten Biodi-
versitätsschäden, umzugehen ist und 
welche naturschutzfachlichen Konse-
quenzen sich hieraus ergeben. 

Im Umweltrecht finden sich vielfach 
unbestimmte Rechtsbegriffe. Dies gilt 
auch für die Formulierung „Eine Schädi-
gung von Arten und natürlichen Lebens-
räumen im Sinne des Umweltschadens-
gesetzes ist jeder Schaden, der erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf die 
Erreichung oder Beibehaltung des güns-
tigen Erhaltungszustands dieser Lebens-
räume oder Arten hat“ (§ 19 Abs. 1 S. 1 
BNatSchG). Auf diese Formulierung muss 
im Rahmen der Bewertung eines Biodi-
versitätsschadens zurückgegriffen wer-
den, da ein solcher Schaden nur vorliegt, 
wenn erhebliche nachteilige Auswirkun-
gen bestehen. Der Erheblichkeitsfeststel-
lung kommt somit eine zentrale Rolle zu, 
da die Haftungsfolge mit der daran an-
knüpfenden Schadenssanierung nur 
greift, wenn die Erheblichkeit des Scha-
dens vorliegt. Anhang I der UH-RL bein-
haltet eine Palette an Kriterien, die zur 
Schadensbewertung (Feststellung der 
Erheblichkeit) herangezogen werden 
können, jedoch kein abgeschlossenes 
Konzept einer Erheblichkeitsprüfung4. 
Sie ist vielmehr durch naturschutzfachli-
che Beiträge zu unterlegen. 

Bislang ist nicht geklärt, ob für ein be-
stimmtes Schutzgut die Erheblichkeits-
schwelle immer gleich anzusetzen ist 
oder ob es Faktoren gibt, die eine Her-
auf- oder Herabsetzung der Erheblich-
keitsschwelle im Einzelfall begründen. 
Hierunter fällt zum Beispiel die Frage 
nach der Gültigkeit des Grundsatzes: „Je 
ungünstiger der Erhaltungszustand einer 
Art / eines Lebensraums, umso eher wird 

4  Anders, als es beispielsweise aus den Regelun-
gen des Immissionsschutzrechts wie z.B. der TA 
Luft bekannt ist, existieren keine „konkreten 
Werte eindeutig bestimmte[r] Erheblichkeits-
schwellen“ (Thyssen 2010).

die Erheblichkeitsschwelle überschrit-
ten.5“ Das USchadG trifft diesbezüglich 
keine Aussagen und verweist lediglich 
auf den Anhang I der UH-RL, der jedoch 
nur einige Kriterien aufzählt, die zur 
Schadensbewertung herangezogen wer-
den können. Wie der Bewertungsmaß-
stab anzusetzen ist, bleibt offen. Für die 
Anwendung in der Praxis müssen diese 
Bewertungsfragen geklärt werden. Hier-
zu ist die Erarbeitung eines Wertmodells 
nötig.

2 Arbeitsschritte und  
angewandte Methoden

Die Untersuchung erfolgte in fünf Schrit-
ten, welche nicht konstant hintereinan-
der, sondern z. T. auch parallel bearbeitet 
wurden, um Ergebnisse der einzelnen 
Arbeitsschritte in Bezug setzen zu kön-
nen. 

Erstens wurde die Entstehungsge-
schichte der UH-RL und des USchadG 
sowie der damit verfolgten Zielsetzung 
analysiert6. Ergänzend erfolgte eine Un-
tersuchung der Entstehung des Begriffs 
„Biodiversität“ und seiner Bedeutung in 
Wissenschaft, Naturschutz, Politik, Wirt-
schaft und Kultur sowie im Kontext des 
USchadG7. Hierzu wurde vorwiegend die 
aktuelle Literatur ausgewertet8. 

Zweitens erfolgte vor dem Hinter-
grund der Erheblichkeitsprüfung im Sin-
ne der UH-RL bzw. des USchadG zu-
nächst eine Erläuterung des Erheblich-
keitsmerkmals sowohl aus juristischer als 
auch aus naturschutzfachlicher Perspek-
tive. Hierzu wurde eine vertiefende Be-
trachtung der Begrifflichkeiten „Regene-
rationsfähigkeit“, „günstiger Erhaltungs-
zustand“, „Schutz- und Erhaltungsziele“ 
sowie „Funktionen“ vorgenommen. Da-
rauf aufbauend wurde die Übertragbar-
keit der Erkenntnisse aus gängigen Pla-
nungs- und Prüfinstrumenten auf die 

5  So z.B. Louis (2008), Gellermann (2008).
6  Zur Zielsetzung vgl. Erwägungsgrund 3 UH-RL: 
„Schaffung eines gemeinsamen Ordnungsrah-
mens zur Vermeidung und Sanierung von Um-
weltschäden zu vertretbaren Kosten für die Ge-
sellschaft.“
7  Die Abgrenzung der unterschiedlichen Bedeu-
tungen des Begriffs „Biodiversität“ war erfor-
derlich, da ihm jeweils unterschiedliche Dimen-
sionen und Werte zugrunde gelegt werden, 
was zu Missverständnissen führen kann. Inhaltli-
che Ausführungen können der Publikation „Die 
Effektivität des Umweltschadensgesetzes“ der 
Verfasserin in diesem Band entnommen wer-
den. 
8  Z.B. Takacs (1996), Haber (2008), Wiegleb 
(2009).

Biodiversitätsschäden nach dem Umwelt-
schadensgesetz und deren Bewertung*
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Bestimmung der Erheblichkeitsschwelle 
bei Biodiversitätsschäden nach dem 
USchadG überprüft. Hierbei lag der Fo-
kus auf den Prüfinstrumenten „Eingriffs-
regelung“, „Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP)“, „artenschutzrechtliche Prü-
fung“ sowie „FFH-Verträglichkeitsprü-
fung (FFH-VP)“. Es wurde der Frage 
nachgegangen, inwieweit die im Rah-
men der Erheblichkeitsprüfungen dieser 
vorgenannten Prüfinstrumente gewon-
nenen Erfahrungen in ein Wertmodell 
zur Feststellung der Erheblichkeit eines 
Biodiversitätsschadens eingearbeitet 
werden können. Diese Erheblichkeitsprü-
fungen sind allesamt ex ante-Prüfungen, 
während die Erheblichkeitsprüfung im 
Sinne des USchadG ex post erfolgt. Zur 
Überprüfung der Übertragbarkeit wur-
den zunächst die gängige Literatur9, ins-
besondere Knopp et al. (2008), sowie die 
Ergebnisse eines im Jahre 2008 an der 
Brandenburgischen Technischen Univer-
sität (BTU) Cottbus durchgeführten For-
schungsprojektes10 ausgewertet. Weiter-
hin wurden die im Rahmen der zweiten 
Sitzung der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe (PAG) zum Forschungsprojekt 
„Der Biodiversitätsschaden des Umwelt-
schadensgesetzes – Grundlagendaten 
zur Erfassung und Bewertung11“ gewon-
nenen Erkenntnisse zur Klärung dieser 
Fragestellung herangezogen. Insbeson-
dere wurden die Expertenmeinungen zur 
räumlichen Dimension der Erheblich-
keitsschwelle ausgewertet. 

Drittens fand eine Recherche von 
Schadensfällen statt. Dies geschah durch 
Anfragen bei der Versicherungswirt-
schaft und bei Behörden sowie der Aus-
wertung von Pressemeldungen. Der Fo-
kus lag auf Biodiversitätsschäden in 

9  Bruns et al. (2009), Knopp et al. (2008), Louis 
(2008), Peters et al. (2008). 
10  Brandenburgische Technische Universität 
(BTU) Cottbus (2008): Forschungsprojekt „Aktu-
elle Haftungsfragen zu Schäden an der Biodiver-
sität nach dem deutschen Umweltschadensge-
setz“. Durchgeführt am Lehrstuhl für Staats-
recht, Verwaltungsrecht und Umweltrecht am 
Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissen-
schaften & Lehrstuhl Allgemeine Ökologie, ge-
fördert durch die Deutsche Bundesstiftung Um-
welt (DBU). 
11 2.Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsge-
meinschaft (PAG) „Der Biodiversitätsschaden 
des Umweltschadensgesetzes – Grundlagenda-
ten zur Erfassung und Bewertung“ am 18. Mai 
2010 in Berlin. Durchgeführt im Rahmen des 
von der Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
geförderten gleichnamigen Forschungsprojektes 
am Lehrstuhl Allgemeine Ökologie der Branden-
burgischen Technischen Universität (BTU) Cott-
bus.

Deutschland. Alle recherchierten Scha-
densfälle wurden gesammelt und hin-
sichtlich ihrer Schadensart analysiert. Die 
Suche erfolgte dabei überwiegend nach 
den Schlagworten „Umweltschaden“ 
und „Biodiversitätsschäden“ sowie ab-
gewandelter Begriffe. Dabei wurden 
nicht nur solche Fälle gesammelt, die ei-
nen expliziten Bezug zum USchadG auf-
wiesen. Anhand der jeweiligen Beschrei-
bung der Naturschäden konnte abge-
schätzt werden, ob diese Schadensfälle 
auch potentiell gemäß dem USchadG 
hätten abgehandelt werden können. So 
konnten Rückschlüsse auf die Verwen-
dung und den Bekanntheitsgrad des 
USchadG gezogen werden12. 

Viertens wurde die Bezugsebene der 
Bewertung eines Biodiversitätsschadens 
herausgearbeitet. Hierzu wurden anhand 
eines hypothetischen Fallbeispiels der 
„günstige Erhaltungszustand“ und der 
„Ausgangszustand“ als Bezugsebene 
der Bewertung voneinander abgegrenzt.

Fünftens erfolgte die Entwicklung der 
Bewertungsmethodik aus den gewonne-
nen Ergebnissen der vorangegangenen 
Arbeitsschritte. Die Bewertungsmetho-
dik wurde in ein Prüfprotokoll eingebet-
tet.

3 Ergebnisse

Im Naturschutzrecht werden unter-
schiedliche Beeinträchtigungsmaßstäbe 
mit dem Begriff „erheblich“ umschrie-
ben. Identischen Formulierungen kommt 
eine jeweils unterschiedliche Bedeutung 
zu (Thyssen 2010). Der Erheblichkeitsbe-
griff findet sich z. B. in der Eingriffsrege-
lung, in der Umweltverträglichkeitsprü-
fung, im Artenschutz sowie in der FFH-
Verträglichkeitsprüfung. Dem Erheblich-
keitsbegriff eines Biodiversitätsschadens 
im Sinne des USchadG sind wiederum 
andere Dimensionen unterlegt. Zur Be-
stimmung der Erheblichkeit eines Biodi-
versitätsschadens wurde daher ein eige-
nes Bewertungsverfahren entwickelt. 
Nachfolgend werden die wichtigsten Er-
gebnisse der o. g. Arbeitsschritte darge-
legt.

12 Siehe hierzu den Aufsatz „Die Effektivität des 
Umweltschadensgesetzes“ der Verfasserin in 
diesem Band.

3.1 Übertragbarkeit der Er-
kenntnisse aus gängigen 
Planungsinstrumenten auf 
die Bestimmung der Erheb-
lichkeitsschwelle

Laut Anhang I UH-RL sollen vor allem das 
Ausmaß der negativen Abweichung vom 
günstigen Erhaltungszustand bzw. Aus-
gangszustand und die Regenerationsfä-
higkeit der Arten bzw. Lebensräume als 
zentrale Merkmale zur Bestimmung der 
Erheblichkeit herangezogen werden. Ge-
mäß Peters et al. (2008) sind neben der 
fachlichen Beschreibung (Sachebene) für 
die Schadensbewertung auch die kon-
kret formulierten oder abzuleitenden 
Schutz- und Erhaltungsziele (Wertebene) 
von Bedeutung. Anhang I UH-RL beinhal-
tet kein abgeschlossenes Konzept einer 
Erheblichkeitsprüfung. Die dort genann-
ten Kriterien müssen mit naturschutz-
fachlichen Inhalten gefüllt werden, wes-
wegen zur Schadensbewertung von Bio-
diversitätsschäden die Übertragbarkeit 
der Erkenntnisse aus den gängigen Prüf-
instrumenten wie der FFH-Verträglich-
keitsprüfung gemäß der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie (FFH-RL)13 und der Um-
weltverträglichkeitsprüfung gemäß dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG)14 auf die Bestimmung 
der Erheblichkeitsschwelle geprüft wur-
de. Die naturschutzfachlichen Prüfver-
fahren im Rahmen der Eingriffsregelung 
und des besonderen Artenschutzes ge-
mäß dem BNatSchG beinhalten ebenfalls 
einen Erheblichkeitsbegriff. Daher wur-
den diese beiden Prüfungen auch in die 
Betrachtung eingestellt. 

Ein wichtiger Unterschied dieser Er-
heblichkeitsprüfungen liegt darin begrün-
det, dass sowohl die FFH-Verträglichkeits-
prüfung als auch die Umweltverträglich-
keitsprüfung ex ante Prüfungen sind, 
während die Erheblichkeitsprüfung im 
Sinne des USchadG ex post erfolgt (Kraw-
czynski et al. 2008). Gleiches gilt für die 
Eingriffsregelung und die artenschutz-
rechtliche Prüfung. Diese Erheblichkeits-
prüfungen erfolgen also aus einem ande-
ren Blickwinkel: sie haben zum Ziel mög-

13  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräu-
me sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, 
ABl. EU Nr. L 206 S. 7, zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. 
November 2006, ABI.EU Nr. L 363 S. 368.
14  Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung vom 24.2.2010 (BGBl. I S. 94); zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom  
6. Oktober 2011 (BGBl. I S. 1986). 
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liche negative Auswirkungen eines Vor-
habens im Vorfeld der Genehmigung 
frühzeitig zu erkennen und zu vermei-
den. Im Rahmen der Schadensbewer-
tung im Sinne des USchadG ist hingegen 
eine Schädigung eingetreten, die es im 
Nachhinein hinsichtlich der Erheblichkeit 
zu bewerten gilt. 

3.1.1 Eingriffsregelung

Die Eingriffsregelung ist als Instrument 
des Naturschutzes fester Bestandteil des 
BNatSchG und dort in §§ 14 ff verankert. 
Eine weitere wichtige Rechtsgrundlage 
ist § 1a Baugesetzbuch (BauGB)15. Der 
Anwendung der Eingriffsregelung ist 
stets eine behördliche Entscheidung über 
das Vorhaben vorausgesetzt. Somit wer-
den Beeinträchtigungen, die sich zum 
Beispiel durch Unfälle oder nicht geneh-
migungspflichtige Vorhaben ergeben, 
von der Eingriffsregelung nicht erfasst. 
Hierin besteht ein erster wichtiger Unter-
schied im Vergleich zum Anwendungs-
bereich des USchadG.

Für den Erheblichkeitsbegriff im Sinne 
der Eingriffsregelung und der Umwelt-
haftung bestehen unterschiedliche recht-
liche Anknüpfungspunkte (Roller & Führ 
2005, Knopp et al. 2008). Wie § 14 Abs. 
1 BNatSchG zu entnehmen ist, betrifft 
der Prüfmaßstab der Eingriffsregelung 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts bzw. das Landschaftsbild. 
Der Naturhaushalt ist in § 7 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG legal definiert als „die Natur-
güter Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere 
und Pflanzen sowie das Wirkungsgefüge 
zwischen ihnen.“ Hierin bestehen zwei 
weitere wichtige Unterschiede zur Erheb-
lichkeitsbewertung von Biodiversitäts-
schäden im Sinne des USchadG. Erstens 
wird im Rahmen der Erheblichkeitsbe-
wertung gemäß der Eingriffsregelung auf 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts bzw. das Landschaftsbild 
Bezug genommen. Bezugsebene der Er-
heblichkeitsbewertung von Biodiversi-
tätsschäden nach dem USchadG ist hin-
gegen der günstige Erhaltungszustand 
der geschützten Arten und Lebensräume 
(§ 19 Abs. 1 S. 1, Abs. 5 S.1 BNatSchG 
i.V.m. Anhang I UH-RL). Zweitens sind die 
Schutzgüter, an denen ein Biodiversitäts-
schaden im Sinne der UH-RL bzw. dem 
USchadG entstehen kann, enger gefasst 

15  Baugesetzbuch vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 
1509).

als die Schutzgüter, die im Rahmen der 
Eingriffsregelung betrachtet werden. 
Nach § 2 Nr. 1 lit. a USchadG i.V.m. § 19 
Abs. 2 BNatSchG wird mit den natürli-
chen Lebensräumen und geschützten Ar-
ten im Sinne der FFH-RL oder der V-RL nur 
ein Teilbereich des von § 14 Abs. 1 
BNatSchG geschützten Naturhaushaltes 
abgedeckt. Der für die Erheblichkeitsprü-
fung im Rahmen des USchadG relevante 
günstige Erhaltungszustand ist auf den 
Erhalt bestimmter Tier- und Pflanzenar-
ten bezogen. Der Schutz des Naturhaus-
haltes in seiner Leistungs- und Funktions-
fähigkeit nach § 14 Abs.1 BNatSchG ist 
hingegen auf die Sicherung bestimmter 
Lebensraumqualitäten gerichtet (Knopp 
et al. 2008). Aus diesen genannten Grün-
den ist es nicht möglich, die Erheblich-
keitsbeurteilung im Sinne der Eingriffs-
reglung auf die Erheblichkeitsprüfung im 
Sinne des USchadG zu übertragen.

3.1.2 Umweltverträglichkeits-
prüfung

Dem Erheblichkriterium gemäß UVPG 
kommt vor allem in der Vorprüfung des 
Einzelfalls (§ 3c UVPG) eine Bedeutung 
zu. Dabei ist der Erheblichkeitsbegriff im 
Rahmen der Vorprüfung des Einzelfalls 
nicht identisch mit dem im Zulassungsver-
fahren, da der Vorprüfung des Einzelfalls 
unter anderem eine verfahrenslenkende 
Wirkung zukommt, nämlich ob die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung erforderlich ist oder nicht (Knopp et 
al. 2008). Die UVP ist als „Huckepack-
gesetz“ verankert, d. h. die UVP kommt 
nur innerhalb von Genehmigungsverfah-
ren nach dem Fachrecht zur Anwendung. 
Es findet sich im UVPG keine konkrete 
Definition des Erheblichkeitsbegriffs, da 
die UVP in materieller Hinsicht auf die 
Ausfüllung durch das Fachrecht angewie-
sen ist (ebd.). Folglich kann dem UVPG 
kaum eine nähere Eingrenzung des Er-
heblichkeitsbegriffs entnommen werden, 
die auf die Auslegung der Erheblichkeits-
prüfung im Sinne des USchadG übertra-
gen werden könnte16.

16  Umgekehrt wird jedoch das USchadG Einfluss 
auf die UVP nehmen und dieses Instrument in 
der Praxis bestärken. Da Vorhabensträger auf-
grund der neue Rechtslage für durch sie verur-
sachte Umweltschäden haftbar sind, werden sie 
bereits im Zuge des Genehmigungsverfahrens 
die Risiken eines Umweltschadens durch eine 
umfassende UVP ausschließen wollen (Voets 
2009a). 

 3.1.3 Artenschutz

Neben dem europäischen Schutzgebiets-
system Natura 2000 stellen das Arten-
schutzregime der FFH-RL und der Vogel-
schutzrichtlinie (V-RL)17 ein eigenständiges 
Instrument für den Erhalt der Arten und 
Lebensräume dar. Sowohl der physische 
Schutz von Tieren und Pflanzen als auch 
der Schutz ihrer Lebensstätten ist durch 
die artenschutzrechtlichen Vorschriften 
geregelt: sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL 
für alle FFH-Arten des Anhangs IV bezie-
hungsweise gemäß Art. 5 V-RL für alle 
europäischen Vogelarten (Kiel 2007). Wie 
die Vorgaben der UH-RL bzw. des 
USchadG, so gelten auch die strengen Ar-
tenschutzregelungen flächendeckend – 
also überall dort, wo die betreffenden 
Arten vorkommen.

Die in Art. 2 Nr. 4 UH-RL genannten 
Kriterien weisen einen deutlichen Unter-
schied zum allgemeinen Artenschutz 
nach §§ 39 ff BNatSchG sowie den arten-
schutzrechtlichen Verbotsnormen der 
Art. 5 V-RL und Art. 12 ff FFH-RL auf, 
welche alle Individuen einer Art vor ab-
sichtlichen Schädigungen schützen. § 44 
Abs. 1 BNatSchG begründet verschiede-
ne Zugriffsverbote im Rahmen des be-
sonderen Artenschutzrechts. Das speziel-
le Artenschutzrecht schützt nicht den 
Lebensraum von Arten insgesamt, son-
dern ausschließlich selektiv bestimmte 
Lebensraumfunktionen sowie die Indivi-
duen einer Art (Thyssen 2010). Die UH-
RL zielt dagegen nicht auf den Schutz 
eines einzelnen Exemplars, sondern auf 
die Beibehaltung und den Schutz des 
günstigen Erhaltungszustands, also auf 
die objektiven Lebensumstände (Peters 
et al. 2008). Eine Entnahme von einzel-
nen Exemplaren oder eine zeitweilige 
Zerstörung von wenigen Nistplätzen 
muss die Populationsdynamik nicht 
zwangsweise verschlechtern. In beiden 
Fällen muss geprüft werden, ob dies Aus-
wirkungen auf den günstigen Erhal-
tungszustand hat (ebd.). Ein Erheblich-
keitsmerkmal findet sich im Rahmen des 
besonderen Artenschutzrechts nur für 
die streng geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 
Nr. 14 BNatSchG) und die europäischen 
Vogelarten während bestimmter Zeiten, 
wie z. B. der Fortpflanzungs- oder Über-
winterungszeit. Danach liegt eine erheb-

17 Vogelschutzrichtlinie (V-RL) 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung), 
ABl. EU Nr. L 20 S. 7.
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liche Störung vor, „wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der loka-
len Population einer Art verschlechtert“ 
(§ 44 Abs. 1 Ziff. 2 Hlbs. 2 BNatSchG)18. 
Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen 
Prüfung sind zwei verschiedene Populati-
onsebenen zu unterscheiden (vgl. Euro-
päische Kommission 2007). Auf der Ebe-
ne der Verbotstatbestände ist bezüglich 
des Störungsverbotes der Erhaltungszu-
stand der „lokalen Population“ die allei-
nige Bezugsebene. Darüber hinaus ist im 
nachgelagerten Ausnahmeverfahren der 
Erhaltungszustand in der jeweiligen „bio-
geografischen Region“ zu betrachten. 

Die Überprüfung der Übertragbarkeit 
der Erkenntnisse aus dem Artenschutz 
auf die Bestimmung der Erheblichkeits-
schwelle hat somit ergeben, dass diese 
für die Entwicklung einer Bewertungs-
methodik für Biodiversitätsschäden im 
Sinne des USchadG nicht unmittelbar 
verwendet werden können. Allerdings 
kann der Umgang mit dem Erhaltungs-
zustand der lokalen Population einer Art 
möglicherweise Rückschlüsse auf den zu-
grunde zulegenden räumlichen Bewer-
tungsmaßstab bei einer Schädigung eu-
ropäisch geschützter Arten im Rahmen 
der Erheblichkeitsprüfung des USchadG 
liefern.

3.1.4 FFH-Verträglichkeitsprüfung

Bezüglich der Feststellung der Erheblich-
keit liegt es nahe, einen Blick auf das 
sachnahe Gebiet des europäischen Habi-
tatschutzrechts zu werfen, da dieses Kri-
terium für den Habitatschutz nach Maß-
gabe der FFH-RL und der V-RL eine zent-
rale Rolle spielt und durch die Verwen-
dung gleicher Begrifflichkeiten sowie 
sich überlagernde Schutzgüter enge Ver-
flechtungen dieser beiden Richtlinien mit 
der UH-RL bestehen. Die Mitgliedstaaten 

18  Zweifelhaft ist jedoch laut Knopp et al. (2008) 
die Europarechtskonformität des § 44 Abs. 1 Ziff. 
2 (vgl. auch Sobotta 2007 und Gellermann 
2007). Dies sei in der mangelnden Differenzie-
rung zwischen den Anforderungen des Art. 12 
Abs. 2 lit. b FFH-RL und des Art. 5 lit. d V-RL in 
der Fassung des § 44 Abs. 1 Ziff. 2 begründet 
(Knopp et al. 2008:). Gellermann (2007) schlägt 
daher vor, den Erheblichkeitsbegriff des § 44 
Abs. 1 Ziff. 2 BNatSchG in Fällen der Störung von 
Arten nach Anhang IV FFH-RL unberücksichtigt 
zu lassen. Alternativ findet sich in der Literatur 
auch die Aussage, den Erheblichkeitsbegriff des 
§ 44 Abs. 1 Ziff. 2 BNatSchG dahingehend aus-
zulegen, dass damit Störungen ausgeschlossen 
werden, die auf die Lebensverhältnisse der jewei-
ligen Individuen einer Art keinen Einfluss haben 
(Knopp et al. 2008).

haben die Aufgabe, Maßnahmen in den 
Schutzgebieten zu ergreifen, um eine 
„Verschlechterung der natürlichen Le-
bensräume und der Habitate der Arten 
sowie Störungen von Arten, für die die 
Gebiete ausgewiesen worden sind, zu 
vermeiden“, die sich mit Blick auf deren 
Schutzziele als erheblich auswirken kön-
nen (Art. 6 Abs. 2 FFH-RL, „Verschlechte-
rungsverbot bzw. Störungsverbot“). 
Gleiches gilt auch für den Schutz der Vö-
gel (Art. 4 Abs. 4 V-RL). Das Schutzre-
gime der FFH-RL und der V-RL ist nicht 
auf einen umfassenden Flächenschutz, 
sondern auf den Schutz der jeweiligen 
Erhaltungsziele gerichtet, jedoch sieht 
dies keinen Schutz isolierter Lebensräu-
me und Habitate vor, sondern bedarf der 
Einbeziehung ihrer Funktionsweise und 
Wechselbeziehung untereinander sowie 
mit der sie umgebenden Landschaft 
(Knopp et al. 2008).

Die Überprüfung der Übertragbarkeit 
der Erkenntnisse der FFH-VP auf die Be-
stimmung der Erheblichkeitsschwelle bei 
Biodiversitätsschäden nach dem USchadG 
hat ergeben, dass die Erheblichkeitsprü-
fung im Rahmen der FFH-VP Überschnei-
dungspunkte mit der Erheblichkeitsprü-
fung im Rahmen der UH-RL aufweist19. 
Die FFH-VP ist somit prinzipiell von allen 
Prüfinstrumenten am besten geeignet, 
zur Klärung der Erheblichkeitsfrage im 
Sinne des USchadG herangezogen zu 
werden. Dies ergibt sich im Wesentlichen 
aufgrund der engen Verflechtung dieser 
beiden Rechtsnormen und den ausdrück-
lichen Verweisen der UH-RL auf die FFH-
RL. Beiden Richtlinien ist gemein, dass sie 
sich auf den „günstigen Erhaltungszu-
stand“ beziehen. Dieser ist in beiden 
Rechtsnormen gleich definiert (für Le-
bensräume: Art. 1 lit. e FFH-RL bzw. Art. 2 
Nr. 4 lit. a UH-RL; für Arten: Art. 1 lit. i 
FFH-RL bzw. Art. 2 Nr. 4 lit. b UH-RL). Zu-
dem beziehen sich beide Rechtsnormen 
auf nahezu identische Schutzgüter. Dies 
wird durch den direkten Verweis der UH-
RL auf die Artikel bzw. Anhänge der FFH-
RL und V-RL deutlich. Beiden Richtlinien 
(UH-RL, FFH-RL) ist gemein, dass die dem 
Schutz und Erhalt des Natura 2000-Net-
zes dienen. So ist die FFH-VP20 als ein sol-

19  In Anlehnung an Roller & Führ (2005) wäre es 
sinnvoll, auf die Auslegung der Begrifflichkeit der 
„erheblichen Beeinträchtigung“ im Sinne der 
FFH-RL und V-RL dann zurückzugreifen, wenn 
der Präzisierungsgrad des Anhang I UH-RL nicht 
ausreicht (so in Peters et al. 2008).
20  Zur Thematik der „prüfungsrelevanten cha-
rakteristischen Arten“ siehe Trautner (2010).

ches Instrument eingeführt worden, um 
Schäden an den europäisch geschützten 
Arten und Lebensräumen zu vermeiden 
und einer Verschlechterung des günstigen 
Erhaltungszustandes entgegen zu wirken. 
Die FFH-VP ist somit ein Vorsorgeinstru-
ment (ex ante Betrachtung); hier geht es 
darum erhebliche Beeinträchtigungen mit 
hoher Sicherheit auszuschließen.

Eine 1:1-Übertragung der Kriterien 
der FFH-VP ist jedoch nicht möglich21. 
Dies ergibt sich nicht allein aus der ex 
post Betrachtung im Gegensatz zur ex-
ante Betrachtung, sondern auch auf-
grund der unterschiedlichen Bezugsebe-
ne. Gemäß Art. 6 Abs. 3 FFH-RL sind 
Pläne und Projekte, die ein FFH-Gebiet 
erheblich beeinträchtigen könnten, auf 
ihre Verträglichkeit mit „den für dieses 
Gebiet festgelegten Erhaltungszielen“ zu 
prüfen. Bezugsebene der FFH-VP sind 
somit die für ein jeweiliges Gebiet festge-
legten Erhaltungsziele. Bezugsebene der 
Erheblichkeitsbewertung im Sinne des 
USchadG ist der „günstige Erhaltungszu-
stand“ (§  19 Abs. 1 S. 1 BNatSchG). Da 
die FFH-Gebiete mit dem Ziel ausgewie-
sen wurden, „einen günstigen Erhal-
tungszustand der natürlichen Lebensräu-
me und wildlebenden Tier- und Pflanzen-
arten von gemeinschaftlichem Interesse 
zu bewahren oder wiederherzustellen“ 
(Art. 2 Abs. 2 FFH-RL) wird der Kreis in 
der Bewertung in Bezug auf den günsti-
gen Erhaltungszustand geschlossen: die 
konkret festgelegten Erhaltungsziele die-
nen dazu, den günstigen Erhaltungszu-
stand zu bewahren bzw. wieder herzu-
stellen. Die UH-RL verwendet dieselbe 
Definition des günstigen Erhaltungszu-
stands wie die FFH-RL. Hierdurch wird 
der Bezug der beiden Richtlinien zuein-
ander gestärkt. Weiterhin betont die UH-
RL, dass zur Definition bestimmter Begrif-
fe, welche durch die UH-RL verwendet 
werden und aus anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
stammen, dieselbe Definition verwendet 
werden soll, „so dass gemeinsame Krite-
rien angewandt werden können und für 
eine einheitliche Anwendung gesorgt 
werden kann“ (Erwägungsgrund 5 S. 2 
UH-RL). Zusätzlich muss die Datenlage 
insbesondere außerhalb von Schutzge-
bieten verbessert werden, um eine me-
thodische Angleichung zu ermöglichen.

21  Zur Anwendbarkeit der Fachkonventionsvor-
schläge der FFH-VP gemäß Lambrecht & Trautner 
(2007) bei der Erheblichkeitsfeststellung im Rah-
men des USchadG wird auf Wiegleb & Wagner 
(2011) verwiesen.



68

NNA-Berichte 1/2012 Voets – Biodiversitätsschäden nach dem Umweltschadensgesetz und deren Bewertung

Die mit der UH-RL eingeführte Haf-
tung für Biodiversitätsschäden rundet 
das Gesamtpaket des europäischen 
Schutzes ab. Sie hat neben der Präventiv-
wirkung zum Ziel, eine Sanierungsfolge 
für eingetretene Schäden einzuleiten. 
Die Betrachtung erfolgt ex post. Auf-
grund der gemeinsamen Ausrichtung 
beider Erheblichkeitsprüfungen sollten 
sie im Ergebnis nicht zu fundamental un-
terschiedlichen Ergebnissen führen, da 
dies in der Praxis wohl kaum vermittelbar 
wäre und keine Akzeptanz finden würde. 
Ein Ereignis, das im Vorfeld einer Maß-
nahme im Rahmen der FFH-VP als ein 
Ereignis mit erheblich nachteiligen Aus-
wirkungen auf den günstigen Erhal-
tungszustand bzw. die konkret festge-
legten Erhaltungsziele eines Gebietes 
bewertet wurde, sollte auch im Rahmen 
der Erheblichkeitsprüfung im Sinne des 
USchadG als erheblich eingestuft wer-
den. Die Erheblichkeits-Ergebnisse der ex 
ante und der ex post Betrachtung sollten 
sich im Rahmen eines effektiven europä-
ischen Schutzgedankens weitgehend de-
cken22. Hierbei sind jedoch die methodi-
schen Besonderheiten zu beachten, die 
in Krawczyski et al. (2008, 2009) ausge-
führt sind.

Die bisherigen Ausführungen ver-
deutlichen, dass alle vorgestellten Erheb-
lichkeitsprüfungen (Eingriffsregelung, 
Umweltverträglichkeitsprüfung, beson-
derer Artenschutz, FFH-Verträglichkeits-
prüfung) auf unterschiedlichen Referen-
zebenen basieren. Diese sind in Tabelle 1 
dargestellt.

Es wird somit deutlich, dass im etab-
lierten Umweltrecht bereits eine Vielzahl 
an Referenzebenen für Erheblichkeitsbe-
wertungen besteht. Jeder der gängigen 
Erheblichkeitsbewertungen ist eine an-
dere Referenzebene zugrunde gelegt. 
Durch das USchadG wird nun eine weite-
re Bezugs- / Referenzebene eingeführt. 
Eine Bewertung erfolgt immer in Bezug 
auf eine bestimmte Referenzebene bzw. 
-zustand. Diese Referenz- / Bezugsebene 
muss klar definiert sein. Die Bewertung 
erfolgt dann durch den Vergleich eines 
vorgefundenen Zustands mit dem des 
Referenzzustands. Da eine eindeutige 

22  Konsens der Expertenmeinungen im Rahmen 
der 2. PAG-Sitzung „Der Biodiversitätsschaden 
des Umweltschadensgesetzes – Grundlagenda-
ten zur Erfassung und Bewertung“, 
18.05.2010, Forschungsprojekt an der Branden-
burgischen Technischen Universität Cottbus 
(BTU), gefördert durch die Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt (DBU).

Referenzebene für ein schlüssiges Bewer-
tungsverfahren essentiell ist, wird nach-
folgend die Festlegung einer Bezugsebe-
ne für die Erheblichkeitsbewertung im 
Sinne des USchadG in den Fokus gerückt.

3.2 Bezugsebene günstiger  
Erhaltungszustand vs.  
Ausgangszustand

Im Falle eines potentiellen Biodiversitäts-
schadens sieht sich die bewertende Per-
son mit folgender Ausgangssituation 
konfrontiert: sie muss das vorgefundene 
Schadensbild in Bezug zu einem be-
stimmten Referenzzustand setzen und 
anhand dieses Vergleichs beurteilen, ob 
eine erhebliche Schädigung vorliegt oder 
nicht. Die eingetretene Schadenssituati-
on wird nachfolgend als „Ist-Zustand“ 
bezeichnet, der Referenzzustand als 
„Ziel-Zustand“. Die Bewertung ist dann 
gleich der Messung der Abweichung des 
Ist-Zustandes vom Zielzustand. Der Ist-
Zustand ist für die bewertende Person 
durch eine Bestandsaufnahme leicht zu 
erfassen. Hierzu können objektive Kriteri-
en herangezogen werden, wie z. B. die 
Anzahl der tot aufgefundenen Individu-
en. Schwieriger gestalten sich hingegen 
die Wahl und die Beschreibung des Ziel-
zustandes. Auch wenn die UH-RL hierzu 
auf den ersten Blick eine scheinbar ein-
deutige Definition (Art. 2 Nr. 1 lit. a) auf-
weist und sogar einen Anhang als Hilfe-
stellung zur Bewertung eines Biodiversi-
tätsschadens (Anhang I UH-RL) beinhal-
tet, so hilft dies der bewertenden Person 
nicht unmittelbar weiter.

Art. 2 Nr. 1 lit. a UH-RL kann eine De-
finition des Begriffs „Umweltschaden“ 
entnommen werden. Diese Definition 
beinhaltet gleich zwei Referenzebenen: 
zum einen die „Erreichung / Beibehal-
tung des günstigen Erhaltungszu-
stands“ und zum anderen den „Aus-
gangszustand“, also die Situation vor 
Schadenseintritt. Hierdurch ist der be-

wertenden Person nicht sofort ersicht-
lich, welches der Zielzustand sein soll, auf 
den sie sich im Rahmen der Bewertung 
beziehen soll: Ist es der günstige Erhal-
tungszustand oder der Ausgangzustand? 
Durch die inhaltlich miteinander ver-
schachtelten Aussagen des Art. 2 Nr. 1 
lit. a UH-RL zur Begriffsdefinition wird 
der bewertenden Person keine klare Er-
leichterung in der Anwendung gegeben. 
Die Umsetzung in deutsches Recht for-
muliert dies verständlicher. § 19 Abs. 1 S. 
1 BNatSchG definiert eine Schädigung 
von Arten und natürlichen Lebensräu-
men als einen Schaden, „der erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Errei-
chung oder Beibehaltung des günstigen 
Erhaltungszustands dieser Lebensräume 
oder Arten hat“. Auf den Ausgangszu-
stand wird erst in § 19 Abs. 5 BNatSchG 
Bezug genommen.

Hierin zeigt sich die eigentliche 
Schwierigkeit in der Bewertung: als Ziele-
bene ist der günstige Erhaltungszustand 
anzusetzen und nicht der Ausgangszu-
stand. Jedoch ist der Ausgangszustand 
zur Bestimmung der Erheblichkeit heran-
zuziehen. Hierzu wurde ein modellhafter 
Schadensfall konzipiert: Es wird ange-
nommen, dass ein Schaden an einer eu-
ropäisch geschützten Art eintritt. Die ge-
schädigte Population kann im Ausgangs-
zustand verschiedene Erhaltungszustän-
de (A = günstig / hervorragend, B = 
günstig / gut, C = ungünstig / mittel-
schlecht)23 innehaben. Vereinfachend 
wird nachfolgend angenommen, dass 

23  Die Wertstufen A, B und C beruhen auf der 
Kommissionsentscheidung zu den Standardda-
tenbögen für die Natura 2000-Gebiete (Ent-
scheidung 97/266/EG der Kommission vom 18. 
Dezember 1996 über das Formular für die Über-
mittlung von Informationen zu den im Rahmen 
von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten, 
ABl. EU Nr. L 107 S. 1). Zwischenzeitlich liegt 
ein Arbeitspapier für ein bundesweites FFH-Mo-
nitoring vor (Sachteleben & Behrens 2010 bzw. 
Sachteleben & Fartmann 2010), welches auf 
Schnitter et al. (2006) aufbaut.

Tab. 1: Referenzebenen unterschiedlicher Bewertungsverfahren
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für die Einstufung in die verschiedenen 
Wertstufen die Anzahl der Individuen 
entscheidend ist. Um den günstigen Er-
haltungszustand zu erreichen, sind min-
destens 100 Individuen notwendig. 
Durch ein Schadensereignis erleiden die 
Populationen einen Verlust von 5 Indivi-
duen. Es wurden drei unterschiedliche 
Ausgangssituationen angenommen (Er-
haltungszustand A, B und C) (Tabelle 2).

Bei der Betrachtung dieser modell-
haften Schadensfälle wird deutlich, dass 
bei der Wahl des günstigen Erhaltungs-
zustands als Ziel-Zustand der Grad der 
Schädigung24 in allen drei Fällen gleich 
ist: unabhängig von der Wertstufe A, B 
oder C des Ausgangszustands ist die pro-
zentuale Abweichung vom günstigen Er-
haltungszustand nach dem Schadensein-
tritt immer gleich. Hingegen liefert die 
Wahl des Ausgangszustands als Ziel-Zu-
stand unterschiedliche prozentuale Ab-
weichungen. Obwohl in allen drei Aus-
gangssituationen immer dieselbe Indivi-
duenanzahl ums Leben kam, differiert 
der Grad der Schädigung stark.

Setzt man den günstigen Erhaltungs-
zustand als Bezugsebene / Referenzebe-
ne an, so ist der Grad der Schädigung 
unabhängig vom Ausgangszustand im-
mer gleich. Die These „Je ungünstiger 
der Erhaltungszustand einer Art / eines 
Lebensraums, umso eher wird die Erheb-
lichkeitsschwelle überschritten25“ kann 
somit nicht uneingeschränkt gelten. Nä-
heres hierzu kann dem Kapitel „4. Dis-
kussion“ entnommen werden.

Als Ergebnis kann weiterhin festge-
halten werden, dass das Verfahren zur 
Bestimmung der Erheblichkeit einfach 
gehalten werden muss. Diese Forderung 
nach der Entwicklung eines einfachen 
und einheitlichen Verfahrens ergibt sich 
unter anderem aufgrund der Komplexi-
tät der Bewertung, den vielen Gesetzes-
verweisen sowie der geringen Zahl  
aktenkundiger Schadensfälle. Das Ver-
fahren muss dem Anwender von der 
Schadenserfassung über die Schadens-
bewertung bis hin zu möglichen Sanie-
rungsmaßnahmen eindeutige Hilfestel-
lungen an die Hand geben. Hierzu wurde 
ein Prüfprotokoll entwickelt, in welchem 
die wesentlichen Merkmale des Scha-
dens eingetragen werden. Durch vorge-

24  Der Grad der Schädigung entspricht der  
„Differenz Prozentpunkte“ der Tabelle 2.
25  So z.B. Louis (2008), Gellermann (2008).

gebene Felder wird der Anwender durch 
alle wichtigen Arbeitsschritte geleitet.26  

3.3 Prüfprotokoll zur Schadens-
erfassung und -bewertung

Das Prüfprotokoll zur Schadenserfassung 
und -bewertung ist so aufgebaut, dass 
ihm zunächst ein Schema zur Erfassung 
und Bewertung eines Biodiversitätsscha-
dens (Abb.  1) vorangestellt ist. Entspre-
chend der Farbgebung finden sich die 
einzelnen Schritte auch im Prüfprotokoll 
wieder. Die einzelnen Arbeitsschritte 
wurden farblich identisch hinterlegt, um 
den Bezug zwischen der Abb. 1 und dem 
Prüfprotokoll leichter herzustellen. An-
hand von einfachen Fragen und Ankreuz-
optionen soll die bewertende Person 
durch die einzelnen Arbeitsschritte gelei-
tet werden. Das Prüfprotokoll soll somit 
zu einer einheitlichen Fallbearbeitung 
beitragen, die eine vergleichbare und 
nachvollziehbare Bewertung ermöglicht.

Die Bewertung der Erheblichkeit ist in 
zwei Schritte unterteilt: zunächst wird 
anhand von drei dem eigentlichen Be-
wertungsprozess vorgelagerten Fragen 
(Stopp- bzw. KO-Kriterien) geklärt, ob 
das Vorliegen eines Biodiversitätsscha-

26  Dieses Prüfprotokoll ist in seinem Aufbau an 
das Gesamtprotokoll einer Artenschutzprüfung 
des Landesamtes für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Nordrhein-Westfalen ange-
lehnt. Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Nordrhein-Westfalen (o. J.): 
Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Ge-
samtprotokoll. Stand: 2011-05-03. http://www.
naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/
de/downloads.

dens im Sinne des USchadG hier bereits 
ausgeschlossen werden kann. Diese Fra-
gen sind durch einfaches ankreuzen zu 
beantworten. Je nach Inhalt der Antwort 
kann der Prüfprozess schon an dieser 
Stelle beendet werden, da kein Schaden 
im Sinne des USchadG vorliegt. Somit 
wäre in manchen potentiellen Schadens-
fällen die Bearbeitung an dieser Stelle im 
Prüfprotokoll bereits mit einem Ergebnis 
beendet, die weiteren Schritte bräuchten 
nicht durchgeführt werden. Sofern je-
doch der Prüfprozess nicht beendet wer-
den kann, ist entsprechend mit der Be-
wertung fortzufahren. Anhand von Fra-
gebäumen soll die Bewertung der Erheb-
lichkeit erfolgen. Die Abbildung 1 zur 
Erfassung und Bewertung eines Biodiver-
sitätsschadens sowie das dazugehörige 
Prüfprotokoll27 in Abbildung 2 sind nach-
folgend dargestellt. 

Sofern durch das Schadensereignis 
ein Skalensprung des Erhaltungszustan-
des der Art bzw. des Lebensraums statt-
gefunden hat, so ist der Schaden als er-
heblich einzustufen. Dies gilt auch als 
einhelliger Konsens in der Fachliteratur 
(z. B. Trautner & Lambrecht 200528 oder 
Peters et al. 2008). Wie bereits festege-
stellt, bestehen zwischen der UH-RL und 

27  Beispielhaftes Prüfprotokoll zur Schadens-
erfassung einer Art.
28  Die Autoren beziehen sich mit ihren Ausfüh-
rungen auf die Ermittlung der Erheblichkeit von 
Beeinträchtigungen bei FFH-Verträglichkeitsprü-
fungen. Ihre Ergebnisse können aufgrund der 
Sachnähe auf die Bestimmung der Erheblichkeit 
im Sinne des USchadG übertragen werden, so-
fern das USchadG keine konkreteren Angaben 
macht.

Tab. 2: Modellhafte Fallbeispiele, vereinfachte Darstellung
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der FFH-RL bzw. V-RL enge Verflechtun-
gen. Deren Ziel ist es, einen günstigen 
Erhaltungszustand der entsprechenden 
Arten und Lebensräumen zu erreichen 
bzw. beizubehalten (Art. 2 Abs. 2 FFH-
RL). Ein Skalensprung führt die Art bzw. 
den Lebensraum von der Erreichung die-
ses Ziels weiter weg.

Festzuhalten ist, dass im Schadensfall 
zunächst primär der lokale Erhaltungszu-
stand im Fokus steht. Dies ergibt sich al-
lein aus der Wahrnehmbarkeit des Scha-
dens. Denn eine Schädigung wird in den 
überwiegenden Fällen zunächst lokal 
wahrgenommen werden, indem eine ne-
gative Abweichung vom Ausgangszu-
stand festgestellt wird. Dies deckt sich 
mit den Aussagen der UH-RL (Art. 2 Nr. 1 
lit a UH-RL) bzw. der deutschen Umset-
zung (§ 19 Abs. 5 S. 1 BNatSchG), wel-
che explizit auf den Ausgangszustand 
Bezug nehmen. Erst bei sehr großen und 
weit reichenden Umweltschadensfällen 
wird die höhere Ebene ebenfalls unmit-
telbar betroffen sein.

4 Diskussion

Wie den oben geschilderten modellhaften 
Fallbeispielen entnommen werden kann 
(Tabelle 2), ist der Grad der Schädigung 
unabhängig von der Wertstufe des Aus-
gangszustands in Bezug auf den günsti-
gen Erhaltungszustand immer gleich. So-
fern eine einheitliche Erheblichkeits-
schwelle, z. B. in Form einer Art Grenzwert 
(z. B. X %) angenommen wird, kann die 
vielfach geäußerte These: „Je ungünstiger 
der Erhaltungszustand einer Art / eines Le-
bensraums, umso eher wird die Erheblich-
keitsschwelle überschritten29“ nicht gel-
ten. Wollte man diese These „Je ungüns-
tiger der Erhaltungszustand einer Art  /  ei-
nes Lebensraums, umso eher wird die 
Erheblichkeitsschwelle überschritten“ 
gelten lassen und somit den Schutz von 
Arten / Lebensräumen in einem ungünsti-
gen Erhaltungszustand stärker hervorhe-
ben, so müsste man die Bewertungsme-
thode entsprechend anpassen und anstel-
le eines einheitlichen Schwellenwertes 
unterschiedliche Schwellenwerte berück-
sichtigen. So könnte beispielsweise der 
Schwellenwert für Arten / Lebensräume 
mit einem Erhaltungszustand A bei 10 % 
angesetzt werden, für B mit 5 % und für 
C mit 1%. Dann würde die Erheblichkeits-
bewertung zeigen, dass im Fall 1 kein er-
heblicher Schaden vorliegt (5 %), im Fall 2 

29  So z.B. Gellermann (2008).

der Schwellenwert gerade erreicht wird 
(5  %) und im Fall 3 definitiv ein erhebli-
cher Schaden vorliegt (5 %).

Die vielfach genannte These „Je un-
günstiger der Erhaltungszustand einer 
Art / eines Lebensraums, umso eher wird 
die Erheblichkeitsschwelle überschritten“ 
unterstreicht den in der Praxis schwer 
verständlichen Bezugsrahmen des Art. 2 
Nr. 1 lit. a UH-RL, der sowohl den günsti-
gen Erhaltungszustand als auch den Aus-
gangszustand beinhaltet. Die These kann 
auch ein Indiz dafür sein, dass im Rah-
men der Bewertung tatsächlich vorwie-
gend auf den Ausgangszustand als Be-
zugsebene abgestellt wird, anstatt pri-
mär auf den günstigen Erhaltungszu-
stand. Schaut man sich die These 
genauer an, so wird deutlich, dass von 
„die Erheblichkeitsschwelle“ gesprochen 
wird, dementsprechend einer einheitli-
chen Schwelle. Nimmt man diese nun 
z. B. bei 6 % an und betrachtet man nun 
den Ausgangszustand als Bezugsmaß-
stab in den Fällen 1–3, so ist im Fall 1 die 
Schwelle unterschritten (5%), im Falle 2 
grade so eben überschritten (6,25%) 
und im Falle 3 weit überschritten (50%). 

Würde man sich bei der Erheblichkeitsbe-
wertung ausschließlich auf den Aus-
gangszustand beziehen, so würde die 
These Gültigkeit besitzen. Die bewerten-
de Person könnte somit geneigt sein, 
ohne genauere Kenntnis und Analyse 
anzunehmen, eine Schädigung von 5 % 
im Fall 1 sei als unerheblich einzustufen, 
die Schädigung im Fall 3 mit einer Schä-
digung von 50 % hingegen auf jeden Fall 
als erheblich einzustufen. Hieran wird 
deutlich, dass dies ein generelles Bewer-
tungsproblem darstellt. Durch die Abzie-
lung der UH-RL auf den günstigen Erhal-
tungszustand wird bei der oben darge-
stellten Messung der Abweichung des 
Ist-Zustands vom Ziel-Zustand (günstiger 
Erhaltungszustand) eine gewisse „Neu-
tralität“ gewahrt, da die Abweichung 
unabhängig von der Wertstufe des Aus-
gangszustands immer gleich bleibt. So-
fern die Einführung einer einheitlichen 
Erheblichkeitsschwelle zur Schadensbe-
wertung zielführend sein könnte, so 
wäre dieses Vorgehen wohl am besten 
geeignet, da die „%-Schwelle“ unab-
hängig von der Wertstufe des Ausgangs-
zustands ist und somit eine gewisse Neu-

Abb. 1: Erforderliche Schritte zur Erfassung und Bewertung eines Biodiversitätsschadens 
(verändert nach Voets 2009b)
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tralität beinhaltet. Dies mag der Gesetz-
geber bei der Verfassung der Richtlinie 
auch beabsichtigt haben, in dem der 
günstige Erhaltungszustand als überge-
ordneter Prüfmaßstab gewählt wurde 
und der Ausgangszustand sozusagen als 
ein „Hilfsmittel“ hinzugezogen wurde, 
um die Abweichung überhaupt beurtei-
len zu können.

Alternativ könnte die These „Je un-
günstiger der Erhaltungszustand einer 
Art / eines Lebensraums, umso eher wird 
die Erheblichkeitsschwelle überschritten“ 
auch modifiziert werden, indem auf den 
Erhaltungszustand der Art auf europäi-
scher Ebene abgestellt wird. Denn ist der 
Erhaltungszustand auf europäischer Ebe-
ne schlecht, so kann z. B. die Tötung we-
niger Individuen einer Population mit 
günstigem Erhaltungszustand auf lokaler 
Ebene erheblich sein, wenn es sich um 
die letzte in günstigem Zustand befindli-
che Population handelt und dieser daher 
für den Erhalt der Art eine besondere Be-
deutung zukommt. Wäre im selben Falle 
der Erhaltungszustand der Art auf euro-
päischer Ebene günstig, so könnte der 
Schaden als unerheblich bewertet wer-
den, sofern kein Skalensprung auf loka-
ler Ebene stattgefunden hat und der Er-
haltungszustand auf lokaler Ebene wei-
terhin als günstig eingestuft wird.

Es wäre möglich, das oben vorgestell-
te Prüfprotokoll dahingehend zu modifi-
zieren, dass im Rahmen des Arbeitsschrit-
tes Nr. 3 die Erheblichkeitsfeststellung 
durch eine verbal-argumentative Bewer-
tung ergänzt wird. Dies ist vor allem in 
den Fallkonstellationen sinnvoll, bei de-
nen kein Skalensprung auf lokaler Ebene 
stattgefunden hat und somit die Einstu-
fung „erheblich“ bzw. „unerheblich“ 
schwierig ist. Dies sind genau jene Fälle, 
bei welchen sich die Erheblichkeitsbe-
wertung komplexer gestaltet und die An-
wendung allgemeiner Bewertungsmo-
delle oft nicht zielführend ist, da diese 
den vielschichtigen Bedingungen des 
Einzelfalls nicht gerecht werden. Doch 
gerade diese Einzelfallbetrachtung ist im 
Umweltschadensrecht durchzuführen 
und wird durch die UH-RL manifestiert30. 
Sofern sich durch den Schadenseintritt 
die Bewertung des Erhaltungszustands 
nicht um mindestens eine Stufe geändert 
hat, muss im Einzelfall geklärt werden, 
ob der Schaden erheblich oder unerheb-

30  Anhang I UH-RL bzw. § 19 Abs. 5 BNatSchG 
liefern Bewertungskriterien für den Einzelfall; 
siehe auch Gellermann (2008).

lich ist. Hierzu sollen dann jene Kriterien 
herangezogen werden, die im Anhang I 
UH-RL angegeben sind. Ein wichtiges Kri-
terium ist hierbei die Rolle der einzelnen 
Exemplare oder des geschädigten Ge-
biets in Bezug auf die Erhaltung der Art 
oder des Lebensraums und zwar auf ört-
licher, regionaler und höherer Ebene ein-
schließlich der Gemeinschaftsebene. 
Durch den Rückgriff auf diese Kriterien 
und die Einbeziehung der verschiedenen 
räumlichen Ebenen wird der Blickwinkel 
geweitet. Mittels verbal-argumentativer 
Begründung können die komplexen öko-
logischen Zusammenhänge detailliert he-

rausgearbeitet werden. Hierdurch wird 
deutlich, welchen Beitrag die geschädig-
ten Arten bzw. Lebensräume für die 
Wahrung oder Herbeiführung des güns-
tigen Erhaltungszustands leisten, und 
zwar auf allen räumlichen Ebenen. So 
können die Zusammenhänge deutlich 
gemacht werden, welche durch einen 
isolierten Blick auf eine einzige räumliche 
Ebene nicht erkennbar wären. Hierdurch 
kann die Erheblichkeitsbewertung auch 
bei jenen Fällen nachvollziehbar gemacht 
werden, bei denen kein Skalensprung 
stattgefunden hat. Wurde z. B. eine Po-
pulation geschädigt, welche auf lokaler 

Abb. 2: Prüfprotokoll zur Schadenserfassung und -bewertung (Fortsetzung nächste Seite)
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Ebene vor Schadenseintritt die Wertstufe 
A aufweist, aufgrund leichter Schädi-
gung auch nach Schadenseintritt weiter-
hin mit A bewertet wird, jedoch auf den 
höheren räumlichen Ebenen lediglich mit 
C bewertet wird, so wird die Einstufung 
der Erheblichkeit z. B. davon abhängen, 
ob die Art die Fähigkeit besitzt „sich nach 
einer Schädigung ohne äußere Einwir-
kung lediglich mit Hilfe verstärkter 
Schutzmaßnahmen in kurzer Zeit so weit 
zu regenerieren, dass allein aufgrund der 
Dynamik der betreffenden Art […] ein 
Zustand erreicht wird, der im Vergleich 
zum Ausgangszustand als gleichwertig 
oder besser zu bewerten ist“ (Anhang I 
UH-RL). Ist dieses der Fall, so wird das Ur-
teil vermutlich unerheblich lauten. Ist 
dies nicht der Fall, so wird das Urteil er-
heblich lauten, obwohl weiterhin die 
Wertstufe A besteht. Der geschädigten 
Population kommt in Bezug auf die Errei-
chung des günstigen Erhaltungszustands 
eine wichtige Rolle zu, da der Erhaltungs-
zustand auf allen anderen Ebenen als 
schlecht (C) bewertet ist und die Art 
ohne entsprechende Sanierungsmaß-
nahmen lediglich aufgrund ihrer eigenen 

Dynamik den Ausgangszustand nicht er-
reicht.

Die geäußerte Befürchtung, durch 
den Einbezug der räumlichen Ebenen 
könne es zu einem generellen „Wegwie-
gen des Schadens“ kommen31 ist somit 
unbegründet. Die Aufweitung des Blick-
winkels auf höhere räumliche Ebenen 
erlaubt eine differenzierte Betrachtung. 
So können beispielsweise wie oben be-
schrieben Schädigungen trotz Beibehal-
tung der besten Wertstufe als erheblich 
bewertet werden oder umgekehrt. Dies 
ist vom Einzelfall abhängig. Im Rahmen 
der Schadensbewertung sind auch grö-
ßerskalige Effekte zu berücksichtigen, 
was an den Kohärenzgedanken der FFH-
RL anknüpft (Gellermann 2008). Ein blo-
ßes Wegwiegen durch generelle Aufwei-
tung des Bezugsraumes auf die Gemein-
schaftsebene leitet sich aus dem beste-

31  So z. B. während der 2. PAG-Sitzung „Der 
Biodiversitätsschaden des Umweltschadensge-
setzes – Grundlagendaten zur Erfassung und 
Bewertung“, 18.05.2010, Forschungsprojekt an 
der Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus (BTU), gefördert durch die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt (DBU).

henden Recht genauso wenig her wie 
eine ausschließliche Fokussierung auf die 
lokale Ebene und ist daher nicht zulässig 
(Gellermann 2008, Knopp et al. 2008,). 
Es ist festzuhalten, dass die Erheblich-
keitsbewertung im Sinne der UH-RL so-
wohl zu Ergebnissen führen muss, die die 
Erheblichkeit attestieren als auch das Ur-
teil „unerheblich“ zulassen. Durch die 
Aufweitung des Blickwinkels bis hin zur 
Gemeinschaftsebene muss es Fälle ge-
ben, die als unerheblich einzustufen sind, 
da der Einzelfall im Gesamtkontext zu 
marginal ist. Dies hat nichts mit der „Sa-
lamitaktik“ gemein, sondern trägt der 
grundsätzlichen Offenheit von Prüfver-
fahren und der daraus resultierenden 
Glaubwürdigkeit des Naturschutzes 
Rechnung.

Für die Anwendung in der Praxis stellt 
sich der bewertenden Person jedoch das 
Problem, dass ihr dieser weit reichende 
Bezug in der Schadensbewertung nicht 
ohne weiteres möglich ist. Wahrgenom-
men wird die Situation vor Ort und unter-
bewusst wird meist automatisch eine 
Vorbewertung anhand der Abweichung 
des Ist-Zustands vom Ausgangszustand 
durchgeführt. Häufig wird sich die be-
wertende Person allein schon aus prakti-
schen Gründen dafür entscheiden, den 
Ausgangszustand als Ziel-Zustand im 
Rahmen der Bewertung heranzuziehen. 
Da die Datenverfügbarkeit eines der zen-
tralen Probleme darstellt, wird es in den 
meisten Fällen schwierig sein, belastbare 
Daten zur Ausgangssituation vorzufin-
den. Daher wird das Prüfprotokoll als 
wichtig erachtet. Ein solches muss ein-
fach verständlich sein. Nicht nur die Be-
wertung, sondern auch die Erfassung der 
Schadenssituation soll in diesem mit ab-
gedeckt werden. 

5 Zusammenfassung

Die Erheblichkeitsbewertung eines so ge-
nannten Biodiversitätsschaden stellt eine 
der zentralen Herausforderungen in der 
Anwendung des USchadG dar. Erst wenn 
ein Biodiversitätsschaden als erheblich 
bewertet wird, werden die entsprechen-
den Haftungsfolgen mit der daran an-
knüpfenden Schadenssanierung ausge-
löst. Als Bezugsebene bei der Bewertung 
der Erheblichkeit ist der günstige Erhal-
tungszustand heranzuziehen. Da An-
hang I der UH-RL kein abgeschlossenes 
Konzept einer Erheblichkeitsprüfung be-
reit stellt und bereits aus anderen Pla-
nungsinstrumenten bekannte Erheblich-

Abb. 2: Prüfprotokoll zur Schadenserfassung und -bewertung (Fortsetzung)
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keitsprüfungen nicht 1:1 übertragen 
werden können, ist es erforderlich, einen 
eigenen Bewertungsmaßstab zum Um-
gang mit der Erheblichkeitsschwelle zu 
erarbeiten. Diesbezüglich wurde ein 
Prüfprotokoll entwickelt, welches alle er-
forderlichen Arbeitsschritte von der 
Schadenserfassung über die Schadens-
bewertung bis hin zur Erarbeitung von 
Sanierungsmaßnahmen bündelt. Auf 
diese Weise soll eine einheitliche Anwen-
dung des USchadG ermöglicht und die 
darin verankerte Erheblichkeitsbewer-
tung korrekt angewendet werden. Der 
Arbeitsschritt der Bewertung der Erheb-
lichkeit soll dabei vorwiegend mit Hilfe 
von Fragebäumen abgehandelt werden, 
die dann je nach Fallausgestaltung durch 
die verbal-argumentative Bewertung er-
gänzt werden. 

Summary

The severity assessment of a damage to 
protectet species and natural habitats - a 
so called damage to biodiversity - is the 
central challenge in applying the Environ-
mental Damages Act. Only a significant 
damage to biodiversity triggers the ac-
cording liability and remediation. Refer-
ence level for the severity assessment is 
the favorable conservation status. It is 
mandatory to develop a benchmark for 
the severity threshold, because annex I of 
the Environmental Damages Act povides 
no final concept and other methods for 
assessment can not be adapted. In this 
regard a check list / protocol was created, 
which includes as a bundle all necessary 
steps for damage recording, damage as-
sessment and the development of reme-
diation measures. This shall enable a con-
sistent usage of the Environmental Dam-
ages Act and ensure a correct severity 
assessment. The severity assessment is 
primary implemented by question trees, 
which depending on the case are com-
plemented by a verbal-argument assess-
ment.
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1 Einleitung

Das am 14. November 2007 in Kraft ge-
tretene deutsche Umweltschadensgesetz 
(USchadG) setzt die Richtlinie 2004/35/
EG (Umwelthaftungsrichtlinie) der Euro-
päischen Union in nationales Recht um. 
Dadurch unterliegen so genannte Um-
weltschäden der Vorbeugungs- bzw. der 
Sanierungspflicht durch den Verursacher. 
Dies gilt, falls dieser eine berufliche Tätig-
keit ausübt oder beaufsichtigt, durch die 
der Schaden entstand und der entstan-
dene Schaden erheblich ist. Sowohl die 
zu Grunde liegende europäische Richtli-
nie als auch die deutsche gesetzliche 
Umsetzung verwenden eine Vielzahl 
nicht eindeutig definierter Begriffe bzw. 
Verweise in die flankierenden Richtlinien 
oder Gesetze, was von Knopp & Kwas-
nicka (2008) als „schwer lesbar“ be-
zeichnet wurde. Dies gilt insbesondere 
für die Schäden an „Arten und natürli-
chen Lebensräumen“, die in § 2 Nr. 1 lit. 
a USchadG genannt sind, und für die ver-
kürzt der Begriff „Biodiversitätsschäden“ 
etabliert wurde (Louis 2008). Nicht zu-
letzt deshalb bestehen bis heute sowohl 
bei Juristen als auch bei Ökologen Unsi-
cherheiten hinsichtlich der Interpretation 
und in der Folge Defizite im Vollzug. An 
der Brandenburgischen Technischen Uni-
versität Cottbus (BTU) wurden zur Klä-

rung dieser Begriffe im Zeitraum von 
2008 bis 2011 zwei von der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderte 
Forschungsvorhaben („Aktuelle Haf-
tungsfragen zu Schäden an der Biodiver-
sität nach dem deutschen Umweltscha-
densgesetz“, AZ: 26178-33/2, und „Der 
Biodiversitätsschaden des Umweltscha-
densgesetzes – Grundlagendaten zur Er-
fassung und Bewertung“, AZ: 27690-
33/2) durchgeführt. Diese werden nach-
folgend vorgestellt.

2 Die Projekte

2.1 Projekt 1: Aktuelle Haftungs-
fragen zu Schäden an der 
Biodiversität nach dem  
deutschen Umweltschadens-
gesetz - Zielsetzung, Inhalte 
und Kooperationspartner

Ziel des ersten, von Ökologen gemein-
sam mit Juristen ausgerichteten interdis-
ziplinären Projektes war die Erarbeitung 
eines Modells zum handhabbaren Voll-
zug des Umweltschadensgesetzes im 
Hinblick auf den zentralen Komplex 
„Haftung für Schäden an der Biodiversi-
tät“. Hierfür wurden vom Lehrstuhl für 
Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Um-
weltrecht am Zentrum für Rechts- und 
Verwaltungswissenschaften der BTU ju-
ristische Vorgaben aus der europäischen 
Richtlinie und der deutschen gesetzlichen 
Umsetzung geklärt. Parallel dazu wurde 
am Lehrstuhl Allgemeine Ökologie der 
BTU eine konkrete Liste der betroffenen 
Schutzgüter aus den Verweisen abgelei-
tet. Zu klären waren zudem schwammige 
Schutzgutumschreibungen wie „Ver-
mehrungs-, Mauser- und Überwinte-
rungsgebiete“ oder „regelmäßige Zug-

vögel“. Ferner erfolgten Vorschläge zur 
Risikoabschätzung für einen beruflich 
Tätigen, was insbesondere für die Arbeit 
der Versicherungswirtschaft bedeutungs-
voll ist, die Umweltschadensversicherun-
gen in ihre Produktpalette aufgenom-
men hat. Schließlich wurden Vorschläge 
zur Feststellung der Erheblichkeit eines 
eventuellen Schadens erarbeitet. Hierfür 
wurden insbesondere die Kriterien des 
Anhangs I der europäischen Richtlinie, 
die vom deutschen Gesetz explizit als be-
wertungsrelevant vorgegeben werden, 
zugrunde gelegt. 
Zur Unterstützung der Arbeiten wurde 
eine projektbegleitende Arbeitsgruppe 
(PAG) ins Leben gerufen, die interdiszipli-
när mit Vertretern aus Ökologie, Versi-
cherungswirtschaft, behördlichem und 
ehrenamtlichen Naturschutz sowie den 
Rechtswissenschaften besetzt war. Im 
Rahmen eines Symposiums am 9. Okto-
ber 2008 am Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung in Leipzig wurden ers-
te Ergebnisse und offene Fragen disku-
tiert und wenig später auch publiziert 
(Knopp & Wiegleb 2008). Die Gesamter-
gebnisse des Projektes, insbesondere 
eine Liste der Schutzgüter sowie ein  
Vorschlag zur Risikoermittlung und der 
Feststellung der Erheblichkeit eines zu 
bewertenden Schadens, wurden im 
Frühsommer 2009 ebenfalls in Buchform 
der Öffentlichkeit vorgestellt (Knopp & 
Wiegleb 2009).

2.2 Projekt 2: Der Biodiversitäts-
schaden des Umwelt- 
schadensgesetzes –  
Grundlagendaten zur  
Erfassung und Bewertung – 
Zielsetzung, Inhalte und  
Kooperationspartner

Im Fokus des Folgeprojektes stand die ex-
emplarische Aufbereitung relevanter Da-
ten zur Erheblichkeitsfeststellung der in 
der Bundesrepublik Deutschland auftre-
tenden Lebensraumtypen (LRT) der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL). Für 
diese wurde zunächst ein dichotomer 
Bestimmungsschlüssel entwickelt, der 
auf möglichst einfach zu erhebenden Pa-
rametern beruht, um hierdurch auch den 
Vertretern der Versicherungswirtschaft 
ein leicht handhabbares Instrument zur 
Erfassung eventuell betroffener Schutz-
güter dieser Teilpalette anzubieten. Da 
ein Umweltschaden laut Richtlinie und 
Gesetz sowohl erheblich als auch uner-
heblich sein kann – für beide Fälle wer-
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4.3 Bewertung eines  
Biodiversitätsschadens

Abgeleitet aus Anhang I der UH-RL, den 
bei der Erheblichkeitsfeststellung zu ver-
wenden das deutsche USchadG durch 
Verweis in § 19 Abs. 5 BNatSchG aus-
drücklich fordert, wurden zehn relevante 
Kriterien ausgearbeitet. Die Formulie-
rung der Richtlinie, diese „sollen“ ver-
wendet werden, eröffnet die Option, 
weitere (z. B. die Wiederansiedelbarkeit 
von Volierenvögeln) einzubeziehen oder 
andere bei Bedarf weg zu lassen. Beson-
derer Betrachtung bedurften dabei Krite-
rien wie die „Regenerierbarkeit“ eines 
geschädigten Schutzgutes oder die Be-
deutung eines eingetretenen Schadens 
für die „Seltenheit des Schutzgutes auf 
örtlicher, regionaler und höherer Ebene“. 
Auch die zehn Kriterien zur Erheblich-
keitsfeststellung werden dem Ampel-
schema entsprechend ausgewertet, also 
mit ganzzahligen Werten belegt, das 
arithmetische Mittel gebildet und an-
hand von Schwellenwerten einer der  
Bewertungskategorien „unerheblich“, 
„gerichtliche Einzelfallprüfung erforder-
lich“ und „unerheblich“ zugewiesen.
Eine besondere Diskussion im Rahmen 
der Erheblichkeitsfeststellung eines nach 
USchadG zu bewertenden Schadens ist 
durch das vermeintlich enge Verhältnis 
zur so genannten FFH-Verträglichkeits-
prüfung (FFH-VP) nötig, deren unmittel-
bare Anwendung verschiedentlich gefor-
dert wurde1. Eine solche Verwendung 
scheitert jedoch sowohl aus logischen als 
auch aus inhaltlichen Gründen. So ist die 
FFH-VP ein Prognoseverfahren, das der 
Vorhersage von Beeinträchtigungen bei 
Umsetzung einer Planung, die ein Natura 
2000-Gebiet beeinträchtigen kann, 
dient. Die Erheblichkeitsfeststellung des 
USchadG indes stellt ein Analyseverfah-
ren dar, das einen tatsächlich bereits ein-
getretenen Schaden bilanziert. Es nimmt 
ferner wegen der zentralen Forderung 
des Gesetzes nach Sanierung des Scha-
dens konsequent Bezug auf die scha-
densgutspezifische Größe der Regene-
rierbarkeit, was der FFH-VP fehlt. Den-
noch erlaubt Letztere, insbesondere auch 
wegen ihrer langen Etablierung im deut-
schen und europäischen Naturschutz, die 
Ausfilterung von „KO-Kriterien“, die Be-

1  Entsprechend äußerte sich vor allem Dirk 
Bernotat, BfN Außenstelle Leipzig, auf der  
PAG-Sitzung in Berlin am 18. Mai 2010,  
was im Sitzungsprotokoll auf seinen Wunsch 
hin dokumentiert ist. 

4 Ergebnisse

4.1 Ermittlung der Schutzgüter

Aus den Verweisen von Richtlinie und 
Gesetz wurden 556 Arten und Lebens-
räume abgeleitet, die in der Bundesrepu-
blik Deutschland als Schutzgüter gelten 
müssen und an denen allein durch die 
Formulierung des Gesetzes ein Biodiver-
sitätsschaden auftreten kann. Eindeutig 
benannt werden konnten davon aber 
nur die 91 LRT des Anhang I FFH-RL, die 
191 FFH-Arten der Anhänge II und IV so-
wie die 97 Vogelarten des Anhangs I 
V-RL. Wegen des uneindeutigen Verwei-
ses des USchadG auf § 19 Abs. 3 Sätze 1 
und 3 BNatSchG, wonach ferner jene Le-
bensräume Schutzgut seien, die „Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten der in An-
hang IV der Richtlinie 92/43/EWG (Vogel-
schutz-Richtlinie, V-RL) aufgeführten Ar-
ten“ sind sowie „Lebensräume der 
Arten, die in Art. 4 Abs. 2 V-RL aufge-
führt sind“, dort aber lediglich mehr oder 
weniger interpretationsbedürftige Um-
schreibungen „ökologischer Gruppen“ 
erfolgen, wurden stellvertretend für die-
se (Teil-) Lebensräume weitere 177 Vo-
gelarten benannt.

4.2 Risikoabschätzung für  
Biodiversitätsschäden

Im Blick auf die insbesondere für die Ver-
sicherungswirtschaft bedeutungsvolle 
Abschätzung des Risikos eines konkreten 
Versicherungskunden, als beruflich Täti-
ger einen Schaden zu verursachen, wur-
de ein einfaches Modell vorgeschlagen, 
das die Kriterien „Entfernung zum 
nächstgelegenen Natura 2000-Gebiet“, 
„Wertschätzung (prioritär bzw. nicht pri-
oritär)“ und den (aus dem nationalen Be-
richt zu übernehmenden) „aktuellen Er-
haltungszustand“ des Schutzgutes nutzt. 
Da letzterer in Form des so genannten 
„Ampel-Schemas“ mit drei Bewertungs-
kategorien (grün für gut, gelb für mäßig 
und rot für schlecht) belegt wird (vgl. z. B. 
Schnitter et al. 2006), wurde diese Drei-
stufigkeit übernommen und auf die an-
deren Kriterien ausgedehnt. Jeder Farbe 
wird ein ganzzahliger Wert von 1 bis 3 
zugewiesen, die Summe gebildet und 
das arithmetische Mittel berechnet. Mit 
Hilfe von Schwellenwerten („Indexgren-
zen“) kann dann das Risiko als „gering“, 
„mäßig“ oder „hoch“ ermittelt werden.

den Fallbeispiele gegeben – bedarf es 
grundsätzlich auch einer Prüfung. 
Die bereits im ersten Projekt aus Anhang 
I der UH-RL hierfür abgeleiteten Bewer-
tungsparameter wurden lebensraumty-
penspezifisch aufbereitet, um bei einem 
Schaden auf die relevanten Daten in ver-
dichteter Form rasch zugreifen zu kön-
nen. Zu prüfen war insbesondere das 
Verhältnis der Erheblichkeitsfeststellung 
im Rahmen des USchadG zur so genann-
ten FFH-Verträglichkeitsprüfung (Lam-
brecht & Trautner 2007). Schließlich wur-
den für jene LRT, an denen aus derzeiti-
ger Sicht Biodiversitätsschäden auftreten 
können, Monografien erstellt, die die re-
levanten Daten wie z. B. aktuelle Flächen-
bilanzen auf den verschiedenen räumli-
chen Ebenen zusammentragen. Auch im 
Rahmen dieses Projektes wurde eine in-
terdisziplinäre PAG etabliert, die anläss-
lich von Diskussionsveranstaltungen in 
Cottbus und Berlin die Fragen klären soll-
te, welches die räumlichen Bezugsebe-
nen sind und ob und wie die Kriterien 
und Methoden der FFH-VP Anwendung 
finden können.

3 Arbeitsschritte und  
angewandte Methoden

Am Beginn der Arbeiten stand die Klä-
rung der durch Verweise vielfach unein-
deutigen ökologischen wie juristischen 
Termini. Nachfolgend wurden praktikab-
le, also auf verfügbaren oder leicht aufzu-
bereitenden Daten basierende Verfah-
rensschritte für die Praxis ausgearbeitet. 
Prämisse hierbei war, für die Bewertung 
der Arten oder LRT auch Nicht-Fachleuten 
zugängliche Informationen über stellver-
tretende Arten, Strukturen oder Qualitä-
ten verwenden zu können. Da weder Ge-
setz noch Richtlinie eine Beschränkung 
auf Natura 2000-Gebiete vorsehen, wa-
ren Verfahrensschritte zu konzipieren, die 
auch dem eventuellen Auftreten eines 
Schutzgutes außerhalb der Natura 
2000-Gebietskulisse Rechnung tragen. 
Neben einer breit angelegten Auswer-
tung sowohl juristischer als auch ökologi-
scher Fachliteratur wurden hierfür insbe-
sondere auch Expertenmeinungen zu 
speziellen Fragestellungen wie z. B. der 
Klärung des räumlichen Bezugs des 
USchadG eingeholt. Unterstützt wurde 
diese Arbeit durch Workshops und          
Sitzungen der PAG, die je nach aktueller 
Fragestellung bzw. Diskussionsbedarf be-
setzt waren. Zur Veranschaulichung wur-
den schließlich Fallbeispiele skizziert.
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6 Zusammenfassung

An der BTU Cottbus wurden mittels 
zweier von der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt (DBU) geförderter Projekte 
Vorschläge zur Erfassung der Schutzgü-
ter, Risikoabschätzung und Erheblich-
keitsfeststellung im Rahmen der Anwen-
dung des deutschen Umweltschadensge-
setzes (USchadG) erarbeitet sowie exem-
plarisch für die 91 Lebensraumtypen der 
FFH-Richtlinie relevante Daten zusam-
mengetragen und verdichtet. Die Ergeb-
nisse liegen in Buchform vor (Knopp & 
Wiegleb 2009; Wiegleb & Wagner 2011).

Summary 

In Germany, the Environmental Damages 
Act was implemented in November 
2007. At BTU Cottbus, two projects fun-
ded by Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
dealt with risk assessment, assessment of 
damage and severity thresholds. Results 
are presented in two books, Knopp & 
Wiegleb (2009) and Wiegleb & Wagner 
(2011). Book one gives an overview of 
the protected good under the Environ-
mental Damages Act. The second book 
contains an identification tree for habi-
tats of the FFH directive, a description of 
these habitats and a risk assessment. 

Literatur

Knopp, L. & Kwasnicka, K. (2008): Die Um-
setzung der europäischen Umwelt-
haftungsrichtlinie in Deutschland 
und Polen. – Wirtschaft und Recht in 
Osteuropa 17 (12): 353-384. 

Knopp, L. & Wiegleb, G. (Hrsg.)(2008): 
Biodiversitätsschäden und Umwelt-
schadensgesetz – rechtliche und 
ökologische Haftungsdimension. 
Tagungsband zum interdisziplinären 
Symposium am 9. Oktober 2008 in 
Leipzig. VVW. Karlsruhe. 107 S.

Knopp, L. & Wiegleb, G. (Hrsg.) (2009): 
Der Biodiversitätsschaden des Um-
weltschadensgesetzes – Methodi-
sche Grundlagendaten zur Erfas-
sung und Bewertung. Schriftenrei-
he Natur und Recht 11: 1-190. 

Lambrecht, H. & Trautner, J. (2007): 
Fachinformationssystem und Fach-
konventionen zur Bestimmung der 
Erheblichkeit im Rahmen der FFH-
VP – Endbericht zum Teil Fachkon-
ventionen, Schlussstand Juni 2007. 
– FuE-Vorhaben im Rahmen des 
Umweltforschungsplanes des Bun-

an die „Fachkonventionen“ (Lambrecht 
& Trautner 2007) Schwellenwerte von 
1% bzw. 0,1% der aktuell vorhandenen 
Fläche angesetzt wurden.

5 Résumé 

Die Ziele der Vorhaben, einen ersten Vor-
schlag zur Standardisierung der Vorge-
hensweise zur Erfassung und Bewertung 
der Erheblichkeit der Schutzgüter des 
USchadG zu erarbeiten, wurden erreicht. 
Die Forschungsergebnisse zeigen aber 
auch, dass weitere Untersuchungen, ins-
besondere hinsichtlich der fallbezogenen 
Anwendung der Methode, erforderlich 
sind. Wie zudem eine unlängst durchge-
führte Studie zum Stand der Umsetzung 
und bisherigen Erfahrungen in den Nie-
derlanden, Belgien und Deutschland 
zeigt (de Smedt & Faure 2010), mangelt 
es an der vom Europäischen Rat bei For-
mulierung der Richtlinie gewollten „Ab-
schreckung“, weil zumindest die Bun-
desrepublik auf eine Ausweitung des 
Schutzgutkanons verzichtet hat. Hier ist 
lediglich die „Minimal-Palette“ von Ar-
ten und LRT berücksichtigt worden, de-
ren Aufnahme ohnehin von Brüssel vor-
geschrieben war. Schließlich erfolgt die 
Anwendung des USchadG in der Praxis 
bisher noch ausgesprochen selten (vgl. v. 
a. Europäische Kommission 2010), was 
einerseits durch bisher noch europaweit 
weitgehend fehlende Leitfäden bedingt 
ist. Nicht zuletzt deshalb empfiehlt die 
Europäische Kommission (a. a. O.) ihren 
Mitgliedstaaten „subkutan“, fragliche 
Fälle gerichtsanhängig zu machen, um so 
den Grundstein für ein europaweites Ka-
taster von Vergleichsfällen zu schaffen. 
Die beiden Projekte an der BTU Cottbus 
zeigen ebenfalls, dass die bestehenden 
„Probleme“ prinzipiell lösbar sind. Dies 
gilt unter folgenden Prämissen:

 ◾ Eine direkte Übertragung anderer 
Fachkonventionen (Eingriffsregelung, 
Artenschutz, Umweltverträglichkeits-
prüfung, FFH-Verträglichkeitsprüfung) 
ist nicht möglich. Insbesondere die 
1:1-Übertragung der Kriterien der 
FFH-VP ist rechtsfehlerhaft.

 ◾ Die Lösung ist abhängig vom Informa-
tionsstand, der jedoch insbesondere 
außerhalb von Schutzgebieten oft 
mangelhaft ist. Eine mangelhafte Da-
tenlage ist jedoch keine Entschuldi-
gung für die Nichtanwendung des 
USchadG.

wertungen im Sinne des USchadG er-
leichtern. So sind Schäden an LRT, die 
laut der so genannten „Fachkonventio-
nen“ (Lambrecht & Trautner 2007) zur 
Umsetzung der FFH-VP bei einer flächen-
beanspruchenden Planung einen „maxi-
mal tolerierbaren Flächenverlust von 
Null“ nicht überschreiten dürfen, ebenso 
inakzeptabel. Ähnliches gilt für LRT, die 
als nicht regenerierbar gelten etc.

4.4 Bestimmungsschlüssel  
für FFH-LRT

Da der räumliche Geltungsbereich des 
USchadG sowohl Natura 2000-Gebiete 
als auch alle Bereiche außerhalb davon 
abdeckt, können Schutzgüter gleichsam 
„überall“ auftreten. Vor allem für Sach-
bearbeiter von Versicherungen sowie 
Versicherungsnehmer ist vor einer Risiko-
abschätzung deshalb eine Ermittlung der 
potentiell im Einflussbereich des beruf-
lich tätigen Versicherungsnehmers vor-
kommenden Schutzgüter erforderlich. 
Exemplarisch für die 91 LRT der FFH-RL 
wurde deshalb ein Bestimmungsschlüssel 
erarbeitet, der leicht zugängliche Kriteri-
en wie geologische, bodenkundliche, kli-
matische oder naturräumliche Surrogate 
nutzt. Da die LRT der FFH-RL jedoch viel-
fach floristisch-vegetationskundlich defi-
niert sind, kann auf die Einbeziehung 
konkreter Arten nicht pauschal verzichtet 
werden. Der entwickelte Bestimmungs-
schlüssel liefert dennoch, spätestens bei 
gezielter und zeitlich klar begrenzter Hin-
zuziehung von Fachleuten, eindeutige 
Ergebnisse.

4.5 Monografien bewertungs-
relevanter FFH-LRT

Durch den zuvor geschilderten „Filte-
rungsprozess“ mit Hilfe von „KO-Kriteri-
en“ wurden aus der Liste der 91 FFH-LRT 
der Bundesrepublik Deutschland 87 LRT 
eliminiert, bei denen jedweder auch noch 
so marginale Schaden per se „erheblich“ 
ist. Es verbleiben also lediglich vier LRT, 
bei denen Schäden einer Prüfung zu un-
terziehen sind. Diese vier Lebensraumty-
pen (LRT* 2140 „Küstendünen mit Krä-
henbeere“, LRT* 4070 „Buschvegetation 
mit Pinus mugo und Rhododendron 
hirsutum“, LRT 5110 „Stabile xerother-
mophile Formationen von Buxus semper-
virens an Felshängen“ sowie LRT 8110 
„Silikatschutthalden der montanen bis 
nivalen Stufe“) wurden monografisch 
aufbereitet, wobei jeweils in Anlehnung 
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Einleitung

Der NABU, größter Umweltverband in 
Schleswig-Holstein, betreut im Land zwi-
schen den Meeren insgesamt 48 Natur-
schutzgebiete mit vier Naturzentren und 
dreizehn Informationshütten, sowie fünf 
EU-Vogelschutzgebiete. Flächenbetreu-
ung und Management sind ein Schwer-
punkt seiner Arbeit. Daneben engagiert 
sich der Verband umweltpolitisch u.a. 
durch Stellungnahmen zu Eingriffsver-
fahren. Der NABU, anerkannt nach §58 
und 63 BNatSchG, ist seit dem Jahr 2002 
deshalb in verschiedenen juristischen 
Auseinandersetzungen zum Schutz des 
Naturerbes aktiv geworden und hat hier 
auch durch die Zusammenarbeit mit an-
erkannten Rechtsvertretern umfangrei-
che Erfahrungen sammeln können. Teils 
in Kooperation mit anderen Naturschutz-
verbänden wurden dabei mehrere Klage-
verfahren begonnen und in der Mehrzahl 
auch erfolgreich abgeschlossen, wenn 
anders keine Anerkennung der Natur-
schutznotwendigkeiten zu erreichen war 
(alle Verfahren im Internet aufgearbeitet 
unter http://verbandsbeteiligung.NABU-
SH.de). Bevor auf die aktuelle Umwelt-
schadensklage im Falle Eiderstedt einge-
gangen wird, sollen die bislang geführ-
ten gerichtlichen Verfahren daher kurz 
beleuchtet werden:

A20 Lübeck (2002)

NABU, BUND und Landesjagdverband 
klagten erfolglos gegen den Weiterbau 
der A20. Die Verbände bemängelten v.a. 
die unzureichende Berücksichtigung des 
EU-Naturschutzrechtes bei der Querung 
der Wakenitz. Das zuständige Bundes-
verwaltungsgericht BVerwG wies die Kla-
ge zwar ab, bestätigte aber im Sinne des 
Naturschutzes, dass es „faktische FFH-
Gebiete“ gebe.

Flughafen Lübeck-Blankensee 
(2005)

NABU und BUND hatten in der Klage ge-
gen die Genehmigungsbehörde gerügt, 
dass der Flughafen seine Ausbauplanun-
gen seit langem im Wege der „Salami-
taktik“ vorantrieb, umstrittene Maßnah-

men aus dem parallel betriebenen Plan-
feststellungsverfahren ausklammerte und 
so die gebotene Gesamtabwägung aller 
Belange sowie die umfassende Mitwir-
kung der Betroffenen verhinderte. Dieser 
Auffassung von NABU und BUND folgte 
das Oberverwaltungsgericht OVG Schles-
wig. 

Haseldorfer Marsch/Unterelbe 
(2006)

BUND und NABU hatten sich 2006 ge-
gen einen Planfeststellungsbeschluss der 
Stadt Hamburg gestellt und über mehr 
als drei Jahre durch vier Instanzen hin-
durch gewonnen. Die Kläger hatten sich 
dagegen gewehrt, dass als Ausgleich für 
die Zuschüttung des Mühlenberger Lo-
ches für ein Bauvorhaben der Firma EADS 
ein Eingriff in das vom NABU betreute 
Naturschutzgebiet Haseldorfer Marsch in 
Schleswig-Holstein erfolgen sollte, bei 
dem der dort nach der Eindeichung ent-
wickelte wertvolle Lebensraum aus-
gleichslos zerstört worden wäre.

Sanierungen am Segeberger  
Kalkberg (2008) 

Der Kreis Segeberg, die Stadt Bad Sege-
berg, das Landesamt für Natur und Um-
welt und die Kalkberg GmbH haben sich 
2008 mit dem NABU Schleswig-Holstein 
im Rahmen einer Mediation vor einer ge-
richtlichen Befassung auf einen Vergleich 
bei den Sicherungsmaßnahmen am Kalk-
berg und in den Kalkberghöhlen geei-
nigt. Diese beherbergen eines der größ-
ten Fledermausvorkommen in Mitteleu-
ropa. Anlass für die Auseinandersetzun-
gen waren mangelnde Informationen 
sowie unterschiedliche Auffassungen 
über Notwendigkeit, Art und Umfang 
von Sicherungsarbeiten in den Kalkberg-
höhlen sowie am Kalkberg selbst. Im Er-
gebnis wurde die vom NABU angedrohte 
Klage zurückgenommen. Als Resultat 
konnte der NABU in den Verhandlungs-
runden für viele Maßnahmen eine deutli-
che Eingriffsminimierung erwirken, die 
den Schutz der Fledermäuse weiter stär-
ken. Teile der Vorhaben entfielen kom-
plett. So wurde etwa ein neuer Zugang 
zur Höhle nicht gebaut.

Muschelzucht im Beltringharder 
Koog (2009) 

Der Kreis Nordfriesland hatte Anfang 
2008 der Erzeugergemeinschaft der 
schleswig-holsteinischen Muschelzüch-
ter genehmigt, im bestehenden Natur-
schutzgebiet Miesmuschel-Zuchtanlagen 
zu errichten. Dieses Vorhaben sollte mit-
ten im ökologisch hochwertigen Natur-
schutzgebiet realisiert werden, das seit 
1987 zugleich als Ausgleichsfläche für 
Eingriffe bei der Eindeichung der Nord-
strander Bucht dient. Auch hier obsieg-
ten vor dem Verwaltungsgericht VG 
Schleswig die Naturschutzvereine NABU, 
BUND und Verein Utlande. 

Port Olpenitz (2009) 

Auf den Flächen des ehemaligen Marine-
hafens Olpenitz am Ausgang der Schlei 
sollte ein touristisches Großprojekt na-
mens „Port Olpenitz“ realisiert werden. 
Hier war es bereits zu Beginn der gericht-
lichen Auseinandersetzungen klar, dass 
die Kläger in enger Abstimmung mit lo-
kalen Umweltschützern auf der Konversi-
onsfläche der Bundesmarine nur diejeni-
gen Teilvorhaben ablehnten, die natur-
schutzfachlich relevant waren. Zu den 
Zielen der Kläger gehörte es, die `Halbin-
sel Olpenitz´ und das angrenzende Schlei-
Ufer von einer Bebauung freizuhalten. 
Nach der erfolgreichen Klage erkannte 
die Port Olpenitz GmbH das Urteil des 
OVG Schleswig an und verzichtete auf 
das weitere Rechtsmittel der Berufung. 
Neben der Nichtbebauung der sensiblen 
Bereiche kam es im Sinne der Kläger zu 
umfangreichen Anpassungen der Pla-
nungen an naturschutzfachliche Belan-
ge. Bis heute ist das Bauvorhaben aller-
dings nur ansatzweise realisiert. 

Wenn die Seeschwalben Trauer 
tragen – Die Umweltschadens-
klage Eiderstedt (2009)

Der NABU hat im Jahr 2009 vor dem Ver-
waltungsgericht in Schleswig erstmals 
Klage nach dem Umweltschadengesetz 
(USchadG) gegen den Kreis Nordfries-
land wegen der bis heute andauernden 
Entwässerung des EU-Vogelschutzgebie-
tes auf Eiderstedt erhoben: Die Bestände 
der Wert gebenden Vogelarten gehen 
wegen wasserbaulicher Eingriffe und der 
Absenkung des Wasserstandes immer 
weiter zurück. Im EU-Vogelschutzgebiet 
DE 1618-402 „Eiderstedt“ sind die Ziel-
arten des Naturschutzes die Nonnengans 
und der Goldregenpfeifer (jeweils An-
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bietsmeldung und die zugrunde liegen-
den Kriterien keinesfalls als ausreichend 
eingestuft wurden, um die Verpflichtun-
gen der Vogelschutzrichtlinie zu erfüllen. 
Die Festlegung der Fläche des geplanten 
EU Vogelschutzgebietes auf Eiderstedt er-
folgte maßgeblich auf der politischen Ebe-
ne unter dem starken Einfluss des damali-
gen Landrats des Kreises Nordfriesland. 
Eine richtlinienkonforme Auswahl und 
Gebietsabgrenzung des EU-Vogelschutz-
gebietes war unter diesen Bedingungen 
aus Sicht des NABU nicht zu erwarten.
Das folgende Mahnschreiben der EU aus 
dem Jahr 2008 führte später zur Korrek-
tur der Flächengröße auf 6.800 ha. Über-
raschend akzeptierte im Jahr 2009 die EU 
den Vorschlag des Landes – trotz klar er-
kennbarer, nicht richtlinienkonformer 
Größe. Der NABU mahnte mehrfach – 
und auch aus heutiger Sicht berechtigt - 
vor den Konsequenzen für das Gebiet. 
Im Jahr 2009 erhielt der Kreis Nordfries-
land vom NABU dann die Aufforderung, 
Vermeidungs-, Schadensbegrenzungs- 
und Sanierungsmaßnahmen durchzu-
führen, die jedoch nicht angegangen 
wurden. Im selben Jahr erhob dann der 
NABU Klage gegen die Kreiswasserbe-
hörde Nordfriesland. Am 27. Oktober 
2011 erfolgte die erste Verhandlung der 
Umweltschadenklage vor dem VG 
Schleswig, bei der das Gericht die Ent-
scheidung über die Umweltschadenklage 
des NABU im Falle Eiderstedt zunächst 
vertagte. Auf Bitten der Richter kam es 
zu einem Gespräch zwischen dem NABU 
und dem DHSV sowie der Kreiswasserbe-
hörde, das jedoch zu keinem Erfolg führ-
te, da der DHSV nicht bereit war, an sei-
ner Praxis der Wasserstandsregelung 
substantielle Veränderungen vorzuneh-
men. Im April 2012 wird das Schleswiger 
Verwaltungsgericht einen Ortstermin für 
die In Augenscheinnahme der Situation 
vor Ort ansetzen. In der mündlichen Ver-
handlung äußerten die Richter, der recht-
lichen Einschätzung der Situation durch 
den NABU zu folgen. Allein die Fakten 
vor Ort sollen nun validiert werden. Für 
Juni 2012 ist der endgültige Gerichtster-
min in Aussicht gestellt.
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der Regulierung des Wasserstands dar-
auf, dass die Gräben durch rechtzeitigen 
Wasseranstau ganzjährig ihr Wasser hiel-
ten. Das Winterwasser wurde in den Grä-
ben gehalten, so dass sie selbst nach lang 
anhaltender Trockenheit fast immer Was-
ser führten. Diese Gräben waren gleich-
zeitig Hauptnahrungsgebiet der Trauer-
seeschwalbe. Anfang der 70er Jahre fin-
gen Einheimische noch während der 
Sommermonate Schleie und Aale in den 
Gräben. Jetzt schaffen es jedoch selbst 
anspruchslose Stichlinge nicht mehr, hier 
zu überleben. Viele alte Stauanlagen ste-
hen heute noch, sind allerdings undicht 
und werden von den Sielverbänden be-
wusst nicht mehr unterhalten. Vor allem 
die Interessen der wenigen Ackerbaube-
triebe bestimmen seit einigen Jahren die 
Regulierungstätigkeit des DHSV. Dessen 
offensichtliches Motto: ‚Je weniger Was-
ser, desto besser für den Acker‘. Zugleich 
verschwinden so auch die ‚lästigen‘, 
Wert gebenden Vogelarten wie die Trau-
erseeschwalbe. Von den massiven Ab-
senkungen betroffen sind selbst Flächen 
im benannten EU-Vogelschutzgebiet. Er-
heblich sind darüber hinaus aber auch 
die Schäden für zahlreiche Grünland be-
wirtschaftende Landwirte, die nun ihre 
Flächen einzäunen müssen, um die Rin-
der auf den Flächen zu halten. 

Die unendliche Geschichte

Der Fall Eiderstedt blickt dabei auf eine 
scheinbar unendliche Geschichte. Im Jahr 
2004 wurde erstmals seitens des grünen 
Umweltministers die fachlich fundierte 
Meldeabsicht für das EU-Vogelschutzge-
biet in einer Größe von rd. 20.000 ha ge-
äußert, aber nicht umgesetzt. 2006 kam 
es nach dem Regierungswechsel zur Mel-
dung von nur 15 % der ursprünglich vor-
geschlagenen Fläche (rd. 2.800 ha). Die 
im Jahr 2006 erfolgte Akteneinsicht des 
NABU im MLUR bot dabei aufschlussrei-
che Einblicke „hinter die Kulissen“ bei der 
Gebietsauswahl und Abgrenzung. Statt 
Offenheit und Transparenz gab es ledig-
lich Verhandlungen hinter verschlossener 
Tür mit einer kleinen Gruppe erklärter 
Gegner einer jeglichen Schutzgebietsaus-
weisung. Es wurde dabei laufend Vertrau-
lichkeit und Stillschweigen gegenüber der 
Presse vereinbart. Den Akten ist vielfach 
zu entnehmen, dass im MLUR zwar eine 
deutliche Verkleinerung der Gebietskulis-
se trotz bekundeter Unsicherheiten be-
züglich der rechtlichen Konsequenzen 
theoretisch für möglich gehalten wurde, 
dass aber auch die dann verabredete Ge-

hang I-Arten der VSchRL), die Ufer-
schnepfe und der Kiebitz (bedrohte Zug-
vogelarten) mit starkem Rückgang der 
Brutbestände sowie die Trauerseeschwal-
be (Anhang I VSchRL) mit einem Be-
standsrückgang von ursprünglich über 
60 auf derzeit unter 20 Paare.
Das Umweltministerium MLUR Schles-
wig-Holstein, gegen das die Klage nicht 
gerichtet werden konnte, hatte trotz un-
zähliger Gespräche, Hinweise und Stel-
lungnahmen des NABU bislang leider 
kein akzeptables Ergebnis bei der Siche-
rung des Gebietes erreicht. Die wegen 
der teils drastischen Entwässerung des 
Gebietes vom Ministerium initiierten Ge-
spräche mit dem zuständigen Deich- und 
Hauptsielverband DHSV hatten kein 
greifbares Ergebnis erbracht. Auch in den 
folgenden Brutzeiten war daher keine 
Verbesserung der Situation zu erwarten, 
wenn nicht die Absicht besteht, im Win-
ter Wasser in den Gräben anzustauen. 
Der Fall Eiderstedt steht für den NABU 
dabei symbolisch dafür, dass nach den 
mehrere Jahre andauernden erfolglosen 
Bemühungen um einen adäquaten 
Schutz des Gebietes der vom MLUR pro-
pagierte Ansatz der reinen ‚Freiwilligkeit‘ 
hier offensichtlich gescheitert ist. Das 
MLUR steht vor der Frage, ob es mit 
rechtlichen Mitteln den Restbestand der 
hoch bedrohten Art sichern oder die 
Trauerseeschwalbe endgültig dem Aus-
sterben preisgeben will. Das MLUR hätte 
es dabei in der Hand, im Zuge der Fach-
aufsicht, der Mittelvergabe an den DHSV 
sowie in konsequenter Anwendung des 
Wasserhaushalts- und Landeswasserge-
setzes die bereits seit dem Jahr 2000 do-
kumentierten Wasserstandsabsenkun-
gen zu stoppen. Zwar versucht das MLUR 
seit einiger Zeit, über Gespräche auf Ei-
derstedt eine Lösung für die aus Natur-
schutzsicht desolate Situation zu finden, 
scheitert aber bislang am DHSV, der 
kaum Einsicht zeigt und auch seiner Auf-
sichtspflicht über die Sielverbände nicht 
nachkommt.

Der Hintergrund

Früher war Eiderstedt das Dorado für die 
europaweit hoch bedrohten Trauersee-
schwalben – ein Grund für die notwendi-
ge Meldung der Halbinsel als EU-Vogel-
schutzgebiet. Naturschutz und Landwirt-
schaft hatten eine gemeinsame Grundla-
ge: In der traditionellen Grünlandwirtschaft 
auf Eiderstedt funktionierten die Wasser 
gefüllten Gräben für das Vieh als Zaun 
und Wassertränke. Daher achtete man bei 
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